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der Nitratkonzentration im Grundwasser bedenk-
lich, selbst wenn er sich nur gering oder tendenziell 
zeigt. 

Viele Vorgänge im Boden und im Grundwasser ent-
ziehen sich einer direkten Beobachtung und kön-
nen auch in Feld- oder Laborversuchen nicht zutref-
fend simuliert werden. Ob sich langfristig ein 
Gleichgewicht einpendeln wird und welches Ge-
wicht die einzelnen Faktoren dabei haben könnten, 
kann nicht abschließend vorhergesagt werden. An-
gesichts dieser Ungewißheiten und der Gefahren 
weiterer Nitratanreicherungen fordert der Rat, der 
Denitrifizierung im Unterboden und ihren Voraus-
setzungen größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Folgerungen 

919. Aus den bisherigen Untersuchungsergebnis-
sen lassen sich zwei Folgerungen ziehen: 

1. Einzelwasserversorgungen oder Wasserwerke 
mit flachen Brunnen sind eher von Nitratanrei-
cherungen betroffen als Werke mit tiefen Brun-
nen. Günstig sind Grundwasserstockwerke mit 
schwerdurchlässigen Trennschichten. 

2. Da die Nitratreduktion im Grundwasser nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen stattfindet 
(z. B. sauerstoffarme Bereiche bei ausreichen-
dem Angebot organischer Substanz), ist nicht 
allgemein mit ihr zu rechnen. Bei einem sehr 
geringen Gehalt des Wassers und des Bodens an 
lebensnotwendigen Stoffen zur Energiegewin-
nung und zum Zellaufbau für denitrifizierende 
Mikroorganismen ist deren Zahl im Tiefen-
grundwasser so gering, daß ein mikrobieller Ver-
brauch von Nitrat und anderen Stoffen nicht ins 
Gewicht fällt. Es ist im Verlauf der Jahre auch in 
tieferen Grundwasserschichten mit erhöhten 
Nitratwerten zu rechnen. Auch eine sofortige 
Reduzierung des Nitrateintrags an der Boden-
oberfläche kann sich erst in einigen Jahren bis 
Jahrzehnten in den Wasserwerksbrunnen aus-
wirken. 

Die Stickstoffdüngung als Ursache erhöhter 
Nitratkonzentrationen in Grundwässern 

920. Von Laien wurde häufig die mineralische 
Düngung als Hauptursache für das Nitrat im 
Grundwasser angesehen; tatsächlich hängt dies 
aber vom gesamten Stickstoffhaushalt des Bodens 
ab, gleichgültig, ob Stickstoff in mineralischer oder 
organischer Form gedüngt wird (s. Kap. 3.3, Abschn. 
4.2.5). Außerdem gelangt Stickstoff durch stickstoff-
bindende Bakterien und durch Mineralisation von 
organischer Substanz in den Boden. 

921. Der Boden kann Nitrat, im Gegensatz zu an-
deren Stickstoff-Formen wie z. B. Ammonium, nicht 
festhalten, weshalb Stickstoff auch praktisch nur in 
Form von Nitrat ausgewaschen wird. Dies setzt vor-
aus, daß Wasser durch den Oberboden in tiefere 
Schichten versickert. Von wesentlichem Einfluß 

sind daher die Höhe, die Verteilung und die Häufig-
keit der Niederschläge. In unserem Klima ergibt 
sich die höchste Nitratauswaschung im Herbst und 
in milden, regenreichen Wintern, wenn die Bakte-
rientätigkeit im Boden noch nicht infolge zu niedri-
ger Temperaturen nachgelassen hat und der Pflan-
zenbedarf an Nährstoffen und Wasser gering ist. Es 
kommt sowohl zu stärkerer Sickerwasserbildung 
als auch zu erhöhten Nitratkonzentrationen im Sik-
kerwasser (BRAMM, 1981; TIMMERMANN, 1981). 
Die erhöhte Stickstoffauswaschung hält an bis zum 
Frühjahr, wenn die Vegetation wieder Wasser und 
Nährstoffe benötigt. Dann fließt fast kein Sicker-
wasser mehr zum Grundwasser ab, sondern es 
steigt Porensaugwasser vom Grundwasser zum 
Wurzelraum auf. Ein typisches Beispiel für den jah-
reszeitlichen Gang der Nitratauswaschung mit dem 
Sickerwasser aus ackerbaulich genutzten Flächen 
ist aus Abb. 4.28 zu ersehen. 

922. Wenn in den Perioden einer jahreszeitlich be-
dingt erhöhten Stickstoffauswaschung zusätzlich 
eine Stickstoffdüngung erfolgt, werden erhebliche 
Anteile davon ausgewaschen. Untersuchungsergeb-
nisse über die Stickstoffauswaschung in Abhängig-
keit vom Aufbringungszeitpunkt des Düngers sind 
in  Abb. 4.29 dargestellt. Der ausgewaschene Dün-
geranteil ist dort als „Verlust" von Dünger-Stick-
stoff bezeichnet, denn was für die Trinkwasserver-
sorgung eine Belastung ist, ist für die Landwirt-
schaft ein Verlust. Daher ist es für beide Bereiche 
von Vorteil, wenn die Stickstoffauswaschung so ge-
ring wie möglich gehalten wird. Es stehen genü-
gend Möglichkeiten dafür zur Verfügung, die auch 
auf die Produktivität der Landwirtschaft Rücksicht 
nehmen (s. Abschn. 5.3.1, Kap. 5.4). 

Abb. 4.28 

Quelle: FURRER, 1978 

923. Allgemein wurde festgestellt, daß unter stand-
ortgemäßer Wald- und Grünlandnutzung sowohl 
der Stickstoffaustrag als auch die Nitratkonzentra-
tion im Sickerwasser gering sind. Bei ackerbauli-
cher Nutzung mit normaler Bewirtschaftungsinten-
sität sind beide Belastungsparameter des Wassers 
etwas erhöht und steigen mit abnehmendem Anteil 
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Abb. 4.29 

Quelle: STADELMANN, 1978 

an gut deckenden Pflanzenbeständen in der Frucht-
folge und mit zunehmender Bewirtschaftungsinten-
sität an (KUNTZE, 1978; LAMBRECHT et al., 1979; 
OBERMANN, 1981; TIMMERMANN, 1981). Die Zu-

sammenhänge sind in Tab. 4.22 schematisch darge-
stellt. Intensives Pflanzenwachstum verringert un-
abhängig von den Bodeneigenschaften die Nähr-
stoffauswaschung sowohl durch Verringerung der 
Sickerwassermenge als auch durch Nährstoffent-
nahme aus der Bodenlösung. Dadurch kann sogar 
an gedüngten Standorten in der Vegetationsperiode 
eine geringere Nährstoffauswaschung auftreten als 
an ungedüngten Standorten, sofern mit der Dün-
gung die Vegetationsdichte erheblich zunimmt 
(BOYSEN, 1981). Was jedoch nicht von den Pflanzen 
aufgenommen wurde, steht nach der Ernte im Bo-
den als mobiler Stickstoff zur Verfügung. Dadurch 
ist die Stickstoffauswaschung in den vegetationslo-
sen Perioden aus gedüngtem Boden höher als aus 
ungedüngtem. Insofern kann aus gedüngtem Boden 
trotz verringerter Auswaschung während der Vege-
tationsperiode die gesamte Jahresfracht an ausge-
waschenem Stickstoff erhöht sein. 

924. Großen Einfluß auf die Stickstoffauswa-
schung hat das Wasserangebot während und nach 
der Vegetationsperiode. Bei trockener Witterung 
während der Vegetationsperiode nehmen selbst bei 

Tab. 4.22 

Einfluß des Bewuchses auf die Nitratauswaschung 

Pflanzenbestände und NO3-Fracht NO3 Konzentration Einfluß der 
Bewirtschaftungsintensität Boden

-

eigenschaften im Sickerwasser 
Fall: und der 

Düngung (kg/ha/a) Ø (mg NO3/l) 1 ) Schwankung 

I. Standortgemäße Laub- und Nadelwäl- gering gering gering 
der mit schonender Forstbewirtschaf- 
tung 
standortgemäßes 	Grünland 	(Wiese < 10 
und Weide) normale Nutzung 

II. Ackerfruchtfolgen mit relativ schnell 
und gut bodendeckenden Pflanzenbe- 
ständen 
a normale Bewirtschaftungs- >= I. 3) >= I 3) > I. 3 ) 

intensität 10-20 
b besonders intensive Bewirtschaf- > I. > I. ( > II.a) > I. 

tung (und entsprechend hohe Dün- 20-50 
gong; > 200 kg N/ha/a) 2) 

III. Ackerfruchtfolgen mit relativ gering I 
bodendeckenden 	Pflanzenbeständen 
und/oder Schwarzbrache I 
a normale Bewirtschaftungs- > I. > I. (—II. b) >> I. 

intensität 20-50 
b besonders intensive Bewirtschaf- >> I. >> I. ( > III.a) >> I. 

tung (und entsprechend hohe Dün- 
gung; > 300 kg N/ha/a) 2) > 50 ... > 100 . . 

1) Sehr pauschale Angaben, die je nach Wirksamkeit der anderen Einflußgrößen (Eigenschaften des durchwurzelten 
Bodenraumes und der ungesättigten Zone sowie Düngung) unter oder überschritten werden. 

2) Größenordnung 
3) vergleichbarer Fall 	Zunahme der Nitratbelastung 	Quelle: LAMBRECHT et al., 1979 
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geringen Düngergaben die Pflanzen nur wenig 
Stickstoff auf. Nicht verbrauchte Düngermengen 
bleiben im Oberboden zurück und werden bei wie-
der einsetzenden Regenfällen — weil sie von den 
Pflanzen so rasch nicht verwertet werden können 
— in tiefere Bodenschichten verlagert und bei leich-
ten Böden ausgewaschen. Dies kann nur durch Be-
regnung während der Trockenzeit vermieden wer-
den (BRAMM, 1981). 

Beregnung kann aber auch die Auswaschung ver-
stärken, indem nach der Ernte ein beregnungsbe-
dingter höherer Wassergehalt des Bodens zu einem 
eher einsetzenden und insgesamt erhöhten Sicker-
wasseranfall führt, der die Jahresmenge ausgewa-
schenen Nitrates erhöht. Wenn andererseits sich 
die Böden im Mai auf ca. 15°C erwärmen, wird ver-
mehrt Nitrat aus der organischen Substanz des Bo-
dens freigesetzt. Davon profitieren Wintergetreide, 
nicht aber Zuckerrüben und Mais, die zu dieser Zeit 
keinen Stickstoff brauchen. Hier genügt dann ein 
starker Regenfall, um die gesamte so gebildete Ni-
tratmenge, die 200 kg/ha, in Güllegebieten z. T. über 
500 kg/ha betragen kann, aus leichten Böden auszu-
waschen. Auf diesen ist daher allein die Einführung 
oder Verstärkung des Rüben- und Maisanbaues, 
d. h. ein Fruchtfolge-Problem, als gewichtigste Ursa-
che von Stickstoffverlusten anzusehen. Deren Ge-
fahr wird durch Beregnung ebenfalls vergrößert 
(MEYER, 1984). 

925. Die Ergebnisse von mehrjährigen Stickstoff-
düngungs- und Beregnungsversuchen der Bundes-
forschungsanstalt für Landwirtschaft sind in 
Abb. 4.30 dargestellt. Es zeigt sich deutlich, daß die 
Stickstoffauswaschung bei den Versuchen ohne Be-
regnung mit steigender Stickstoffdüngung zu-
nimmt. Gegenüber dem ungedüngten Acker N o  ist 
die Stickstoffauswaschung bei bedarfsgerechter 
Düngung N1  nur wenig höher, bei erhöhter Dün-
gung N2  jedoch sehr viel stärker. Bei der erhöhten 
Stickstoffgabe N2  vermindert die Beregnung die 
Stickstoffauswaschung, da das schlechtere Wachs- 

Abb. 4.30 

Quelle: BRAMM, 1981 

turn  auf der unberegneten Parzelle weniger Dünger 
verbraucht und daher für eine Auswaschung ver-
fügbar macht (BRAMM, 1981). 

Im Rahmen der Stickstoffdüngungs- und Bereg-
nungsversuche wurde auch die jährliche Stickstoff-
auswaschung beim Anbau von Zwischenfrüchten 
untersucht. Sie kann je nach der Art der Zwischen-
früchte vermindert werden (s. Abb. 4.31). Im Obst- 
und Weinbau kann eine Verringerung der Stick-
stoffauswaschung durch Unterkulturen erreicht 
werden. Die geringsten Auswaschungsraten erge-
ben sich bei Dauerbegrünung. 

Abb. 4.31 

Quelle: BRAMM, 1981 

926. Nitrathaltiger Dünger und schnell nitrifi-
zierte Ammoniumdünger können bei falscher An-
wendung, z. B. zur Vorratsdüngung vor der Aussaat, 
zu erheblichen Grundwasserbelastungen führen. 
Die größere Gefahr für die Grundwasserbelastung 
mit Nitrat stellen jedoch die Ammonium und orga-
nischen Stickstoff enthaltenden Wirtschaftsdünger 
wie Stallmist, Jauche, Gülle, Kompost, Rübenblatt- 
und Gründüngung sowie Klärschlämme dar (STA-
DELMANN, 1981; TIMMERMANN, 1981). Hier ist 
besonders auf die Betriebe mit intensiver Tierhal-
tung hinzuweisen, bei denen der Anfall von Gülle 
den Düngerbedarf bei weitem überschreitet (s. Kap. 
3.5, Abschn. 4.2.5). 

Die Gefahr der Stickstoffauswaschung ist um so 
größer, je mehr leichtlösliche Stickstoffverbindun-
gen der organische Dünger enthält. Der Stickstoff 
liegt bei Festmist zu einem Viertel, bei Flüssigmist 
zu mehr als der Hälfte und bei Jauche zu nahezu 
95% als Ammoniumstickstoff vor (Bayer. Landes-
amt für Wasserwirtschaft, 1979). Nach dem Ausbrin-
gen von Jauche oder Gülle können sich so im Boden 
bedeutende Mengen des sehr leicht löslichen Nit-
rats bilden. Mit der Umstellung der Entmistungs-
verfahren von Festmist auf Schwemmentmistung 
nimmt daher die potentielle Gefahr einer Nitratbe-
lastung des Grundwassers zu. Die Problematik der 
Güllelagerung und der Ausbringung der Gülle im 
Winter wird in Abschn. 3.3..4.2 und 3.5.2 behandelt. 

Die Ausbringung von Festmist hat für den Grund

-

wasserschutz verschiedene Vorteile. Sie erhöht un

-

ter anderem den Humusgehalt des Bodens. Dies 
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führt insbesondere in leichten Böden zu einer Erhö-
hung der Wasserspeicherfähigkeit (Bayer. Landes-
amt für Wasserwirtschaft, 1979) und damit zu einer 
Verminderung der Auswaschung. 

927. Allgemein wird die organische Düngung 
meist zu wenig auf die Mineralisierungsbedingun-
gen abgestellt bzw. ist ihnen betrieblich und tech-
nisch schwer anzupassen, was bei Mineraldüngung 
nicht erforderlich ist. Bei richtiger Einschätzung 
der Nährstoffgehalte und -freisetzung sowie termin-
gerechter Ausbringung der organischen Dünger 
könnten nicht nur die Auswaschungen in das 
Grundwasser eingedämmt, sondern auch Mineral-
dünger eingespart werden. So kann es z. B. zu stär-
keren Stickstoffauswaschungen kommen, wenn 
nach Anbau von Leguminosen die zusätzliche bak-
terielle Stickstoff-Freisetzung aus den Wurzelrück-
ständen nicht mitberücksichtigt wird (JAGNOW 
und SOCHTIG, 1981). 

928. Der Nitrateintrag in das Grundwasser wird 
nicht allein durch die Düngung beeinflußt, sondern 
auch durch die Bodenbearbeitung und durch kultur-
technische Maßnahmen. Auf die großen natürlichen 
Vorräte an organischem Stickstoff im Boden wird 
in Tz. 982 hingewiesen. Entscheidend für die Pro-
zesse der Mineralisation, der Nitrifikation und der 
Denitrifikation ist der Lufthaushalt im Boden. 
Durch starke bodenbelüftende und -wendende Be-
arbeitung des Bodens werden die Mineralisation 
und die Nitrifikation gefördert. Weil nach einer der-
artigen Bodenbearbeitung zunächst kein Pflanzen-
wuchs vorhanden ist, kommt gleichzeitig ein erhöh-
ter Anteil der Niederschläge zur Versickerung. Da-
durch wird besonders in der herbstlichen Feuchtpe-
riode die Nitratauswaschung in das Grundwasser 
verstärkt. 

929. Auch bei einer Bodenentwässerung, die über 
das für die Pflanzen erforderliche Maß hinausgeht, 
z. B. zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens 
für den Einsatz schwerer Maschinen, erhöht sich 
die Bodendurchlüftung und damit die Mineralisa-
tion. In einem Versuch mit Niedermoorboden wurde 
bei ständig hohem Grundwasser praktisch kein Nit-
rat ausgetragen, bei ständig tiefem Grundwasser 
wurden dagegen sehr hohe Nitratmengen mobili-
siert (KUNTZE und SCHEFFER, 1981). Dagegen 
zeichnet sich grundwasser- oder staunässebeein-
flußtes Grünland wegen des teilweise anaeroben 
Bodenmilieus durch noch geringere Nitratauswa-
schungen aus als relativ flachgründige Laubwald-
standorte (WOHLRAB, 1981b). Sehr starke Nitrat-
anreicherungen des abfließenden Wassers ergeben 
sich, wenn Entwässerung und Bodenumbruch zu-
sammenkommen, z. B. in Niedermooren bei der 
Umwandlung von Grünland in Acker (TIMMER-
MANN, 1981). 

930. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
daß für die Nitratbelastung des Grundwassers nicht 
allein die Düngung, insbesondere nicht allein die 
Mineraldüngung als Hauptursache angesehen wer-
den darf. Die Einflußfaktoren sind vielfältig und 
wirken meist nicht allein, sondern sind auf ver-

schiedene Weise miteinander verknüpft. Eine Ge-
genüberstellung der Einflußfaktoren für geringe 
und für höhere Sickerverluste an Düngerstickstoff, 
die den Stickstoffeinträgen in das Grundwasser 
entsprechen, enthält Tab. 4.23 (BRAMM, 1982). 

931. Bei den in Tab. 4.23 aufgeführten Faktoren, 
die die Düngerverluste beeinflussen und den in 
Tab. 4.22 weiter untergliederten Einflüssen des Be-
wuchses auf die Stickstoffauswaschung sind die 
Austragsraten örtlich sehr unterschiedlich. Allge-
meingültige Werte für bestimmte Pflanzenbestände 
oder Bodenarten können nicht angegeben werden. 
In einer von TIMMERMANN (1981) zitierten zu-
sammenfassenden Auswertung wird der durch-
schnittliche jährliche Stickstoff-Austrag bei Grün-
land auf 5, bei Getreide auf 22 und bei Hackfrüchten 
auf 34 kg/ha veranschlagt. Zum Vergleich zitiert 
TIMMERMANN noch eine Reihe weiterer Anga-
ben, welche die mehr als 100% betragende Schwan-
kungsbreite der Werte je  nach Boden, Standort und 
Form der Düngung verdeutlichen. 

932. Bei Trinkwassereinzugsgebieten mit ausge-
sprochen auswaschungsgefährdeten Böden ist 
durch Übergang auf eine extensive Bewirtschaf-
tung oder Nutzungsumstellung (Ackerland in Grün-
land) einem Nitrateintrag in das Grundwasser vor-
zubeugen. 

Andere Stickstoffquellen 

933. Neben dem flächenhaften Nitrateintrag aus 
der Düngung verursacht die Landwirtschaft punkt-
förmige Belastungen des Grundwassers insbeson-
dere aus Versickerung von Silagesickersäften bei 
Feldsilage sowie aus Hauskläranlagen einzeln lie-
gender Gehöfte. Solche Versickerungen stellen vor 
allem für die Hausbrunnen, die in der Regel ober-
flächennahes Grundwasser fördern, eine Gefahr 
dar. Silagesickersäfte können über Dränagen auch 
in Oberflächengewässer gelangen. Sie stellen eine 
sehr hohe organische Belastung dar, die im wesent-
lichen in der oberen belebten Bodenzone abgebaut 
wird. Durch deren Überlastung kann dort die Reini-
gungswirkung verringert oder sogar aufgehoben 
werden. Die Kenntnisse über die Wirkungen von 
Silagesickersaft aus Feldsilagen auf die Grundwas-
serqualität bedürfen dringend der Vertiefung. 

Bewertung 

934. Die Erörterung des Nitrat-Problems hat ge-
zeigt, daß Nitratauswaschung keinesfalls eine 
unvermeidliche Folge der Stickstoffdüngung ist. 
Vielmehr sind die Zusammenhänge vielfältig von 
anderen Faktoren beeinflußt, die sich z. T. auch 
steuern lassen. Sowohl durch pflanzenbauliche Vor-
aussetzungen, wie Anbau von Zwischenfrüchten, als 
auch durch die Düngungspraxis, wie termin- und 
bedarfsgerechte Ausbringung von Gülle, kann der 
Landwirt das Grundwasser schonen. Die Konse-
quenzen werden in Teil 5, insbesondere in 
Abschn. 5.3.1 und Kap. 5.4 aufgezeigt. 
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Tab. 4.23 

Beeinflussung der Sickerverluste an Düngerstickstoff durch verschiedene Faktoren 
(nach Handbuch Umweltaspekte der Düngemittelanwendung, 1976, verändert und ergänzt) 

Es sind zu erwarten 
Faktor 

geringe N-Sickerverluste höhere N-Sickerverluste 

Kultur Wüchsiger Bestand Schwachwüchsiger Bestand oder Bra- 
che 

Düngung zum wachsenden Bestand Düngung (Gesamtabgabe) zur Saat 
Grünland und andere mehrjährige Ackerland 
Futterpflanzenbestände 	sowie 	Zwi- 
schenfruchtbau 

Boden Ton-, Lehmboden Sandboden 
geringe Durchlässigkeit hohe Durchlässigkeit 
hoher Humusgehalt geringer Humusgehalt 
hohe Feldkapazität geringe Feldkapazität 

Termin der N-Gabe Zu Beginn der Hauptwachstumspe- zum Ende 
riode oder oder 
während intensiven Wachstums außerhalb des Wachstums (Herbst, 

Winter) 
Höhe der N-Gabe Empfohlene Menge oder weniger Mehr als empfohlene Menge 

Klimatische Wenig Sickerwasser Viel Sickerwasser 
Wasserbilanz 

Quelle: BRAMM, 1982 

4.3.2.4 Einfluß von Pflanzenschutzmitteln 

935. Der Schutz des Grundwassers vor Verunreini-
gungen durch Pflanzenschutzmittel ist geboten, 
weil das Grundwasser der Trinkwassergewinnung 
dient und Grundwasservorkommen verschiedene 
spezifische, oft labile Kleinorganismen-Gemein-
schaften beherbergen. Über deren Belastbarkeit 
durch Schadstoffe ist wenig bekannt (Tz. 890). 

936. Die Richtlinie der Europäischen Gemein-
schaften über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (Richtlinie des Rates 80/ 
778/EWG) schreibt zum Schutz des Trinkwassers 
eine zulässige Höchstkonzentration für Pestizide 
und ähnliche Produkte von 0,1µg/1 je Substanz und 
0,5 µg/1 insgesamt vor. Nach Wortlaut der Richtlinie 
werden unter Pestiziden und ähnlichen Produkten 
Insektenvertilgungsmittel, Unkrautvertilgungsmit-
tel, Fungizide, PCBs und PCTs verstanden (Anhang 
I, Parameter 55). 

Durch diese Definition sind bestimmte Wirkstoffe 
wie Bodenentseuchungsmittel (Nematizide) ausge-
klammert. Bei der Übernahme der EG-Richtlinie in 
das deutschen Recht sollten alle zugelassenen 
Wirkstoffe im Sinne des Pflanzenschutzmittelgeset-
zes berücksichtigt werden. Dagegen sollten PCBs 
und PCTs herausgenommen und als eigene Sub-
stanzgruppen geführt werden. 

937. Geruch. Geschmack und Farbe des Trinkwas-
sers dürfen generell nicht beeinträchtigt werden 
und damit auch nicht durch Pflanzenschutzmittel 
— einschließlich ihrer Metaboliten und Formulie-
rungshilfsstoffe wie Lösungsmittel. 

Organoleptische Befunde (Geruch, Geschmack, Fär-
bung) treten oft weit unterhalb der analytischen 
Nachweisgrenze auf, so daß eine Zuordnung des 
Geruchs- bzw. Geschmacksbildners zu einer Sub-
stanz häufig problematisch ist (HERZEL, 1972). 

Belastungspfade 

938. Ob und in welchem Umfang Pflanzenschutz-
mittel, einschließlich ihrer Metaboliten und Formu-
lierungshilfsstoffe, bis ins Grundwasser gelangen, 
hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Pflanzen-
schutzmittel werden mit dem Sickerwasser trans-
portiert. Dabei müssen bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sein, wie Persistenz, relativ gute Wasser-
löslichkeit der Substanz bei schwachem Adsorp-
tionsvermögen, niedriger Humus- und Tongehalt, 
schwachsorptive Deckschichten mit geringer Mäch-
tigkeit, hoher Grundwasserstand, durchgehende Po-
ren, Trockenrisse, Starkregen nach Ausbringung 
sowie schlechte Abbaubarkeit in kälteren, wasser-
führenden Bodenschichten (DIERCKS, 1983). 
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Diese generellen Überlegungen lassen sich noch 
präzisieren. Nach STRUIF et al. (1975) bzw. den bis-
herigen Ergebnissen eines US-Monitoring-Pro-
gramms (COHEN et al., 1984) ist eine Grundwasser-
kontamination durch Pflanzenschutzmittel mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zu erwarten, wenn folgende 
Eigenschaften des Wirkstoffes bzw. des Standortes 
zusammentreffen: 

Wirkstoffeigenschaften 

- relativ hohe Wasserlöslichkeit 

— niedrige Werte der Boden/Wasser-Verteilungs-
koeffizienten Kd  bzw. K., 1 ) 

— niedrige Löslichkeit des Wirkstoffdampfes in 
Wasser (niedriger Bunsenscher Löslichkeits-
koeffizient) 

— niedrige Adsorptionskonstante (Wirkstoff/Bo-
densubstrat) 

— Ausmaß der negativen Ladung des Wirkstoffes 
bei den im Boden vorherrschenden pH-Werten 

— Hydrolyse-Halbwertzeit > 20 Wochen 

— Photolyse-Halbwertzeit > 1 Woche 

— Halbwertzeit im Boden > 2-3 Wochen; 

Bodeneigenschaften und klimatische Bedingungen 
(Standortfaktoren) 

— Jährliche Wasserversickerungsmenge durch 
Niederschlag und Bewässerung 250 mm/a und 
mehr 

— Hohes Wasserversickerungsvermögen 

— Hohe Nitrat-Auswaschung, die auf die Möglich-
keit einer Grundwasserkontamination durch 
Pflanzenschutzmittel hinweist 

— Offener Grundwasserleiter bzw. durchlässige 
Deckschichten über diesem 

— Boden-pH-Werte, die den Wirkstoff bzw. dessen 
Metaboliten stabilisieren. 

Dementsprechend können nach QUENTIN et al. 
(1973) sowie HERZEL und SCHMIDT (1984) Boden-
typen mit hohen Humus- und Tongehalten als gün-
stige Schutzschichten für Grundwasserleiter einge-
stuft werden. Wo diese fehlen, bzw. die Grundwas-
serleiter Kluft- und vor allem Karstwasserleiter 
sind, kann es rasch zu einem Eintrag in das Grund-
wasser kommen. 

939. Der Gefahr von Grundwasserbelastungen 
durch Eintrag von Pflanzenschutzmitteln versucht 
die Genehmigungsbehörde durch Nutzungsaufla-
gen zu begegnen. Verbindliche wasserschutzbezo-
gene Anwendungsbeschränkungen und -verbote 
wurden nur für eine begrenzte Anzahl von Wirk-
stoffen erlassen; sie gelten jedoch nur in ausgewie-
senen Wasserschutzgebieten bzw. nur in einzelnen 

1 ) Kd/Corg  = Koc, wo Corg = Konzentration an organischer 
Substanz im Boden 

Schutzzonen. Über die Hälfte der im Handel befind-
lichen zugelassenen Pflanzenschutzmittel erhielt 
Wasserschutz-Auflagen, die jedoch keinen rechts-
verbindlichen Charakter besitzen. Grundlage für 
die Einstufung ist ein vereinfachtes Versickerungs-
modell (nach Merkblatt 37 der Biologischen Bun-
desanstalt), dessen Aussagekraft allerdings in 
Frage gestellt wird (HERZEL und SCHMIDT, 1980; 
MILDE, 1981). 

Befunde 

a) Analytische Befunde (Meßergebnisse) 

940. Angesichts der kaum überschaubaren Viel-
zahl der Wirkstoffe sowie ihrer Metaboliten und der 
im allgemeinen sehr niedrigen Konzentrationen ist 
eine umfassende Überwachung der Grundwasser-
vorkommen nicht möglich. Man beschränkt sich da-
her auf einige wenige zugelassene Wirkstoffe; auch 
ihre Metaboliten bleiben ausgeklammert, obwohl 
sie oft problematischer sind als die Wirkstoffe 
selbst (HERZEL, 1981; KUSSMAUL, 1981; RIPPEN 
et al., 1982). Die in der Bundesrepublik Deutschland 
erst in jüngster Zeit begonnen intensiveren Unter-
suchungen konzentrierten sich auf den herbiziden 
Wirkstoff Atrazin (vgl. Abschn. 3.4.3.1). 

941. Mit verbesserten Probeaufbereitungen bzw. 
unter Verwendung leistungsfähiger Analyseverfah-
ren werden die Nachweisgrenzen, soweit erforder-
lich, noch weiter gesenkt. Heute liegen sie, je nach 
Substanz und Meßmethode, zwischen 0,001 und 
51.4/1, wobei die häufig verwendeten Phenoxyessig-
säure-Herbizide die höchsten Nachweisgrenzen 
aufweisen. Damit sind die gegenwärtig zur Verfü-
gung stehenden Analyseverfahren nicht in der 
Lage, die Anforderungen der EG-Trinkwasserricht-
linie meßtechnisch zu überprüfen. Die Befunde sind 
oft nur organoleptisch wahrgenommene Verände-
rungen (Geruch, Geschmack, Farbe) nach Scha-
densfällen (vgl. Tab. 4.24). 

942. Die mit Kontrollaboratorien ausgerüsteten 
Wasserwerke überprüfen oft nur generell, inwiefern 
die angewandten Wasseraufbereitungsverfahren 
zur Eliminierung eventuell vorhandener Wirkstoffe 
geeignet sind. Bisher scheinen nur Aktivkohlefilter 
geeignet zu sein, um das ganze Spektrum der Pflan-
zenschutzmittel mit hohem Wirkungsgrad zurück-
zuhalten (BAUER, 1973; FLINSPACH und MEHL-
HORN, 1982) (s. Abb. 4.32). Die große Anzahl der 
kleinen Wasserwerke in ländlichen Gebieten (ca. 
12 000 Einheiten), die Grundwasser direkt ins Lei-
tungsnetz fördern, verfügen dagegen über keinerlei 
Kontroll- oder Eliminierungsmöglichkeiten. Ein An-
steigen der Wirkstoffkonzentration würde den Ein-
bau von Aktivkohlefiltern erforderlich machen 
(Landeswasserversorgung Stuttgart, pers. Mitt., 
1984). 

943. Bisher sind nur einige orientierende Untersu-
chungen über die Belastung des Grundwassers mit 
Pflanzenschutzmitteln durchgeführt worden. Sie 
zeigten eine Abnahme der Konzentration der „Alt- 
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Tab. 4.24 

Beispiele von Grundwasserkontaminationen bei Schadensfällen durch Pflanzenschutzmittel (PSM) 

Bereich Lokalisierung 
Kontaminationsursache; 

Wirkstoffe; 
Migrationsstrecke 

Ergebnisse, 
z. B. PSM-Menge in 

ng/1 (ppt); 
organoleptischer 

Befund 

Locker- quartäre Talsande und Kiese, PSM-Vergrabung; Toxaphen, > 2 000 • 103 ; 
gestein unbedeckt; Grundwasser 1 m Lindan, Mn-Salze der Äthylen- sehr deutlich 

unter Grund bis-Dithio-Carbaminsäure; 
30 m 

Sande, unbedeckt vermutlich Gerätereinigung sehr deutlich 
Kiese und Sande von End- PSM-Abfüllstation; DDT; 10 m > 1 000 • 103  
(Grund-)moräne, unbedeckt, lo- 
kale Stauer vorhanden; Grund- 
wasser > 5 m unter Grund, gute 
Versickerungsfaktoren 
Sande, z. T. bedeckt Lagerausschwemmung; DNOC 5 500 • 103  
quartäre Hochflächensande, PSM-Lagerung und Geräterei- sehr deutlich 
mehrere Teilstockwerke; Grund- nigung; 50 m 
wasser 2 m unter Grund, gute 
Versickerungsfaktoren 
pleistozäne Talsande und Kie- Gerätereinigung; Herbizide sehr deutlich 
se, z. T. unter Geschiebemergel- 
decke; Versickerungsfaktoren 
schlecht bis mittel 
pleistozäne Talsande und Kie- PSM-Lagerung; DDT und Lin- sehr deutlich 
se, Aulehmbedeckung (0-5 m); dan; 200 m 
Grundwasser 3 m unter Grund 
pleistozäne Sande und Kiese PSM-Lagerung; Natriumchlora- 200-1 000, 
unter ca. 35 m Geschiebemer- te, Parathion-methyl, DNOC; 300-1 000 
geldecke (inhomogen); Grund- 20-100 m Gelbfärbung 
wasser 35 m unter Grund 

Festgestein Buntsandstein; Grundwasser PSM-Lagerausschwemmung sehr deutlich 
23 m unter Grund 
Buntsandstein Ausschwemmung; Toxaphen sehr deutlich 
Muschelkalk PSM-Steinbruchverkippung; sehr deutlich 

500 m 
Muschelkalk PSM-Anmischung und Sprit- sehr deutlich 

zung 
Muschelkalk (Kalk- und Mer- PSM-Anmischung und Regel- sehr deutlich 
gelstein) anwendung; Chlorcholinchlorid 
Kalksteine des Zechsteinrand- PSM-Lagerung; Toxaphen sehr deutlich 
gebietes 
Keuper-Sandstein, Kalke usw. PSM-Lagerung; Toxaphen sehr deutlich 
in Tonsteinfolgen, Lockerge- 
steinsdecke; Grundwasser 4 m 
unter Grund 
altpaläozoische Phyllite, 	Ton- PSM-Lagerung sehr deutlich 
schiefer, Grauwacker 
altpaläozoisches Schieferge- PSM-Verkippung in Tagebruch sehr deutlich 
birge 
Granodiorite, verwittert, z. T. Gerätereinigung; chlorierte sehr deutlich 
kombiniert mit lokalem Rand- Kohlenwasserstoffe; 20 m 
pleistozän; Grundwasser 0,8 m 
unter Grund 

Quelle: MILDE, 1981; verändert 
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Abb. 4.32 

Thiodan = Endosulfan 	Quelle: BAUER, 1973 

lasten" von DDT und ähnlichen, seit längerem ver-
botenen Organochlorverbindungen (KUSSMAUL, 
1981; QUENTIN, 1978). 

944. In jüngster Zeit wurden Wirkstoffe von Pflan-
zenschutzmitteln, vorwiegend der Triazin-Herbi-
zide Atrazin und Simazin sowie von Phenoxyessig-
säurederivaten in verschiedenen karstwasserge-
speisten Grundwasservorkommen der Schwäbi-
schen Alb nachgewiesen (Chem. Untersuchungsan-
stalt Stuttgart, briefl. Mitt. 1984; GIESSL, 1984;Lan-
deswasserversorgung Stuttgart, briefl. Mitt. 1985). 
Die Werte liegen zwischen 0,001 µg/1 (Nachweis-
grenze) und 0,50 µg/1; die Simazin-Werte sind in der 
Regel niedriger als die des Atrazins. Die untersuch-
ten Böden werden meist in Mais/Getreide-Frucht-
folgen bewirtschaftet (vgl. Tab. 4.25). 

Tab. 4.26 
Atrazingehalte (in 14/1) in sechs Flachbrunnen der 
Niederen Geest Schleswig-Holsteins (Filtertiefen 
0,7-2,5 m unter Grund, auf Maisfeldern, Spritzter

-

min Mai 1984) 

Quelle: FRIESEL et al., 1985 

945. Im Rahmen eines Forschungsprojektes des 
Umweltbundesamtes wurde Atrazin in sechs Flach-
brunnen in Schleswig-Holstein und im Emsland 
festgestellt (Tab. 4.26). 

b) Ursachen der Kontamination 

946. Ursachen bekanntgewordener Grundwasser-
verunreinigungen durch Pflanzenschutzmittel sind 
nach MILDE (1981) und MILDE et al. (1982) vorwie-
gend unsachgemäße Anwendung sowie unvor-
schriftsmäßige Lagerung, Spritzbrühen- und Ver-
packungsbeseitigung, Gerätereinigung und derglei-
chen (Tab. 4.24). 

947. Neueste Untersuchungsergebnisse aus meh-
reren Bundesländern (Tz. 944 f.) zeigen allerdings, 
daß Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe auch nach Re- 

Tab. 4.25 

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe in Grundwasservorkommen 
(aus Trinkwassergewinnungsanlagen) 

Grundwasser -
leiter Nutzung Entnahme-

monat Wirkstoffe 

1) Karst Wald Juli/ bis zu 17 µg/l 2,4,5-Trichlorphenoxyessig- 
August säure 

2) Lauterkies Getreide, Mais, Februar 0,3 µg/l Atrazin 
Obst April 0,2 µg/l Atrazin 

Mai 0,1 µg/l Atrazin, Simazin positiv 
Juli 0,4 µg/l Atrazin, Simazin positiv 
August 0,1 µg/l Atrazin, 0,08 µg/l Simazin 
September 0,2 µg/l Atrazin, 0,23 µg/l Simazin 

3) Sandsteine Mais Mai 0,1 µg/l Atrazin 
4) Lias alpha Getreide August 0,2 14/l Atrazin 

September 0,35 µg/l Atrazin 
5) Rheinkies Mais Mai 0,4 µg/l Atrazin 

Juli 0,4 14/l Atrazin 
August 0,3 1.tg/l Atrazin 

Quelle: Chem. Untersuchungsanstalt Stuttgart, briefl. Mitt., 1984 
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gelanwendungen häufig ins Grundwasser gelangen 
und die EG-Grenzwerte überschreiten können 
(Chem. Untersuchungsanstalt Stuttgart, briefl. Mitt. 
1984; FRIESEL et al., 1985; GIESSL, 1984; Landes-
wasserversorgung Stuttgart, briefl. Mitt. 1985). Die 
Untersuchungen wurden in intensiv bewirtschafte-
ten Getreide- und Maisanbaugebieten unterschied-
licher geologischer Formationen durchgeführt. In 
Baden-Württemberg wurden viele Stellen eines aus-
gedehnten Karstgebietes untersucht, in dem 
schnelle Wasserversickerung und hohe Grundwas-
sergeschwindigkeiten den Pflanzenschutzmittelein-
trag ins Grundwasser begünstigen. Leichte Sandbö-
den bzw. Moorböden mit relativ hohem Wasser-
stand dürften in den norddeutschen Untersu-
chungsgebieten für die positiven Befunde ebenfalls 
ausschlaggebend gewesen sein. Die kürzlich begon-
nenen Messungen im südbayerischen Tertiär-Hü-
gelland mit starkem Maisanbau auf schweren Bö-
den könnten zu einer Bestätigung dieser Annahme 
beitragen. 

948. Alle bisherigen Untersuchungen wurden aus 
Gründen der Trinkwasserhygiene durchgeführt. Es 
wurde immer wieder festgestellt, daß Pflanzen-
schutzmittel auch im Fassungs- und Zuflußbereich 
von Wassergewinnungsanlagen trotz Verbot durch 
die Zulassungsbehörde verwendet werden, weil sie 
in der Anwendungsbeschränkungsverordnung zum 
Pflanzenschutzgesetz nicht aufgeführt sind (vgl. 
BGBl I,  S. 2335/1980/, BGBl. I, S. 1125/1982/). 

949. Auch in den USA sind verschiedene Herbizi-
de, Insektizide und Nematizide, die auch in der 
Bundesrepublik Deutschland zugelassen sind, im 
Grundwasser nachgewiesen worden (COHEN et al., 
1984; SEVERN et al., 1983). Die US-Umweltbehörde 
EPA hat daraufhin mit einem flächendeckenden 
Überwachungs-Programm begonnen. 

Bewertung 

950. Die Befunde zeigen, daß bei ungünstiger Bo-
denbeschaffenheit Grundwasserverunreinigungen 
auch durch Regelanwendungen zumeist mäßig per-
sistenter Wirkstoffe verursacht wurden. Die gefun-
denen Konzentrationen stellen teilweise beträchtli-
che Überschreitungen künftig geltender Grenz-
werte dar. Eine Überschreitung des EG-Grenzwer-
tes für Trinkwasser von 0,1 µg/1 für die Einzelsub-
stanz bedeutet allerdings nicht zwangsläufig die 
Gefährdung der Gesundheit des Menschen. Die für 
Nahrungsmittel geltende Höchstmengenverord-
nung erlaubt Konzentrationen, die um Zehnerpo-
tenzen höher liegen (bezogen auf den gleichen 
Wirkstoff), toxikologisch begründet sind und ihrer-
seits noch einen Sicherheitsfaktor beinhalten. Eine 
Überschreitung des EG-Grenzwertes zwingt jedoch 
die Wasserwerke zu kostspieligen oder technisch 
aufwendigen Maßnahmen, wie Bau weiterer Reini-
gungsstufen oder Zumischung von unbelastetem 
Wasser, bzw. zur Sanierung des Einzugsgebietes 
(Entwurf der neuen Trinkwasserverordnung § 2 
Abs. 3, 1985). Für die Bewertung der gegenwärtigen 
Situation muß jedoch berücksichtigt werden, daß 

vorwiegend die persistenten und analytisch leichter 
nachweisbaren Substanzen gemessen werden, wäh-
rend analytisch schwieriger nachzuweisende, u. U. 
toxikologisch bedenklichere Wirkstoffe unberück-
sichtigt bleiben (GIESSL, 1984). 

951. Auch für die Zulassungspraxis ergibt sich 
eine Reihe wesentlicher offener Fragen. Der Begriff 
Persistenz muß neu definiert und die gegenwärtig 
üblichen Persistenztests sollten durch Untersu-
chungen in tiefen Bodenschichten und im Grund-
wasser ergänzt werden (Landeswasserversorgung 
Stuttgart, pers. Mitt. 1984; QUENTIN, 1978; STRUIF 
et al., 1975). 

Der modellhafte Versickerungstest nach dem BBA-
Merkblatt 37 kann diese Fragen nicht befriedigend 
beantworten. Weiterführende Forschungen und 
weitergehende Prüfungsanforderungen sind not-
wendig, um Belangen des Gesundheits- und Um-
weltschutzes besser Rechnung zu tragen (HERZEL, 
1981). Erforderlich wäre die Erweiterung der Unter-
suchungen für die Bereiche 

— Verhalten im Boden/Gestein (Bodenmikro- und 
-makrobiologische Tests, Filterwirkungstests) 

— Verhalten im Grundwasser (Persistenz-Trans-
port-Tests) 

— Grundwasser-Überwachung bei verbesserter 
Analytik (MILDE, pers. Mitt. 1984) 

— Bioakkumulations- und ökotoxikologische Pro-
fil-Analyse-Tests (KRAUS et al., 1981; MILDE, 
1981). 

952. Die obigen Befunde sind nicht repräsentativ 
und erlauben keine Verallgemeinerungen. Eine 
sehr viel bessere Datenbasis ist in einigen Jahren 
zu erwarten, wenn die laufenden Untersuchungen 
weitere Ergebnisse erbracht haben werden. Es ist 
abzusehen, daß die Meß- und Forschungstätigkeit 
durch die Sorgen der Fachwelt und durch die neuen 
Vorgaben aus der EG-Trinkwasserrichtlinie voran-
getrieben werden. 

4.3.2.5 Zusammenfassung 

953. Im ländlichen Raum ist das Grundwasser un-
trennbar mit den Vorgängen im jeweiligen Ökosy-
stem, insbesondere im Boden verbunden. In einem 
natürlichen oder naturnahen Ökosystem besteht 
ein dynamisches Gleichgewicht zwischen dem 
Stoffeintrag und dem Stoffaustrag. Das Grundwas-
ser enthält als Grundbelastung in geringer Konzen-
tration nahezu alle Stoffe, die als Nährstoffe oder 
Spurenelemente am biologischen Auf- und Abbau 
beteiligt sind, sowie gelöste Stoffe aus den verwit-
ternden Gesteinen. 

954. Durch Eingriffe in das Ökosystem wird das 
dynamische Gleichgewicht verändert, durch Zu-
sammenwirken verschiedener Eingriffe können 
sich die Auswirkungen mehrfach verstärken. Fast 
alle Eingriffe wirken sich zunächst auf den Wasser-
haushalt der oberen Bodenschicht und auf die Kon-
zentration der Inhaltsstoffe des Haftwassers aus. 
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Das Grundwasser ist davon je nach der Mobilität 
der Stoffe sehr unterschiedlich betroffen. 

955. Für die Trinkwasseraufbereitung sind solche 
Stoffe problematisch, die nicht mit der konventio-
nellen Aufbereitung, sondern nur mit technisch auf-
wendigen Verfahren bis unter die zulässigen 
Höchstkonzentrationen eliminiert werden können. 
Hierzu zählen in erster Linie Nitrat und chlorierte 
Kohlenwasserstoffe; die Konzentrationen von Chlo-
riden und Sulfaten liegen ohnehin meistens unter 
den geltenden Grenzwerten. Alle Stoffe, die bereits 
im Boden durch Adsorption oder Abbau mehr oder 
weniger aus dem Wasser entfernt werden, bereiten 
auch bei der technischen Wasserreinigung keine 
größeren Schwierigkeiten. 

956. Allgemein ist die Mineralstoffverlagerung im 
Boden von zahlreichen, sich gegenseitig beeinflus-
senden Faktoren abhängig, in erster Linie von der 
Witterung, den Bodeneigenschaften und von pflan-
zenbaulichen Maßnahmen. Bei mitteleuropäischen 
Klimaverhältnissen nimmt der Einfluß der ver-
schiedenen Faktoren etwa in folgender Reihenfolge 
ab (BRAMM, 1981; LAWA, 1982; REGER, 1982): 

— Jahresgang von Niederschlag, Verdunstung und 
Temperatur 

— Bewuchs (Art und Dauer) 

— Bodenart (Tongehalt, Sorptionskapazität) 

— Durchlässigkeit des Bodens 

— Nährstoffvorrat im Boden (Humusgehalt) 

— Mobilisierungs- und Festlegungsvermögen des 
Bodens (biologische Aktivität) 

— Düngung (Zeitpunkt, Höhe, Düngerform). 

957. Jede intensive landbauliche Bodennutzung 
führt zu einer Nährstoffanreicherung des Standor-
tes, also auch mit Stickstoff. Nitrat gelangt in der 
Regel aus allen Böden, die landwirtschaftlich ge-
nutzt werden, in höherer Konzentration in das 
Grundwasser als aus Naturböden. Für die Land-
wirtschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten, die 
Nitratauswaschung in das Grundwasser zu reduzie-
ren, ohne die landbauliche Nutzung wesentlich ein-
schränken zu müssen, beispielsweise die genauere 
Berechnung des Düngerbedarfs, den Einsatz von 
Nitrifikationshemmern, den Anbau von Zwischen-
früchten. 

Die Begrenzung der Nitratzufuhr zum Sickerwas-
ser muß von der Kenntnis des gesamten Stickstoff-
haushalts und seiner Einflußfaktoren ausgehen. In 
Gebieten mit hoher Nitratbelastung des Grundwas-
sers werden Umstellungen in der landwirtschaftli-
chen Nutzung oder sogar Verzichte auf Höchster-
träge nicht zu umgehen sein. 

958. Die Belastungen des Bodens aus punktförmi-
gen Quellen durch Versickerungen, Feldsilagen 
oder von Abwässern aus dem Hofbereich können 
vor allem bei sorptionsschwachen Böden und 
Grundwasserleitern mit hoher Fließgeschwindig-

keit zu weitreichenden Grundwasserkontaminatio-
nen führen. 

959. In den letzten Jahren wurden vereinzelt 
Pflanzenschutzmittel im Grundwasser nachgewie-
sen, die von stoßartigen Versickerungen größerer 
Mengen, z. B. nach unzulässiger Beseitigung von 
Resten oder nach Unfällen, herrührten. In jüngster 
Zeit traten solche Kontaminationen jedoch auch 
nach Regelanwendungen von Pflanzenschutzmit-
teln auf. Diese kommen meist bei Standortbedin-
gungen vor, die den Eintrag der Mittel bis ins 
Grundwasser begünstigen. Sie weisen auf eine bis-
her unterschätzte Kontaminationsgefahr des 
Grundwassers hin, die bei der Trinkwassergewin-
nung und Einhaltung der Grenzwerte der EG-
Trinkwasserrichtlinie zu berücksichtigen ist. 

4.3.3 Auswirkungen auf die Qualität der 
Oberflächengewässer 

4.3.3.1 Schutzwürdigkeit und Gewässertypen 

960. Oberflächengewässer werden vielfältiger ge-
nutzt als Grundwässer. Dementsprechend ist auch 
die Beurteilung von möglichen Belastungen viel-
schichtiger. Während beim Grundwasser die Bela-
stungen durch die Landwirtschaft hauptsächlich 
nach der Beeinflussung der Wasserqualität für die 
Verwendung als Trinkwasser beurteilt werden, 
kommen bei einem Oberflächengewässer noch be-
stimmte Anforderungen für folgende andere Nut-
zungsarten hinzu: Betriebswasserversorgung ein-
schließlich Kühlwasser, Fischerei, Erholung und 
Freizeitgestaltung sowie landwirtschaftliche 
Zwecke. Weiterhin werden oberirdische Gewässer 
für die Schiffahrt und die Elektrizitätswirtschaft 
genutzt. Darüber hinaus müssen die Gewässer den 
Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes entspre-
chen. In dieser Hinsicht haben insbesondere die 
zahlreichen kleinen Gewässer in landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten eine besondere Bedeutung als 
naturbetonte Biotope bzw. Ökosysteme (Abschn. 
4.1.2) und als ökologische Ausgleichsräume. 

961. In einem naturnahen Gewässer-Ökosystem, 
das nicht oder nur geringfügig durch menschliche 
Einwirkungen beeinflußt wird, bestehen eigenge-
setzliche Regelungsprozesse, die ein Gleichgewicht 
in den Stoffkreisläufen und Energieflüssen auf-
rechterhalten (SRU, 1978, Tz. 31). Bei den aus der 
Landwirtschaft stammenden Belastungen handelt 
es sich im wesentlichen um Pflanzennährstoffe, die 
mit dem Oberflächenabfluß oder mit dem oberflä-
chennahen Bodenabfluß infolge Dränung aus den 
landwirtschaftlichen Nutzflächen in die Gewässer 
transportiert werden. Weitere Gefahrenherde stel-
len häusliche und betriebliche Abwässer der Land-
wirtschaft, Pflanzenschutzmittel und Mineralöle 
dar. 

962. Die Gesamtverschmutzung der Oberflächen-
gewässer ergibt sich aus den Belastungen durch die 
Landwirtschaft sowie aus häuslichen, gewerblichen 
und industriellen Abwässern. Als Vergleichsmaß- 
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stab der einzelnen organischen Verschmutzungs-
frachten mit biologisch abbaubaren Stoffen wird 
häufig der Einwohnergleichwert (EG) benutzt; das 
ist die biologisch abbaubare Schmutzfracht der von 
einem Einwohner täglich anfallenden Abwasser-
menge. 

963. Die Rohabwässer aus dem häuslichen Be-
reich erbringen ca. 60 Mio EG. Etwa 90 % der Ab-
wässer werden in Kläranlagen behandelt, davon 
mehr als 80 % biologisch (BMI, 1984). Als Gewässer-
belastung verbleiben danach etwa 15 Mio EG. 

Die mit häuslichen Abwässern vergleichbaren Roh-
abwässer aus Industrie und Gewerbe können ange-
nähert mit 50 Mio EG angesetzt werden, von denen 
ca. 50 % über öffentliche Abwasseranlagen in die 
Gewässer gelangen. In Nordrhein-Westfalen wird 
99 % der Industriewassermenge nach den Mindest-
anforderungen gereinigt (STOCK, 1985). Geht man 
für die Bundesrepublik Deutschland von einem Rei-
nigungsgrad zwischen 80 % und 90 % aus, werden 
die Gewässer aus dem industriellen Bereich mit 5 
bis 10 Mio EG belastet. 
Aus beiden Bereichen zusammen fallen also insge-
samt etwa 110 Mio EG biologisch leicht abbaubarer 
organischer Rohbelastung an, von denen nach der 
Reinigung in Kläranlagen noch ca. 20 bis 25 Mio EG 
als Restbelastung in die Oberflächengewässer ge-
langen. Die schwer oder nicht abbaubaren Substan-
zen dieser Abwässer werden bei dieser Betrachtung 
nicht berücksichtigt. 

964. Die Gewässerbelastungen aus der Landwirt-
schaft sind überwiegend auf flüssige oder feste or-
ganische Substanzen aus der Tierhaltung und auf 
Silagesickersäfte zurückzuführen, die nicht wieder 
in den terrestrischen Stoff- und Energiekreislauf 
zurückkehren. Dieser Anteil wird auf etwa 15 bis 20 
Mio EG (s. Abschn. 4.3.3.3) geschätzt. Damit liegt die 
Gewässerbelastung mit organischen Substanzen 
aus der Landwirtschaft zumindest in gleicher Grö-
ßenordnung wie die aus kommunalen und indu-
striellen Abwässern. Die in landwirtschaftlichen 
Abwässern enthaltenen organischen Stoffe sind in 
der Regel — z. T. nach Verdünnung — biologisch 
gut abbaubar. Künftige Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Qualität der Oberflächengewässer müssen 
den landwirtschaftlichen Bereich mit erfassen. 

965. Die Belastung einzelner Gewässer ist aus den 
Zahlen einer Gesamtbilanz nicht abzuleiten. Allge-
mein herrscht in größeren Flüssen die Abwasserbe-
lastung aus dem Kläranlagenbereich vor. Bei klei-
nen Gewässern außerhalb der Ballungszentren 
kann jedoch der landwirtschaftliche Einfluß be-
stimmend sein. Gerade durch die gute biologische 
Abbaubarkeit bzw. durch die düngende Wirkung 
der flüssigen und festen organischen Substanzen 
kann das biologische Gleichgewicht in einem Ober-
flächengewässer empfindlich gestört werden, bis 
zum vollständigen Sauerstoffaufbrauch mit anaero-
ben Faulvorgängen, dem sogenannten „Umkippen" 
des Gewässers. 

966. Bei Oberflächengewässern gibt es verschie-
dene Gewässertypen, auf die sich vom Menschen 

verursachte Belastungen unterschiedlich auswir-
ken. Das entscheidende Kriterium dabei ist die Auf-
enthaltszeit des Wassers in einem bestimmten Ab-
schnitt oder Bereich des Gewässers. Diese wird 
durch die Fließgeschwindigkeit bestimmt. Die 
Fließgeschwindigkeit ist maßgeblich für die 
Schleppkraft des Wassers bzw. für das Absetzver-
halten der Sinkstoffe, und sie beeinflußt den Sauer-
stoffaustausch zwischen Wasser und Luft und den 
Sauerstofftransport in tiefere Wasserschichten. Alle 
diese Faktoren sind ihrerseits wieder bestimmend 
für den Verlauf der chemisch-physikalischen Um-
setzungsprozesse in dem jeweiligen Gewässer. Da-
her wird bei Betrachtungen über die Auswirkungen 
von Verunreinigungen grundsätzlich nach „fließen-
den" und „stehenden" Gewässern unterschieden, 
wobei sehr langsam durchflossene Gewässerberei-
che, in denen die Fließgeschwindigkeit an mehr als 
etwa 2 bis 3 aufeinanderfolgenden Wochen im Som-
merhalbjahr unter 0,2 m/s abfällt, fast die gleichen 
Eigenschaften annehmen wie stehende Gewässer 
(DVWK, 1981). 

In den folgenden Ausführungen werden die mar-
kantesten Auswirkungen von erhöhten Nährstoff-
belastungen auf die Oberflächengewässer heraus-
gestellt. 

4.3.3.2 Pflanzennährstoffe in 
Oberflächengewässern 

4.3.3.2.1 Die natürliche Grundlast an 
Pflanzennährstoffen in Oberflächengewässern 
mit naturnahen Einzugsgebieten 

967. Durch Verwitterung der Festgesteine und 
durch natürliches Eindringen von organischer Sub-
stanz (Pflanzen, Bodenorganismen) in die Lücken 
des zerfallenen Ausgangsgesteins entstehen „Na-
turböden" (Abschn. 1.1.3.1). 

Die aus Gesteinen und derartigen Böden in die Ge-
wässer verfrachteten Nährstoffmengen können als 
„natürliche Grundlast" angesehen werden. Eine 
klare Abgrenzung zwischen dieser und diffuser an-
thropogener Befrachtung gelingt in den alten, seit 
Jahrhunderten genutzten Kulturlandschaften, mit 
denen wir es in Mitteleuropa zu tun haben, nur sehr 
schwer. Gänzlich ungestörte Naturlandschaften exi-
stieren hier nicht mehr. Will man die Nährstoffbela-
stung der Gewässer durch die Landwirtschaft beur-
teilen, dann muß man von einem Nährstoffabgang 
ausgehen, wie er auch im Falle einer naturnahen 
Vegetation bei entsprechend schonender Nutzung 
zu erwarten wäre. Der Transport der Nährstoffe 
aus den Böden in die Oberflächengewässer kann 
durch Auswaschung oder durch Abschwemmung 
geschehen. 

968. Auswaschung (vgl. Tz. 981 ff.) liegt vor, wenn 
gelöste Nährstoffe mit dem Bodenwasser den von 
den Pflanzen nutzbaren Bodenraum verlassen und 
dieses Wasser mit den Inhaltsstoffen bis zum 
Grundwasser versickert oder als oberflächennahes 
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Bodenwasser nach kurzem Fließweg wieder aus 
dem Boden austritt. Aus dem Boden ausgewaschen 
werden die Hauptnähr- und Spurenstoffe nur in 
Bindungsformen, die gut wasserlöslich sind. 

Die Nährstoffauswaschung aus dem Boden ist ne-
ben der Wasserbewegung im Boden auch abhängig 
von der Mobilität der Verbindungen. Diese wird 
durch die physikalischen, chemischen und biologi-
schen Eigenschaften des Bodens entscheidend be-
einflußt und ist somit standortspezifisch. Als beson-
ders beeinflussende Faktoren sind zu nennen: Bo-
denstruktur, Korngrößenverteilung, Porengrößen-
verteilung, Gehalt und Art der Tonminerale und der 
organischen Substanz, pH-Wert, Redoxpotential, 
biologische Aktivität und der Grad der Durchwurze-
lung des Bodens (BRAMM, 1981). Einzelheiten zu 
den Bodeneigenschaften sind in Abschn. 4.2.2 einge-
hender behandelt. Die Mobilität der Nährstoffe 
nimmt mit der Haftfestigkeit ihrer Ionen am Bo-
denmaterial in folgender Reihenfolge ab: 

Kationen: Na+ >K+>Mg2 +>Ca2 +>Al3 +>Fe3 + 

Anionen: Cl - > NO-3 > SO24- > PO34- . 

Aluminium und Phosphat werden am wenigsten 
verlagert. 

969. Die Auswaschung von Nährstoffen aus Natur-
böden mit naturnaher Vegetation ist äußerst gering, 
da bei der dauernden Bodenbedeckung durch die 
Pflanzen die von den Bodenorganismen minerali-
sierten Nährstoffe sofort wieder von den Pflanzen 
aufgenommen werden. Infolge der geringen Lös-
lichkeit und damit der geringen Auswaschbarkeit 
der mineralischen Phosphorverbindungen im Bo-
den sind die Gewässer von Natur aus so phosphat-
arm, daß die Dichte und Produktivität des Plank-
tons nur einen kleinen Bruchteil jener hohen Pro-
duktivität erreicht, die besonders in stehenden Ge-
wässern bei reichlicher Phosphatversorgung mög-
lich ist (OTTO, 1980). Auch die Stickstoffauswa-
schung ist bei dauernder Pflanzenbedeckung der 
Böden unbedeutend für die Oberflächengewässer. 

970. Abschwemmung (vgl. Tz. 984) ist der Trans-
port von gelösten oder ungelösten Nährstoffen 
durch oberflächlich abfließendes Wasser, das nicht 
in den Boden versickert. 

Häufig findet bei Oberflächenabfluß gleichzeitig 
eine Abschwemmung von festem Bodenmaterial 
und Pflanzenresten statt (Bodenerosion durch Was-
ser; vgl. Tz. 985 und Abschn. 4.2.4.2). Im Gegensatz 
zur Auswaschung ist der Nährstofftransport durch 
Abschwemmung nicht selektiv. Der Oberflächenab-
fluß ist auf bewachsenen Böden wesentlich gerin-
ger als auf unbewachsenen; da sich fast keine Nähr-
stoffe auf der Bodenoberfläche befinden, gibt es 
auch bei Starkregen oder Schneeschmelze keine 
unmittelbaren Nährstoffabschwemmungen. 

Über die vorwiegend bewaldeten Gebiete im Sauer-
land berichtet IMHOFF (1982), daß dort die Boden-
abschwemmungen minimal sind. In der seit 1913 
bestehenden Möhnetalsperre sammelte sich aus 
dem 432 km2  großen Einzugsgebiet in 70 Jahren 

eine Sedimentmenge an, die auf 0,5 Mio m 3  ge-
schätzt wird. Dagegen wurden im nur 50 Jahre al-
ten Baldeneysee bei Essen, mit einem Teileinzugs-
gebiet von 436 km2  bis zum oberhalb gelegenen, 2 
Jahre älteren Harkortsee, trotz seiner viel geringe-
ren Aufenthaltszeit und seiner schlechteren Absetz-
eigenschaften Ablagerungen von 3 Mio m 3  gemes-
sen. 

4.3.3.2.2 Der Eintrag von Pflanzennährstoffen in 
Oberflächengewässer mit landwirtschaftlich 
genutzten Einzugsgebieten 

971. Von den aus dem Bereich der Landwirtschaft 
in die Oberflächengewässer gelangenden Stoffe ha-
ben die Hauptnährelemente der Pflanzen Phosphor 
(P) und Stickstoff (N) und ihre Verbindungen hin-
sichtlich ihrer Menge, ihres flächenhaften Vorkom-
mens und ihrer Auswirkungen die weitaus größte 
Bedeutung. 

Außer den Pflanzennährstoffen können aus dem 
Bereich der Landwirtschaft örtlich begrenzt noch 
andere Störstoffe in die Gewässer gelangen, vor al-
lem organische Substanzen, Schwermetalle und Mi-
neralöle sowie Pflanzenschutzmittel, die in den Ab-
schnitten 4.3.3.3 bis 4.3.3.5 behandelt werden. 

Herkunft und Menge der Pflanzennährstoffe 

Phosphor 

972. Die Jahresmenge und Herkunft des Phos-
phors in den Gewässern der Bundesrepublik 
Deutschland sind für das Jahr 1975 in der Phos-
phatstudie der Fachgruppe Wasserchemie in der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker (1978) gemäß 
Tab. 4.27 angegeben. Daraus geht hervor, daß der 
natürliche Phosphateintrag in die Gewässer mit 3 % 
Anteil vom Gesamteintrag sehr gering ist. Dem ent-
spricht auch die Feststellung, daß natürliche Ge-
wässer meistens phosphatarm sind. 

Der überwiegende Anteil der Phosphatbelastung 
der Gewässer, nämlich mehr als 67 %, stammt aus 
den häuslichen Abwässern. Auf die Land- und 
Forstwirtschaft entfallen mit 17,1 % deutlich mehr 
als auf den industriellen Bereich mit 12,5 %. Nicht 
mit angesetzt für den Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft wurden 2,1 %, die aus Streusiedlungen 
ohne Kanalisation mit vorwiegend ländlicher 
Struktur in die Oberflächengewässer gelangen, da 
darin auch Campingplätze, Rastplätze, Wochenend-
häuser usw. enthalten sind. 

973. Aus der allgemeinen Feststellung der Her-
kunft des Phosphats in den Gewässern können aber 
keine Hinweise auf die Eutrophierungsgefährdung 
einzelner Gewässer abgeleitet werden, da die An-
teile der Phosphatbelastung jeweils sehr unter-
schiedlich sein können. So ist nach Tab. 4.27 etwa 
1 /3 der Phosphatbelastung aus dem Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft dem Bodenabtrag durch 
Erosion zuzuschreiben. Aus Ergebnissen eines 
sechsjährigen Forschungsprogramms (1972-1978) 
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Tab. 4.27 
Herkunft und Menge der Phosphate, umgerechnet auf Phosphor (P), die 1975 in die 

Gewässer der Bundesrepublik Deutschland gelangt sind 

Herkunft P in t/a % 

Häusliche Abwässer  
Kanalisation/Kläranlagen 	 67 600 65,3 

nicht kanalisierte Streusiedlungen 	 2 200 69 800 2,1 67,4 

Industrielle Abwässer  
Gewerbe, Industrie 	 10 500 10,1 

pflanzliche Produkte 	 2 500 13 000 2,4 12,5 

Natürlicher Eintrag  
Regenwasser über Mischkanal 	 800 0,8 

Regenwasser oberflächiger Abfluß 	 2 000 1,9 

Grundwasser 	  200 0,2 

Sonstiges (Fische, Baden) 	 100 3 100 0,1 3,0 

Land- und Forstwirtschaft  
Kanalisation/Kläranlagen 	 3 600 3,5 
Dränwasser 2 500 

2,4  
( 
	.) (8 600) (8,3) 

Erosion 6 100 5,9 

Pflanzenstreu 	  500 0,5 

Abschwemmung von Weiden und Viehtriebwegen 	 600 0,6 

tierische Ausscheidung direkt in Gewässer 	 4 100 4,0 

Fischzucht 	  200 17 600 0,2 17,1 

103 500 100 

Quelle: Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh, 1978 

des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Un-
tersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) 
errechnen WELTE und TIMMERMANN (1983) eine 
Phosphatbelastung der Gewässer durch Dränwas-
ser und Erosion von etwa 2 600 t P/a. Dieser Wert 
liegt wesentlich niedriger als die in der Phosphat-
studie (Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh, 
1978) angesetzte Menge von 8 600 t P/a (Tab. 4.27). 

974. Allgemein ist in den kleinen Fließgewässern 
aus ländlichen Gebieten die Gesamtkonzentration 
des Phosphats gering, sie stammt dort aber größ-
tenteils aus dem Bereich der Landwirtschaft. Dage-
gen stammt der höhere Phosphatgehalt bei den grö-
ßeren Vorflutern hauptsächlich aus Abwassereinlei-
tungen und nur zu weniger als 5 % aus der Land-
wirtschaft (OTTO, 1980). 

Zum Vergleich der unterschiedlichen Gewässerbe-
lastungen wurden aus verschiedenen Literaturan-
gaben die in Tab. 4.28 wiedergegebenen Zahlen für 
die Phosphatgehalte in Fließgewässern zusammen

-

gestellt. 

975. Ähnliche Abstufungen für die Phosphatbela-
stung aus unterschiedlich genutzten Einzugsgebie-
ten ergeben sich für die Phosphatfrachten je ha 
Einzugsgebiet. Bei Untersuchungen an Talsperren-
zuläufen aus unbesiedeltem Wald-, Wiesen- und Ak-
kerland ergab sich eine Jahresfracht von umge-
rechnet 0,2 kg P/ha • a (BERNHARDT et al., 1969). 
Bei einem ähnlich strukturierten, jedoch dünn be-
siedelten Einzugsgebiet mit 70 E/km 2  wurde ein 
Wert von 0,4 kg P/ha • a ermittelt (GEGENMAN-
TEL, 1972). Das deckt sich auch mit weiteren Anga-
ben aus der Literatur, die von KUNTZE (1976) zi-
tiert werden (Tab. 4.29). 

976. Globale Betrachtungen für größere unter-
schiedlich strukturierte Einzugsgebiete ergeben 
keine unmittelbar aussagefähigen Werte, sie zeigen 
jedoch die Größenordnungen der Abstufungen an. 
Die mittlere Bevölkerungsdichte der Bundesrepu-
blik Deutschland lag 1980 bei 247 E/km2  mit städti-
schen Verdichtungsräumen von über 3 000 E/km 2 . 
Mit den in Tab. 4.27 genannten Zahlen für die 
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Tab. 4.28 	Mittlere Phosphatkonzentrationen in mitteleuropäischen Gewässern mit 
unterschiedlich genutzten Einzugsgebieten (Größenordnungen) 

Gewässer und Einzugsgebiet PO34-P in µg/l Literatur 

naturnahes Einzugsgebiet 	 10 ALBERSMEYER, 1972; 
KUNTZE, 1978 

normale landwirtschaftliche Nutzung 	 20— 	40 BERNHARDT et al., 1969; 
WERNER, 1978 

landwirtschaftliche Nutzung, dünn besiedelt 
(Eifel-Rur) 	  80 GEGENMANTEL, 1972 

(20— 200) 
verschiedene Nutzung, dicht besiedelt 
(Industrie-Ruhr, freie Fließstrecken) 	 300— 400 NUSCH und KOPPE, 1978; 

(100-1 200) Ruhrwassergüte Berichte, 
verschiedene Jahrgänge, 
Ruhrverband 

Niederrhein (Grenze D/NL) 	 300— 600 SPREY, 1981 
Mittel von 35 schweizer. Flüssen 
mit Phosphateliminierung in Kläranlagen 	 145 PEDROLI, 1981 

Quelle: Zusammenstellung SRU 

Phosphorfrachten und einer Gesamtfläche der Bun-
desrepublik Deutschland von ca. 24 860 000 ha, wo-
von ca. 21 410 000 ha Flächen der Land- und Forst-
wirtschaft einschließlich des Garten- und Weinbaus 
sowie Moor- und Heideflächen sind, ergeben sich 
folgende Zahlen: 

— Gesamtphosphorfracht bezogen auf die Fläche 
der Bundesrepublik Deutschland 

— Phosphorfracht aus dem Bereich Land- und 
Forstwirtschaft bezogen auf die Landwirt-
schafts- und Waldfläche (s. o.) 

Der Globalwert für die Landwirtschafts- und Wald-
fläche liegt im oberen Bereich der Angaben in Tab. 
4.29 für landwirtschaftliche Nutzflächen; er kann 
also als Orientierungswert benutzt werden. Als Mit-
telwert für die Bundesrepublik Deutschland zeigt er 
im Vergleich zu den niedriger liegenden Einzelwer-
ten aus bestimmten Einzugsgebieten aber an, daß 
die Phosphorfracht gebietsweise wesentlich höher 
liegen kann, z. B. in Dränage- oder Erosionsgebie-
ten. Das wird auch durch die hohen Werte in Tab. 
4.29 für Moorböden bestätigt. 

Stickstoff 

977. Da die Umsetzungsprozesse im Stickstoff- 
kreislauf von vielen Faktoren abhängen, ist eine 

Tab. 4.29 	Phosphor-Frachten aus Niederschlägen und Abflüssen 

Herkunft Einzugsgebiet P (kg/ha • a) Literatur 
(s. bei KUNTZE) 

Niederschläge Berlin 0,13 Ottermann und Krysch 	1965 
(Regen, Schnee, Staub, Bodensee 0,45 Knorr und Klatte 	1963 
Pollen) 
Wald, Ödland Bayerischer Wald 0,11 Schwertmann 	1973 
(extensive LN) Stockacher Ach 0,03-0,08 Klett 	1965 
Landwirtschaftliche Stockacher Ach 0,04-0,07 Klett 	1965 
Nutzfläche Bodenseegebiet 0,18 Voss 	1963 
(Mineralböden) Wahnbachgebiet 0,5 Bernhardt 	1969 

Eschbachgebiet 0,2 Bernhardt 	1969 
Moorböden Hochmoor 1,1 Munk 	1972 
(bei LN) Hochmoor, 

junge Hochmoorkultur 4-5 Henkens 	1972 
Hochmoor, 
alte Hochmoorkulturen 6-7 Eggelsmann und Kuntze 	1972 

Quelle: KUNTZE, 1976 
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Tab. 4.30 

Herkunft und Menge des Stickstoffs berechnet als 
N in den Gewässern der Bundesrepublik Deutsch- 

land 

Jahres- davon gelangen An- 
tonnage in die teil 

Herkunft Gewässer 

t/a % ∆ tN/a % 

1. 	Häusliche 
Abwässer 	 240 000 50 120 000 22 

2. Landw. 
org. Dünger 
u. Fäkalien 	 650 000 8 52 000 10 

3. 	Mineral- 
dünger 	 1 100 000 5 55 000 10 

4. 	natürliche 
Mineralisation 
Ackerfläche 151 000 28 

Grünland 	 80 000 15 

Wald 	 59 000 12 

290 000 55 
5. Niederschläge 200 000 4 8 000 

3 
6. N-Fixierung 	 255 000 4 10 000 

Summe 	 2 455 000 535 000 100 

Quelle: BUCHNER, 1975 

einfache Mengenangabe der einzelnen in die Ge-
wässer gelangenden Stickstoffverbindungen nicht 
möglich. Auch eine konsequente Trennung nach 
Grundwässern und Oberflächengewässern ist höch-
stens für begrenzte Bereiche möglich, da zwischen 
Oberflächengewässern und oberflächennahen 
Grundwässern ein mengenmäßig kaum erfaßbarer 
Austausch stattfindet. Daher kann nur aus den fest-
gestellten Stickstoffverlusten verschiedener Böden 
und aus gemessenen Stickstoffkonzentrationen in 
Gewässern und Abwässern eine großräumige Bi-
lanzierung erfolgen, wobei zur Vergleichbarkeit alle 
Werte für die Stickstoffverbindungen auf den antei-
ligen Stickstoff (N) umgerechnet werden. 

978. Schätzungen der Herkunft und der Menge 
des Stickstoffs in den Gewässern der Bundesrepu-
blik Deutschland wurden von BUCHNER (1975) und 
von WOLTERS (1982) vorgenommen. Die Angaben 
unterscheiden sich sowohl in der Definition der 
Herkünfte als auch in der Aufteilung der Mengen-
anteile. Rechnet man die von WOLTERS angegebe-
nen Frachten (Tab. 4.31) für die Gesamtfläche der 
Bundesrepublik Deutschland (mit 248 600 km 2) aus, 
dann sind ohne den von WOLTERS mitberücksich-
tigten Industriewasseranteil die Gesamtfrachten 
nahezu gleich denen bei BUCHNER (Tab. 4.30). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden 
Schätzungen liegt in der Aufteilung der Stickstoff-
auswaschung aus dem Boden. Während BUCHNER 
zwischen der natürlichen Mineralisation der Acker-, 

Tab. 4.31 

Herkunft und Menge des Stickstoffs in den Gewäs

-

sern der Bundesrepublik Deutschland 

Stickstoffauswaschung des Erdbodens 

spez. 
Aus- Flächen- Fracht 

Quelle wa- anteil kg/ 
schung % km /a 
kg/km2/a 

Landw. Nutzfläche 
ohne Dauergrünland 	 2 500 32,9 823 
Dauergrünland 
einschl. Parks 	 200 22,8 46 
Wald 	 200 29,0 58 
Ödland, Brache, Moor 	 200 4,5 9 

Σ 936 

Direkt den Gewässern zugeführte Stickstoff- 
Frachten 

Menge Ren- Fracht 
Quelle kg/ 

km2/a 
tention 

% 
kg/ 

km /a 

Atmosphärischer 	Nie- 
derschlag auf bebauten 
Flächen, Verkehrswe- 
gen und Gewässern 	 86 15 70 
Siedlungsabwasser 	 1 100 30 770 
Tierhaltung 	 540 30 380 
Industrieabwasser 
N aus Naturstoffen 	 300 30 210 
Primär-N 	 800 20 640 

E2070 

Quelle: WOLTERS, 1982 

Grünland- und Waldflächen sowie der organischen 
und der mineralischen Düngung unterscheidet, gibt 
WOLTERS nur die Gesamtwerte für die einzelnen 
Flächenanteile an. In Tab. 4.30 ist die Schätzung für 
die Stickstofffrachten allein aus der natürlichen Mi-
neralisation mit 290 000 t N/a höher als in Tab. 4.31 
die Summe der gesamten Stickstoffauswaschung 
des Erdbodens mit 233 000 t N/a (936 kg • 248 600 
km2). Nach BRAMM (1982) läßt sich dieser hohe 
Anteil der natürlichen Mineralisation des in der or-
ganischen Substanz des Bodens gebundenen Stick-
stoffs mit insgesamt 55 % der Stickstoffbelastung 
der Gewässer nicht ohne Düngung erklären. Die 
natürliche Mineralisation des Bodens wäre bei Ak-
kerflächen mit Sicherheit geringer, wenn zunächst 
nicht durch langjährige Düngung ein höheres Stick-
stoffpotential aufgebaut worden wäre. 

Legt man die Schätzwerte der Tab. 4.31 für eine 
Bilanzierung zugrunde, dann verringern sich die 
Prozentanteile der Stickstofffrachten, die der Land-
und Forstwirtschaft zuzurechnen sind, da in dieser 
Abschätzung der Gesamtbelastung der Anteil der 
Industrieabwässer mit enthalten ist, der mit 850 kg/ 
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km2• a etwa die gleiche Größenordnung hat wie der 
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Dauer-
grünland mit 823 kg/km2  • a. Die Stickstoffbelastung 
der Gewässer ist aber immer noch zu fast 1 /3 auf 
Stickstoffauswaschungen aus dem Erdboden zu-
rückführen. Daher sind grundsätzlich in jedem Ge-
wässer Stickstoffverbindungen vorhanden. Erhöhte 
Stickstoffkonzentrationen werden jedoch häufig in 
Gewässern mit vorwiegend landwirtschaftlich ge-
nutzten Einzugsgebieten festgestellt (LAWA, 1982). 
Neben den Stickstoffauswaschungen aus dem Erd-
boden müssen noch die direkt den Gewässern zuge-
führten Stickstofffrachten aus der Tierhaltung dem 
landwirtschaftlichen Bereich zugerechnet werden 
(Tab. 4.31 : 380 kg/km 2  • a). Zu erhöhten Stickstoff-
frachten kann es insbesondere kommen 

— in Gegenden mit konzentrierter Tierhaltung und 
hohem Anfall an Wirtschaftsdüngern (z. B. Süd-
oldenburg), 

— in Weinbaugebieten, vor allem in flachgründigen 
Steilhanglagen (z. B. Mosel), 

— in Gegenden mit intensivem Gemüseanbau auf 
sorptionsschwachen Böden mit oberflächenna-
hem Grundwasser (z. B. Niederrheinische 
Bucht). 

Transport der Nährstoffe in 
Oberflächengewässer 

979. Der Transport der Nährstoffe in Gewässer 
kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Punkt-
förmige Einträge, wie Einleitung von Jauche und 
Gülle, unmittelbare Einleitung von häuslichen Ab-
wässern aus ländlichen Streusiedlungen ohne Ka-
nalisation und Abfluß von Niederschlagswässern 
können durch geeignete Maßnahmen weitgehend 
vermieden werden. Dagegen lassen sich linienhafte 
Nährstoffausträge aus den Böden in die Gewässer, 
insbesondere durch Dränwässer nicht vollständig 
verhindern, sondern lediglich verringern. 

980. Art und Umfang des Nährstoffaustrags aus 
dem Boden sind abhängig von der Bodenart, dem 
Pflanzenbestand und der Form und Intensität der 
Bodenbearbeitung. Für unterschiedlich genutzte 
Teilflächen im Einzugsgebiet der Ruhr wurden von 
IMHOFF (1982) die in Tab. 4.32 zusammengestellten 

Tab. 4.32 

Nährstoffaustrag unterschiedlich 
genutzter Flächen 

Nutzung P [kg/ 
(ha • a)] 

N [kg/ 
(ha • a)] 

org. C [kg/ 
(ha • a)] 

Forstwirt- 
schaft 	 0,1 10 15 
Landwirtschaft 1 35 60 
Siedlung*) 	 35 100 80 

*) Besiedlungsdichte 3 000 E/km2  und biologische Reini-
gung 	Quelle: IMHOFF, 1982 

Nährstoffausträge angegeben. In den Gebieten mit 
landwirtschaftlicher Nutzung liegen auch nichtka-
nalisierte Streusiedlungen, so wie man sie im länd-
lichen Raum antrifft. 

981. Mit der Düngung werden die Hauptnährele-
mente Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium und 
Magnesium den Böden in größeren Mengen zuge-
führt, als Nebenbestandteile in Düngern auch Na-
trium, Schwefel und Chlor. Sie alle unterliegen ei-
ner mehr oder weniger starken Auswaschung. Wei-
terhin können alle mit der Düngung ausgebrachten 
Stoffe unabhängig von ihrer Bindungsform durch 
Abschwemmung in die Oberflächengewässer gelan-
gen. 

982. Die Auswaschung der beiden Hauptnährele-
mente Stickstoff und Phosphor über das Bodenwas-
ser in die Oberflächengewässer ist abhängig von 
den jeweils vorliegenden Bindungsformen dieser 
Elemente im Boden und vom unterschiedlichen 
Sorptionsvermögen der Böden gegenüber diesen. 

Wie bereits bei den Naturböden angeführt (Tz. 969), 
ist Phosphor aus dem Boden nur gering auswasch-
bar. Er liegt in den Böden in organischer und in 
anorganischer Bindung vor. Die Kulturböden ent-
halten in der Krume zwischen 300 und 5 000 kg 
P/ha (BOYSEN, 1981). Eine nennenswerte Verlage-
rung von Phosphor in tiefere Bodenschichten er-
folgt an den meisten Standorten nicht. Durch Phos-
phatdüngung kann die Phosphatauswaschung prak-
tisch nicht erhöht werden, außer in Böden mit ge-
ringen Gehalten an phosphatfällenden Ca-, Fe- und 
Al-lonen, z. B. in Moorböden (LAMBRECHT et al., 
1979), die nach Tab. 4.29 nahezu 100fach höhere 
Phosphorabgaben haben können als die übrigen 
landwirtschaftlich genutzten Böden. Das zeigt sich 
ebenfalls in Tab. 4.27, wonach nur 0,2 % der gesam-
ten Phosphatbelastung der Gewässer aus natürli-
chem Eintrag durch Grundwasser stammen, aber 
2,4 % aus Dränwasser. 

Der Stickstoff steht neben dem Kalium unter allen 
Nährstoffen, die die Pflanzen aus dem Boden bezie-
hen, mengenmäßig im Vordergrund. Der Stickstoff-
gehalt des Oberbodens schwankt, abhängig von 
Klima und Vegetation, zwischen etwa 600 und 
12 000 kg N/ha, im Durchschnitt zwischen 7 000 und 
10 000 kg N/ha (LAMBRECHT et al., 1979). Davon 
sind 90 %-95 % organisch gebunden und damit re-
lativ immobil (AMBERGER, 1974). Dagegen wird 
Nitrat nicht sorbiert, es liegt ausschließlich im Bo-
denwasser gelöst vor und kann daher leicht ausge-
waschen werden (AMBERGER, 1981). Im Gegen-
satz zur Nitratverlagerung in die Grundwässer 
(s. Abschn. 4.3.2.3) spielt jedoch die Nitratauswa-
schung aus dem Boden in die Oberflächengewässer 
unter Wirkungsgesichtspunkten in der Regel eine 
relativ geringe Rolle. 

983. In Weinbergsböden liegen die Auswaschungs-
raten für sämliche Nährstoffe höher als in anderen 
landwirtschaftlichen Kulturen (WALTER und 
RESCH, 1981). Als Ursachen für die hohe Auswa-
schung werden angegeben: Ein hoher Skelettanteil 
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des Bodens (unverwittertes Ausgangsgestein) von 
50 bis 70 % und damit geringes Wasserhaltevermö-
gen; ein hoher Anteil an Grobporen und damit hohe 
Fließgeschwindigkeit des Bodenwassers; geringe 
Sorptionskapazität des Bodens; ungünstige Dün-
gungspraxis, d. h. aus arbeitswirtschaftlichen Grün-
den zieht man am Steilhang die einmalige Düngung 
vor. 
Hauptursache für die hohe Auswaschungsrate beim 
Stickstoff ist die vergleichsweise große ausge-
brachte Menge von 200 bis 400 kg N/ha • a im Ver-
hältnis zu dem Entzug durch die Reben von 100 bis 
120 kg N/ha - a. So wurde in einem Weinberg bei 
Trier ein Stickstoffaustrag von 170 kg NO3-N/ha • a 
ermittelt (WALTER und RESCH, 1981). 
An den steilen Hängen kommt es zu einem stärke-
ren Oberflächenabfluß. Weiterhin ist die Bodenauf-
lage auf dem Ausgangsgestein verhältnismäßig 
dünn, was am Hangfuß, z. T. auch schon am Hang, 
zu einem Austritt von oberflächennahem Boden-
wasser führt. Die Untersuchungsbefunde belegen, 
daß Sickerwässer aus Weinbergsflächen zur Eutro-
phierung der Gewässer beitragen (WALTER und 
RESCH, 1981). 

984. Durch Abschwemmung kommt von den Kul-
turböden eine wesentlich höhere Nährstoffbela-
stung in die Oberflächengewässer als durch Auswa-
schung über das Bodenwasser. Unmittelbare Nähr-
stoffabschwemmungen treten vor allem dann auf, 
wenn Dünger (z. B. Gülle) auf schneebedeckte Flä-
chen, gefrorene Böden oder unmittelbar vor Stark-
regen, insbesondere im hängigen Gelände, ausge-
bracht werden. Unter besonders ungünstigen Ver-
hältnissen (z. B. bei Schneeschmelze) kann sogar 
der gesamte ausgebrachte Dünger abgeschwemmt 
werden. Selbst auf Grünland können, je nach der 
Geländeneigung und der Nähe zu einem Gewässer 
und je nach der Bewirtschaftung (Standweiden mit 
Trittverdichtungen), Abschwemmungen insbeson-
dere von Tierexkrementen und aufgebrachtem 
Dünger auftreten. 
Nach Tab. 4.27 sind 4,6 % der Gesamtphosphatfracht 
der Gewässer der Bundesrepublik Deutschland auf 
Abschwemmungen von Weiden und Viehtriebwe-
gen sowie auf direkt in die Gewässer abgesetzte tie-
rische Ausscheidungen zurückzuführen, das ist 
mehr als 1 /4 der gesamten Phosphatbelastung aus 
dem Bereich der Landwirtschaft. 
Für den Stickstoff in den Oberflächengewässern ist 
eine genaue Differenzierung seiner Herkunft 
schwierig, wie die unterschiedlichen Aufteilungen 
der Bilanzwerte in den Tabellen 4.30 und 4.31 erken-
nen lassen. Stickstoffverlagerungen in die Oberflä-
chengewässer durch Abschwemmungen ergeben 
sich nur bei unsachgemäßer Düngung, durch Ab-
läufe von Betriebsflächen und durch Einleitungen 
von Gülle und Silagesäften in die Gewässer. In den 
Gesamtbilanzen für die Bundesrepublik Deutsch-
land werden die direkt den Gewässern zugeführten 
Stickstoffmengen aus der Tierhaltung auf etwa 9 % 
bis 13 % geschätzt (s. Tab. 4.30 und 4.31). Die Nieder-
schlagswässer, die ja zur Abschwemmung führen, 
enthalten bereits Stickstoff, dessen Anteil auf 1,5 % 
bzw. 2,3 % der gesamten Stickstofffracht der Gewäs

-

ser geschätzt wird. Insgesamt kommen also 10 % bis 
15 % des Stickstoffs in den Gewässern aus unmittel-
baren Abschwemmungen. 

985. Die stärksten Nährstoffverlagerungen in die 
Oberflächengewässer entstehen durch Bodenero-
sion (vgl. Abschn. 4.2.4.2), wenn durch Oberflächen-
abfluß festes Bodenmaterial mit Nährstoffen abge-
schwemmt wird. Die Bodenerosion setzte vor allem 
mit der Einführung des Ackerbaues auf größeren 
Flächen an den Hängen ein. Beweis dafür sind die 
Auelehmablagerungen in den Flußtälern ackerbau-
lich genutzter Hügelländer und Mittelgebirge 
(KARL, 1981). Auf die hohen Gehalte der Kulturbö-
den an Phosphor und Stickstoff wurde schon im 
Zusammenhang mit der Auswaschung hingewiesen 
(Tz. 982). 

Durch Bodenerosion können verhältnismäßig große 
Phosphormengen in die Oberflächengewässer ge-
langen, nach Tab. 4.27 etwa 1 /3 des Gesamtphos-
phoreintrags aus dem Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft. Die Phosphoreinträge in die Gewässer 
sind örtlich und zeitlich sehr unterschiedlich. Sie 
hängen nicht nur von der Häufigkeit und Dauer der 
Niederschläge, sondern sehr entscheidend von ei-
ner ganzen Reihe weiterer Faktoren ab. Einige 
Werte für Gebiete mit unterschiedlicher Nutzungs-
struktur und unterschiedlichen Bodenarten sind in 
den Tabellen 4.28 und 4.29 zusammengestellt. 

Für die Stickstoffverluste des Bodens durch Ero-
sion ergeben sich etwas höhere Werte als für die 
Phosphorverluste, da der Stickstoffgehalt im Ober-
boden höher liegt als der Phosphorgehalt. Für einen 
jährlichen Bodenabtrag von 1 bis 30 t ha kann der 
Stickstoff-Eintrag in die Gewässer je nach Stick-
stoffgehalt des Oberbodens 0,3 bis 90 kg/ha • a betra-
gen. In der Regel liegen die Stickstoffverluste durch 
Oberflächenabfluß unter 20 kg/ha • a, jedoch können 
auch größere Stoffverfrachtungen, insbesondere im 
Weinbau stattfinden (LAWA, 1982). Wegen der ho-
hen Stickstoffausträge aus überdüngten Weinber-
gen, die bereits im Rahmen der Nährstoffauswa-
schung zur Sprache kamen (Tz. 983), werden inzwi-
schen von der Offizialberatung drastisch reduzierte 
Stickstoffgaben empfohlen. 

986. Regulierungen des Bodenwasserhaushalts 
zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Anbau-
bedingungen (Hydromeliorationen) werden im Hin-
blick auf die Belastung der Oberflächengewässer 
sehr unterschiedlich beurteilt. Durch die Verbesse-
rung der Standortbedingungen werden die Nähr-
stoffmineralisation im Boden und das Pflanzen-
wachstum intensiviert, was zur Vegetationszeit ins-
gesamt eine Gewässerentlastung erbringt. Im Win-
ter, bei zeitweilig höheren Grundwasserständen 
und gleichzeitiger Vegetationsruhe, kann der Stick-
stoffeintrag in die Oberflächengewässer höher sein 
als bei Oberflächenabfluß ohne Dränage. Der 
Phosphateintrag ist eher geringer, da Phosphat im 
Boden festgelegt wird und die Gefahr der oberfläch-
lichen Abschwemmung gering ist. Jedoch können 
im Winter bei Staunässe auch höhere Phosphatver-
luste eintreten. Neue Untersuchungen an Dränab-
flüssen haben ergeben, daß auf schweren, bindigen 
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Böden bei 400 mm Winterabfluß mit Phosphatverlu-
sten in Höhe von etwa 4 kg P/ha • a gerechnet wer-
den muß (LAWA, 1982). 

Abgesehen von einigen Extremfällen liegen die 
Phosphateinträge in die Gewässer aus ackerbaulich 
genutzten Gebieten in der Regel zwischen 0,05 und 
1,0 kg P/ha • a. Setzt man für unbesiedeltes Wald-, 
Wiesen- und Ackerland einen Wert von 0,2 kg 
P/ha • a an (BERNHARDT et al., 1969), ergibt sich 
bei einer Abflußhöhe von 300 bis 400 mm eine Phos-
phatkonzentration im abfließenden Wasser von 50 
bis 70 µg P/1. In einem stehenden Gewässer können 
unter Umständen bereits Phosphatkonzentrationen 
von 20 .Lg P/1 zu erheblichen Planktonproduktionen 
führen (Fachgruppe Wasserchemie in der GDCh, 
1978). Konkrete Aussagen sind im Einzelfall nur 
durch Detailuntersuchungen in begrenzten Ein-
zugsgebieten zu erhalten. 

4.3.3.2.3 Auswirkungen von erhöhten 
Nährstoffzufuhren 

987. Gegenüber Stickstoff und Phosphor kommt 
allen anderen Nährstoffen nur eine untergeordnete 
Bedeutung für die Belastung der Oberflächenge-
wässer zu. Daher werden hier nur die beiden 
Hauptnährstoffe weiter betrachtet. Grundsätzlich 
enthält jedes unbeeinflußte Gewässer mit einem 
naturnahen Einzugsgebiet Phosphat und Stickstoff. 
Die Konzentrationen und die Frachtraten dieser 
Stoffe sind abhängig von der Höhe und jahreszeitli-
chen Verteilung der Niederschläge, der Bodenart 
und dem Bewuchs. Wasserpflanzen verwenden zum 
Aufbau ihrer organischen Substanz Stickstoff und 
Phosphor durchschnittlich im Gewichtsverhältnis 
7 : 1. In von Menschen unbeeinflußten Gewässern 
ist Phosphat häufig der produktionsbegrenzende 
Nährstoff, da die mineralischen Phosphate im Bo-
den als schwer lösliche Verbindungen vorliegen 
und nur in geringen Mengen ausgewaschen wer-
den. In diesen Gewässern liegt das Verhältnis N : P 
in der Größenrodnung 50 : 1 bis 80 : 1 (BOVAY, 
1973). 

Wenn sich die Phosphatzufuhr durch menschliche 
Eingriffe erhöht, hat das also in der Regel eine 
Erhöhung der pflanzlichen Produktion im Gewäs-
ser zur Folge, da neben dem Stickstoff meistens 
auch alle anderen Haupt- und Spurenelemente aus-
reichend vorhanden sind. Erst wenn sich das Ver-
hältnis N : P bis auf etwa 7 : 1 verringert hat, kann 
auch der Stickstoff zum wachstumsbegrenzenden 
Faktor werden. Durch das verstärkte Pflanzen-
wachstum werden bestimmte Nutzungsmöglichkei-
ten des Gewässers eingeschränkt, z. B. Fischerei, 
Schiffahrt oder Badebetrieb. Andererseits bewirkt 
der Aufbau von Pflanzenmasse durch Nährstoffent-
zug auch eine erwünschte „Selbstreinigung" im Ge-
wässer. Beim natürlichen Abbau der pflanzlichen 
Substanzen werden diese Nährstoffe jedoch wieder 
freigesetzt. 

988. Der Gehalt eines Gewässers an Nährstoffen 
wird als Trophie bezeichnet. Ein oligotrophes Ge-

wässer ist nährstoffarm, ein eutrophes ist nähr-
stoffreich. 

Eutrophierung nennt man die Erhöhung der Nähr-
stoffgehalte in einem Gewässer, vor allem an 
Phosphor- und Stickstoffverbindungen. Meist wird 
der Begriff im Sprachgebrauch auch auf deren Aus-
wirkungen erweitert. Die wichtigste Folge der Eu-
trophierung ist die Zunahme des Pflanzenwachs-
tums im Gewässer. 

989. Aus der Sicht des Gewässerschutzes sind 
auch Gehalt und Verhalten von Ammonium proble-
matisch. Es entsteht beim mikrobiellen Abbau von 
Eiweißstoffen und wird in sauerstoffhaltigem Was-
ser durch Bakterien über Nitrit zu Nitrat oxidiert. 
Zur Oxidation von 1 mg Ammonium werden 4,5 mg 
Sauerstoff verbraucht. Der Sauerstoffgehalt in ei-
nem Wasser von 10°C beträgt bei Sauerstoffsätti-
gung 11,3 mg/l. Durch die Ammonium-Oxidation, 
verbunden mit dem oxidativen Abbau weiterer or-
ganischer Substanzen, kann der in einem Gewässer 
enthaltene Sauerstoff, vor allem bei geringer Was-
serführung (geringe Sauerstoffzufuhr) und hoher 
Temperatur, schnell und unter Umständen vollstän-
dig aufgezehrt werden. Die Folgen sind Fischster-
ben, wie sie an zahlreichen Flüssen in der Bundes-
republik Deutschland immer wieder beobachtet 
werden können. 

Außer durch Sauerstoffzehrung führt unter be-
stimmten Umständen das Ammonium auch direkt 
durch Giftwirkung zu Fischsterben. In eutrophen 
Gewässern sind pH-Werte über 9 keine Seltenheit. 
Bei gleichzeitig hohen Ammoniumkonzentrationen 
wird ein Teil des Ammoniums in Ammoniak umge-
wandelt, das bereits in einer Konzentration von 
0,2 mg/1 für manche Fischarten und für Fischbrut 
giftig ist (Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, 
1979). Auch Nitrit, das bei gehemmter Oxidation in 
hohen Konzentrationen auftreten kann, ist ab 
10 mg/1 fischtoxisch (LAWA, 1982). 

990. Der größte Teil des Ammoniums in den Ge-
wässern stammt aus kommunalen Abwässern. Aus 
dem Bereich der Landwirtschaft kommt Ammo-
nium durch oberflächliche Abschwemmung von 
Düngemitteln und durch Erosion sowie durch Ein-
leitungen von Gülle und Silagesäften in die Gewäs-
ser, nicht aber durch Auswaschung. 

991. Entsprechend den unterschiedlichen Gege-
benheiten der einzelnen Gewässertypen für die 
Nährstoffumsetzung und die Sauerstoffversorgung 
wirkt sich die Eutrophierung auf fließende und ste-
hende Gewässer unterschiedlich aus. 

Auswirkungen der Eutrophierung bei 
fließenden Gewässern 

992. Abgesehen von kleinen Bachläufen mit natur-
nahen Einzugsgebieten weisen fast alle fließenden 
Gewässer in Kulturlandschaften erhöhte Stickstoff-
und vor allem Phosphatgehalte auf. Die Eutrophie-
rungserscheinungen nehmen in Niedrigwasserzei-
ten mit abnehmender Fließgeschwindigkeit des 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

Wassers zu. Bei hohen und mittleren Abflüssen und 
entsprechend höheren Fließgeschwindigkeiten sind 
die Auswirkungen nicht so auffällig. 

993. Wegen der begrenzten Aufenthaltszeit des 
Wassers an einer bestimmten Stelle des Flußsy-
stems werden die Nährstoffe nicht voll ausgenutzt. 
Weiterhin ist der Lichteinfall, also die Energiezu-
fuhr für die Photosynthese, durch Turbulenzen und 
durch mitgeführte Trübstoffe des Wassers behin-
dert. Vermehrtes Algenwachstum erfolgt daher vor-
zugsweise in langsam durchflossenen Bereichen, 
z. B. in flachen Buchten, in Buhnenfeldern oder in 
teildurchflossenen Altarmen. Dort kann es außer-
dem auch zu stärkeren Verkrautungen kommen. 
Dadurch werden die Fließgeschwindigkeiten weiter 
herabgesetzt, wodurch es zur verstärkten Ablage-
rung sauerstoffzehrender Stoffe und zur Ansamm-
lung von Geschwemmsel kommt. Kritische Verhält-
nisse ergeben sich vor allem bei Windstille, da dann 
an der unbewegten Wasseroberfläche kaum noch 
ein Grenzflächenaustausch stattfindet. Dadurch 
kann es innerhalb kurzer Zeit zu völligem Sauer-
stoffschwund im Gewässer kommen (BÖHNKE, 
1965). 

Die Verkrautung stellt besonders in Flachlandflüs-
sen sowie Be- und Entwässerungsgräben ein be-
deutsames Abflußhindernis dar. Verstärkt durch 
die Ansammlung von Treibgut hat das bei stärke-
ren Regenfällen zu örtlichen Überschwemmungen 
geführt. Bei der Entkrautung der Gräben oder beim 
Losreißen durch Hochwässer können mit der Strö-
mung abdriftende Pflanzenmassen zur Verstopfung 
der Einlaufbauwerke von Trink- und Betriebswas-
serentnahmen sowie zur Beschädigung von Pum-
pen und Turbinen führen. 

Der Erholungswert verkrauteter Gewässer wird 
durch Behinderung des Wassersports, der Sportfi-
scherei und des Badebetriebs erheblich vermindert. 
Auf die durch nährstoffreiches Flußwasser entste-
henden Folgeprobleme für die Trinkwassergewin-
nung wird in Abschn. 4.3.4 gesondert eingegangen. 

Auswirkungen der Eutrophierung bei 
gestauten Fließgewässern mit geringer 
Wassertiefe 

994. Die Auswirkungen erhöhter Nährstoffkon-
zentrationen des Wassers werden maßgeblich 
durch die Fließgeschwindigkeit im Gewässer be-
stimmt. Durch den Aufstau eines Flusses ergeben 
sich verschiedene Vor- und Nachteile für die natür-
liche Selbstreinigung des Wassers. Insbesondere 
werden folgende Faktoren beeinflußt (DVWK, 1981; 
LIEBMANN und KEIZ, 1961): 

— Sauerstoffhaushalt: 
Im gestauten Fluß sind kaum turbulente Strö-
mungen vorhanden, wodurch sich der Sauer-
stoffeintrag je m2  Oberfläche verringert. Diese 
verminderte Sauerstoffaufnahme wird aber 
durch die größere Wasseroberfläche des gestau-
ten Flußabschnittes zum Teil wieder ausgegli-
chen. Hinsichtlich des Sauerstoffhaushaltes sind 
bei geringen organischen Belastungen in Stau

-

haltungen nach LIEBMANN und KEIZ (1961) 
gegenüber freifließenden Flüssen kaum Beein-
trächtigungen zu erwarten. Bei einem mit biolo-
gisch abbaubaren Stoffen mäßig belasteten 
Flußwasser, das eine geringfügig höhere Sauer-
stoffzehrung aufweist, wird eine staubedingte 
Vergrößerung des Sauerstoffdefizits infolge der 
längeren Wirkungszeit dieser höheren Sauer-
stoffzehrung teilweise dadurch wieder ausgegli-
chen, daß sich der Sauerstoffübergang aus der 
Luft in das Wasser proportional dazu erhöht. Bei 
geringer bis mäßiger Belastung des Flußwassers 
(Wassergüteklasse II und besser; nach der Ge-
wässergütekarte der Bundesrepublik Deutsch-
land; siehe auch Umweltgutachten des SRU, 
1974, Tz. 138) und bei ausreichendem Sauerstoff-
gehalt des Wassers im Staubereich ergibt sich 
insgesamt eine positive Wirkung für die Selbst-
reinigung des Flußwassers. Für den Bereich un-
terhalb der Stauhaltung kann ein Sauerstoffde-
fizit durch Wehrüberfälle oder Turbinenbelüf-
tung vollständig ausgeglichen werden. Stärker 
belastete Flüsse können ohne zusätzliche Maß-
nahmen nicht aufgestaut werden, da die natürli-
che Selbstreinigungskraft im Staubereich über-
fordert würde. 

— Organische Schwebstoffe: 
Im Staubereich kommt es bei einem mit organi-
schen Schwebstoffen beladenen Flußwasser zu 
verstärkter Sedimentation. Dies wirkt sich für 
den Flußabschnitt unterhalb des Staues positiv 
aus. Die sedimentierten Schwebstoffe werden 
zum Teil abgebaut, führen jedoch auch zu einer 
Verringerung des Stauraumes. 

— Organische Abwässer: 
Im ungestauten Fluß kann eine Abwassereinlei-
tung als „Abwasserfahne" über weite Strecken 
transportiert werden. Das ist im gestauten Fluß 
nicht der Fall, da einerseits eine längere Abbau-
zeit zur Verfügung steht, andererseits Abwasser-
fahnen an den Stauwerken zerstört werden. 

— Pflanzenwuchs: 
In einem gestauten Fluß mit nährstoffhaltigem 
Wasser ist die Gefahr der Verkrautung und der 
Bildung von Algenblüten generell größer als in 
einem ungestauten Fluß. 

995. Allgemein kann man davon ausgehen, daß bei 
einem nicht oder nur gering belasteten Gewässer 
keine Nachteile durch eine Stauhaltung auftreten. 
Viele Flüsse haben jedoch keine so gute Wasserqua-
lität. In diesen Fällen sind Stauhaltungen gegen 
Euthrophierung in besonderem Maße anfällig, da 
sich die Belastungen und ihre Effekte akkumulie-
ren können. Die Folgen für das Gewässer entspre-
chen weitgehend der Eutrophierung stehender Ge-
wässer und werden im folgenden Abschnitt be-
schrieben (Tz. 999f.). 

Auswirkungen der Eutrophierung bei 
stehenden Gewässern 

996. Nach dem Nährstoffangebot, speziell nach 
dem Phosphat-Gehalt während des Frühjahrs bei 
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Tab. 4.33 

Trophiestufen stehender Gewässer 

Trophiestufe 

Phosphor-Gehalt 
(mg/l) geändert nach 

Thomas in 
Vollenweider 

(1968) 

Beurteilung nach „Die Gewässergütekarte 
der BRD, LAWA (1976)" 

oligotroph 	 kleiner 0,01 klare Seen, auch im Spätsommer in 
der Tiefe mit über 70 % 02-Sättigung 

mesotroph 	 0,01-0,03 Sichttiefe über 2 m, Tiefenwasser im 
Spätsommer mit 30 bis 70 % 02-Sätti- 
gung 

eutroph 	 0,03-0,1 hohe Planktonproduktion, Sichttiefe 
meist kleiner als 2 m, Tiefenwasser 
am Sommerende 0 bis 30 % 0 2-Sätti- 
gung 

polytroph 	 größer 0,1 Massenplanktonentwicklung, 	Sicht- 
tiefe sehr gering, Tiefenwasser 0 2- 
frei, zeitweise H2S-Entwicklung 

Quelle: Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz des Landes  Rhein-
land-Pfalz,  1977 

weitgehend gleichmäßiger Wasserbeschaffenheit, 
werden die stehenden Gewässer in Trophiestufen 
eingeordnet, wie sie aus Tab. 4.33 hervorgehen. 

997. Neben der Phosphatkonzentration haben die 
Wassertemperatur und die Strahlungsintensität des 
Sonnenlichts (Globalstrahlung) den stärksten Ein-
fluß auf das Algenwachstum. Der Algengehalt des 
Wassers wird durch die Zellenzahl oder durch den 
Chlorophyllgehalt je Liter ausgedrückt. Ein Beispiel 
für die Abhängigkeit des Chlorophyllgehalts von 
der Globalstrahlung ist in Abb. 4.33 dargestellt. 

Abb. 4.33 

Anmerkung: 
Da die Ruhr in ihrem Mittel- und Unterlauf eine Reihe 
von Stauhaltungen aufweist, nähern sich die Verhältnisse 
denen stehender Gewässer an. 

Quelle: NUSCH und KOPPE, 1978 

Das Algenwachstum ist temperatur- und strah-
lungsbedingt grundsätzlich im Frühjahr und Som-
mer am stärksten. Das zeigen die Abb. 4.33 und 4.34 
beispielhaft, wobei aus Abb. 4.34 auch die unter-
schiedliche Artenzusammensetzung deutlich wird. 

Abb. 4.34 

I Quelle: BERNHARDT und WILHELMS, 1972 
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998. Bei tieferen stehenden Gewässern (Seen und 
Talsperren mit mehr als 10 bis 20 m Tiefe) stellt 
sich in den Sommermonaten eine temperaturbe-
dingte Schichtung ein, wie in Abb. 4.35 dargestellt. 
Durch die Sonneneinstrahlung wird zunächst die 
oberste Wasserschicht erwärmt. Der Wärmetrans-
port in tiefere Schichten erfolgt nur durch ober-
flächliche Umlagerung des Wasserkörpers infolge 
Windeinwirkung. Diese ist abhängig von der Größe 
und Lage der Wasseroberfläche zur Hauptwindrich-
tung. Infolge von Reibungsverlusten reicht die Um-
lagerung des Wassers nur bis zu einer Tiefe von 
etwa 5 bis 15 m. Diese obere Wasserschicht mit 
thermischen Ausgleichsbewegungen ist das „Epi-
limnion". Die Algenproduktion vollzieht sich nur in 
der erwärmten und belichteten oberen Wasser-
schicht. 

Abb. 4.35 

Quelle: MAECKELBURG, 1979 

Das epilimnische Wasser erwärmt sich im Sommer 
auf etwa 15 °C bis 20 °C.  Oberhalb 4 °C ist wärme-
res Wasser leichter als kälteres Wasser, es 
„schwimmt" also auf dem kälteren Tiefenwasser. 
Unter der wärmeren Wasserschicht geht der Was-
serkörper über eine verhältnismäßig dünne 
Sprungschicht von etwa 2 m (Metalimnion) in das 
kältere Tiefenwasser (Hypolimnion) über. Hier 
schwanken die Temperaturen nur wenig zwischen 
etwa 4 °C und 8 °C.  In dieser nur noch wenig durch

-

lichteten Wasserschicht findet durch Mineralisa-
tionsprozesse der Abbau des im Epilimnion gebilde-
ten und nach dem Absterben abgesunkenen organi-
schen Materials statt. 

In den Sommermonaten ist diese thermische 
Schichtung sehr stabil, der vertikale Wasseraus-
tausch ist stark gehemmt bzw. unterbrochen, man 
spricht von der „Sommerstagnation". Die Sauer-
stoffaufnahme aus der Luft ist auch unter normalen 
Witterungsbedingungen nur auf die obere Wasser-
schicht (Epilimnion) begrenzt, da ein Transport des 
Sauerstoffes ins Tiefenwasser durch die tempera-
turbedingte Schichtung des Wasserkörpers unter-
bunden wird. 

Erst im Herbst setzt mit der Abkühlung der oberen 
Wasserschicht und mit stärkerer Windeinwirkung 
wieder eine Umwälzung des gesamten Wasserkör-
pers ein. Dann wird sauerstoffhaltiges Wasser in 
tiefere Schichten transportiert. Diese „Vollzirkula-
tion" kann im Winter durch eine Abkühlung des 
Oberflächenwassers auf Temperaturen unter 
+ 4 °C und durch Eisbedeckung unterbrochen wer

-

den, was als „Winterstagnation" bezeichnet wird 
(BERNHARDT, 1981). 

999. Während der Stagnationsperioden, insbeson-
dere im Sommer, kommt es, wenn sauerstoffzeh-
rende organische Substanzen in größerer Menge in 
ein thermisch geschichtetes Gewässer gelangen 
oder wenn der Sauerstoffvorrat im Tiefenwasser 
/um Abbau der gebildeten Biomasse nicht aus-
reicht, zu einer Reihe voneinander abhängiger, che-
mischer und biologischer Prozesse, z. B.: 

— Sauerstoffschwund im Tiefenwasser oder am 
Gewässergrund (Übergang vom aeroben zum 
anaeroben Zustand), 

— Bildung einer anaeroben Faulschlammschicht 
durch Ablagerung von nicht oder nur unvollstän-
dig aerob abgebauter Biomasse, 

— Freisetzung von Faulgasen (z. B. Schwefelwas-
serstoff, Methan), 

— Remobilisierung von Metallen (z. B. Eisen und 
Mangan), 

— Remobilisierung von eutrophierenden Nährstof-
fen (z. B. Phosphaten) und 

— Anreicherung von Abbauprodukten (z. B. Koh-
lendioxid, Ammoniumionen) und gelösten orga-
nischen Verbindungen. 

Die freigesetzten gelösten Stoffe werden bei der 
nächsten Vollzirkulation im gesamten Wasserkör-
per des Sees verteilt. Je tiefer ein See ist, desto grö-
ßer ist der hypolimnische Sauerstoffvorrat, der zum 
aeroben Abbau der organischen Substanzen am Ge-
wässergrund zur Verfügung steht. Bei sonst 
gleichen äußeren Bedingungen sind daher tiefe 
Seen weniger eutrophierungsgefährdet als flache 
Seen (GROTH, 1982b). 

Flache Seen mit weniger als etwa 5 m Tiefe und 
flach auslaufenden langgezogenen Buchten sowie 
einer topographischen Lage, die den Windangriff 
stark erschwert und damit zur Verkürzung der Zir-
kulationsperiode führt, sind besonders eutrophie-
rungsgefährdet (BERNHARDT, 1981). 

1000. Sichtbare Merkmale der Eutrophierung ei-
nes Gewässers sind: 

— Verfärbung und Trübung des Wassers durch 
Massenentwicklung von Planktonalgen im 
freien Wasser, 

— Massenentwicklung von Algen und krautigen 
Wasserpflanzen am Grund oder im Uferbereich 
des Gewässers, 

— aufsteigende Faulgasblasen aus dem Boden-
schlamm. 

1001. Im LAWA-Arbeitsblatt „Einflüsse von Dün-
gern auf die Gewässergüte" (LAWA, 1982) sind die 
bedeutendsten Folgen der Eutrophierung wie folgt 
aufgeführt: 

— Aufbereitungsschwierigkeiten bei der Trink- 
und Brauchwassergewinnung: Bei Massenent- 
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wicklung von Planktonalgen kann z. B. durch 
Verkürzung der Filterlaufzeiten, Auftreten von 
Geruchs- und Geschmacksstoffen, Störung der 
Desinfektion sowie Wiederverkeimung in Ver-
sorgungsnetzen die Sicherheit der Trinkwasser-
versorgung beeinträchtigt werden. Deshalb ist 
bei der Nutzung eines stehenden Gewässers zur 
Trinkwassergewinnung ein schwach bis mäßig 
mit Nährstoffen belasteter Zustand anzustre-
ben. 

— Gefährdung des Fischbestandes: Sauerstoffman-
gel im Tiefenwasser von Seen und Talsperren 
und die Erhöhung des pH-Wertes durch assimi-
latorischen CO2-Entzug im Oberflächenwasser 
engen die Lebensbedingungen der Fische wäh-
rend der Sommerstagnation ein. Die natürliche 
Fortpflanzung bodenlaichender Fische wird 
durch Sauerstoffmangel am Gewässergrund ver-
hindert. Tagesperiodische Schwankungen des 
Sauerstoffgehaltes mit starker Sauerstoffüber-
sättigung während des Tages und Sauerstoff-
mangel während der Nacht führen in überdüng-
ten flachen Seen und Teichen häufig zu Fisch-
sterben. 

— Gefährdung von Warmblütern: Es sind Fälle be-
kannt geworden, bei denen es durch Bildung von 
Algentoxinen bei Menschen, die mit dem Wasser 
hocheutropher Gewässer in Berührung gekom-
men sind, zu Allergien, Verdauungsstörungen 
oder Hautkrankheiten gekommen ist. Vergiftun-
gen von Wasservögeln und Weidevieh sind eben-
falls auf Algentoxine zurückgeführt worden 
(WEIL, 1972). 

— Verminderung des Erholungswertes: Der Erho-
lungswert eutropher Gewässer ist durch unan-
sehnliche Algenansammlungen, besonders wenn 
sie an die Ufer angetrieben werden und dort fau-
len, stark herabgesetzt. Auch Trübung des Was-
sers — die EG-Richtlinie für Badegewässer 
schreibt eine Mindesttransparenz von 1 bis 1,5 m 
vor —, Behinderung durch flotierende Wasser-
pflanzen sowie aus dem Bodenschlamm aufstei-
gende Faulgase tragen dazu bei. Bei starker Ver-
krautung werden auch die Sportfischerei und 
der Wassersport beeinträchtigt. 

— Veränderung der Lebensgemeinschaften: Die 
Verschiebung des Artenspektrums der Fische 
von Salmoniden (z. B. Lachs, Forelle) zu den we-
niger geschätzten Cyprinidenarten (z. B. Weißfi-
sche) ist neben anderen ökonomisch weniger be-
deutsamen Änderungen in der Zusammenset-
zung der Biozönose eine Folge der Eutrophie-
rung. 

1002. Die Eutrophierungsprobleme wirken sich 
also in stehenden Gewässern wesentlich schwer-
wiegender aus als in fließenden Gewässern. Gene-
rell kann festgestellt werden, daß dem Phosphat in 
der Regel die Rolle des „Initialzünders der Eutro-
phierung" zukommt, während der Stickstoff dafür 
meist von sekundärer Bedeutung ist. Für stehende 
Gewässer mit unterschiedlichen Tiefen und unter-
schiedlichen Nutzungen gibt Tab. 4.34 Anhaltswerte 

Tab. 4.34 

Tolerierbare P- und N-Belastungen 
in Abhängigkeit von Tiefen und Nutzungen 

stehender Gewässer 

Flachseen bis 5 m Tiefe und Erholungsnutzung 
0,07 g P/m2  • a 	1,0 g N/m 2  • a 

Flachseen bis 5 m Tiefe mit Erholungsnutzung 
und Fischerei 
0,13 g P/m2  • a 	2,0 g N/m2  • a 

Flachseen bis 5 m Tiefe und ausreichenden 
Bedingungen für die Fischerei 
0,3 g P/m2  • a 	4,5 g N/m2  • a 

Geschichtete Seen bis 10 m Tiefe 
0,1 g P/m2  • a 	1,5 g N/m2  • a 

Geschichtete Seen bis 50 m Tiefe 
0,25 g P/m2  • a 	4,0 g N/m2  • a 

Geschichtete Seen bis 100 m Tiefe 
0,4 g P/m2  • a 	6,0 g N/m2  • a 

Quelle: KALBE, 1977, zitiert bei SRU, 1978 

für tolerierbare Phosphor- und Stickstoff-Belastun-
gen. 

Als obere Grenze der tolerierbaren Nährstoffkon-
zentrationen wird eine kritische Phosphorkonzen-
tration im See während der Frühjahrsvollzirkula-
tion von 10 bis 2011g P/1 (Fachgruppe Wasserchemie 
in der GDCh, 1978) und ein N/P-Verhältnis von etwa 
15:1 angesetzt. 

4.3.3.3 Abschwemmung und Ablauf organischer 
Substanzen von landwirtschaftlichen 
Betriebsflächen und -anlagen in 
Oberflächengewässer 

1003. Bei der Auswaschung bzw. Abschwemmung 
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen (Acker, Grün-
land usw.) werden überwiegend mineralische, also 
rasch pflanzenverfügbare Nährstoffe ausgetragen 
(vgl. Abschn. 4.3.3.2.2, Tz. 982 ff.). Dagegen sind die 
Abschwemmungen und Abläufe von Betriebsflä-
chen und -anlagen (Hofflächen, Mistlagerplätzen, 
Futtersilos usw.) meistens Suspensionen oder Lö-
sungen mit mehr oder weniger hohen Konzentratio-
nen an organischen, biologisch abbaubaren Be-
standteilen und Nährstoffen in unterschiedlichen 
Bindungsformen. Die biologisch abbaubaren Stoffe 
werden in den Oberflächengewässern je nach 
Menge und Verdünnung mehr oder weniger rasch 
abgebaut, wobei den Gewässern Sauerstoff entzo-
gen wird. Dies kann zu Sauerstoffmangel und damit 
unmittelbar zu Fischsterben führen. Hauptursache 
von Fischsterben, auch in raschfließenden Flüssen 
(im Reg.-Bez. Schwaben), und dies ohne Unterbre-
chung seit 1970, ist der unsachgemäße Umgang mit 
Jauche und Silosickersaft durch die Landwirtschaft 
(WUTZER, 1983). Die weiteren Folgen des Sauer-
stoffmangels wurden ebenso wie die Auswirkungen 
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erhöhter Nährstoffkonzentrationen auf das Wachs-
tum von Algen und höheren Pflanzen bereits in Ab-
schn. 4.3.3.2.3 erläutert. 

1004. Folgende Belastungsquellen verursachen 
Abschwemmung und Ablauf organischer Substan-
zen von landwirtschaftlichen Betriebsflächen und 
-anlagen: 

— Abläufe von Hofabwässern und häuslichen Ab-
wässern bei Fehlen eines Kanalisationsan-
schlusses; 

— Abfluß von Niederschlagswasser mit Ab-
schwemmungen von Hof- und Verkehrsflächen, 
Düngersammelplätzen und offenen Lager-, Ver-
lade-, Sammel- und Verarbeitungsanlagen; 

— Einleitungen von Silagesickersaft, Jauche oder 
Gülle in Vorfluter oder Kanalisationen; 

— Kot- und Harnabgabe auf Wegen zwischen Stall 
und Weide und Abschwemmung bei nachfolgen-
den Niederschlägen; 

— Kot- und Harnabgabe unmittelbar an bzw. in als 
Tränke dienenden Gewässern. 

1005. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Kon-
zentrationen von häuslichen Abwässern liegen die 
Werte für Jauche und Gülle (Flüssigmist) durch-
schnittlich um die in Tab. 4.35 angegebenen Fakto-
ren höher. 

1006. Die Abschwemmung oder Einleitung von 
Jauche oder Gülle bringt zusätzlich eine hohe Bela-
stung der Fließgewässer durch den Eintrag von seu-
chenhygienisch bedenklichen Mikroorganismen 
wie speziellen Bakterien, Sporen, Pilzen und Viren. 
Sie können meist noch nach längerer Aufenthalts-
zeit im Gewässer nachgewiesen werden. Besonders 
die Zufuhr von Viren bildet einen erheblichen Unsi

-

cherheitsfaktor, da zur Zeit noch keine ausreichen-
den Kenntnisse über die Inaktivierung von Viren in 
oberirdischen Gewässern vorhanden sind und ihre 
Identifizierung z. T. noch nicht möglich ist (LAWA, 
1982). 

1007. Jedes Gewässer hat in Abhängigkeit seiner 
Wasserführung (l/s) eine bestimmte Selbstreini-
gungskraft. Je nach der zu erhaltenden Wasserqua-
lität des fließenden Gewässers schwankt die ver-
tretbare organische Belastung. Nach dem Umwelt-
programm der Bundesregierung soll für alle Ober-
flächengewässer zumindest die Güteklasse II ange-
strebt werden. Dies bedeutet, daß in kritischen Zei-
ten bei Niedrigwasserführung und hochsommerli-
chen bzw. herbstlichen Temperaturverhältnissen 
gefordert werden muß: 
— ein Sauerstoffgehalt von 

über 6 mg/1 
— eine organische Belastung von 

unter 6 mg BSB5/1 1 ). 
Als kritische Niedrigwasserführung wird ein Abfluß 
von etwa 70 % der mittleren Niedrigwasserführung 
angesehen. Dies entspricht je km 2  Fläche des Ein-
zugsgebietes einer Grundwasserabflußspende von 
1,6 1/s  (BÖHNKE, 1975). Geht man von diesen Vor-
aussetzungen aus, so ergibt sich eine erträgliche 
und vertretbare Belastung von 30 bis 40 Einwohner

-

gleichwerten (EG; vgl. Tz. 962) je nach Ausnutzung 
der Selbstreinigungskraft. Die Kenntnis der spezifi-
schen Selbstreinigungskraft, die jedem Abwasser-
erzeuger zur Verfügung steht, erlaubt eine Abschät-
zung der insgesamt zu erbringenden Reinigungs-
maßnahmen. Die folgende Betrachtung soll die Grö-
ßenordnungen der in der Bundesrepbulik Deutsch-
land insgesamt anfallenden Mengen an biologisch 

1 ) BSB5 (Biochemischer Sauerstoff-Bedarf der Organis

-

men beim Abbau der organischen Stoffe in 5 Tagen) 

Tab. 4.35 

Konzentrationsvergleich zwischen häuslichem Abwasser und Jauche bzw. Gülle 
verschiedener Tierarten (Durchschnittswerte) 

Art  
BSB5  N P2O5 

kg/m3  
P 

mg/l Faktor kg/m3  Faktor kg/m3  Faktor 

häusliches Abwasser 	 300 1 0,065 1 — 0,02 1 

Rinderjauche 	 3 000 10 4 60 0,1 0,04 2 

Schweinejauche 	 9 000 30 5 75 2 0,9 45 

Rindergülle 	 15 000 50 4 60 2 0,9 45 

Schweinegülle 	 30 000 100 5,5 85 4,5 2 100 

Hühnergülle 	 40 000 135 10 155 8 3,5 175 

Faktor = Jauche bzw. Gülle/Abwasser 

Quelle: Auswertung mehrerer Angaben aus Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, 1979; Fachgruppe Wasserchemie in 
der GDCh, 1978; IMHOFF, 1979 
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(DFG, 1984), fordert jedoch, die Ursachen für die 
hohen Gehalte an persistenten Pestiziden in der 
Frauenmilch aufzuspüren. 

1127. Dagegen spielen persistente Pflanzenschutz-
mittel in Getreide und Getreideprodukten keine 
Rolle. Sie sind auch wegen des geringen Fettanteils 
dieser Produkte nicht zu erwarten (DFG, 1980). Ver-
öffentlichungen der letzten Jahre bestätigen die ge-
nerelle Aussage der Kommission der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zur Prüfung von Rück-
ständen in Lebensmitteln, daß der Gehalt an Pflan-
zenschutzmitteln in pflanzlichen Nahrungsmitteln 
keinen Anlaß zur Besorgnis gibt (ANDRE, 1980; 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 1980; KAM-
PE, 1982; Landesanstalt für Umweltschutz des Lan-
des Baden-Württemberg, 1983; Ministerium für 
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz des Lan-
des Hessen, 1984; Ministerium für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, 
1984; SELENKA, 1983a; Sozialministerium des Lan-
des Niedersachsen, 1983; VETTER et al., 1983). Die 
Untersuchungen ergeben vielmehr, daß bei weniger 
als 3 % der Proben aus inländischer Produktion 
Überschreitungen der zulässigen Höchstmengen 
festgestellt werden und 90 % der Proben weniger als 
10 % der zulässigen Höchstmengen an Pflanzen-
schutzmitteln enthalten (Tab. 4.42). Bei 50 bis 80 % 
der Proben waren keine Rückstände feststellbar. 
Zumeist handelt es sich dabei jedoch um Proben, 
die untersucht worden sind, weil ein Verdacht auf 
erhöhte Rückstände bestand. Im Rahmen repräsen-
tativer Stichproben liegen die Überschreitungen 
der zulässigen Höchstmengen zumeist erheblich 
unter 1 % der untersuchten Proben (KAMPE, 1982; 
Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten, Rheinland-Pfalz, 1984). 

1128. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß 
die gesetzlichen Maßnahmen seit Einführung des 
DDT-Gesetzes 1972 eine schnelle Verbesserung der 
Rückstandssituation der persistenten Chlorkohlen-
wasserstoffe in pflanzlichen Nahrungsmitteln be-
wirkt haben. Auch bei Nahrungsmitteln tierischer 
Herkunft ist eine positive Entwicklung sichtbar. Die 
gefundenen Rückstände sind insgesamt gesehen 
unbedenklich. Bei der Frauenmilch müssen die 
Quellen der Kontamination durch Chlorkohlenwas-
serstoffe ausfindig gemacht und ihre Bedeutung 
aufgeklärt werden. 

Nitrat 

1129. Nitrat gelangt in den Boden als Mineraldün-
ger oder wird aus organischen Substanzen freige-
setzt. Pflanzliche Nahrungsmittel weisen unter-
schiedliche Nitratgehalte auf. So enthält Getreide 
durchschnittlich 20 mg/kg, Obst um 20 mg/kg, wäh-
rend im Blattgemüse in Extremfällen bis zu 
4 000 mg/kg Frischgewicht festgestellt worden sind. 
Durch Auswaschen aus dem Boden gelangt Nitrat 
in Oberflächen- und Grundwasser und damit ins 
Trinkwasser (s. Kap. 4.3). 

Die akute Toxizität von Nitrat ist gering und im 
Bereich der im Trinkwasser vorkommenden Kon-
zentrationen auch bei extrem hohen Werten prak-
tisch nicht gegeben (SELENKA, 1983 b). Entschei-
dend für die Toxizität von Nitrat ist die chemische 
Umwandlung in Nitrit. Nach Aufnahme aus dem 
Darm wird Nitrat zu etwa 85 % über die Nieren und 
der Rest teilweise von den Speicheldrüsen wieder 
ausgeschieden. In der Mundhöhle wird durch die 
dort vorhandenen Bakterien insbesondere beim Er- 

Tab. 4.42 

Rückstände von Pflanzenbehandlungsmitteln, zusammengestellt aus den Jahresberichten 
der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt Karlsruhe 

Art der 
Lebensmittel Jahr Herkunft Zahl der 

Proben 

davon Proben mit Rückständen 

unter Höchst- über Höchst- 
mengen in v. H. mengen in v. H. 

Lebensmittel 1977 Inland 216 19,0 	1,4 
pflanzlicher Herkunft Ausland 594 51,5 	8,2 
(Gemüse und Obst) 1978 Inland 629 28,6 	0 

Ausland 938 43,3 	2,0 
Gemüse 1977 Inland 166 14,5 	1,8 

Ausland 280 40,4 	8,2 
1978 Inland 223 16,6 	0 

Ausland 312 51,9 	3,5 
Obst 1977 Inland 50 28,0 	0 
(ohne Citrusfrüchte) Ausland 255 41,6 	8,2 

1978 Inland 98 45,9 	0 
Ausland 375 42,4 	1,0 

Citrusfrüchte 1977 Inland und 59 64,4 	8,5 
1978 Ausland 102 49,0 	1,0 

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 1980 
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wachsenen Nitrat zu Nitrit umgesetzt. Innerhalb 
von 24 Stunden können so bis zu 7 % des aufgenom-
menen Nitrats zu Nitrit reduziert werden (TAN-
NENBAUM et al., 1976; SPIEGELHALDER et al., 
1976). Die höchste Konzentration von Nitrat im 
Speichel wird 2-3 Stunden nach der Nitratauf-
nahme erreicht, um dann langsam wieder abzusin-
ken. Niedrige Zufuhr oder langsame Resorption 
können den Verlauf deutlich verzögern. Diese zeitli-
che Verschiebung bedeutet, daß Nitrit im Speichel 
erst dann verfügbar wird, wenn sich der Magen 
bereits wieder entleert hat. Dadurch ist auch ein 
Zusammentreffen von sekundären und tertiären 
Aminen aus leichtverdaulichen Eiweißprodukten 
im Magen mit Nitrit wenig wahrscheinlich (DFG, 
1982; SELENKA, 1983c). Gelangen zu diesem Zeit-
punkt jedoch Chemikalien mit sekundären und ter-
tiären Aminogruppen, wie Arzneimittel, in den Ma-
gen, sind optimale Bedingungen für eine Bildung 
von N-Nitrosoverbindungen gegeben. 

1130. Beim Säugling bildet sich kein oder nur sehr 
wenig Nitrit im Speichel. Die körpereigene Um-
wandlung von Nitrat zu Nitrit kann bei ihm daher 
fast nur im Magen-Darm-Trakt geschehen, wofür 
allerdings eine krankhaft veränderte Darmflora 
Voraussetzung ist. Eine weitere Möglichkeit der 
Nitritentstehung ist die Reduktion von Nitrat durch 
Bakterien in bakteriologisch nicht einwandfreiem 
Trinkwasser; dies kommt in der Bundesrepublik 
Deutschland höchstens in Einzelbrunnen vor 

Nitrit oxidiert den Blutbestandteil Hämoglobin zu 
Methämoglobin. Säuglinge sind davon besonders 
betroffen, weil diese Umwandlung in den ersten 
drei Lebensmonaten schneller abläuft als später 
und die physiologische Rückbildung von Methä-
moglobin zum Hämoglobin noch wenig ausgebildet 
ist. Je nach Methämoglobinkonzentration im Blut 
kann es zu einer Beeinträchtigung des Sauerstoff-
transportes und damit zur sogenannten Blausucht 
der Säuglinge kommen. Erste leichte Symptome ei-
ner Methämoglobinämie treten bei einem Methä-
moglobinspiegel von 10 % auf. Ein ausgeprägtes 
Krankheitsbild findet man erst bei einem Methä-
moglobinanteil von 30 %. In einem Trinkwasserver-
sorgungsgebiet mit hohen Nitratkonzentrationen 
(100-130 mg/1) fand man hingegen bei Säuglingen 
Maximalwerte von 6,6 % Methämoglobin (WHO/ 
FAO, 1972; TOUSSAINT und WÜRKERT, 1982). 
Auch bei Nitratkonzentrationen um 100 mg/l ist 
demnach ein ausreichender Sicherheitsabstand bis 
zum Auftreten erster Krankheitssymptome vorhan-
den. Dieser Sicherheitsabstand kann sich jedoch 
verringern, wenn zusätzlich zu einem hohen Nitrat-
gehalt im Trinkwasser andere Faktoren zur Methä-
moglobinbildung beitragen. Mögliche Faktoren 
sind 

— eine genetisch bedingte erhöhte Oxidierbarkeit 
des Hämoglobins, 

— Verwendung von Speisen oder Trinkwasser mit 
erhöhter Keimzahl, die einen erhöhten Nitritge-
halt verursachen kann, 

— weitere Nitratquellen (z. B. Beifütterung von 
Blattgemüse), 

— Konzentrationsanstieg des Nitrats beim Abko-
chen des Trinkwassers, 

— Zufuhr anderer Methämoglobinbildner (z. B. be-
stimmte Arzneimittel), 

— vermehrte bakterielle Reduktion von Nitrat zu 
Nitrit bei infektiösen Darmerkrankungen des 
Säuglings. 

Insgesamt ist festzustellen, daß in der Bundesrepu-
blik Deutschland seit vielen Jahren keine Todes-
fälle von Säuglingen infolge Methämoglobinämie 
durch Nitrat im Trinkwasser bekannt geworden 
sind. Auch eine durch Nitrat verursachte leichte 
Methämoglobinämie tritt relativ selten auf. Dies 
wird u. a. auch auf die verbesserten hygienischen 
Bedingungen bei der Zubereitung der Säuglings-
nahrung zurückgeführt (SELENKA, 1982 und 
1983b). Da diese Erkrankung vom Arzt leicht dia-
gnostiziert werden kann, dürfte auch die Dunkelzif-
fer gering sein. Wenn diese Erkrankung jedoch auf-
tritt, sollte den Ursachen gezielt nachgegangen wer-
den. 

1131. Experimentelle Untersuchungen in den letz-
ten Jahrzehnten haben ergeben, daß Nitrit im Ma-
gen-Darmtrakt mit verschiedenen in Nahrungsmit-
teln vorkommenden sekundären und tertiären Ami-
nen Nitrosamine bildet. 

Die mögliche Nitrosaminbildung im Körper ist sehr 
komplex und in ihrer Bedeutung bisher noch nicht 
abzuschätzen. Dabei ist jedoch auch zu berücksich-
tigen, daß reduzierende Verbindungen wie Vita-
min C, Sulfit, Cystein und andere Sulfhydrylverbin-
dungen sowie Azid und Harnstoff die Bildung von 
Nitrosaminen verhindern können. 

Epidemiologische Untersuchungen über den Zu-
sammenhang zwischen Nitratbelastung und Krebs 
kamen bisher zu wenig eindeutigen Aussagen. Eine 
Zusammenstellung des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums ergab, daß die verschiedenen Un-
tersuchungen im Ausland über den Zusammenhang 
zwischen Magenkrebs und Nitrataufnahme an ei-
ner kausalen Beziehung zweifeln lassen. Einerseits 
ist der Trend an Neuerkrankungen mit Magen-
krebs weltweit rückläufig, obwohl der Düngemittel-
verbrauch als Nitratquelle zugenommen hat. Ande-
rerseits ist es nach Meinung des Deutschen Krebs-
forschungszentrums nicht sinnvoll, die Wirkung 
von krebsauslösenden Stoffen, die mit der Nahrung 
aufgenommen werden, nur im Aufnahmeorgan 
(Magen) selbst zu suchen (FRENTZEL-BEYME, 
1981). Eine epidemiologische Studie in baden-würt-
tembergischen Wasserversorgungsgebieten mit 
mehr als 3 mg/l Nitrat im Trinkwasser ergab für 
Magen-, Dickdarm-, Enddarm- und Blasenkarzi-
nome keinen Zusammenhang zwischen Nitrat im 
Trinkwasser und Krebsmortalität. Die trotz steigen-
den Düngemitteleinsatzes rückläufige Magenkrebs

-

rate in Industrieländern in den letzten Jahrzehnten 
kann jedoch auch mit einer Verringerung der Ni-
tritbildung in fertigen Speisen wegen der Aufbe-
wahrung in Kühlschränken sowie mit dem gestie-
genen Gehalt der Nahrung an Vitamin C und E 
erklärt werden (WEISBURGER, 1979). 
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Belastung des Menschen mit Nitrat 

1132. In der EG-Trinkwasserrichtlinie ist der Ni-
tratgrenzwert auf 50 mg/l festgesetzt worden. Die-
ser Grenzwert wird mit Erlaß der neuen Trinkwas-
serverordnung voraussichtlich noch im Jahre 1985 
auch in der Bundesrepublik Deutschland gültig. 
Ausnahmegenehmigungen können jedoch eine 
Überschreitung zulassen. 

Bei einem Nitratgehalt von 50 mg/l und einer tägli-
chen Trinkwasseraufnahme von 2 1 erhält ein Er-
wachsener etwa 100 mg Nitrat. Nach einer Erhe-
bung der Datenbank des Bundesgesundheitsamtes 
BIBIDAT 1975-78 (WOLTER, 1981) steht etwa 95 % 
der Bundesbürger Trinkwasser mit einem Nitratge-
halt von 50 mg/l und weniger zur Verfügung. Das 
Trinkwasser für die restlichen 5 % enthält mehr als 
50 mg Nitrat/1 mit Spitzenwerten bis zu 300 mg/l. 
Dies kann zu Extremwerten von über 500 mg tägli-
cher Nitrataufnahme führen und damit ebensoviel 
wie durch Aufnahme mit Gemüse. 

1133. Schätzungen haben ergeben, daß im Normal-
fall etwa 70 bis 80 % der täglich aufgenommenen 
Nitratmenge nicht aus Trinkwasser, sondern aus 
Gemüse stammen. Man hat festgestellt, daß der Ni-
tratgehalt je nach Art und Kulturbedingungen um 
einen Faktor 10 bis 1000 schwanken kann, insbeson-
dere bei nitratspeichernden Gemüsen wie Rote 
Beete, Rettich, Spinat, Kopfsalat u. a. Vereinzelt ge-
messene Extremwerte bis zu 5 000 mg/kg Frischge-
wicht (BIEDERMANN et al., 1980) in Spinat, Man-
gold und Ackersalat würden bei einem täglichen 
Verzehr von 100 g/Tag allein eine Nitratzufuhr von 
500 mg bedeuten. Durch entsprechende Kulturbe-
dingungen und Düngemethodik könnte der Nitrat-
gehalt in den meisten Gemüsen erheblich geringer 
gehalten werden, so daß die tägliche Aufnahme 
50 mg Nitrat nicht übersteigt. 

1134. Der Nitratgehalt in Fleisch und Fleischer-
zeugnissen ist gering und trägt nicht erheblich zur 
täglichen Nitrataufnahme bei, genauso wenig wie 
die meisten Milchprodukte, die in der Regel nitrat-
arm sind. Allerdings ist nach der Käseverordnung 
für die Herstellung von Schnittkäse der Zusatz von 
Nitrat bis zu einer Menge von 200 mg/l Käserei-
milch zugelassen. 

1135. Der von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) festgelegte ADI-Wert für Nitrat entspricht 
3,65 mg/kg Körpergewicht. Das sind bei einem 70 kg 
schweren Erwachsenen 255,5 mg. Dieser Wert wird 
im allgemeinen nicht erreicht. Bei einseitigen Ver-
zehrgewohnheiten zusammen mit einer erhöhten 
Trinkwasserbelastung können jedoch Spitzenwerte 
einer täglichen Nitratzufuhr von mehr als 500 mg 
auftreten. Zur Vermeidung dieser hohen Werte, vor 
allem wegen der möglichen Bildung von Nitrosami-
nen aus Nitrit und Aminen im Magen, sollte die 
Exposition so gering wie möglich gehalten werden. 
Ein Grenzwert von 50 mg/l Nitrat im Trinkwasser 
entspräche nach Auffassung des Rates dieser For-
derung. Dem Gemüse ist wegen seines dominieren-
den Anteiles an der Nitratzufuhr erhöhte Aufmerk-
samkeit zu schenken. Möglichkeiten zur Senkung 

des Nitratgehaltes von Gemüse bieten sich durch 
veränderte Sortenwahl, vor allem durch geeignete 
Anbau- und Düngetechniken. Eine Höchstmengen

-

Verordnung für Nitrat in bestimmten pflanzlichen 
Lebensmitteln, die derzeit von der Bundesregierung 
erwogen wird, könnte die Nitratbelastung des Kon-
sumenten erheblich senken. Da ein nicht unerhebli-
cher Teil der Bevölkerung sich bevorzugt vegeta-
risch ernährt, erhält diese Maßnahme zusätzliche 
Bedeutung. 

4.5.3.2 Rückstände von Tierarzneimitteln und 
Futtermittelzusatzstoffen 

1136. In der Tierproduktion werde zur Bekämp-
fung oder Vorbeugung von Krankheiten und Parasi-
tenbefall pharmakologisch wirksame Stoffe einge-
setzt; außerdem finden Substanzen Verwendung, 
die das Wachstum bzw. die Mastleistung verbes-
sern. Beide Stoffgruppen können Rückstände in 
Nahrungsmitteln hinterlassen. Die Massentierhal-
tung fördert den Einsatz von Tierarzneimitteln in-
sofern, als zumeist kein einzelnes Tier behandelt 
wird, sondern im Regelfall der ganze Bestand das 
jeweilige Arzneimittel über Futter oder Trinkwas-
ser erhält. Die Anwendung von Wachstumsförde-
rern, zu denen antimikrobielle und hormonwirk-
same Substanzen wie die Östrogene gehören, wird 
durch verschiedene lebensmittel-, futtermittel- und 
arzneimittelrechtliche Vorschriften geregelt. Diese 
Regelungen sollen gewährleisten, daß bei vor- 
schriftsmäßigem Einsatz keine bedenklichen Rück-
stände entstehen. Das grundlegende Problem liegt 
jedoch darin, daß gewisse Substanzen, z. B. Kombi-
nationen von 17-Beta-Östradiol, Testosteron und 
Progesteron, die als Wachstumsförderer nicht zuge-
lassen sind, als Tierarzneimittel im Handel sind 
und deshalb als Wachstumsförderer mißbraucht 
werden können. 

1137. Die Überwachung der Lebensmittel auf 
Rückstände von Tierarzneimitteln und Futtermit-
telzusatzstoffen kann, ähnlich wie bei anderen 
Rückständen, immer nur auf Stichproben beruhen. 
Der analytische Nachweis von Pharmaka im 
Fleisch ist bei manchen Substanzen wegen der ge-
ringen Empfindlichkeit des Nachweisverfahrens 
kaum möglich. Die Konzentrationen von Pharmaka 
und ihren Metaboliten sind jedoch im Urin und Kot 
der Tiere meistens erheblich höher als im Fleisch, 
so daß diese Substanzen in den Ausscheidungen der 
Tiere leicht nachgewiesen werden können. Aus die-
sem Grunde sollte die Überwachung verstärkt im 
Erzeugerbetrieb tierischer Lebensmittel erfolgen; 
erforderlichenfalls sollten die rechtlichen Voraus-
setzungen dafür so schnell wie möglich geschaffen 
werden. 

1138. Zu den Antibiotika bzw. Chemotherapeutika 
gehören u. a. die Sulfonamide, Nitrofurane, Tetra-
cycline, Bacitracin, Erythromycin, Neomycin, Thylo-
sin und vor allem Chloramphenicol. Bei der Anwen-
dung dieser Substanzen in der Tierhaltung sind 
mehrere Probleme zu berücksichtigen, nämlich 
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— Rückstände in den tierischen Nahrungsmitteln, 

— Resistenzentwicklung der behandelten Mikroor-
ganismen gegenüber diesen Substanzen, 

— Wirkung der in den Ausscheidungen der behan-
delten Tiere vorhandenen Substanzen oder de-
ren Metaboliten auf andere Organismen. 

Toxikologisch besonders bedeutsam sind Rück-
stände von Chloramphenicol, Olaquindox und Car-
badox. Während Chloramphenicol-Rückstände mög-
licherweise das blutbildende System des Menschen 
schädigen können, haben Olaquindox und Carbadox 
erbgutverändernde, vielleicht auch krebserzeu-
gende Wirkungen. 

Die Resistenzentwicklung gegenüber den Chemo-
therapeutika hat zum Verbot des Einsatzes der Te-
tracycline als Futtermittelzusatzstoffe geführt. 

1139. Obwohl keine Zweifel an der biologischen 
Wirksamkeit der in den Ausscheidungsprodukten 
der behandelten Tiere noch vorhandenen Substan-
zen oder deren Metaboliten bestehen, ist über deren 
Schicksal nach erfolgter Elimination aus dem Tier-
körper wenig bekannt. Insbesondere ist ungeklärt, 
inwieweit die im Harn oder Kot ausgeschiedenen 
antimikrobiellen Stoffe zu biologischen Wirkungen 
führen können (KROKER, 1983; SOMOGGI, 1980). 
Bisher ist nur festgestellt worden, daß Antibiotika 
bzw. Chemotherapeutika oder Desinfektionsmittel 
auf die Biogasgewinnung wirken, nachdem solche 
Substanzen den Fermentern bzw. dem Klär-
schlamm zugesetzt worden waren. Dabei kam es 
teilweise zu erheblichen Reduzierungen der Zahl 
methanogener Keime (KANDLER et al., 1981; KRO-
KER, 1983). Einige der antimikrobiell wirksamen 
Chemotherapeutika werden allerdings im Tierkör-
per metabolisiert. Ob die mit Urin und Kot ausge-
schiedenen Metaboliten noch eine antimikrobielle 
Wirksamkeit besitzen, bedarf genauerer Untersu-
chungen. 

1140. Zur Bekämpfung des Wurmbefalles von Rin-
dern, insbesondere des Großen Leberegels werden 
Fasciolizide eingesetzt. Sie können zu Rückständen 
in der Milch führen. Diese Behandlung ist nur wir-
kungsvoll, wenn der gesamte Bestand und auch die 
Bestände der Nachbarbetriebe mit erfaßt werden. 
Dann muß allerdings mit dem Auftreten von Rück-
ständen in der Molkereimilch eines derartigen Be-
zirkes gerechnet werden. 

1141. Gegen Hautparasiten bei Milchtieren wer-
den Phosphorsäureester und Carbamate unter Be-
achtung entsprechender Wartezeiten eingesetzt. 
Auch Lindan wird hierfür verwendet, jedoch ist sein 
Einsatz gemäß der Verordnung über Stoffe mit 
pharmakologischer Wirkung bei Tieren, die der 
Milchgewinnung direkt dienen, verboten. 

1142. Für eine gesteigerte Umwandlung von Fut-
tereiweiß in Muskeleiweiß werden Anabolika einge-
setzt. Dadurch wird bei unveränderter Futtermenge 
das Schlachtgewicht erhöht. Von dieser Stoffgruppe 
sind östrogenwirksame Stilbene und Stilbenderi

-

vate als Futtermittelzusatzstoffe bei Schlachttieren 
nicht mehr zugelassen. Da zum Nachweis dieser 
Substanzen zunächst nur ein unspezifischer und 
aufwendiger biologischer Test zur Verfügung stand, 
sind bis 1980 nur wenige Untersuchungen durchge-
führt worden. Heute können diese Stoffe durch che-
misch-analytische Methoden leicht identifiziert 
werden. Die neuen Nachweisverfahren haben im 
Jahre 1980 auch zum Nachweis synthetischer Östro-
gene, insbesondere des Diethylstilböstrol im Kalb-
fleisch und in daraus hergestellter Babynahrung, 
geführt. Als dies allgemein bekannt wurde, ging im 
Spätherbst 1980 der Kalbfleischverzehr in der Bun-
desrepublik Deutschland um 50 % zurück. Rückblik-
kend ist jedoch festzustellen, daß die gefundenen 
Rückstandsmengen an Diethylstilböstrol im Kalb-
fleisch, die in einem Fall den Spitzenwert von 
2,5 mg/kg erreichten, zu keiner akuten Gefährdung 
der Bevölkerung einschließlich der Kleinkinder ge-
führt haben können. Die Rückstandsmengen waren 
zu gering, um eine hormonelle Wirkung auszu-
üben. 

4.5.3.3 Kontaminationen durch unsachgemäßen 
Umgang mit Lebensmitteln oder 
Chemikalien 

Pilzliche Gifte (Mykotoxine) 

1143. Die Aflatoxine sind eine Gruppe lebergifti-
ger und krebserzeugender Metaboliten, die von den 
Pilzen Aspergillus flavus und Aspergillus parasiti-
cus gebildet werden. Der am stärksten krebserzeu-
gende Metabolit ist das Aflatoxin B1, das in oder auf 
einer Reihe von landwirtschaftlichen Produkten er-
scheint. Aflatoxinbildende Pilze können unter gün-
stigen Bedingungen wie z. B. hohe Temperatur und 
Feuchtigkeit praktisch auf allen Lebensmitteln 
wachsen. Zum Schutz der Verbraucher ist seit 1977 
eine Aflatoxinverordnung in Kraft. Lebensmittel 
mit mehr als 10 µg/kg Aflatoxin Bi, B2, G1, G2 bzw. 
mit mehr als 5 µg/kg Aflatoxin Bi allein dürfen 
nicht als Lebensmittel in den Verkehr gebracht 
werden. 

Eine weitere Expositionsmöglichkeit des Menschen 
liegt darin, daß importierte Futtermittel, besonders 
aus Ölsaaten wie z. B. Soja und Erdnüsse häufig mit 
Aflatoxinen kontaminiert sind. Selbst bei geringen 
Gehalten im Futter sind in Kuhmilch Metaboliten 
des Aflatoxins Bi nachweisbar. Im Ernährungsbe-
richt 1980 wird angegeben, daß 40 von 200 Trink-
milchproben einen dieser Metaboliten in Konzen-
trationen von 0,003 bis 0,008 µg/1 enthielten (Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung, 1980). Daher sind 
durch eine Änderung der Futtermittelverordnung 
1983 die zulässigen Mengen von Aflatoxin Bi in Fut-
termitteln gesenkt worden. Ergänzungsfuttermittel 
für milchgebende Rinder, Schafe und Ziegen dürfen 
seither maximal 0,01 mg Aflatoxin Bi pro kg enthal-
ten. Für Einzelfuttermittel darf der Höchstgehalt 
0,2 mg/kg nicht überschreiten. 
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1144. Weitere Schimmelpilztoxine sind Palutin 
und Ochratoxine, die allerdings keine krebserzeu-
gende Wirkung besitzen. Palutin kommt in faulen-
dem Obst und in Fruchtsäften vor, Okratin in Wei-
zen, Gerste und Bier. Hohe Ochratoxin-A-Mengen 
in Lebensmitteln einiger Balkan-Regionen wurden 
mit nur dort auftretenden Nierenschädigungen in 
Verbindung gebracht. 

1145. Fusarien sind Pilze, die in Böden verbreitet 
vorkommen. Sie können Pflanzen, hauptsächlich 
Mais und andere Getreidearten, befallen und zu 
Pflanzenkrankheiten führen (THALMANN, 1983). 
Nach dem gegenwärtigen Wissensstand sind beson-
ders zwei Gruppen von Inhaltsstoffen von Fusarien 
wichtig, das hormonal wirksame Zearalenon und 
die vor allem hautgiftigen Trichothezene. Ihre Wir-
kungen wurden insbesondere an Schweinen unter-
sucht. Zearalenon ruft bei diesen Unfruchtbarkeit, 
Trichothezene schlechte Futteraufnahme, Erbre-
chen und Durchfall hervor. Die Stoffe wirken wei-
terhin hautreizend, verursachen Nervenschäden, 
Blutungen und Mißgeburten. Außerdem kann die 
Fähigkeit der Tiere zur Infektionsabwehr herabge-
setzt werden. Die Toxizität der Fusarientoxine für 
den Menschen ist bisher wenig bekannt. Um die 
Kontamination mit diesen Stoffen zu vermindern, 
sollten die getreideanbauenden Betriebe auf sie 
aufmerksam gemacht werden. Durch entspre-
chende Sortenwahl, geregelte Fruchtfolgen, Trock-
nung und Lagerung der Ernte kann die Möglichkeit 
einer Kontamination vermindert werden. 

1146. Mutterkorn ist die auf allen Getreidearten 
vorkommende, große schwarze Körner bildende 
Dauerform des Pilzes Claviceps purpurea. Da die 
giftigen Inhaltsstoffe beim Lagern des Getreides 
rasch an Wirksamheit verlieren, ist mit Vergiftun-
gen nur bei Verwendung frischgeernteten Getrei-
des zu rechnen. Im modernen Getreidebau wird 
Mutterkorn durch Fungizide zurückgehalten und 
beim Mähdrusch und bei der Getreideverarbeitung 
entfernt. Die letzte Mutterkornmassenvergiftung 
ereignete sich in Deutschland Ende des letzten 
Jahrhunderts mit etwa 500 Erkrankungen in Hes-
sen. Kürzlich ist eine Mutterkornvergiftung in den 
USA bei einer alternativ lebenden Gruppe, die ihr 
Getreide selbst gedroschen und weiterverarbeitet 
hat, beschrieben worden. 

1147. Die Entfernung von Mykotoxinen aus konta-
minierten Produkten ist bisher nur für Futtermittel 
erfolgversprechend (MÜLLER, 1983). Besonders 
wirksam und auch wirtschaftlich ist die Behand-
lung mit Ammoniak zur Entfernung von Aflatoxin 
und einigen anderen Mykotoxinen. 

Das einfachste Verfahren zur Minderung der Pilz-
gifte in landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist ein 
sorgfältiger Umgang mit Lebensmitteln, der das 
Keimen der Pilzsporen und das Pilzwachstum ver-
hindert. Dazu dienen die folgenden Maßnahmen: 

— Auf der Seite der Produzenten und Händler ist 
die rasche Trocknung bis zu einem niedrigeren 
Feuchtigkeitsgehalt notwendig, der dann einge-

halten werden muß. Befallene Futtermittel dür-
fen nicht verfüttert werden. 

— Für Haushalte und Verbraucher bestätigt der 
Rat die bekannten Empfehlungen: Lebensmittel 
sind kühl und trocken zu lagern; zubereitete 
Speisen sollten nicht lange aufbewahrt werden; 
befallene Lebensmittel sollten nicht verzehrt 
werden. 

Der Pilzbefall von Getreide und Futterpflanzen 
kann außerdem durch sachgemäßen Pflanzen-
schutz zurückgehalten werden. 

1148. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß 
Kontamination durch Mykotoxine zwar vereinzelt 
Anlaß zu Beanstandungen geben, insgesamt jedoch 
die Belastung der Nahrung durch Mykotoxine ge-
ring ist. Ob Kontaminationen durch Mykotoxine 
auftreten, hängt im wesentlichen von der Sorgfalt 
bei der Erzeugung, beim Transport und bei der La-
gerung ab. 

Schwermetalle 

1149. Schwermetalle wie Blei, Cadmium und 
Quecksilber sind weitverbreitet, so daß alle Lebens-
mittel geringe Mengen davon enthalten. Durch die 
industrielle Verarbeitung und Emission von 
Schwermetallen weisen jedoch einige unserer Le-
bensmittel heute im Durchschnitt höhere Blei-, Cad-
mium- und Quecksilbergehalte auf als vor 100 Jah-
ren. Die Landwirtschaft selbst trägt nur im gerin-
gen Maße zu diesen erhöhten Gehalten bei und 
zwar durch Klärschlamm mit hohen Schwermetall

-

gehalten sowie durch Düngemittel, wenn sie aus 
cadmiumhaltigen Rohphosphaten hergestellt wor-
den sind. 

Im einzelnen sind folgende Schwermetalle toxikolo-
gisch von Bedeutung: 

1150. Cadmium wird von der Pflanze überwiegend 
aus dem Boden aufgenommen und wird bevorzugt 
in den äußeren Pflanzenteilen wie Samenschale 
oder äußeren Blättern der Gemüse angereichert 
(SAUERBECK, 1984). Daher kann beispielsweise 
Weizenkleie mehr Cadmium enthalten als reines 
Weizenmehl. Auch eine Oberflächen-Kontamina-
tion durch cadmiumhaltigen Staub kommt vor. 

1151. Cadmium wird aus dem Magen-Darmkanal 
sehr wahrscheinlich über den gleichen Mechanis-
mus wie Calcium resorbiert. Im Organismus wird 
das Schwermetall in der Leber und vor allem in der 
Niere an ein Protein, das Metallothionein, gebun-
den und damit inaktiviert. Bei Überschreitung die-
ser Bindungskapazität, die in der Niere bei 200 µg 
Cadmium/g Frischgewebe liegt, ist mit Vergiftun-
gen zu rechnen. Da resorbiertes Cadmium prak-
tisch nicht aus dem Organismus ausgeschieden 
wird, sind die Gehalte in Leber und Niere abhängig 
vom Alter des Menschen bzw. des Tieres. 

Dementsprechend enthält die Niere eines normal 
belasteten Erwachsenen in der Bundesrepublik 
Deutschland im allgemeinen zwischen 10 und 501.4 
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Cadmium pro Gramm Frischgewebe. Bei der Be-
rechnung der täglichen, noch tolerierbaren Cadmi-
umaufnahme ist die Weltgesundheitsorganisation 
von einem Normalgehalt von 50 µg/g Niere ausge-
gangen. Diese Konzentration wird unter Berück-
sichtigung der Resorptions- und Ausscheidungsra-
ten dann nicht überschritten, wenn beim Erwachse-
nen die Cadmiumaufnahme pro Tag 1 lag/kg Kör-
pergewicht bzw. etwa 500 µg pro Woche beträgt. 

Nach Berechnungen der Zentralen Erfassungs- und 
Bewertungsstelle für Umweltchemikalien (KÄFER-
STEIN et al., 1979; WEIGERT et al., 1984) nimmt der 
normale Erwachsene weniger als 50 % dieser 
Menge auf. Diese Institution weist ferner darauf 
hin, daß Pilzesser, die 500 g Wildpilze pro Woche zu 
sich nehmen, allein damit eine Cadmiumaufnahme 
von 30-38 % des WHO-Wertes erreichen. Hierzu ist 
zu bemerken, daß das in den Pilzen in Chitinbin-
dung vorliegende Cadmium im Magen-Darm-Trakt 
nur in geringen Mengen resorbiert wird. Werden 
dagegen wöchentlich 125 g Schweinenieren mit ei-
nem durchschnittlichen Cadmiumgehalt von etwa 
1 mg/kg verzehrt, so werden allein dadurch 23 % des 
WHO-Wertes erreicht. Da im allgemeinen die Nie-
ren von älteren Rindern und vor allem von Rehwild 
noch höhere Cadmiumgehalte aufweisen, wieder-
holt der Rat seine im Umweltgutachten 1978 gege-
bene Empfehlung, solche Nieren nicht in Verkehr 
zu bringen (SRU, 1978, Tz. 933). Zigarettenraucher 
nehmen etwa doppelt so viel Cadmium in den Orga-
nismus auf wie nichtrauchende Durchschnittser-
wachsene. Dementsprechend enthalten ihre Nieren 
doppelt so viel Cadmium wie die von Nichtrau-
chern. 

1152. Um die Cadmiumbelastung der Nahrung zu 
begrenzen, müssen die Cadmiumemissionen ge-
senkt werden. Die Cadmiumbelastung von 
Schlachttieren kann begrenzt werden durch die 
Verwendung von Futtermitteln mit niedrigen Ge-
halten resorbierbaren Cadmiums sowie durch Ver-
zicht auf bestimmte Zubereitungsformen wie z. B. 
Kochen und Dämpfen von Schweinefutter. In die-
sem Zusammenhang hat die Kommission zur Prü-
fung von Rückständen in Lebensmitteln der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft darauf hingewie-
sen, daß Futter mit sehr hohem Anteil an Rüben-
blattsilage, Rübenblatt und Rüben bei Rindern zu 
wesentlich höheren Blei- und Cadmiumgehalten in 
Nieren und Lebern führt als Verfütterung gleich-
stark kontaminierter anderer Futtermittel. Ferner 
hat sie darauf aufmerksam gemacht, daß eine opti-
male Calciumversorgung bei Rindern und Schwei-
nen die Blei- und Cadmiumgehalte, vor allem in den 
Nieren, aber auch in der Leber, weniger stark an-
steigen läßt (DFG, 1983). 

Auf die Bedeutung von Düngemitteln für die Cad-
miumkontamination von Böden und Pflanzen wird 
in Abschn. 4.2.5.2 eingegangen. 

1153. Die Zufuhr kleiner in der Nahrung enthalte-
ner Mengen von Blei führt zu einer Aufnahme von 
etwa 10 % im Körper. Kinder resorbieren allerdings 
deutlich mehr, nämlich 40 bis 50 % (ALEXANDER, 
1974; Landesgewerbeanstalt Bayern, 1982; 

HASCHKE und STEFFAN, 1981). Die Hauptmenge 
des resorbierten Bleies wird in Form des schwerlös-
lichen tertiären Bleiphosphates im Knochen gebun-
den. Der Einbau und die Wiederfreisetzung des so 
deponierten Bleies entspricht grundsätzlich dem 
des Calciums. Dementsprechend führen alle Ein-
flüsse, die zum Knochenabbau führen, zu einer Wie-
derfreisetzung des Bleies. Dazu gehören körperli-
che Anstrengung, Infektionskrankheiten, Erkran-
kungen, die mit einer Übersäuerung des Organis-
mus verbunden sind usw. Andererseits bewirkt 
diese Depotfunktion des Knochens für Blei die Auf-
rechterhaltung einer relativ konstanten Bleikon-
zentration in Blut und Harn. Die Ablagerung des 
Bleies im Knochen kann damit als Entgiftung ange-
sehen werden. Bei konstanter hoher Bleiaufnahme 
stellt sich jedoch nach Monaten ein Sättigungszu-
stand auch der Knochen ein. Als obere Konzentra-
tion im Blut, die auch langfristig keine schädlichen 
Wirkungen zeigt, werden von der Weltgesundheits-
organisation 40 µg/100 ml angesehen. Akute Krank-
heitszeichen treten ab 100 µg/100 ml Blut auf, ent-
sprechend 1014/100 ml im Harn. Von inhaliertem 
Blei wird je nach Größe der Partikel, an die das Blei 
gebunden ist, bis zu einem Drittel der Menge in den 
Organismus aufgenommen (LEHNERT und SZAD-
KOWSKI, 1983; SRU, 1978, Tz. 183). Damit scheint 
die Bleiaufnahme von Nutztieren über die Atemluft 
kein wesentlicher Faktor der Bleibelastung zu sein. 
Ein gewichtiger Kontaminationsweg sind hingegen 
Futtermittel (HECHT, 1983). Eiweißfuttermittel und 
Eiweißkonzentrate für Mischfutter weisen erheb-
lich höhere Gehalte an Blei auf als die meisten 
anderen Futtermittel. Dies liegt möglicherweise 
daran, daß Sulfhydryl-Gruppen des Getreidepro-
teins die Schwermetalle zu binden vermögen. Im 
Getreidekorn ist Blei wie Quecksilber bevorzugt in 
den Randschichten gespeichert. Werden diese beim 
Mahlvorgang entfernt, entsteht ein von Schwerme-
tallen fast freies Mehl. Dagegen haben schalenrei-
che Nachmehle und Kleie einen bis zu 10fach höhe-
ren Schwermetallgehalt als das Mehl (DFG, 1980). 

Viele Nutzpflanzen werden mit Blei überwiegend 
über die Luft und weniger durch die Aufnahme aus 
dem Boden kontaminiert. Daher läßt sich die Kon-
tamination pflanzlicher Lebensmittel mit Blei, so-
weit es sich um Bleibromid und Bleioxid aus Abga-
sen von Kraftfahrzeugen handelt, zu einem Teil 
durch Waschen oder Entfernen der äußeren Blätter 
oder durch Schälen vermindern (Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung, 1980; KÄFERSTEIN et al., 
1979). 

1154. Die gegenwärtige Bleibelastung des Men-
schen über pflanzliche und tierische Nahrungsmit-
tel ist aus den Berichten der Zentralen Erfassungs-
und Bewertungsstelle für Umweltchemikalien des 
Bundesgesundheitsamtes (KÄFERSTEIN et al., 
1979; WEIGERT et. al., 1984) sowie der Bleistudie 
der Landesgewerbeanstalt Bayern zu entnehmen 
(BLAU, 1982). Dabei wird festgestellt, daß der 
durchschnittliche Blut-Bleispiegel in der Bundesre-
publik Deutschland gegenüber den Richtwerten der 
Weltgesundheitsorganisation sehr niedrig ist. Er be-
trägt bei beruflich nicht bleibelasteten Erwachse- 
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nen weniger als 15 µg/100 ml Blut (AURAND und 
HOFFMEISTER, 1980), während die von der  Welt-
ge sundheitsorganisation als unbedenklich angese-
henen Werte bei 4011g/100 ml Blut liegen. Die ge-
nannten Studien zeigen auch, daß in der unmittel-
baren Nachbarschaft industrieller Emittenten die 
Bleilast des Organismus zwar erhöht sein kann, je-
doch selbst dort in der Regel keine besorgniserre-
genden Werte erreicht. Besonders gefährdet sind 
hier allerdings Kinder, die über kontaminierte 
Spielplätze und Spielen auf bleihaltigen Halden be-
sonders exponiert sind. 

Das Expertenkomitee der Weltgesundheitsorgani-
sation hat als duldbare tägliche Aufnahmemenge 
an Blei für einen Erwachsenen 40014 aus Lebens-
mittel und 100 µg aus Trinkwasser vorgeschlagen 
und daraus eine duldbare wöchentliche Aufnahme 
von 50 µg/kg Körpergewicht errechnet. In Anpas-
sung an die Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland wurde eine vorläufig duldbare wö-
chentliche Aufnahmemenge von 3,5 mg für einen 
70 kg schweren Erwachsenen vorgeschlagen. Die 
Erhebungen der Zentralen Erfassungs- und Bewer-
tungsstelle für Umweltchemikalien (KÄFERSTEIN 
et al., 1979; WEIGERT et al., 1984) zeigen, daß die 
Aufnahmemengen des Durchschnittserwachsenen 
an Blei über Lebensmittel einschließlich Bier bei ca. 
25 % dieser Menge liegen. Ein neuer Bericht der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft kommt zu ähn-
lichen Werten (DFG, 1983). 

1155. Wegen des geringen Abstands der mittleren 
zur duldbaren täglichen Aufnahmemenge an Blei 
ist wünschenswert, die Bleikontaminationen von 
Böden und landwirtschaftlichen Produkten zu be-
grenzen. 

Durch die derzeit forcierte Einführung bleifreien 
Benzins könnte die Spitzenbelastung von Pflanzen 
und Böden in der Nähe vielbefahrener Straßen er-
heblich gemindert werden. In der gesamten Nah-
rung ist jedoch durch diese Maßnahme aller Erfah-
rung nach keine schnelle und spürbare Senkung 
der Bleibelastung zu erwarten. Nach der Reduzie-
rung des Bleigehaltes in Vergasertreibstoffen von 
0,4 g/1 auf 0,15 g/1 in den siebziger Jahren ist näm-
lich der Bleigehalt der Nahrung bis heute insge-
samt nicht nennenswert zurückgegangen (DFG, 
1983). Dies kann zum Teil dadurch erklärt werden, 
daß nur ein geringer Prozentsatz der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche von der Bleiemission der 
Kraftfahrzeuge direkt betroffen ist. 

Der Ersatz von Blei in Vergasertreibstoffen durch 
andere Antiklopfmittel ist die Voraussetzung für 
die katalytische Reinigung der Kraftfahrzeugab-
gase von Stickstoffoxiden und Kohlenmonoxid. Da-
neben wird die Einführung unverbleiten Benzins 
die Bleibelastung in der Nähe vielbefahrener Stra-
ßen und in Städten sowie den weiträumigen Ein-
trag von Blei in die Umwelt senken. 

1156. Quecksilber wird vom Menschen überwie-
gend mit der Nahrung aufgenommen. Die Konzen-

trationen von Quecksilber in pflanzlicher Nahrung 
sind gering und liegen meist in der Nähe der Nach-
weisgrenze (DFG, 1980; KÄFERSTEIN et al., 1979). 
Im Muskelfleisch von Schlachttieren sind die 
Quecksilberkonzentrationen im Durchschnitt ähn-
lich niedrig wie in pflanzlicher Nahrung. Eine An-
reicherung von Quecksilber findet man jedoch oft 
in Leber und Niere. So werden in der Leber je nach 
Tierart durchschnittlich 0,02-0,06 mg/kg an Queck-
silber gefunden. In Meeres- und Süßwasserfischen 
liegen die Quecksilberkonzentrationen im Mittel 
bei 0,1-0,3 mg/kg und damit sehr viel höher als in 
Produkten aus der landwirtschaftlichen Produktion. 
Um die Aufnahme von Quecksilber durch den Men-
schen zu begrenzen, wurde 1975 in einer Verord-
nung die Höchstmenge an Quecksilber in Fischen 
und anderen der Nahrung dienenden Meerestieren 
auf 1 mg/kg Frischgewicht festgelegt. Die Kommis-
sion zur Prüfung von Rückständen in Lebensmit-
teln der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellte 
fest, daß der größte Anteil des Quecksilbers in der 
Nahrung durch Fischverzehr aufgenommen wird. 
Die durchschnittliche jährliche Aufnahmemenge an 
Quecksilber liegt bei 0,45 mg pro Person und damit 
weit unterhalb der von der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) als duldbar angesehenen jährlichen 
Aufnahmemenge von 18 mg Quecksilber pro Person 
(DFG, 1983). Im Unterschied zu der Kommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft kommt die 
Zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle für Um-
weltchemikalien aufgrund einer anderen Berech-
nungsmethode (Warenkorbanalyse) zu dem Ergeb-
nis, daß im Durchschnitt der WHO-Wert zu einem 
Drittel ausgelastet wird (WEIGERT et al., 1984). 
Trotz dieser Unterschiede kann der Schluß gezogen 
werden, daß die Belastung des Menschen durch 
Quecksilber im Durchschnitt gering und unbedenk-
lich ist. 

1157. Thalliumrückstände in der Nahrung haben 
nur in der unmittelbaren Umgebung bestimmter in-
dustrieller Emittenten eine Bedeutung (Zementwer-
ke, Kupferhütten, Schwefelsäurefabriken, Ziege-
leien). Rückstände durch die landwirtschaftliche 
Produktion spielen keine nennenswerte Rolle. Die 
mittlere Belastung des Menschen durch Thallium 
ist sehr gering (DFG, 1983). 

1158. Auch die Arsenbelastung der Nahrung ist 
für die menschliche Gesundheit ohne Bedeutung. 
Im Getreide und in Getreideprodukten sind die Ar-
sengehalte im Durchschnitt sehr gering. 

Wurden Mitte der siebziger Jahre in Schweine-
fleisch gegenüber Rindfleisch bis zu fünfmal hö-
here Arsenkonzentrationen gefunden, so werden 
diese Unterschiede mittlerweile nicht mehr beob-
achtet. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzufüh-
ren, daß das sehr arsenreiche Fischeiweiß im 
Schweinemastfutter durch arsenarmes Sojaeiweiß 
ersetzt worden ist und außerdem organische Arsen-
verbindungen bei der Schweinemast in geringerem 
Umfang eingesetzt werden als früher (DFG, 1983). 
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4.5.4 Stand der Diskussion über die 
Bewertung einer Exposition mit 
mehreren Schadstoffen. 

1159. Das gleichzeitige Vorhandensein von mehre-
ren Schadstoffen in Nahrungsmitteln kann zu einer 
Änderung der Wirkung der einzelnen Stoffe führen, 
so daß deren Gesamtwirkung größer oder geringer 
sein kann als die Summe der Wirkungen der einzel-
nen Stoffe. Die verschiedenen Kombinationswir-
kungen werden folgendermaßen gegliedert: 

Eine additive Wirkung ist gegeben, wenn die Wir-
kung der beiden Einzelsubstanzen gleich der 
Summe ihrer Einzelwirkungen ist. Dies ist zu er-
warten, wenn beide Substanzen den gleichen Wir-
kungsmechanismus besitzen. 

Ein synergistischer Effekt tritt auf, wenn die Wir-
kung der beiden Substanzen erheblich größer ist als 
die Summe der Wirkung jeder einzelnen Substanz. 
Eine Potenzierung liegt dann vor, wenn eine nicht-
toxische Substanz die Toxizität einer zweiten Sub-
stanz erheblich verstärkt. 

Mit Antagonismus wird die Situation beschrieben, 
wenn bei Anwesenheit von zwei Chemikalien die 
Wirkung einer Substanz vermindert wird oder sich 
beide in ihrer Wirkung gegenseitig abschwächen. 

1160. Eine umfassende Bewertung des gleichzeiti-
gen Vorhandenseins mehrerer Schadstoffe in 
pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln ist ge-
genwärtig nicht möglich. Die Kommission für 
Pflanzenschutz-, Pflanzenbehandlungs- und Vor-
ratsschutzmittel der Deutschen Forschungsgemein-
schaft hat die bis zum Jahre 1975 auf diesem Gebiet 
erschienene Literatur für Pestizide zusammenge-
tragen (KIMMERLE et al., 1975) und kommt zu fol-
genden Ergebnissen: 

1. Mehr als additive Effekte fanden sich nur bei 
Verabreichung hoher Dosen, d. h. Erhöhung der 
akuten Toxizität. Diese Kombinationen könnten 
eine Gefährdung für den Anwender darstellen, 
werden aber durch toxikologische Prüfung sol-
cher Mischpräparate erkannt. Dies führt zur 
Einstufung in die entsprechende Giftklasse. 

2. Alle bei mehrmaligen Gaben geprüften Kombi-
nationen ergaben in niedrigen Dosierungen nur 
additive Effekte. 

3. Die vorliegenden Untersuchungen ermöglichten 
es nicht, das Risiko für den Menschen durch 
Aufnahme von Rückständen über mehrfach pe-
stizid-behaftete Lebensmittel abzuschätzen. 

Die Toxikologen der Kommission hielten es daher 
für dringend erforderlich, das Problem mit geziel-
ten experimentellen Untersuchungen anzugehen. 
Die Diskussion über die zweckmäßigste Verfah-
rensweise ist bisher jedoch nicht abgeschlossen. 

Auch die US-amerikanische Kommission zur Fest-
setzung von maximalen Konzentrationen am Ar-
beitsplatz hat sich mit diesem Problem auseinan-
dergesetzt und empfiehlt, daß bei Anwesenheit von 
zwei oder mehr Substanzen, die auf das gleiche Or

-

gansystem wirken, von einer additiven Wirkung 
auszugehen ist. Ausnahmen sind nur dann zulässig, 
wenn die einzelnen Substanzen voneinander unab-
hängige Wirkungen, z. B. auf unterschiedliche Or-
gane des Körpers besitzen. 

Eine Literaturrecherche der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz über Experimente mit Kombinationen 
von Arbeitsstoffen ergab jedoch, daß bei Kombina-
tion von Einzelsubstanzen im subtoxischen Bereich 
keine additive Wirkung auftrat. Erst bei Konzentra-
tionen, die weit über den maximalen Arbeitsplatz-
konzentrationen lagen, waren additive bis überad-
ditive Wirkungen zu verzeichnen. 

1161. Vor diesem Hintergrund muß auch die Dis-
kussion um die Einführung einer Summenformel 
für Rückstände von Schadstoffen gesehen werden. 

Eine Summenformel soll festlegen, welche Gesamt-
menge von verschiedenen Substanzen z. B. in 
pflanzlichen Nahrungsmitteln aus toxikologischer 
Sicht zulässig ist und nicht überschritten werden 
darf. Ihre Anwendung ist nach den bisherigen Er-
kenntnissen nur unter bestimmten, in Ausnahme-
fällen gegebenen Voraussetzungen möglich. Die 
Kommission zur Prüfung von Rückständen in Le-
bensmitteln der Deutschen Forschungsgemein-
schaft verwendete das Prinzip der Summenformel 
z. B. bei der Bewertung der Kontamination der 
Frauenmilch mit Hexachlorcyclohexanen (HCH). 
Sie ging davon aus, daß diese Substanzen etwa ein 
Zehntel der übrigen persistenten Kohlenwasser-
stoffe wie Dieldrin, DDT, PCBs in der Frauenmilch 
ausmachen und daß die genannten chlorierten Koh-
lenwasserstoffe ein mit den Hexachlorcyclohexa-
nen übereinstimmendes Wirkungsspektrum besit-
zen. Der gemeinsame Angriffspunkt aller dieser 
Substanzen liegt in der Leber. Allerdings ist auch in 
diesem Falle die Verwendung des Summenwertes 
nur bedingt zulässig, da z. B. die unterschiedliche 
Abbaubarkeit der einzelnen Substanzen nicht be-
rücksichtigt wird und auch die übrigen toxikokine-
tischen Eigenschaften der einzelnen Substanzen 
wie Resorbierbarkeit usw. nicht übereinstimmen. 
Die übrigen Rückstände in der Frauenmilch wur-
den wegen ihrer von den persistenten Chlorkohlen-
wasserstoffen abweichenden Wirkungen nicht be-
rücksichtigt. 

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung des Prin-
zips der Summenformel sind Untersuchungen von 
Wasserverunreinigungen auf Cholinesterasehem-
mung und Mutagenität. Hier werden Wasserproben 
auf diese spezifischen Wirkungen hin überprüft, 
während alle übrigen vorhandenen Substanzen mit 
anderer Wirksamkeit unberücksichtigt bleiben. 

1162. Diese Beispiele verdeutlichen, daß Summen-
formeln für Rückstände in Nahrungsmitteln streng 
genommen nur für Substanzgruppen mit überein-
stimmenden Angriffspunkten, Wirkungsspektren 
und toxikokinetischem Verhalten möglich wären, 
eine Voraussetzung, die für die meisten Rückstände 
nicht gegeben ist. Während z. B. organische Phos-
phorsäureester die Cholinesterase hemmen, beein-
flussen andere Rückstände z. B. die Blutgerinnung, 
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sind Methämoglobinbildner oder haben Hormon-
wirkungen. Dazu kommt, daß die Rückstände verur-
sachenden Substanzen unterschiedliche Stabilitä-
ten in oder auf der Pflanze haben, unterschiedlich 
vom Menschen resorbiert oder ausgeschieden wer-
den und unterschiedliche Wirkungsintensitäten be-
sitzen. 

Unter diesen Bedingungen ist eine Summenformel 
für die gesamte Rückstandsmenge toxikologisch 
nicht vertretbar. Für bestimmte Substanzgruppen 
mit übereinstimmenden Wirkungsmechanismen, 
z. B. Cholinesterase-Hemmstoffe, sollten bei der 
Höchstmengenfestsetzung die Summen der Wir-
kungen der Einzelsubstanzen berücksichtigt wer-
den. 

Summenformeln können jedoch aus praktischen 
Gründen der Vorsorge sinnvoll sein, z. B. um zu ver-
hindern, daß Produzenten oder Verarbeiter Lebens-
mittelprodukte verschneiden, die mit verschiedenen 
Rückständen unterschiedlich belastet sind oder die 
wegen der Überschreitung von Höchstmengen je-
weils verschiedener Schadstoffe nicht verkehrsfä-
big wären. Mit Hilfe von Summenformeln könnte 
man z. B. auch die Rückstände von solchen Pflan-
zenschutzmitteln begrenzen, die gemeinsame uner-
wünschte Eigenschaften haben, z. B. Persistenz und 
Akkumulierbarkeit. 

4.6 Zusammenfassende Bewertung der 
Auswirkungen 

4.6.1 Von der modernen Landwirtschaft 
ausgehende Umweltbelastungen 

1163. Für die in den Kapiteln 4.1 bis 4.5 ausführ-
lich erläuterten Auswirkungen der modernen Land-
wirtschaft auf die Schutzgüter der Umweltpolitik ist 
typisch, daß sie meistens nicht punktuell, sondern 
großflächig bzw. großräumig auftreten. Allein diese 
Tatsache gebietet, die beobachteten oder sich ab-
zeichnenden Belastungen ernstzunehmen und ab-
zubauen. 

1164. Als schwerwiegendste Auswirkung erscheint 
dem Rat die Beeinträchtigung, Verkleinerung, Zer-
splitterung und Beseitigung naturbetonter Biotope 
und Landschaftsbestandteile des von der Landwirt-
schaft geprägten ländlichen Raumes. Sie ist die 
Hauptursache des starken Rückganges wildleben-
der Pflanzen- und Tierarten, deren weitere Existenz 
gemäß den Roten Listen zu 30 bis 50 % ihrer Arten-
zahl bedroht ist. Der Flächenanteil ihrer Biotope ist 
in intensiv genutzten Agrarlandschaften auf 2 bis 
3 % gesunken. Die einzelnen Biotope sind oft so 
klein, daß sie keine sicheren Lebensräume für viele 
Tiere mehr darstellen, während die dort wachsen-
den Pflanzen durch randlichen Eintrag von Dün-
gern und Pflanzenschutzmitteln beeinträchtigt wer-
den können; dies gilt vor allem für die von Natur 
aus nährstoffarmen Biotope. 

1165. Zahlreiche Biotope sind einst erst durch 
landwirtschaftliche Tätigkeiten wie Streumand, 
Schafbeweidung, Viehtrieb oder Einfriedung von 
Nutzflächen entstanden, darunter Halbtrockenra-
sen, Zwergstrauchheiden, Streuwiesen, Gebüsche 
und Hecken. Sie verdanken also der Landwirtschaft 
ihre Existenz, die diese heute offenbar nicht mehr 
gewährleisten kann. Zu diesen Biotopen gehören 
auch zahlreiche Grönlandformationen mit einer 
großen Artenfülle an Pflanzen (z. B. Orchideen, En-
ziane, Herbstzeitlosen) und Tieren (z. B. Weißstorch, 
Brachvogel, Libellen, Hummeln), die durch Intensi-
vierung der Grünlandnutzung, Umbruch in Acker 
oder Aufforstung bis auf kleine Reste beseitigt wer-
den. 

1166. In den 1 850 Naturschutzgebieten der Bun-
desrepublik mit knapp 1 % ihrer Fläche sind nur 35 
bis 40% der Arten in ihrer Existenz gesichert — 
aber nicht einmal hier vollständig, da fast keines 
dieser Gebiete gänzlich frei von Nutzungen oder 
Randeinwirkungen ist. 

1167. Die Bekämpfung von Ackerwildkräutern 
und -wildtieren ist zum Gedeihen und zur Ertragssi-
cherung der Kulturen unumgänglich, greift aber 
durch Entzug der Nahrungsbasis vieler Tiere, die 
auf die Ackerwildkräuter angewiesen sind, und 
durch Nebenwirkungen chemischer Bekämpfungs-
mittel auch tief in die Lebensgemeinschaften der 
Ackerflur ein, die durch Schlagvergrößerung und 
Einengung der Fruchtfolgen ohnehin an Arten — 
auch an Nutzpflanzenarten! — verarmt ist und an 
Biotopwert erheblich verloren hat. Dies erschwert 
auch die nunmehr stärker angestrebte biologische 
Schädlingsbekämpfung. 

1168. An zweiter Stelle der landwirtchaftlich ver-
ursachten Umweltbelastungen steht die zuneh-
mende Gefährdung des Grundwassers durch Ein-
trag von Nitrat und neuerdings, wenn auch noch 
vereinzelt, von Pestiziden. Sie steht in engem Zu-
sammenhang mit der Intensivierung der Stickstoff-
umsetzungen in landwirtschaftlich genutzten Bö-
den, die viele Wassereinzugsgebiete bedecken. 
Überschüssiges, d. h. von Pflanzen nicht aufgenom-
menes oder benötigtes Nitrat, das aus verschie-
denen — auch natürlichen, aber durch Düngung 
und Bodenbearbeitung aktivierten — Quellen 
stammt, wird vom Boden nicht gebunden und daher 
mit dem Sickerwasser zum Grundwasser transpor-
tiert. Vor allem unsachgemäße und unzeitige Gülle

-

ausbringung auf leichten Böden führt nach Nitrifi-
zierung zu starken Nitratauswaschungen. 

1169. Im nicht durchwurzelten Unterboden kann 
Nitrat durch Denitrifizierung abgebaut werden, 
wenn Kohlenstoffverbindungen vorhanden sind, 
und damit vom Eintrag ins Grundwassser fernge-
halten werden. Die Höhe und mögliche Erschöpf-
barkeit dieses Denitrifizierungsvermögens sind un-
bekannt, sein plötzliches Versagen, das zu verstärk-
tem Nitrateintrag führen würde, ist nicht ausge-
schlossen. Die Entfernung des Nitrates aus dem 
Grundwasser zum Zecke der Benutzung als Trink- 
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wasser ist schwierig und kostspielig und für klei-
nere Wasserwerke praktisch unerschwinglich. 

1170. Die dritte Gefährdungsstufe der landwirt-
schaftlichen Umweltbelastung nimmt der Boden 
ein, im wesentlichen nur die Ackerböden, d. h. ca. 
29% der Fläche der Bundesrepublik. Die intensi-
vierte Bodenbearbeitung im Wechsel von Bodenver-
dichtung durch schwere Maschinen und häufiges 
Befahren und ständiger Wiederauflockerung ver-
schlechtert das Bodengefüge, wozu auch die Veren-
gung der Fruchtfolgen mit Wegfall tiefwurzelnder 
Pflanzen beiträgt. Es kommt zu zunehmenden Un-
terbodenverdichtungen, die mechanisch nicht besei-
tigt werden können. Obwohl noch keine Ertrags-
minderungen festgestellt werden, beobachten die 
Fachleute Gefügeschäden mit Sorge. 

Der ausgedehnte Anbau von „Reihenfrüchten" wie 
Mais und Rüben, bei dem der Boden bis zur dichten 
Pflanzenbedeckung wochenlang ungeschützt liegt 
und auch unkrautfrei gehalten wird, hat die Boden-
erosion durch Wasser und Wind regional erheblich 
verstärkt. Sie stellt einen praktisch irreversiblen 
Bodenverlust dar; schon 1 mm Bodenabtrag ent-
spricht einem Verlust von durchschnittlich 15 t Bo-
den mit 10 kg Phosphat, 20 kg Stickstoff und 100 bis 
200 kg Kohlenstoff je Hektar. 

1171. Die stoffliche Belastung der Böden durch die 
Landwirtschaft darf ebenfalls nicht vernachlässigt 
werden. Besorgte Aufmerksamkeit verdient der Be-
fund, daß eine Anzahl von Pestizidwirkstoffen, die 
nicht mehr nachgewiesen werden konnten und da-
her für abgebaut gehalten wurden, in Wirklichkeit 
durch chemischen Einbau in Ton- und Humusparti-
kel als „verborgene Rückstände" (bound residues) 
mit noch unbekanntem weiteren Verhalten im Bo-
den verbleiben. 

1172. Die Bodenbelastung ist deswegen bedenk-
lich, weil die Böden nicht nur Grundlage der land-
wirtschaftlichen Produktion sind, sondern darüber 
hinaus der Regelung im Naturhaushalt durch Fil-
terung und Pufferung vieler Stoffe, darunter auch 
Schadstoffe dienen und Lebensraum einer großen 
Zahl von Kleinlebewesen sind, die als Zerleger toter 
organischer Substanzen und als Humusbildner un-
entbehrlich sind, aber seitens des Arten- und Bio-
topschutzes bisher vernachlässigt wurden. Von ih-
nen werden vor allem die größeren Bodentiere, dar-
unter die für ein stabiles Bodengefüge wesentlichen 
Regenwürmer, durch Bodenbearbeitung und 
-befahrung sowie durch bestimmte Pestizide stark 
dezimiert. 

Die Bodenbelastung steht insofern in engem Zu-
sammenhang mit der vorher erwähnten Grundwas-
serbeeinträchtigung. Böden sind „belebte Filterkör-
per" und regeln die Verteilung von Wasser mit den 
darin gelösten und suspendierten Stoffen durch Ab-
fluß und Versickerung. Daher muß auch der Grund-
wasserschutz mit der zweckmäßigen Behandlung 
dieses Filterkörpers beginnen. Die Filterleistung ist 

nicht unbegrenzt, der Filter selbst auch nicht erneu-
erbar. Er kann durch Schadstoffanreicherung wie 
durch Bodenpressung in seiner Wirkung ge-
schwächt werden. 

1173. Der vierte Platz unter den landwirtschaftli-
chen Umweltbelastungen kommt der Beeinträchti-
gung der Oberflächengewässer zu. Kleine Fließge-
wässer werden häufig verrohrt oder in Vorflutrin-
nen umgewandelt, büßen dadurch ihre Selbstreini-
gungskraft ein und gehen zugleich als Biotope ver-
loren, was auch die Folge der Zuschüttung von Tei-
chen und Weihern ist. Nährstoffreiche Dränwässer 
und Bodenabschwemmungen erhöhen die ohnehin 
große Nährstoffbelastung der Gewässer, die zur 
Verkrautung, zu erhöhtem Algenwuchs und in der 
Folge zu Sauerstoffmangel und der Möglichkeit des 
„Umkippens" der Gewässer führt, insbesondere in 
stehenden Gewässern. Immer häufiger werden 
auch Pflanzenschutzmittel in Oberflächengewäs-
sern nachgewiesen. Insgesamt verursacht die mo-
derne Landwirtschaft, von örtlichen Ausnahmen 
abgesehen, keine höheren, sondern meist geringere 
Gewässerbelastungen als andere Wirtschaftsberei-
che. Sie gefährdet aber die Gewässer und ihre Ufer-
bereiche als naturbetonte Biotope der Agrarland-
schaft — die jedoch in die erste Gefährdungskate-
gorie gehören. 

1174. Entgegen vielen Befürchtungen steht die Be-
einträchtigung der Nahrungsmittelqualität durch 
die moderne Landwirtschaft erst an fünfter Stelle 
der von dieser verursachten Umweltbelastungen; 
dabei ist zu berücksichtigen, daß Nahrungsmittel 
mehr ein Schutzgut der Gesundheits- als der Um-
weltpolitik sind. Der Schadstoffgehalt in inländisch 
erzeugten Nahrungsmitteln hat insgesamt stark ab-
genommen und ist weiter rückläufig, bedarf aber 
weiterhin größter Aufmerksamkeit. Die vieldisku-
tierte Nitratbelastung des Grundwassers ist, da das 
daraus gewonnene Trinkwasser ein Nahrungsmit-
tel ist, auch an dieser Stelle zu erwähnen, zugleich 
ist aber darauf hinzuweisen, daß 70 bis 80 % der Nit-
rataufnahme des Menschen aus Gemüse stammen. 
Im übrigen hängt der Schutz der Nahrungsmittel 
vor Schadstoffen weitgehend auch vom Boden-
schutz, vor allem von der Verhinderung des Schwer-
metall-Eintrages ab. 

1175. An letzter Stelle folgt schließlich die Bela-
stung der Luft durch landwirtschaftliche Aktivitä-
ten, hervorgerufen durch Staubemissionen aus Bo-
denbearbeitung, Transportvorgängen und Erntear-
beiten, durch Geruchsbelästigungen aus der Tier-
haltung und der Ausbringung von Gülle, durch Ab

-

drift von Pflanzenschutzmitteln (vor allem bei Aus-
bringung mit Flugzeugen) und durch Lärm- und Ab-
gas-Emissionen landwirtschaftlicher Maschinen. 

Aus dieser Rangfolge der Auswirkungen moderner 
Landwirtschaft auf die Umwelt ergeben sich die in 
Teil 5 erläuterten Maßnahmen und die Konsequen-
zen für die zukünftige Gestaltung einer in sich ver-
knüpften Agrar- und Umweltpolitik. 
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4.6.2. Zur Gegenüberstellung: Beurteilung 
der auf die Landwirtschaft 
einwirkenden Umweltbelastungen 

1176. Bei der Beurteilung der von der modernen 
Landwirtschaft verursachten Umweltbelastungen 
darf aber nicht vergessen werden, daß die landwirt-
schaftliche Erzeugung als solche und ihre Wirt-
schaftlichkeit ihrerseits in wachsendem Maße von 
allgemeinen Umweltschädigungen beeinträchtigt 
werden, die auf technisch-zivilisatorische Einflüsse 
zurückzuführen sind. Diese Umweltbelastungen er-
folgen überwiegend über das Medium Luft. Hier 
besteht ein Zusammenhang mit den neuartigen 
Waldschäden, die die Aufmerksamkeit für ver-
gleichbare Schädigungen in anderen Landschafts-
bereichen geschärft haben; denn Luftschadstoffe 
gehen grundsätzlich auf der gesamten Landesflä-
che nieder und nicht nur auf Wäldern, obwohl sie 
sich hier insbesondere durch die hohe Filterwir-
kung der Baumkronen stärker anreichern (vgl. Son-
dergutachten „Waldschäden und Luftverunreini-
gungen", SRU, 1983). 

1177. Zur Belastung des Bodens aus der Luft ist 
die These vertreten worden (KLOKE, 1977 und 
1984), daß nicht weniger als 7% des Bundesgebietes, 
nämlich ein ca. 3 km breiter Gürtel um Stadt- und 
Industriegebiete und ein 50 m breiter Streifen bei-
derseits der Hauptverkehrsstraßen, durch Immis-
sion und Deposition möglicherweise mit Luftschad-
stoffen belastet seien. Dabei wurde aber vorausge-
setzt, daß dort tatsächlich überall solche Schad-
stoffe emittiert werden. Umweltschutzverbände und 
Presse haben dies dahingehend interpretiert, daß 
7 % des Bundesgebietes bereits so stark belastet sei-
en, daß dort guten Gewissens gar keine Landwirt-
schaft mehr betrieben werden könne (RIBBE, 1984). 
Dies ist gegenwärtig jedoch übertrieben, liegt aber, 
wenn keine einschneidenden Emissionsminderun-
gen erfolgen, langfristig durchaus im Bereich des 
Möglichen (SAUERBECK, 1984). 

1178. Unter den Stoffeinträgen aus der Luft erre-
gen Schwermetalle wegen ihrer möglichen Giftwir-
kung und Nichtabbaubarkeit besondere Besorgnis. 
Dies gilt vor allem für Cadmium und Blei, deren 
Eintrag relativ zu ihrer möglichen Schadwirkung 
die Höhe anderer Schadstoffeinträge erreicht oder 
übertrifft. Hinzu kommen die Grundbelastung der 
Böden mit Schwermetallen sowie der Schwerme-
tall-Eintrag über Klärschlämme. Flußsedimente 
und in Flußauen über Hochwässer, auf die weiter 
unten eingegangen wird. 

Die Landwirtschaft kann jedoch ohne großen zu-
sätzlichen Aufwand im Rahmen der normalen Bo-
denbewirtschaftung, z. B. durch Kalkung und Hu-
muspflege, die Festlegung der Schadstoffe im Bo-
den fördern und damit zumindest teilweise verhin-
dern, daß die bisher in den Boden gelangten 
Schwermetalle in Grundwasser oder Pflanzen über-
gehen. Gefährlicher und weniger leicht zu vermei-
den ist die Aufnahme von Futterpflanzen, die mit 
Luftschadstoffen bzw. Schwermetallen behaftet 
sind, durch Weidevieh. Gefährdungen der menschli-
chen Gesundheit können allerdings weitgehend 

vermieden werden, wenn Leber und Nieren älterer 
Weidetiere vom Verzehr ausgeschlosen werden. 

1179. Weiterhin ist der Eintrag von Säure durch 
säurebildende Luftschadstoffe zu erwähnen. Da Ak-
kerböden jedoch meist noch weitgehend basenge-
sättigt sind oder gar freies Calciumcarbonat enthal-
ten, besitzen sie ein beträchtliches „Puffervermö-
gen" gegenüber Säuren. Außerdem werden Acker-
böden meist regelmäßig gekalkt. Die Wirkung des 
Säureeintrages auf diese Böden ist also nicht mit 
derjenigen auf — oft ohnehin bereits stark versau-
erte — Waldböden vergleichbar; dennoch besteht 
kein Zweifel, daß durch den Säureeintrag der Bo-
den langfristig beansprucht und auf längere Sicht 
dessen Degradation beschleunigt wird bzw. daß der 
Säureeintrag einen entsprechenden Kalkbedarf 
nach sich zieht (SAUERBECK, 1984). 

1180. In welchem Umfang sich die allgemeine 
Luftbelastung auf das Wachstum der landwirt-
schaftlich genutzten Pflanzen selbst auswirkt, ist 
bisher schwer zu beurteilen. Da es sich meist um 
kurzlebige Kulturen handelt, sind langanhaltende, 
sich akkumulierende Schadeinflüsse, wie sie in der 
Forstwirtschaft möglich sind, nicht zu erwarten. 
Trotzdem erscheinen unsichtbare Schädigungen 
durch die allgemeine Luftbelastung (vor allem 
durch SO2, NOx, Schwermetalle), die einmal ertrags-
wirksam werden können, im Rahmen des Mögli-
chen. Im Hinblick auf die untypische Verteilung 
von sekundären Luftverunreinigungen wie Photo-
oxidantien besteht ein Gefahrenpotential, dessen 
Bedeutung für die Landwirtschaft aufgrund fehlen-
der Beobachtungen und Untersuchungen kaum ab-
geschätzt werden kann. Überlegungen im Zusam-
menhang mit den neuartigen Waldschäden lassen 
es angezeigt erscheinen, diesem Problemkreis er-
höhte Aufmerksamkeit zu widmen. 

1181. Landwirtschaftlich genutzte Flächen erhal-
ten Schadstoffzufuhren nicht nur über die Luft. In 
einigen Gebieten der Bundesrepublik gibt es Flä-
chen, die durch Abraum und Abfälle aus jahrhun-
dertelangem Erzbergbau oder der anschließenden 
Erzverhüttung in geschichtlicher oder sogar erst in 
jüngerer Zeit mit Schwermetallen belastet worden 
sind. Bei kontaminierten Böden dieser Art werden 
die von KLOKE (1980 und 1984) als vorläufig „tole-
rierbar" angesehenen Richtwerte für einzelne 
Schwermetalle z. T. um ein Vielfaches überschrit-
ten. An diesen „Altlasten" läßt sich — von begrenz-
ten Sanierungsmaßnahmen abgesehen — kaum et-
was ändern, so daß diese lokalen Bereiche lediglich 
ausgewiesen und — soweit erforderlich — aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden 
sollten (SAUERBECK, 1984). 

Die Verwendung von Klärschlämmen in der Land-
wirtschaft, die allerdings nur auf ca. 4 % der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche erfolgt, kann eine 
Belastung landwirtschaftlich genutzter Böden aus 
nicht-landwirtschaftlichen Quellen, insbesondere 
durch Schwermetalle, darstellen. Da die Klär-
schlammaufbringung jedoch freiwillig erfolgt und 
der Landwirt diese im Rahmen der Bodenverbesse- 
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rung und wegen der hohen Nährstoffgehalte des 
Klärschlamms durchführt, muß sie ggf. auch als Be-
lastung durch die Landwirtschaft selbst angesehen 
werden. Gleiches gilt für die Aufnahme von Müll-
komposten und in noch höherem Maße von ausge-
baggerten Fluß- und Hafenschlämmen, sofern die 
Aufbringung freiwillig erfolgt. 

1182. Die nur lokale, hochwasserbedingte Ablage-
rung von Flußsedimenten auf (regelmäßig) über-
schwemmten landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Flußauen führt dort häufig zu erhöhten Schwer

-

metallgehalten im Boden. 33% der Bodenproben 
von Grünlandflächen in Überschwemmungsgebie-
ten am Niederrhein liegen über dem als vorläufig 
tolerierbar angesehenen Cadmium-Richtwert, 60 % 
der Proben über denjenigen für Blei und Zink 
(CLAUSSEN, 1983). Entlang anderer Flüsse, in de-
ren Einzugsgebiet sich größere Schwermetalleinlei-
ter befinden, ist die Situation vergleichbar. Dies 
kann vor allem bei Grünlandnutzung und ohnehin 
niedrigen Boden-ph-Werten zu erhöhter Aufnahme 

durch die Pflanzen und zur Überschreitung der 
Richtwerte in den Pflanzen führen. 

1183. Bei allen Schadstoff-, vor allem Schwerme-
tall-Einträgen in landwirtschaftlich genutzte Böden 
sind auch die Ausgangsbelastungen zu berücksich-
tigen. Diese liegen im allgemeinen erheblich unter 
den von KLOKE (1980) als „vorläufig tolerierbar" 
angesehenen Richtwerten, die zugleich Grenzwerte 
der Bodenbelastung nach der Klärschlammverord-
nung sind. 

1184. Eine Aufrechnung der von der Landwirt-
schaft zu tragenden und der von ihr verursachten 
Umweltbelastungen ist für die Lösung der Pro-
bleme nicht hilfreich. Umweltbelastungen aus allen 
Bereichen müssen entsprechend ihrer Gefährlich-
keit weitestmöglich und unverzüglich abgebaut 
werden. Daraus folgt, daß eine Ungleichbehandlung 
bei der Anwendung des Verursacherprinzips, wie 
sie nicht zuletzt wegen der Landwirtschaftsklau-
seln des Naturschutzrechtes zugunsten der Land-
wirtschaft bisher üblich ist, nicht länger hingenom-
men werden kann. 
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5 Konsequenzen für die Umwelt- und Agrarpolitik 

5.1 Forderungen an ein Gesamtkonzept 

5.1.1 Maßstäbe für die umweltpolitische 
Bewertung der Landwirtschaft 

1185. Die Auswirkungen der Landwirtschaft auf 
die Umwelt sind unterschiedlichsten Bewertungen 
ausgesetzt: 

— Aus strikt ökologischer Sicht wird z. B. der Ak-
kerbau oft als eine naturwidrige Form der Land-
nutzung betrachtet. Zwar wird nicht jede Form 
der Landbewirtschaftung gleich kritisch beur-
teilt, doch führt diese Betrachtungsweise dazu, 
daß die agrarische Landnutzung als schwerwie-
gender Eingriff in den Naturhaushalt gedeutet 
wird, der einer grundsätzlichen Bedürfnisprü-
fung unterworfen sein muß. 

— Aus landwirtschaftlicher Sicht wird dagegen oft 
die Auffassung vertreten, daß auch die moderne 
Landwirtschaft — abgesehen von einigen weni-
gen „schwarzen Schafen" — noch in Harmonie 
mit Natur und Landschaft stehe. Diese Auffas-
sung stützt sich auch auf die allgemeine Land-
wirtschaftsklausel des Bundesnaturschutzgeset-
zes (§ 1 Abs. 3), wonach der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- 
und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeu-
tung zukommt und sie in der Regel den Zielen 
des Bundesnaturschutzgesetzes dient; entspre-
chend gilt ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung nicht als Eingriff in Natur und 
Landschaft (§ 8 Abs. 7). 

Obwohl diese gegensätzlichen Positionen jeweils 
eine partielle Berechtigung haben, kommt keine als 
Beurteilungsgrundlage für ein umweltpolitisches 
Forderungskonzept in Betracht. 

1186. Auch Ackerbau und Tierhaltung haben we-
sentlich dazu beigetragen, daß es in der Bundesre-
publik Deutschland heute keine natürlichen Öko-
systeme im strengen Sinne mehr gibt, nämlich sol-
che, die frei von menschlichen Einwirkungen exi-
stieren. Agrarisch genutztes Land kann nicht den 
naturnahen Ökosystemen zugerechnet werden, bei 
denen nur kleinere Abweichungen von dem natürli-
chen Zustand beobachtet werden. Jede landwirt-
schaftliche Nutzung führt zur Aufbrechung und 
räumlichen Trennung der Stoffkreisläufe, die an ge-
wachsene Ökosysteme gebunden sind. Das Zusam-
menspiel von Pflanzen, Tieren und Mikroorganis-
men als Träger des biochemischen Aufbaus, Um-
baus und Abbaus energiereicher Stoffe wird durch 
den Eingriff des Menschen verändert, teilweise ge-
zielt, teilweise als unvermeidliche Folge. Wenn im 
Agrarökosystem eines Ackers, ebenso wie in einem 
natürlichen Ökosystem, pflanzliche Nahrung aufge-
baut wird, geschieht dies nicht, um, wie in einem 

natürlichen Ökosystem, an Ort und Stelle wieder 
umgesetzt zu werden; der Verbrauch erfolgt viel-
mehr an anderer Stelle. Daraus entstehen in einer 
Kettenreaktion zahlreiche weitere Veränderungen 
des Naturhaushalts, die immer wieder korrigie-
rende Maßnahmen erfordern. 

Dieser ökologische Ansatz weist zutreffend darauf 
hin, daß agrarische Nutzungen wesentliche Verän-
derungen in natürlichen und naturbetonten Ökosy-
stembeständen bewirken, bedeutet jedoch nicht, 
daß diese Nutzungen grundsätzlich negativ zu be-
werten wären. Die Kulturlandschaft, die uns heute 
als Schutz- und erhaltenswürdig erscheint, ist weit-
gehend vom Menschen gestaltet. Der Reichtum der 
Arten und Lebensgemeinschaften ist auch auf eine 
Vielzahl früherer Eingriffe der Landwirtschaft zu-
rückzuführen. Es geht also nicht darum, eine ur-
sprüngliche Naturlandschaft zu beschwören, son-
dern die Vielfalt der aus vergangenen Jahrhunder-
ten überlieferten Kulturlandschaft zu bewahren 
bzw. zurückzugewinnen. Dies ist das Bezugssystem, 
das der Pflege des Landschaftsbildes, der Erhaltung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, sowie 
dem Arten- und Biotopschutz zugrunde zu legen ist 
(Kap. 1.1, 4.1). 

1187. Andererseits ist das von landwirtschaftli-
chen Kreisen häufig gezeichnete Bild einer nach 
wie vor bestehenden Harmonie zwischen Landwirt-
schaft und Umwelt völlig unzutreffend. Eine Fülle 
von geradezu revolutionären Maßnahmen zur Stei-
gerung der Arbeits- und Flächenproduktivität in 
der pflanzlichen und tierischen Produktion haben 
dieses Verhältnis in den letzten drei Jahrzehnten 
weitgehend aus dem Gleichgewicht gebracht. Na-
hezu alle staatlichen Planungen und Förderungen 
haben diese Entwicklung beschleunigt, angefangen 
von einer zunächst rein agrarökonomisch angeleg-
ten Flurbereinigung bis zu einem System von preis-
lichen Anreizen. Die weitreichenden umweltschäd-
lichen Auswirkungen dieser neuen agrarischen Re-
volution und ihre langfristigen Gefahren und Risi-
ken sind schon in den 70er Jahren deutlich in Er-
scheinung getreten. Daher war es eine gesetzgebe-
rische Fehlleistung, mit den Landwirtschaftsklau-
seln das Bild einer heilen landwirtschaftlich ge-
prägten Umwelt auch dann noch aufrechtzuerhal-
ten, als die Landwirtschaft Bild und Zustand der 
überkommenen Kulturlandschaft schon weithin 
verändert und beeinträchtigt hatte und laufend wei-
ter bedrohte. Aber gerade dieses falsche Signal zur 
falschen Zeit im falschen Gesetz — denn es handelt 
sich um ein Rahmengesetz für Naturschutz- und 
Landschaftspflege, nicht um ein Gesetz zur Förde-
rung der landwirtschaftlichen Erzeugung — hat we-
sentlich mit dazu beigetragen, daß sich die Land-
wirtschaft heute einer starken, teilweise auch über-
zogenen Kritik ausgesetzt sieht. Ein gesellschaftli- 
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cher Konsens darüber, wie die moderne Landwirt-
schaft in ein ausgewogenes Verhältnis zur Umwelt 
gebracht werden kann, ist noch nicht in Sicht. Es 
liegen jedoch heute bereits ausreichende Erkennt-
nisse vor, um neue Maßstäbe für die Agrar- und 
Umweltpolitik zu entwickeln. 

Dabei kann es nicht als ein vernünftiges, erst recht 
nicht als ein politisch erreichbares Ziel angesehen 
werden, Agrarstrukturen und -produktionsweisen 
wieder auf den Stand zurückzubringen, der noch in 
den 50er Jahren eine gewisse Harmonie zwischen 
Landwirtschaft und Umwelt gewährleistete. Die 
technische und wirtschaftliche Entwicklung im Be-
reich der Landwirtschaft soll nicht in Frage gestellt 
werden. Vielmehr geht es darum, den Flächenan-
spruch für intensive Landbewirtschaftung zu be-
grenzen und im übrigen die Möglichkeiten der 
Technik auszuschöpfen, um Schäden, Gefahren und 
Risiken für die Umwelt so gering wie möglich zu 
halten. Angesichts der Herausforderung, die mo-
derne Landwirtschaft für Naturhaushalt und Öko-
systeme bedeutet, handelt es sich aber keineswegs 
nur darum, einige Extreme und Mißbräuche zu be-
seitigen, vielmehr muß die landwirtschaftliche Pro-
duktionsweise auf breiter Front den umweltpoliti-
schen Erfordernissen angepaßt werden. Zwar ist 
keine Rückkehr zur Landwirtschaft der 50er Jahre 
geboten, wohl aber eine Umkehr des umweltbela-
stenden Trends. Selbst dann kommen in manchen 
Bereichen Maßnahmen schon zu spät, um der Zer-
störung der überkommenen Kulturlandschaft ent-
gegenzuwirken. Hier müssen neue Wege zur Wie-
derherstellung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts, der Artenvielfalt und der Biotope be-
schritten werden. Dies steht nach Überzeugung des 
Rates auch nicht im Widerspruch zu dem Ziel der 
Landwirtschaft, die Bevölkerung mit ausreichenden 
Mengen hochwertiger Nahrungsmittel zu angemes-
senen Preisen zu versorgen. 

5.1.2 Unterschiedliche 
„Belastungskategorien" aus 
umweltpolitischer Sicht 

1188. Eine solche Umkehr ist allerdings nicht für 
alle Bereiche der Landwirtschaft in gleichem Maße 
erforderlich. Die deutsche Landwirtschaft weist 
eine große Vielfalt der Standorte, der Betriebsstruk-
turen und der Produktionsweisen auf. Ein umwelt-
politischer Forderungskatalog kann daher nicht 
schematisch für alle Formen von Pflanzenbau und 
Tierhaltung in allen Gebieten aufgestellt werden. 
Aus umweltpolitischer Sicht erscheint es dennoch 
unerläßlich, in grob vereinfachender Weise drei Be-
lastungskategorien zu bilden, nach denen die vor-
handenen Produktionsweisen als wenig, als deut-
lich oder als erheblich umweltbelastend eingestuft 
werden. Entsprechend dieser Einstufung müssen 
die umweltpolitischen Forderungen differenziert 
werden. Die Kategorien sind zunächst nach dem 
Ist-Zustand zu bilden, d. h. der potentiell umweltbe-
lastenden Wirkung der Betriebsstrukturen und Be-
triebsweisen in der Gegenwart, unbeschadet der 

Möglichkeit, in der Zukunft durch gezielte landbau-
liche und technische Vorkehrungen die Umweltbe-
lastungen zu mindern. 

— Zur ersten Kategorie (wenig umweltbelastend) 
gehören diejenigen landwirtschaftlichen Betrie-
be, die vergleichsweise extensiv wirtschaften. 
Diese können im großen und ganzen noch als 
umweltverträglich betrachtet werden. 

— Zur zweiten Kategorie (deutlich umweltbela-
stend) zählen Betriebe, die in ihrer landwirt-
schaftlichen Produktionsweise sowohl im Be-
reich des Pflanzenbaus als auch der Tierhaltung 
einen hohen Intensitätsgrad erreicht haben. 
Hier müssen geeignete Nutzungsbeschränkun-
gen und Schutzvorschriften für eine umwelt-
schonende Landbewirtschaftung sorgen. In ei-
nem solchen Rahmen hat nach Ansicht des Ra-
tes auch eine intensive Landwirtschaft inner-
halb einer Industriegesellschaft ihren Platz. 
Gleichwohl ist hervorzuheben, daß es trotz aller 
gebotenen Anstrengungen nicht möglich sein 
wird, in diesem Bereich wieder zu einer in jeder 
Hinsicht umweltgerechten Landwirtschaft zu-
rückzufinden. 

— Zur dritten Belastungskategorie (erheblich um-
weltbelastend) gehören alle Produktionsweisen, 
die dauernd und unvermeidlich schwerwiegende 
Umweltbelastungen verursachen und darin 
manchen industriellen Produktionsstätten ver-
gleichbar sind. Im Bereich dieser Belastungska-
tegorie handelt es sich um (agrar-) industrielle 
Verhältnisse, deren Standorteigenschaften de-
nen industrieller Produktionsstätten vergleich-
bar sind. Soweit die von derartigen Produktions-
weisen ausgehenden schädlichen Auswirkun-
gen, Gefahren und Risiken nicht vermeidbar 
sind, müssen sie nach Art und Ausmaß der je-
weiligen Umweltbelastungen aus übergeordne-
ten volkswirtschaftlichen Gründen als hinnehm-
bar erscheinen, d. h. von Fall zu Fall gerechtfer-
tigt werden. 

Zur Versachlichung der Diskussion erscheint es un-
erläßlich, ein Forderungskonzept für die Landwirt-
schaft an diesen Belastungskategorien auszurich-
ten. Der Rat sieht es nicht als seine Aufgabe an, die 
einzelnen Kriterien, nach denen Betriebsstrukturen 
und Betriebsweisen in eine der drei Kategorien ein-
zuordnen sind, schon jetzt im einzelnen zu bestim-
men. Je höher der Intensitäts- und Spezialisie-
rungsgrad ist, desto größer wird im allgemeinen der 
Regelungsbedarf sein. Die Einstufung soll damit 
auch zum Ausdruck bringen, welche Regelungs- 
und Kontrolldichte zum Schutz der Umwelt jeweils 
künftig für erforderlich gehalten wird. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß in der Landwirtschaft weiter-
hin ein Trend zu stärkerer Intensivierung und da-
mit zu höherer Umweltbelastung erkennbar ist. Das 
bedeutet: Manche Produktionsweisen der ersten 
Kategorie, die heute noch als umweltverträglich 
eingestuft werden, verlagern sich immer mehr in 
die zweite Kategorie, die wegen ihrer Umweltbela-
stung bereits Beschränkungen unterliegen muß. Da 
die Intensivierung der Landwirtschaft noch nicht 
abgeschlossen ist, muß darüber hinaus weiterhin 
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auch mit Übergängen in die dritte Kategorie ge-
rechnet werden. 

1189. Zur ersten Kategorie gehören vor allem Be-
triebe mit ungünstigen Produktionsvoraussetzun-
gen in Mittel- und Hochgebirgslagen, in anderen 
Regionen solche Betriebe, die technische und wirt-
schaftliche Möglichkeiten der Erzeugung pflanzli-
cher und tierischer Produkte nicht vollständig aus-
geschöpft haben. Vor allem in der zweiten Gruppe 
ist jedoch auf lange Sicht der Intensivierungstrend 
wirksam. Auch die Aufgabe kleinerer Betriebe mit 
Übernahme der frei werdenden Flächen durch an-
dere kann einen Intensivierungsschub nach sich 
ziehen. 

Die Betriebe des alternativen Landbaus können 
überwiegend ebenfalls der ersten Kategorie zuge-
ordnet werden. Aber es würde zu weit gehen, allen 
Betrieben dieser Landbaurichtung von vornherein 
Umweltverträglichkeit der Produktionsweisen zu 
bescheinigen. Weithin wird zwar auf den Einsatz 
von Herbiziden verzichtet, aber nicht immer auf 
den Einsatz von Insekten- und Pilzbekämpfungs-
mitteln. 

1190. Zur zweiten Kategorie gehört die Mehrzahl 
der deutschen Landwirtschaftsbetriebe, deren Pro-
duktionsweisen sich an den Grenzen der Umweltbe-
lastung bewegen und diese nicht selten überschrei-
ten. Unter den derzeitigen, für die Landwirtschaft 
in der Industriegesellschaft gesetzten Rahmenbe-
dingungen ist diese Situation typisch, fordert aber 
umweltpolitische Gegenmaßnahmen wie Nutzungs-
beschränkungen und Schutzvorschriften heraus. 
Angesichts der Landwirtschaftsklauseln des Bun-
desnaturschutzgesetzes wird freilich auf eine Art 
Selbstverpflichtung der Landwirtschaft vertraut, 
die Umweltbelastung weitgehend zu vermeiden. So-
weit die eigenen Produktionsgrundlagen, wie z. B. 
die Bodenfruchtbarkeit oder die Produktqualität be-
troffen sind, kann einigermaßen auf diese Selbst-
kontrolle vertraut werden. Sie versagt aber weitge-
hend in bezug auf den Schutz des Grundwassers 
und der Oberflächengewässer sowie auf die Erhal-
tung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-
schaft einschließlich des Arten- und Biotopschutzes. 
Für die Erreichung dieser Umweltschutzziele kann 
dem Landwirt dieser Kategorie nicht stärker ver-
traut werden als einem umweltbelastenden Indu-
striebetrieb; dieser kann aber leichter daraufhin 
überwacht werden. Es ist unzweckmäßig, alle Land-
wirte dieser Kategorie flächendeckend ständig dar-
aufhin zu kontrollieren, ob sie bei der Landbewirt-
schaftung alle Grenzen beachten, die ihnen zum 
Schutz der Umwelt gezogen sind. Statt dessen müs-
sen Rahmenbedingungen geschaffen werden, in-
nerhalb derer auch ein intensiver Landwirtschafts-
betrieb wirtschaftlich und mit einem Minimum an 
Umweltbelastungen arbeiten und einen unbestritte-
nen Platz in einer umweltbewußten Industriegesell-
schaft finden kann. 

Die für diese Kategorie geltenden Nutzungsbe-
schränkungen und Schutzvorschriften müssen als 
Regeln umweltschonender Landbewirtschaftung 
(Kap. 5.6) formuliert werden. Erst solche konkreten 

Betreiberpflichten ermöglichen eine wirksame Ei-
genkontrolle und behördliche Überwachung. 

1191. Der dritten Kategorie sind im Bereich des 
Pflanzenbaus vor allem die Sonderkulturen wie 
Wein- und Hopfen- sowie intensiver Obst- und Ge-
müsebau zuzuordnen, im Bereich der tierischen 
Produktion jedenfalls alle flächenunabhängig be-
triebenen Tierhaltungen, ferner Tierhaltungen mit 
unzureichender Flächenausstattung sowie Rinder-
mast, soweit sie sich überwiegend auf Silomaisan-
bau stützt. In den Sonderkulturen gehen von den 
hohen Handelsdüngergaben sowie von der Intensi-
tät der chemischen Pflanzenbehandlung die größ-
ten Umweltbelastungen aus. Düngemittel und 
Pflanzenschutzmittel werden vielfach in Oberflä-
chengewässer abgeschwemmt; ihre Auswaschung 
in das Grundwasser bedroht in zunehmendem 
Maße die Wasserversorgung. Wind- und Wasserero-
sion verursachen erhebliche Bodenverluste. Ähnli-
che Probleme treten bei Maiskulturen, insbeson-
dere in Hanglagen, auf. 

In der flächenunabhängigen Tierhaltung treten 
Probleme der Abfallbeseitigung auf, die ähnliche 
Dimensionen wie bei dem industriellen Abwasser-
anfall erreichen können. An solchen agrarindu-
striellen Standorten werden die Böden außeror-
dentlich belastet. 

Betriebliche Spezialisierungen — sei es in Form 
von Sonderkulturen oder Tierhaltungen — sind 
häufig in bestimmten Regionen konzentriert, da-
durch werden die Umweltbelastungen noch weiter 
gesteigert. 

1192. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, 
daß Betriebe der dritten Kategorie dauernd Um-
weltbelastungen hervorrufen. Bei Sonderkulturen 
— häufig auch beim Maisanbau — führt die hohe 
Intensität der Bodennutzung dazu, daß sie ökolo-
gisch in vielen Fällen eher noch schlechter zu be-
werten sind als manche Industriegelände und Sied-
lungsflächen. 

Daher muß für Betriebe der dritten Kategorie ein 
weitergehender umweltpolitischer Forderungskata-
log aufgestellt werden: 

— Es muß jeweils politisch entschieden werden, ob 
die Ausdehnung von Sonderkulturen und die 
Ausweitung von flächenunabhängigen Tierhal-
tungen volkswirtschaftlich und von den Folgen 
für die Umwelt her noch vertretbar sind. 

— Betriebe dieser Kategorie müssen strengen, ggf. 
produktionsspezifischen, Betreiberpflichten ge-
nügen, die ihnen im Rahmen der jeweils ein-
schlägigen Genehmigungs- und Verwaltungsver-
fahren förmlich auferlegt werden müssen. So-
fern hier Lücken bestehen, sind die bestehenden 
Vorschriften zu ergänzen oder zu konkretisie-
ren. 

— Die vorgenannten Betreiberpflichten sollen 
auch in speziellen Regeln umweltschonender 
Landbewirtschaftung für Sonderkulturen und 
flächenunabhängige Tierhaltung zusammenge- 
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faßt werden, damit den Behörden Maßstäbe für 
die Abwicklung der Genehmigungs- und Verwal-
tungsverfahren an die Hand gegeben werden. 

— Die Einhaltung derartiger besonderer Betreiber-
pflichten bedarf regelmäßiger und strenger be-
hördlicher Überwachung. 

5.1.3 Schwerpunkte der erforderlichen 
Maßnahmen 

5.1.3.1 Flächen für naturbetonte Biotope 

1193. Infolge der revolutionären Veränderung der 
Landbewirtschaftung ist in den letzten Jahrzehnten 
ein dramatischer Verlust an Pflanzen- und Tierar-
ten sowie eine Verarmung der naturbetonten Bio-
tope eingetreten (Kapitel 4.1). Dieser Prozeß schrei-
tet fort. Er ist deshalb als schwerwiegend zu be-
trachten, weil er gänzlich irreversibel sein kann 
und weil Gegenmaßnahmen in der Regel lange Re-
generationszeiten benötigen. Ferner ist die Vielfalt 
der Wechselbeziehungen innerhalb der Ökosysteme 
und zwischen ihnen nur bruchstückhaft bekannt. 
Das Risiko weiterer unerwarteter Schäden im Na-
turhaushalt ist daher kaum kalkulierbar. 

Jeder intensive Pflanzenbau, auf den auch künftig 
nicht verzichtet werden kann, ist nicht nur zwangs-
läufig mit einer Verdrängung wildlebender Pflan-
zen und Tiere auf den bewirtschafteten Flächen 
verbunden, sondern bedroht darüber hinaus mit ei-
ner Vielzahl flächenübergreifender indirekter Ein-
wirkungen die naturbetonten Biotope der Agrar-
landschaft. Massive Eingriffe der Landwirtschaft in 
Standorte und Ökosystemgefüge, z. B. im Zuge der 
Flurbereinigung, werden durch mannigfaltige stoff-
liche Einwirkungen über Dünger und Pflanzen-
schutzmittel verstärkt. Die Isolierung von naturbe-
tonten Biotopen durch großflächige Acker, die für 
viele wildlebende Pflanzen und Tiere unbewohnbar 
sind, stellt nicht nur eine Einschränkung des Le-
bensraumes dar, sondern beeinträchtigt auch die 
Lebensraumfunktion der isolierten naturbetonten 
Biotope selbst. Darüber hinaus werden diese durch 
den Eintrag von Düngern und Pflanzenschutzmit-
teln auch dann weiter belastet, wenn die Einträge 
durch erfolgreiche Emissionsbegrenzung vermin-
dert werden. Die nicht mehr vermeidbaren Einträge 
mit ihren Verdrängungseffekten stellen eine stän-
dige Belastung dar (Kapitel 4.1). 

1194. Dem fortschreitenden Arten- und Biotopver-
lust kann nur begegnet werden, wenn der Bereit-
stellung und dem Schutz von zusätzlichen Flächen 
für naturbetonte Biotope höchste Priorität einge-
räumt wird. Die moderne intensive Landwirtschaft 
kann künftig gesellschaftliche Akzeptanz nur er-
warten, wenn zum Ausgleich ausreichende Flächen 
für naturbetonte Biotope zur Sicherung der Arten-
vielfalt und zur Aufrechterhaltung des Naturhaus-
haltes bereitgestellt werden. In manchen intensiv 
genutzten Gebieten sind solche Flächen noch vor-
handen und bedürfen dringend der Sicherung, in 
den anderen sind sie wieder herzustellen. In diesem 

Zusammenhang darf die Illusion nicht genährt wer-
den, es könnte genügen, im Rahmen großräumiger 
Betrachtung ganze Landesteile entweder dem 
Schutz des Naturhaushaltes und der Arten- und 
Biotopenvielfalt oder einer intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung zuzuordnen. Die zukünftige 
Agrarlandschaft muß vielmehr kleinräumig einen 
ausreichenden Bestand netzartig miteinander ver-
flochtener naturbetonter Biotope und Landschafts-
strukturen aufweisen. Diese umfassen zunächst 
größere ökologische Vorrangflächen, die im ländli-
chen Raum einen Anteil von im Durchschnitt 8 % 
der Fläche — ohne Wald-, Siedlungs- und Verkehrs-
flächen — erreichen sollen (Abschnitt 5.2.1.3). Diese 
ökologischen Vorrangflächen müssen durch weitere 
2-3 % kleinflächiger, punkt- und linienförmiger na-
turbetonter Biotope so miteinander verbunden wer-
den, daß wieder übergreifende biotische Zusam-
menhänge hergestellt werden. Schließlich ist eine 
Nutzungsbeschränkung an Ackerrändern geboten, 
um die Restbestände von Ackerbegleitflora und 
-fauna und zugleich angrenzende naturbetonte Bio-
tope vor einem Eintrag von Pflanzenschutzmitteln 
abzuschirmen. 

1195. In Kreisen der Landwirtschaft herrscht viel-
fach die Auffassung vor, solche Einschränkungen 
landwirtschaftlicher Nutzung seien stets und in 
vollem Umfang Fremdlasten und könnten nur ge-
gen Entschädigung auferlegt werden. In dieser All-
gemeinheit trifft dies nicht zu. Soweit es um Schutz 
vor Winderosion geht, liegen die Beschränkungen 
offensichtlich im Eigeninteresse des Landwirts; 
muß der Abschwemmung von Bodenbestandteilen 
Einhalt geboten werden, gilt das Gleiche. Auch der 
Gefahr, für die Verschmutzung von Oberflächenge-
wässern durch abgeschwemmte Düngemittel und 
Pflanzenschutzmittel verantwortlich gemacht zu 
werden, muß er schon aus Eigeninteresse begeg-
nen. Aber auch sonst decken sich Interessen des 
ökologischen Flächen- und des Bodenschutzes in 
erheblichem Umfang. Die agrarische Nutzung greift 
schon in der zweiten Belastungskategorie, erst 
recht in der dritten, in einem solchen Ausmaß in 
natürliche Lebenszusammenhänge ein, daß damit 
auch Risiken für die Bodenfruchtbarkeit auf lange 
Sicht nicht mehr ausgeschlossen werden können. 
Mit jedem Intensitätsschub rückt die Möglichkeit 
einer Destabilisierung auch der Agrarökosysteme 
selbst näher (vgl. Abschn. 1.1.7.3). Es ist daher ein 
Gebot der eigenen Vorsorge, daß die intensive 
agrarische Nutzung in übergreifende Zusammen-
hänge von vielfältig abgestuften „naturnahen" Öko-
systemen eingebettet bleibt. 

5.1.3.2 Emissionsbegrenzung 

1196. Nach der Sicherung der Flächen für natur-
betonte Biotope folgt als zweiter Schwerpunkt die 
Begrenzung der Emissionen aus der Landwirt-
schaft. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, daß 
die Landwirtschaft selbst von Emissionen Dritter 
betroffen wird und die Betriebe bei Pflanzenbau 
und Tierhaltung in vielen Fällen nicht die einzigen 
Verursacher der Umweltbelastungen sind, die Ge- 
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genmaßnahmen erfordern. Hier steht die zuneh-
mende Nitratbelastung der Grundwasservorkom-
men durch Handels- und Wirtschaftsdünger im Vor-
dergrund. Aber auch das Abschwemmen von Dün-
gemitteln in Oberflächengewässer ist ein ernstes 
Problem. Dabei ist der Begriff der Überdüngung im 
landwirtschaftlichen Sinne von dem der Überdün-
gung im ökologischen Sinne scharf zu unterschei-
den. Im Rahmen einer umweltpolitischen Bewer-
tung kommt es darauf an, daß eine Überdüngung 
im ökologischen Sinne vermieden wird. Sicherlich 
ist nur wenig gewonnen, wenn den Landwirten be-
wußt ist, daß nicht mehr Stickstoff und Phosphat 
aufgebracht werden sollte, als es dem jeweiligen 
Pflanzenbedarf entspricht, denn landwirtschaftlich 
verursachte Eutrophierung von Oberflächengewäs-
sern und Nitratbelastung von Grundwässern kön-
nen damit allein nicht verläßlich ausgeschlossen 
werden. Wird der Schutz der Gewässer zum Maß-
stab genommen, müssen Landwirte je nach Stand-
ort erheblich unter der Schwelle der zur Erzielung 
wirtschaftlich optimaler Erträge erforderlichen 
Düngerzufuhr bleiben und damit Ertragseinbußen 
hinnehmen. Die Einhaltung einer solchen — gewäs-
serorientierten — Emissionsbegrenzung ist im in-
tensiven Pflanzenbau aber auch deshalb nicht gesi-
chert, weil jede Mengenabschätzung witterungsab-
hängig ist. Schon bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben der zweiten Kategorie kann daher keine abso-
lute Umweltverträglichkeit gewährleistet werden. 
Erst recht können alle sogenannten Dungüber-
schußbetriebe in besonderem Maße umweltgefähr-
det sein, sie gehören damit der dritten Kategorie an. 
Aber auch bei flächengebundenen Tierhaltungen 
kommt es darauf an, das rechte Maß für die Emis-
sionsbegrenzung und den richtigen Zeitpunkt zur 
Verwertung von Wirtschaftsdüngern zu finden und 
durchzusetzen. Maßgeblich muß auch hier ein Über-
düngungsbegriff im ökologischen Sinne sein. Selbst 
wenn ein Landwirt sich bemüht, solche Emissions-
grenzen einzuhalten, bleibt eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit, daß es zu Abschwemmungen von 
Gülle ins Oberflächengewässer und zur Nitratbela-
stung im Grundwasser kommt. 

1197. Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung im 
intensiven Pflanzenbau sind ferner geboten, um der 
Belastung der Umwelt durch Pflanzenschutzmittel 
entgegenzuwirken. Soweit ihr Einsatz zum Arten-
rückgang geführt hat, handelt es sich um definier-
bare Schäden. Darüber hinaus bleiben mit dem Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln weitere Gefahren 
und Risiken verbunden. Daher müssen alle An-
strengungen darauf gerichtet sein, diese Schäden, 
Gefahren und Risiken so gering wie möglich zu hal-
ten. Aber auch hier kann die Wahrscheinlichkeit 
von Unfällen, Mißbräuchen, Fehlanwendungen und 
Überdosierungen nicht auf Null gebracht werden; 
daher bleibt ein gewisses Maß an Umweltbelastung 
unvermeidlich. Außerdem treten Nebenwirkungen 
auf, die bei der Zulassung des Pflanzenschutzmit-
tels als vertretbar in Kauf genommen worden sind. 
Schließlich können sich Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen ergeben, mit denen niemand gerechnet hat 
und niemand rechnen konnte. Dies alles zeigt, daß 
intensiver Pflanzenbau als Emissionsquelle be- 

trachtet werden muß. Es genügt auch nicht, im inte-
grierten Pflanzenschutz wirtschaftliche Schadens-
schwellen zu ermitteln, an denen sich der Landwirt 
aus seinem eigenen wirtschaftlichen Interesse her-
aus orientieren soll. Das rechte Maß für die Emis-
sionsbegrenzung kann sich niemals allein aus wirt-
schaftlichen Schadensschwellen, sondern nur aus 
biotopschutz-, gewässerschutz- und bodenschutz-
spczifischen Kriterien ergeben. Auch Pflanzen-
schutzmittel-Anwendungen, die wirtschaftlich 
durchaus noch vernünftig sind, müssen u. U. in er-
heblichem Umfang eingeschränkt werden. 

1198. In die Gruppe der Betriebe der dritten Kate-
gorie gehören Sonderkulturen mit besonders häufi-
gem und besonders belastendem Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln. Hierzu sind insbesondere der 
Weinbau, der Hopfenanbau und intensive Obst- und 
Gemüsekulturen zu rechnen. Die Belastung des 
Grundwassers sowie die Auswirkungen auf Arten 
und Biotope sind so schwerwiegend, daß die Flä-
chen mit Sonderkulturen vielfach als agrarindu-
strielle Standorte angesehen werden müssen, die 
ebenso wie Siedlungs-, Industrie- oder Verkehrsflä-
chen ökologische Opferstrecken darstellen. Um 
diese „Opfer" auf die unmittelbare Umgebung der 
Standorte zu beschränken, sind strengere Maßstäbe 
der Emissionsbegrenzung geboten. Schließlich 
kann auch die Verhinderung von Bodenerosion als 
eine Form der Emissionsbegrenzung verstanden 
werden (Abschn. 5.3.3). 

5.1.3.3 Produktionsweisen 

1199. Im Bereich des Pflanzenbaus geht es zu-
nächst darum, die Umwidmung von Flächen zu Son-
derkulturen unter Kontrolle zu halten. Trotz aller 
Maßnahmen der Emissionsbegrenzung bleiben 
Sonderkulturen in der dritten Belastungskategorie; 
Schäden, Gefahren und Risiken in der Umwelt müs-
sen auf Dauer als unvermeidlich in Kauf genom-
men werden. Ein Übergang von herkömmlichen 
Nutzungsformen zu Sonderkulturen, wie Wein-, 
Hopfen- oder Obstanbau, sollte daher nur nach vor-
heriger Prüfung der damit verbundenen umweltbe-
lastenden Auswirkungen und auch nur bei entspre-
chendem Bedarf erfolgen. Dies muß unabhängig da-
von gelten, ob eine derartige Nutzungsänderung ei-
ner rechtlichen Genehmigung bedarf oder der 
freien Entscheidung des Landwirts unterliegt. Ins-
gesamt muß versucht werden, den Trend zu einer 
Spezialisierung der Betriebe auf diesem Feld aufzu-
halten. 

Die Anbausysteme im Pflanzenbau müssen nach 
der Konzeption des integrierten Pflanzenbaus ver-
ändert werden. Auch Betriebsstrukturen und Pro-
duktionsweisen, die der zweiten Belastungskatego-
rie zuzurechnen sind, können durch Maßnahmen 
der Emissionsbegrenzung allein auf Dauer nicht 
hinreichend umweltschonend werden. Hier stehen 
die Bemühungen um eine Erweiterung der Frucht-
folge im Vordergrund. Auch ein Zwischenfruchtan-
bau kann entlastend wirken. Hier sind bereits eine 
Fülle von Empfehlungen für eine umweltschonen-
dere Landbewirtschaftung erarbeitet worden. 
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Im Bereich der Tierhaltung muß insbesondere der 
verstärkt anzutreffenden regionalen und lokalen 
Konzentration Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Die Intensität der Umweltbelastung durch Tierhal-
tungen, die oftmals bereits für sich gesehen die 
Schwelle der Umweltverträglichkeit überschreiten, 
wird durch deren hohe Konzentration mehrerer Be-
triebe in bestimmten Regionen in erheblichem 
Maße gesteigert. Dies gilt zumindest im Hinblick 
auf die aus dieser Wirtschaftsform resultierenden 
Belastungen für Böden, Grundwasser und Oberflä-
chengewässer sowie Luft, die u. a. den hohen Anfall 
an tierischen Ausscheidungen sowie den mit einem 
intensiven Silomaisanbau einhergehenden Bela-
stungen nicht gewachsen sind. Zumindest unter Be-
rücksichtigung der Konzentrationswirkungen müs-
sen derartige Betriebe bzw. Produktionsstrukturen 
der dritten Belastungskategorie zugerechnet wer-
den; gleiches wird für eine Reihe einzelner Betriebe 
auch bei isolierter Betrachtung gelten müssen. Hier 
gilt es, sowohl die einzelbetrieblichen Belastungsef-
fekte durch geeignete Maßnahmen der Emissions-
begrenzung unter Kontrolle zu bringen, als auch 
Mittel und Wege zur Verhinderung neuer Konzen-
trierung und zur Entflechtung vorhandener Ballun-
gen zu finden. Insbesondere sollte für die Zukunft 
eine stärkere Kombination von Pflanzenbau und 
Tierhaltung im Sinne einer Annäherung an opti-
male einzelbetriebliche, wo möglich auch zwischen-
betriebliche, Stoffkreisläufe angestrebt werden. 

Was die Veränderung der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsweisen angeht, besteht im übrigen ein er-
heblicher Bedarf an Forschung und Entwicklung. 

5.1.3.4 Informations- und Überwachungssystem 
für die Landwirtschaft 

1200. Landwirtschaftliche Betriebe der zweiten 
und erst recht der dritten Kategorie müssen künftig 
als Emittenten betrachtet werden, denen erhebliche 
Vermeidungsanstrengungen aufzuerlegen sind. Wie 
bereits hervorgehoben, geht es dabei nicht darum, 
Pflanzenbau und Tierhaltung flächendeckend einer 
ständigen polizeilichen Überwachung zu unterwer-
fen. Eine solche Forderung wäre überzogen, in der 
Praxis auch nicht durchsetzbar. Entscheidend ist, 
daß vorhandene Ansätze eines Informations- und 
Überwachungssystems weiter ausgebaut werden, 
damit das Ausmaß der Umweltbelastung im ländli-
chen Raum ermittelt sowie seine Entwicklung ver-
folgt werden können. Ein solches Informations- und 
Überwachungssystem ist schon notwendig, um 
nachweisliche Schadensfolgen festzustellen, aber 
auch Gefahrenquellen und Risiken aufzudecken, 
die umweltrechtlich relevant sind. Es dient auch 
einer sinnvollen Vorsorgepolitik: Diese wird erst da-
durch möglich, daß die Istbelastung feststeht und 
die Belastungstrends erkennbar werden. 

Ferner kommt es darauf an, bei Betrieben der zwei-
ten und erst recht der dritten Kategorie die Einhal-
tung der Auflagen zur Emissionsbegrenzung zu 
überwachen. Bei Betrieben der zweiten Kategorie 
wird man sich in der Regel mit Stichproben begnü-
gen; immerhin müssen die Unterlagen über alle 

umweltrelevanten Bewirtschaftungsmaßnahmen 
verfügbar sein. Je mehr sich Betriebe der zweiten 
Belastungskategorie den Grenzen der Belastbarkeit 
nähern, desto intensiver muß die Überwachung 
werden; so bedarf z. B. intensiver Ackerbau auf 
leichten Böden in der näheren Umgebung von Was-
sergewinnungsanlagen stets einer regelmäßigen 
Kontrolle der Nitratgehalte in Boden und Grund-
wasser. Betriebe der dritten Belastungskategorie 
bedürfen erst recht ständiger Überwachung. 

5.1.3.5 Streichung der Landwirtschaftsklauseln — 
Einführung von Regeln umweltschonender 
Landbewirtschaftung 

1201. Intensive Landwirtschaft kann künftig nur 
hingenommen werden, wenn die Betriebe noch vor-
handene naturbetonte Biotope schonen und dar-
über hinaus ausreichende Flächen für einen Biotop-
verbund ausgliedern. Ferner muß die Mehrzahl der 
modernen landwirtschaftlichen Betriebe, die Emis-
sionen verursachen, in Zukunft Betreiberpflichten 
anerkennen und erfüllen. Dazu bedarf es auch einer 
Korrektur der rechtlichen Rahmenbedingungen für 
das Verhältnis von Landwirtschaft und Umwelt. 
Zunächst sollten die Landwirtschaftsklauseln des 
Bundesnaturschutzgesetzes aufgehoben werden. 
Die Rolle der Landwirtschaft als Hauptverursache-
rin des Biotop- und Artenrückganges sowie als Mit-
verursacherin stofflicher Belastungen enthüllt die 
mit diesen Klauseln bewirkte weitgehende Frei-
zeichnung der landwirtschaftlichen Produktion von 
den Schutzbestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes als gesetzgeberische Fehlentscheidung, die 
auch auf die Auslegung von Anforderungen aus an-
deren Gesetzen ausstrahlt. Die Anpassung der land-
wirtschaftlichen Produktion an die Notwendigkei-
ten des Umweltschutzes muß mit einer Ersetzung 
der Landwirtschaftsklauseln durch eine allgemeine 
Verpflichtung der Betriebe zur umweltschonenden 
Bewirtschaftung beginnen. Diese allgemeine Be-
treiberpflicht sollte durch eine spezielle ergänzt 
werden, die die Möglichkeit gibt, die Landwirtschaft 
an bestimmte, unter Beteiligung von Kreisen land-
wirtschaftlicher Fachleute zu erarbeitende „Regeln 
umweltschonender Landbewirtschaftung" zu bin-
den. Derartige Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung sind für die verschiedenen landwirt-
schaftlichen Betriebszweige zu formulieren und in 
einem geschlossenen Regelwerk zusammenzufas-
sen. Je nach Regelungsfähigkeit, Inhalt und Zielset-
zung sind die einzelnen Regeln mit unterschiedli-
chem Verbindlichkeitsgrad auszustatten. So kön-
nen z. B. ordnungspolitische Emissionsgrenzwerte 
rechtsverbindlich eingeführt und zugleich verschie-
dene Regeln für eine möglichst günstige Anpassung 
der Produktion an eben diese Grenzwerte angebo-
ten werden. 

5.1.3.6 Abbau ökonomischer Anreize zu weiterer 
Intensivierung 

1202. Der Rat ist der Auffassung, daß die wichtig-
sten umweltpolitischen Forderungen an die Land-
wirtschaft 
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— Sicherung und Freisetzung ausreichender Flä-
chen für naturbetonte Biotope 

— Emissionsbegrenzung für intensive Produk-
tionsweise 

— Erhöhung der Diversität der agrarischen Pro-
duktion, insbesondere durch Erweiterung der 
Fruchtfolgen 

den Zielen der Agrarpolitik nicht mehr grundsätz-
lich widersprechen. 

Die Agrarpolitik richtet ihre Anstrengungen nun- 
mehr darauf, die von ihr induzierte Überproduktion 
pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse abzubauen. 

Dies kann erreicht werden durch: 

— Herausnahme agrarisch genutzter Flächen aus 
der Produktion 

— Rücknahme der speziellen Intensität. 

Beide Möglichkeiten liegen auf der Linie der ge-
nannten umweltpolitischen Forderungen an die 
Landwirtschaft, so daß für das Verhältnis Agrarpo-
litik/Umweltpolitik in wesentlichen Bereichen eine 
Zielkonformität festgestellt werden kann. 

1203. Soweit die landwirtschaftlichen Betriebe 
verpflichtet werden, bestimmte Flächen zugunsten 
naturbetonter Biotope freizusetzen, läuft dies auf 
eine Verminderung der Produktionsfläche mit ei-
nem agrarpolitisch erwünschten Produktionsrück-
gang hinaus. Soweit Maßnahmen der Emissions-
begrenzung dazu führen, daß die Betriebe die spe-
zielle Intensität der landwirtschaftlichen Produk-
tion zurücknehmen müssen, trägt die daraus resul-
tierende Ertragsminderung auch zur Entlastung 
der staatlichen Agrarhaushalte bei. 

Nach Auffassung des Rates besteht aus umweltpoli-
tischer Sicht keine Veranlassung, eine weiterge-
hende Rücknahme der speziellen Intensität um ih-
rer selbst willen zu fordern, also auch dort, wo die 
mit jeder intensiven Landwirtschaft verbundenen 
umweltpolitischen Risiken hinnehmbar sind. 

1204. Allerdings ist zu befürchten, daß die Einhal-
tung der Betreiberpflichten und damit die Beach-
tung der Belastungsgrenzen für Boden, Gewässer 
und Lebensräume auch dann nicht gesichert sein 
wird, wenn Regeln umweltschonender Landbewirt-
schaftung formuliert, zum Teil verbindlich gemacht 
und insoweit auf ihre Einhaltung hinreichend über-
wacht werden. Ein Vollzugsdefizit ist unvermeidbar, 
ein Dunkelfeld unkontrollierter Umweltbelastun-
gen wird bleiben. 

Aus diesem Grunde hält der Rat es für geboten, 
eine Begrenzung der Emissionen auch über wirt-
schaftliche Anreize für eine Rücknahme der Inten-
sität sicherzustellen und zugleich die Maßnahmen 
der Agrarstrukturverbesserung in stärkerem Maße 
auf die an eine umweltschonende Landwirtschaft 
zu stellenden Forderungen auszurichten. 

Von den verschiedenen Möglichkeiten, eine Herab-
setzung der Bewirtschaftungsintensität über wirt-
schaftliche Anreize zu erreichen, befürwortet der 
Rat die Schaffung indirekter Anreize für einen zu-
rückhaltenden Einsatz von Stickstoffdünger. Ein 
geeignetes Mittel hierzu bildet die gezielte Verteue-
rung des Handelsdüngers in der Form einer Abgabe 
auf mineralische Stickstoffdünger. Sie würde nicht 
nur dazu führen, daß sich, bei entsprechend hoher 
Bemessung der Abgabe, die Ausschöpfung auch der 
letzten Ertragspotentiale seiner Ackerflächen für 
den Landwirt nicht mehr lohnt, sondern zugleich 
günstige Folgewirkungen für eine sinnvollere Ver-
wendung von Wirtschaftsdüngern haben und auch 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln begren-
zend wirken. Da die Verteuerung letztlich jedoch 
nur den aus umweltpolitischer Sicht kritischen 
Stickstoffeinsatz erfassen soll, erscheint es nach 
Auffassung des Rates geboten, den größten, weil 
unbedenklichen, Teil der Stickstoffverwendung auf 
dem Umweg über eine als Einkommensübertra-
gung ausgestaltete Ausgleichszahlung wieder frei-
zustellen. 

1205. Innerhalb der Agrarstrukturpolitik kommt 
der Verwendung der Mittel in der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" eine erhebliche Rolle auf dem Weg 
zu einer umweltschonenden Landwirtschaft zu. 
Diese sollte — ohne das Verursacherprinzip grund-
sätzlich in Frage zu stellen — künftig in jedem Fall 
stärker an umweltpolitischen Gesichtspunkten aus-
gerichtet sein. Dies gilt sowohl für jene Transfer-
zahlungen, die als Folge von Maßnahmen zur Her-
stellung des Marktgleichgewichts aus sozialen und 
gesellschaftlichen Gründen an die Landwirte zu lei-
sten sein werden, wie auch generell für die Bereit-
stellung von Mitteln für Maßnahmen der Agrar-
strukturverbesserung. Bei der Ausgestaltung der 
Transferzahlungen kommt aus umweltpolitischer 
Sicht den „Bewirtschaftungsbeiträgen" eine beson-
dere Bedeutung zu (Abschn. 5.7.6); im Rahmen der 
Mittelverwendung für sonstige Maßnahmen der 
Agrarstrukturverbesserung sollten auch die im 
Zuge der Schaffung eines Biotopverbundsystems 
durchzuführenden Maßnahmen Berücksichtigung 
finden. Hier ist eine entsprechende Umschichtung 
— nicht Aufstockung — der Mittel der Gemein-
schaftsaufgabe anzustreben. 

1206. Der Rat sieht mit Befriedigung, daß die not-
wendigen Maßnahmen für eine Reform der Agrar-
politik, auch soweit sie endogen veranlaßt sind, in 
wesentlichen Punkten den seitens der Umweltpoli-
tik an sie heranzutragenden Forderungen entspre-
chen. Er erblickt in dieser Konstellation eine gün-
stige Voraussetzung und eine große Chance, die 
Landwirtschaft in ihrem eigenen Interesse auf ei-
nen umweltpolitisch wünschenswerten Kurs zu 
bringen. 
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5.2 Biotopschutz und 
Landschaftspflege 

5.2.1 Zielvorstellungen für die Gestaltung 
der Agrarlandschaft 

5.2.1.1 Ausgangslage 

1207. Die Analyse der umweltrelevanten Auswir-
kungen landwirtschaftlicher Aktivitäten hat sicht-
bar gemacht, daß dem Wandel der Agrarlandschaft 
ein aus der Sicht des Umweltschutzes erhebliches 
Belastungspotential innewohnt. Hervorzuheben 
sind die negativen Folgewirkungen der Flurbereini-
gung, die lange Zeit zu einseitig auf die Verbesse-
rung der ökonomischen Grundlagen der landwirt-
schaftlichen Produktion gerichtet war. Die von den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgehen-
den Investitions- und Produktionsanreize fixierten 
die agrarstrukturellen Veränderungen fast aus-
schließlich auf eine Anpassung der standörtlichen 
Gegebenheiten an die Anforderungen der landtech-
nischen Entwicklung. Eine weitgehende standörtli-
che Nivellierung der Landwirtschaft bei ständiger 
Ausdehnung zusammenhängender Flächen land-
wirtschaftlicher Intensivproduktion war die Folge 
(Kap. 4.1). 

Die unter dem Druck landwirtschaftlicher Intensi-
vierungsbestrebungen mehr und mehr zurückge-
henden Bestände naturbetonter Biotope sind über-
dies ständig störenden Einflüssen aus den sie um-
gebenden landwirtschaftlichen Produktionsflächen 
ausgesetzt. Die eutrophierende Wirkung hoher 
Düngemittelgaben, die selektierende Wirkung von 
Pestiziden, die Folgewirkungen von Be- und Ent-
wässerungsmaßnahmen machen nicht Halt an den 
Grenzen der Produktionsflächen, sondern erstrek-
ken sich regelmäßig auf ihre Umgebung. Hier füh-
ren sie zu einer Veränderung der ökologisch be-
deutsamen Faktoren, in der Regel zu Lasten der 
Vielfalt der Biotope. 

1208. Die weitgehende Verarmung der Agrarland-
schaft markiert zugleich eine erhebliche Beein-
trächtigung eines stabilen Naturhaushaltes, insbe-
sondere wesentlicher Teile seines Selbstregula-
tionspotentials. Dies birgt zwangsläufig Gefahren, 
deren mögliche Auswirkungen zwar noch nicht voll-
ständig aufgezeigt werden können, aber keinesfalls 
unterschätzt werden dürfen. 

Diese Erkenntnisse liefern für die künftige Gestal-
tung der Agrarlandschaft deutliche Maßstäbe. Nach 
der langen Phase einseitiger Fixierung auf produk-
tionstechnische Verbesserungen hat sie in der Zu-
kunft in verstärktem Maße den grob vernachlässig-
ten ökologischen Ansprüchen Rechnung zu tragen. 
Hierbei kommt folgenden Gesichtspunkten eine be-
sondere Bedeutung zu: 

5.2.1.2 Aufgabenbereiche und Zielvorstellungen 
einer künftigen Gestaltung der 
Agrarlandschaft 

Arten- und Biotopschutz 

1209. Eine vorrangige Aufgabe erwächst aus der 
dringenden Notwendigkeit der Sicherung ausrei-
chenden Lebensraumes für ein möglichst großes 
Spektrum wildlebender Pflanzen- und Tierarten im 
gesamten ländlichen Raum. 

Hierbei geht es darum, den durch die landwirt-
schaftliche Intensivierung bedingten Entzug von 
Lebensraum durch Bereitstellung geeigneter Flä-
chen in ausreichendem Umfang und in zusammen-
hängender Form so zur Verfügung zu stellen, daß 
die Erhaltung und Wiederausbreitung der Arten ge-
sichert ist. Nur auf diese Weise läßt sich der für das 
Regulationspotential des Naturhaushaltes erforder-
liche Artenbestand in einem bescheidenen Umfang 
im gesamten ländlichen Raum erhalten bzw. wie-
derherstellen. Zugleich wird auch das durch die Ar-
ten repräsentierte genetische Potential gesichert, 
das für weitere biologische Entwicklungsprozesse 
unverzichtbar ist. 

Integrierter Pflanzenschutz 

1210. Artenvielfalt in der Agrarlandschaft ist zu-
gleich eine Grundvoraussetzung für den integrier-
ten Pflanzenschutz und damit für eine entspre-
chende Weiterentwicklung landwirtschaftlicher 
Produktionsmethoden unter Einbeziehung biologi-
scher Regulationsmechanismen. Diese erfordern 
die gleichzeitige Anwesenheit von Nützlings- und 
Schädlingspopulationen, die wiederum von hinrei-
chenden Lebensräumen für möglichst viele Arten 
abhängen. Dem integrierten Pflanzenschutz ge-
bührt gerade aus dem Gesichtspunkt des Umwelt-
schutzes heraus besondere Beachtung, da er Mög-
lichkeiten zur Reduzierung des Einsatzes chemi-
scher Pflanzenschutzmittel und zu stärkerer Nut-
zung der Selbstregulationskräfte des Naturhaushal-
tes bietet. Hier zeichnet sich ein Weg ab, der aus 
dem Kreis „Pflanzenschutzmittel — Instabilität des 
Ökosystems - mehr Pflanzenschutzmittel ..." her-
ausführen könnte. 

Erosionsschutz 

1211. Daß die Forderung nach Sicherstellung hin-
reichender naturbetonter Flächen in der Agrarland-
schaft auch den Interessen der Landwirtschaft 
dient, verdeutlicht insbesondere die Bodenerosion. 
Bodenerosion bedeutet immer Verlust an Boden-
substanz und häufig irreversiblen Verlust an Bo-
denfruchtbarkeit. Eine Neugestaltung der Agrar-
landschaft mit dem Ziel einer stärkeren Gliederung 
der landwirtschaftlichen Nutzflächen kann hier als 
ein wirksames Gegenmittel angesehen werden. So 
vermögen Schutzstreifen mit dichtem, dauerndem 
Pflanzenbewuchs, z. B. Feldraine und Hecken, 
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ferner Gräben und Geländestufen einer weiträumi-
gen Bodenerosion entgegenzuwirken. Die Erhal-
tung und Neuanlage von Wallhecken und Knicks 
in hinreichenden Abständen bilden unverzicht-
bare Elemente eines wirksamen Schutzes gegen 
Erosion. 

Gewässerschutz 

1212. Mit dem Erosionsschutz eng verbunden ist 
der Gewässerschutz, denn die Belastung der Ge-
wässer durch den Eintrag vor allem eutrophieren-
der Stoffe aus den angrenzenden landwirtschaftli-
chen Nutzflächen ist nicht zuletzt eine Folge der 
Bodenerosion. Hier kann ein dichter naturnaher 
Bewuchs der Ufer einen mechanisch und biologisch 
wirkenden Schutz bilden. Im übrigen vermag eine 
Freistellung der Ufersäume von jeglicher landwirt-
schaftlicher Nutzung einer unmittelbaren Verunrei-
nigung der Gewässer vorzubeugen. 

Erhaltung einer reich gegliederten 
Landschaft für Erholungszwecke 

1213. Die hohe Bedeutung, die eine ästhetisch an-
sprechende Landschaft für die Erholung hat, wird 
allgemein anerkannt. Dem muß auch die Gestal-
tung der Agrarlandschaft Rechnung tragen. We-
sentliches Moment der Erholungswirkung bildet 
das Erleben einer möglichst reich gegliederten 
Landschaft als Gegensatz zu den oft eintönigen Er-
scheinungsformen städtischer Verdichtungsräume. 
Der Agrarlandschaft erwächst aus diesem Gesichts-
punkt eine besondere soziale Funktion, der sie prä-
genden Gestaltung eine soziale Aufgabe. 

Biotopverbundsystem als 
integrierende Lösung 

1214. Den genannten Anliegen kann durch die Ge-
staltung der Agrarlandschaft in einem entscheide-
nen Maße Rechnung getragen werden. Sie muß 
letztlich darauf zielen, einen in der gesamten Agrar-
landschaft hinreichenden Flächenbestand von in-
tensiver, teilweise auch von jeglicher, landwirt-
schaftlicher Nutzung freizustellen und auf diesem 
eine vielgestaltige Entwicklung zu ermöglichen. 

Hierbei reicht es angesichts der vielfältigen Zielvor-
stellungen — Artenschutz, integrierter Pflanzen-
schutz, Erosions- und Gewässerschutz sowie Erho-
lungslandschaft — keineswegs aus, an beliebiger 
Stelle einen bestimmten Flächenanteil von land-
wirtschaftlicher Nutzung auszunehmen. Vielmehr 
sind diese Flächen in ein geschlossenes, die ge-
samte Agrarlandschaft netzartig durchziehendes 
System einzubinden. Hierbei ist den jeweiligen 
standörtlichen Gegebenheiten und den vorhande-
nen naturbetonten Biotopen Rechnung zu tragen. 
Die Schaffung eines solchen Biotopverbundsy-
stems, das aus den ökologischen Vorrangflächen 
und den vernetzenden naturbetonten Biotopen 
besteht, ist eine in hohem Maße gestalterische Auf-
gabe. 

5.2.1.3 Inhaltliche Anforderungen an das 
Biotopverbundsystem 

Strukturelle Forderungen 

1215. Im Gegensatz zum traditionellen Natur-
schutz, der sich auf den Schutz einzelner Flächen 
und Bestände konzentriert, kommt es künftig bei 
der Herstellung eines geschlossenen Flächenver-
bundes zusätzlich darauf an, die Isolierung einzel-
ner Biotope und der auf ihnen lebenden Populatio-
nen zu verhindern. Erst der umfassende Verbund 
von Lebensräumen ermöglicht einen ständigen 
Standortwechsel der Arten und damit einen steten 
Austausch des vorhandenen genetischen Materials. 
Die nach wie vor unverzichtbaren großräumigen 
ökologischen Vorranggebiete, die vornehmlich als 
Naturschutzgebiete im ländlichen Raum verstreut 
liegen werden, sind daher durch ein möglichst dich-
tes Netz punkt- und linienförmiger naturbetonter 
Flächen zu ergänzen (vgl. Abschn. 4.1.2.3). Als derar-
tige Vernetzungselemente kommen verschiedene 
Landschaftsbestandteile in Betracht: 

— punktförmige Biotope, wie Tümpel, Quellen, Ein-
zelgehölze, Salzstellen 

— flächige Biotope, wie Feldholzinseln, Feuchtwie-
sen, Trockenrasen, Weiher, Kleinmoore 

— linienförmige Biotope, wie Hecken, Waldsäume, 
Gewässerufer, Feldraine, Ackerrandstreifen, Bö-
schungen, Hohlwege, Bäche und Gräben. 

Quantitative Forderungen 

1216. Der quantitative Flächenanspruch eines Bio-
topverbundsystems in der Agrarlandschaft bemißt 
sich entscheidend nach den spezifischen Bedürfnis-
sen der Erhaltung einer möglichst großen Arten-
vielfalt. Jedes Lebewesen benötigt einen artspezifi-
schen Lebensraum mit bestimmtem Mindestum-
fang. So müssen die Biotopvernetzungselemente 
eine gewisse Ausdehnung haben, um möglichst vie-
len Arten als Lebensraum dienen zu können. Die 
ökologischen Vorrangflächen müssen hinreichend 
groß sein, um gegenüber störenden Einflüssen von 
außen gefeit zu sein und um ihrer Refugienfunktion 
gerecht werden zu können. 

Noch vor einigen Jahrzehnten gewährte die ge-
samte ländliche Kulturlandschaft fast überall für 
eine große Zahl von wildlebenden Pflanzen- und 
Tierarten Nahrung und Schutz oder war zumindest 
als vorübergehender Aufenthaltsort geeignet; sie 
besaß insgesamt einen hohen „Biotopwert". Nur Ar-
ten mit Ansprüchen an bestimmte Biotope wie z. B. 
an nährstoffarme Böden oder Gewässer, sehr trok-
kene oder sehr nasse Standorte waren nicht überall 
anzutreffen, und manche dieser Arten galten schon 
immer als selten; doch die Zahl ihrer Lebensstätten 
war, vor allem in den ihnen entsprechenden Natur-
räumen, relativ groß. 

Aus diesem Grunde war der Artenschutz bis vor 
kurzem fast ausschließlich darauf gerichtet, schutz- 
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würdige Organismen vor direkter menschlicher Be-
einträchtigung, d. h. mutwilligem Vernichten, Ab-
pflücken und Ausgraben von Pflanzen, Belästigung 
und Fangen von Tieren sowie kommerzieller Ver-
wendung zu bewahren. Dies geschah weithin in der 
Annahme, daß die Lebensstätten der Arten in der 
Regel sicher wären und keiner besonderen gesetzli-
chen Sicherung bedürften. Auch nach der Novellie-
rung der Naturschutzgesetze in den 1970er Jahren 
wurde einem besonderen Biotopschutz zu wenig 
Gewicht beigemessen. 

1217. Erst die in den „Roten Listen" festgehaltene 
Gefährdung von 30-40 % der Arten zahlreicher 
Pflanzen- und Tiergruppen (BLAB et al., 1977 und 
1984) und die Ergebnisse der Kartierung schutzwür-
diger Biotope in der 2. Hälfte der 1970er Jahre (HA-
BER, 1983) begründeten die Erfordernisse für die 
Ausweisung spezifischer, vorrangig dem Arten-
schutz gewidmeter Flächen. Zugleich stellte sich die 
Frage nach der notwendigen Größe und Beschaf-
fenheit dieser Flächen. 

Schon 1936 hatte der Landschaftsarchitekt Alwin 
Seifert (ERZ, 1983) geschrieben: „Es müssen 5 oder 
10 % „Ödland", wenn man es schon so nennen will, 
bleiben ... (als) unerläßlich zur Erhaltung des Le-
bensgleichgewichtes". 1939 erhob er die Forderung 
nach einer Landschaftsstruktur, die 40 Jahre später 
als „Netz ökologischer Zellen" oder „Biotopverbund-
system" aus dem Konzept der „differenzierten Bo-
dennutzung" (HABER, 1972) abgeleitet und allge-
mein als „10 %-Forderung" des Naturschutzes be-
kannt wurde. Wie zu erwarten war, stieß sie vor 
allem bei der Landwirtschaft, die über den größten 
Anteil der Landesfläche verfügt, auf erheblichen 
Widerspruch. Immer wieder wird dabei auch der 
Vorwurf erhoben, diese Forderung sei nicht ausrei-
chend begründet. 

1218. Die zu sichernden Restflächen von 10 % stel-
len das ökologische Existenzminimum für zahlrei-
che wildlebende Pflanzen- und Tierarten dar, für 
eine Anzahl von Tierarten wird es sogar unter-
schritten. Die in Kap. 4.1 erläuterten Modelle der 
„Inselökologie" zeigen — gestützt durch zahlreiche 
empirische Befunde —, daß die Verringerung der 
Fläche zusammenhängender Lebensräume von 100 
auf 10 % eine solche Verminderung der an diese 
gebundenen Tierpopulationen zur Folge hat, daß 
für etwa 50 % der Arten die kritische Populations-
größe unterschritten wird. Dies bedeutet, daß für 
die so betroffenen Populationen auf Dauer ein sehr 
hohes Risiko besteht, lokal auszusterben. Umge-
kehrt bedeutet dies, daß, um mehr als 50 % der Tier-
arten zu erhalten, durchschnittlich 10 % der Fläche 
vorrangig dem Artenschutz vorbehalten bleiben 
müssen. In der Agrarlandschaft steht in vielen Ge-
bieten nicht einmal dieser Flächenanteil zur Verfü-
gung. Daher ist die Bereitstellung von durchschnitt-
lich 10 % der Fläche für naturbetonte Biotope eine 
Mindestanforderung, um die Voraussetzung für 
eine Neuansiedlung der für die Agrarlandschaft ty-
pischen Arten zu schaffen. 

Diese 10 % sind ein Durchschnittswert, der in den 
verschiedenen Naturräumen bzw. Agrargebieten 

variiert und von 5 % bis über 20 % schwanken kann. 
Diese Flächenforderung wird präzisiert durch fol-
gende Festlegungen: 

— Bezugsfläche ist die agrarische Kulturland-
schaft außerhalb zusammenhängender Wald-, 
Sumpf- und Moorgebiete sowie der großen Sied-
lungen und Industriegebiete. 

— Anrechenbar auf die Flächenforderung sind alle 
nicht intensiv genutzten Flächen, insbesondere 
kleinere Waldstücke bis ca. 1 ha Größe, Einzelge-
höfte mit Gärten und Bepflanzungen, alte Obst-
bestände („Streuobstbau"), landschaftliche Golf-
plätze, Damm- und Einschnittsböschungen von 
Verkehrswegen sowie deren Randbepflanzun-
gen, aufgelassene Abbaustätten und Ablage-
rungsplätze, Truppenübungsplätze (mit Aus-
nahme ihrer intensiv genutzten Teile) und 
Kleinflugplätze. 

Aus dieser Aufzählung ergibt sich, daß der Flächen-
anspruch zwischen 5 und 20 % in manchen Regio-
nen bereits durch vorhandene Biotope ganz oder 
überwiegend erfüllt ist. 

1219. Es muß allerdings dafür gesorgt werden, daß 
dieser Bestand auch gesichert wird und nicht im 
Zuge der landwirtschaftlichen Intensivierung verlo-
ren geht. Der größte Flächenbedarf entfällt von 
vornherein auf die ökologischen Vorrangflächen, 
für die nur in Ausnahmefällen intensiv bewirtschaf-
tete Flächen in Anspruch genommen werden. So-
weit extensiv bewirtschaftete Flächen beansprucht 
werden, bleibt ihre bisherige Nutzung im wesentli-
chen unverändert. Auch für die Biotopvernetzung 
stehen in vielen Gebieten noch geeignete Biotope 
zur Verfügung, deren Verknüpfung nur einen ver-
hältnismäßig geringen Flächenbedarf auslöst. In 
den intensiv genutzten Agrarlandschaften wird 
man jedoch zur Schaffung eines Biotopverbundsy-
stems auch auf intensiv genutzte Flächen zurück-
greifen müssen. Eine geschickte Landschaftspla-
nung hat viele Möglichkeiten, die für das Biotopver-
bundsystem erforderlichen Flächen so auszuwei-
sen, daß die landwirtschaftliche Nutzung relativ we-
nig beeinträchtigt wird. Viele der für die Biotopver-
netzung so bedeutsamen Kleinstrukturen, wie Ma-
gerrasen, Hangwiesen, Streuobstwiesen, Auwiesen, 
dulden durchaus eine landwirtschaftliche Nutzung, 
sofern diese ohne Intensivierung weitergeführt 
wird. Bei der 10 %-Forderung geht es daher weit 
mehr um die Sicherung vorhandener naturbetonter 
Flächen als um die Herausnahme von Flächen aus 
der landwirtschaftlichen Produktion. 

Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge 
fordert der Rat die Schaffung eines Biotopverbund-
systems in der agrarischen Kulturlandschaft. Er 
unterstützt dabei den als „10 %-Forderung" be-
kanntgewordenen Anspruch, der von den Fachleu-
ten des Arten- und Biotopschutzes erhoben wird. 

Qualitative Forderungen 

1220. Der Schutz der Artenvielfalt setzt eine Viel-
zahl unterschiedlicher Biotope voraus. Daher sind 
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auch besondere Ansprüche an die Qualität der zu 
sichernden Flächen zu stellen. Die höchste Arten-
vielfalt findet sich in der Regel in alten Biotopen, 
die sich über Jahrzehnte hinweg ungestört entwik-
keln konnten. Bei einer Neugestaltung der Agrar-
landschaft ist dem Schutz des vorhandenen Biotop-
bestandes daher besondere Sorgfalt zu widmen. Die 
Schaffung neuer Biotope durch Pflanzungen kann 
die Qualität natürlich gewachsener Biotope in ab-
sehbarer Zeit nicht erreichen. 

1221. Je nach der vorherrschenden Art der land-
wirtschaftlichen Nutzung haben die folgenden 
Landschaftsbestandteile besonderen Wert (KAULE, 
1983): 

In Ackerbaugebieten und Gebieten mit Sonderkul-
turen 

— linienförmige Elemente (meist nur einige Meter 
breit): 
Feldraine und andere Gras- und Staudenraine, 
Hecken, Waldsäume (Strauch- und Stauden-
saum), Bach- und Grabensäume; 

— flächige Lebensräume: 
Auwiesen, Wiesen an Böschungen und Hängen, 
Flurgehölze, Streuobst-Wiesen, Brachflächen 
mit Gras- und Strauchformationen, Weiher; 

-- punktförmige Lebensräume: 
Einzelbäume und -sträucher, Tümpel; 

In Weinbaugebieten 

— linienförmige Elemente: 
Waldsäume oberhalb der Rebflächen, Hecken, 
Mauern und Böschungen; 

— flächige Lebensräume: 
Rippen mit Trockenrasen und Gebüschen, 
Schluchten mit Gebüschen und Wäldchen; 

In Grünlandgebieten 

— linienförmige Elemente: 
Bachsäume mit Gehölzen, Hochstauden oder 
Röhricht, Grabensäume mit diesen Formatio-
nen, Waldsäume (Gehölzmantel und Stauden-
saum), Raine mit Halbtrockenrasen bzw. andere 
Gras- oder Staudenformationen; 

— flächige Lebensräume: 
Naßwiesen, Seggenwiesen, Hochstaudenfluren, 
Salbei-Glatthaferwiesen, Halbtrockenrasen, 
Streuobst mit extensiven Wiesen, Au- und 
Bruchwälder bzw. ähnliche Bestände, Brachflä-
chen mit Hochstauden oder Strauchformatio-
nen, Quellhorizonte mit Streuwiesen, Seggen 
oder Stauden, Stillgewässer und ihre Verlan-
dungsgebiete; 

— punktförmige Lebensräume: 
Einzelbäume/-sträucher, Klein- und Kleinstge-
wässer, auch periodisch wassergefüllt. 

Diese Landschaftsbestandteile sollten als künftige 
Kernstücke eines Biotopverbundsystems so schnell 
wie möglich gesichert werden. 

5.2.1.4 Regionale Besonderheiten 

1222. Die vorgestellten unterschiedlichen Anforde-
rungen struktureller, quantitativer und qualitativer 
Art ergeben in ihrer Gesamtheit einen allgemeinen 
Rahmen für ein Flächenschutzprogramm. Dies muß 
entsprechend den regionalen Besonderheiten und 
Anforderungen weiter ausgearbeitet werden. So 
mag in Hanglagen der Erosionsschutz die Anforde-
rungen an das Flächenschutzkonzept in stärkerem 
Maße prägen als in Flachlagen, wo Artenschutz und 
Erholung mehr im Vordergrund stehen (Kap. 5.3). 
Auch die quantitativen Anforderungen eines Flä-
chenschutzkonzeptes sind den standörtlichen Be-
sonderheiten anzupassen. So bedürfen bestimmte 
Sonderkulturgebiete, die aufgrund ihrer hohen spe-
zifischen Bewirtschaftungsintensität auf den Kul-
turflächen nur wenigen Arten einen Lebensraum zu 
bieten vermögen, einer stärkeren Durchsetzung mit 
naturbetonten Landschaftselementen. Schließlich 
sollte in verhältnismäßig eng begrenzten Gebieten, 
an die aufgrund ihrer besonderen standörtlichen 
Gegebenheiten bestimmte Pflanzen- und Tierarten 
gebunden sind, ein höherer Anteil an Biotopen gesi-
chert werden; zu denken wäre hier z. B. an Wein-
baugebiete, auf die bestimmte wärmeliebende 
Pflanzen- und Tierarten strikt angewiesen sind. 

5.2.2 Instrumente zur Verwirklichung des 
Flächenanspruchs 

5.2.2.1 Herstellung eines Biotopverbundsystems 
als Aufgabe der Landschaftsplanung 

1223. Die Herstellung eines Biotopverbundsy-
stems erschöpft sich nicht in der Unterschutzstel-
lung bestimmter Landschaftsteile und in der An-
ordnung von vereinzelten Nutzungsbeschränkun-
gen. Die Aufgabe ist gestalterischer Natur: Die an-
gestrebten Ziele des Arten- und Biotopschutzes, des 
Schutzes von Boden und Gewässern und der Erhal-
tung des Landschaftsbildes sowie die Forderungen 
des integrierten Pflanzenschutzes können nur im 
Zuge einer umfassenden Landschaftsplanung ver-
wirklicht werden. Die ökologisch begründeten 
Raumansprüche stellen dabei eine Mindestforde-
rung dar. Dem fortschreitenden Arten- und Biotop-
verlust kann nur Einhalt geboten werden, wenn da-
für wieder nach Art und Umfang geeignete Flächen 
bereitgestellt werden, die ein geschlossenes Biotop-
verbundsystem darstellen. Damit ist zugleich ver-
deutlicht, daß im übrigen die Notwendigkeit moder-
ner und intensiver Landbewirtschaftung in der 
Agrarlandschaft nicht in Frage gestellt wird. Aller-
dings müssen die Flächenansprüche in quantitati-
ver und qualitativer Hinsicht gleichrangig berück-
sichtigt werden; es genügt nicht, wenn der Land-
schaftsplanung nur Flächen anheim gegeben wer-
den,  die aus ökonomischen Gründen aus der land-
wirtschaftlichen Produktion herausfallen. 

Das Dilemma besteht darin, daß einerseits Sofort-
maßnahmen getroffen werden müssen, um Arten 
und Biotope vor allem in intensiv genutzten Agrar-
landschaften vor dem vollständigen und endgülti- 
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gen Verlust zu bewahren, auf der anderen Seite 
Landschaftsplanung als ein Entwicklungsprozeß 
mit umfassenden und vielschichtigen Abwägungen 
ihrem Wesen nach nur in verhältnismäßig langen 
Zeiträumen verwirklicht werden kann. Höchste 
Dringlichkeit kommt daher einer Sicherung der 
ökologischen Vorrangflächen zu, die noch von Ar-
tenvielfalt und naturbetonten Biotopen geprägt 
sind; die Ausweisung als Naturschutzgebiete muß 
das Ziel sein. Sie bilden die „Kernfläche" des ange-
strebten Biotopverbundsystems. Aber auch die Si-
cherung oder Schaffung der einzelnen Biotope als 
verknüpfende Elemente des Systems muß sehr 
schnell in Angriff genommen werden, weil die noch 
vorhandenen Lebensräume zur Erhaltung vieler 
Arten nicht mehr ausreichen. Daher muß der 
Schutz der für eine solche Biotopverknüpfung ge-
eigneten Landschaftsbestandteile ebenfalls schnell 
erreicht werden. Die Landschaftsplanung muß au-
ßerdem in absehbarer Zeit ein umfassendes Flä-
chenschutzkonzept entwickeln, damit die einzelnen 
Ansprüche aus dem Zusammenhang verstanden 
und politisch besser durchgesetzt werden können. 

5.2.2.2 Schutz der ökologischen Vorrangflächen 

1224. Für den Schutz der ökologischen Vorrangflä-
chen bieten die Naturschutzgesetze mit der Ge-
bietsschutzkategorie „Naturschutzgebiet" ein geeig-
netes Sicherungsinstrument an. Die Ausweisung 
der Flächen muß ausreichende Pufferungszonen 
zur Abschirmung der eigentlichen ökologischen 
Vorrangflächen vor störenden Einflüssen von an-
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen her 
einschließen. Auch in Naturschutzgebieten sind 
Schutzanordnungen nicht schematisch aufzuerle-
gen, sondern den jeweiligen ökologischen Zielset-
zungen und standörtlichen Gegebenheiten anzupas-
sen. Keinesfalls sollen sie von vornherein jede 
agrarische Nutzung überall ausschließen. 

Eine Ausweisung als „Landschaftsschutzgebiet", die 
gerade nicht auf den Schutz einzelner Bestandteile, 
Lebensgemeinschaften und Biotope zugeschnitten 
ist, vermag den strengen Schutzanforderungen der 
ökologischen Vorrangflächen hingegen grundsätz-
lich nicht zu genügen. 

Allerdings sind die gesetzlichen Möglichkeiten, 
auch Landschaftsschutzgebiete mit einschneiden-
den und effizienten Schutzanordnungen festzuset-
zen, bisher noch nicht ausgeschöpft worden. Dabei 
dürfte die Landwirtschaftsklausel des § 15 Abs. 2 
BNatSchG eine wichtige Rolle gespielt haben. Mit 
dem Wegfall auch dieser Klausel würde der Weg 
eröffnet sein, die Landschaftsschutzgebiete auch in 
ihrer Funktion, zur Sicherung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts beizutragen, aufzuwerten. 
Sie könnten dann mit Schutzanordnungen ausge-
stattet werden, die jedenfalls die Pufferungszonen 
um ökologische Vorrangflächen wirksam absicher-
ten. 

1225. In allen Bundesländern ist die Landschafts

-

planung in die Landesplanung eingebunden, wenn 
auch in jeweils unterschiedlicher Weise. Ökologi

-

sche Vorrangflächen bedürfen wegen ihrer Größe 
und wegen der Notwendigkeit einer gezielten räum-
lichen Zuordnung zueinander in der Regel einer 
Berücksichtigung in der Landesplanung, und zwar 
auf der Ebene der Regionalplanung. So sind sie zum 
Beispiel in Nordrhein-Westfalen in den Gebietsent-
wicklungsplänen auszuweisen. Daher muß die 
Landschaftsplanung gegenüber der allgemeinen 
Landesplanung entschieden gestärkt werden. Denn 
wenn die Landschaftsplanung den Schutz der öko-
logischen Vorrangflächen auf der Ebene der Regio-
nalplanung nicht durchsetzen kann, fallen unver-
zichtbare Kerngebiete von vornherein aus dem Bio-
topverbundsystem aus. 

Die Position der Landschaftsplanung gegenüber 
der Landesplanung hängt in besonderem Maße von 
den Möglichkeiten ab, die ihr zur planerischen Vor-
bereitung eines Biotopverbundsystems eingeräumt 
sind. Je umfassender und konkreter der Schutz öko-
logischer Vorrangflächen begründet werden kann, 
um so größer ist die Aussicht, sich gegenüber kon-
kurrierenden Nutzungsansprüchen zu behaupten. 
Die Landschaftsplanung muß ihre Festsetzungen 
auf umfassende und parzellenscharfe Bestandser-
hebungen gründen, die die Entwicklung des jeweili-
gen Naturraumes, insbesondere seine Gefährdung, 
dartun und die noch vorhandenen naturbetonten 
Flächen aufzeigen. Der Rat empfiehlt, die inzwi-
schen in allen Bundesländern angelaufenen „Bio-
topkartierungen" in höherem Maße als bisher zu 
fördern, zu verfeinern und ältere Kartierungen fort-
zuschreiben. Die Ergebnisse der Biotopkartierung 
und -nachkartierung in Bayern aus dem Zeitraum 
von 1974-1981 verdeutlichen in anschaulicher 
Weise das Ausmaß des Verlustes von Biotopflächen 
auch infolge intensiver Landbewirtschaftung (WEI-
GER et al., 1983). Dieses Datenmaterial hat den Na-
turschutzbehörden aus ihrer Beweisnot geholfen 
und ihren Forderungen Nachdruck verliehen. 

1226. Die Naturschutzbehörden beklagen schon 
seit langem das Mißverhältnis zwischen der Bedeu-
tung ihres gesetzlichen Auftrages und ihrer perso-
nellen wie finanziellen Ausstattung. Sie haben sich 
durch den Einsatz freiwilliger Helfer bei der Biotop-
kartierung geholfen. So sehr dies zu begrüßen ist, 
wird doch die Qualität mancher Bestandserhebung 
oft dadurch gemindert, daß die Sachkenntnis dieser 
Helfer nicht ausreicht (HECKENROTH, 1983; COR-
DES, 1983). Dadurch wird die Zuverlässigkeit der 
Bestandserhebungen gefährdet und das Durchset-
zungsvermögen der Naturschutzbehörden weiter 
geschwächt. 

Der Rat empfiehlt daher, das biologisch ausgebil-
dete Personal der Naturschutzbehörden aufzustok-
ken und diesen ausreichende Mittel für die Fort-
schreibung und Ergänzung der wissenschaftlichen 
Grundlagen des Biotop- und Artenschutzes zur Ver-
fügung zu stellen. Dazu gehören insbesondere die 
Biotopkartierung einschließlich ihrer laufenden 
Überprüfung sowie die Roten Listen (Abschn. 4.1.2.1 
und 4.1.2.2), die ebenfalls der ständigen Kontrolle 
und Ergänzung bedürfen. Für sie empfiehlt der Rat 
auch methodische Verbesserungen; sie sollten künf-
tig mehr auf die natürlichen Verbreitungsgebiete 
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der Arten bezogen werden. Darüber hinaus ist die 
Erforschung der einzelnen Gefährdungsursachen 
der in die Roten Listen aufgenommenen Arten und 
die Entwicklung sinnvoller Maßnahmen gegen die 
Gefährdung zu verstärken. 

1227. Der Rat empfiehlt darüber hinaus, die Ver-
zahnung von Landschaftsplanung und Regionalpla-
nung in manchen Bundesländern zu überprüfen. 
Die Landschaftsplanung kann sich gegenüber kon-
kurrierenden Belangen auf der Ebene der Regional-
planung nur durchsetzen, wenn sie sich dabei auf in 
sich geschlossene Landschaftspläne stützt. Das ist 
der Fall, wenn die Naturschutzbehörden zunächst 
auf rein fachlicher Grundlage solche Landschafts-
pläne erarbeiten und erst diese in den Abwägungs-
prozeß der Landesplanung einbringen. Dieser Ziel-
vorstellung entspricht zum Beispiel das Saarländi-
sche Naturschutzgesetz. Nach § 8 Abs. 4 stellt die 
oberste Naturschutzbehörde Landschaftsrahmen-
pläne als geschlossenes Konzept auf, die in der Re-
gionalplanung weitaus mehr Gewicht als zahllose 
Einzelgutachten über örtliche Vorkommen und 
Schutzbedürftigkeiten haben. In Nordrhein-Westfa-
len erhalten die Landschaftspläne, die auf Kreis-
ebene als Satzung zu erlassen sind, als in sich ge-
schlossene Konzepte beachtliches Eigengewicht; 
wenn es auch an einer integrierten Landschaftsrah-
menplanung fehlt, kommt diesen Landschaftsplä-
nen in den Verfahren zur Aufstellung der Gebiets-
entwicklungspläne auch mehr Überzeugungskraft 
zu, als wenn man es mit einer Vielzahl von fachli-
chen Einzelbelangen zu tun hätte. In den Bundes-
ländern, in denen es der Landesplanungsbehörde 
vorbehalten ist, Belange des Natur- und Land-
schaftsschutzes von sich aus aufzugreifen, besteht 
wenig Aussicht, daß das Konzept eines Biotopver-
bundsystems bestimmenden Einfluß gewinnt. 
Daran ändert sich auch nichts dadurch, daß die 
überörtlichen raumbedeutsamen Erfordernisse und 
Maßnahmen im nachhinein in „Landschaftsrah-
menplänen als Teilen der Regionalpläne" darge-
stellt werden. 

1228. Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine Biotop-
kartierung nicht selten dazu führt, daß die Land-
wirte die betreffenden Landschaftsbestandteile be-
seitigen, bevor sie unter Schutz gestellt werden 
können. Angesichts der großen Bedeutung, die den 
noch vorhandenen naturbetonten Flächenbestän-
den als Kern- oder als Verbindungselemente für ein 
Biotopverbundsystem zukommen, erscheint es da-
her unerläßlich, sie bereits im Vorfeld endgültiger 
Schutzausweisung und landschaftsplanerischer Er-
fassung wirksam vor mutwilliger Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen. Der Rat empfiehlt da-
her, durch den Erlaß allgemeiner gesetzesunmittel-
barer und bußgeldbewehrter Veränderungssperren 
für die allgemein bestimmbaren und sichtbaren na-
turbetonten Biotope, wie Wallhecken, Tümpel, Ge-
ländestreifen, Feldholzinseln etc., der besonderen 
Dringlichkeit des Schutzerfordernisses Rechnung 
zu tragen. Für weniger leicht zu erkennende natur-
betonte Flächenbestände sollten entsprechende 
Veränderungssperren spätestens mit dem Beginn 
von Biotopkartierungen erlassen werden. Die hier

-

für erforderlichen Rechtsgrundlagen sollten landes-
rechtlich so schnell wie möglich geschaffen wer-
den. 

1229. Nicht selten wird das Ausmaß der Ansprü-
che an ertragreiche landwirtschaftliche Flächen, 
das sich aus der Sicherung ökologischer Vorrang-
flächen ergibt, überschätzt. Häufig sind solche Vor-
rangflächen noch vorhanden und müssen nur hin-
reichend unter Schutz gestellt werden; allenfalls 
sind sie durch kleinere Flächen oder Geländestrei-
fen zu arrondieren. In erheblichem Umfang sind 
ökologische Vorrangflächen sogar schon teilweise 
deshalb geschützt, weil sie zu Wasserschutzgebie-
ten gehören oder nach anderen Vorschriften Nut-
zungsbeschränkungen unterliegen. Oft wird man 
auf eine doppelte Unterschutzstellung verzichten 
können, wenn die Sicherung der Arten und naturbe-
tonten Biotope in dem schon bestehenden Netz von 
Nutzungsbeschränkungen, die in Wasserschutzge-
bieten durch Schutzanordnungen auferlegt werden, 
hinreichend bewirkt wird. Wasserschutzgebiete bie-
ten sich also als Bestandteile eines Biotopverbund-
systems an, ohne daß größere zusätzliche Beschrän-
kungen der landwirtschaftlichen Nutzung notwen-
dig werden. Vor allem gilt dies für Schutzanordnun-
gen innerhalb der Schutzzone II. 

1230. Entscheidend kommt es darauf an, ob die 
Landwirte die Veränderungssperren und Schutzan-
ordnungen für ökologische Vorrangflächen beach-
ten. Eine ständige Überwachung der geschützten 
Flächen kann kaum gewährleistet werden; sind ge-
schützte Landschaftsbestandteile einmal beseitigt, 
können sie auch durch Bußgeldbescheide nicht wie-
derhergestellt werden. Daher empfiehlt es sich, zu-
mindest die für ein Biotopverbundsystem wichtig-
sten Flächen aus dem Bewirtschaftungsinteresse 
ganz herauszunehmen. Aus diesem Grunde sollte 
der Ankauf von Flächen und ihre Übertragung auf 
geeignete Körperschaften oder Verbände stets ein 
vorrangiges Mittel zur Sicherung eines Biotopver-
bundsystems bleiben. Als geeignete Kaufobjekte 
bieten sich hierbei nicht nur die weitgehend noch 
naturbetonten, sondern auch intensiv genutzte und 
daher für eine Naturschutzgebietsausweisung 
selbst wenig geeignete Flächen an. Diese können in 
einem Regelflurbereinigungsverfahren oder in ei-
nem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren 
nach § 86 Flurbereinigungsgesetz gegen anderswo 
benötigte ökologisch wertvolle Flächen einge-
tauscht werden. Die Verwirklichung des angestreb-
ten Biotopverbundsystems sollte somit auch durch 
einen gezielten Ankauf bzw. Eintausch von ökologi-
schen Vorrangflächen gefördert werden. 

Der Rat empfiehlt, den Naturschutzbehörden für 
die Bildung eines solchen Grundstückstocks künf-
tig weitaus mehr Mittel als bisher zur Verfügung zu 
stellen. 

1231. Ferner erscheint es dem Rat aussichtsreich, 
die Landwirte gegen Entgelt zu bestimmten Nut-
zungsverzichten oder zur Vornahme bestimmter 
Pflegemaßnahmen zu verpflichten (vgl. hierzu auch 
die Ausführungen zu den Bewirtschaftungsbeiträ- 
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gen, Abschn. 5.7.6). Der Vorteil liegt darin, daß der 
aufwendige Ankauf von Flächen vermieden werden 
kann und die zu sichernden Flächen den Landwir-
ten weiterhin ein Einkommen bringen. Dies könnte 
ihre Bereitschaft erhöhen, an der Verwirklichung 
des Schutzkonzeptes für die ökologischen Vorrang-
flächen aktiv mitzuwirken. Auch im Hinblick auf 
die zu erwartenden Kosten erscheint dieser Weg 
sinnvoll. Der Rat bezieht sich hierzu auf eine Studie 
von HAMPICKE (1984), der unter Berücksichtigung 
künftiger Preisentwicklungen und unter Wahrung 
eines angemessenen Sicherheitsspielraumes die zu 
erwartenden Kosten mit jährlich ca. 1000,— DM 
pro Hektar veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich 
aus einem fiktiven Pachtpreis, der als Richtschnur 
für die den Landwirten zu bezahlende Entschädi-
gung herangezogen wird, sowie dem Entgelt für die 
Durchführung von Pflegemaßnahmen zusammen. 

Eine ähnliche Verpflichtung der Landwirte könnte 
auch unmittelbar im Rahmen einer pachtvertrag-
lichen Vereinbarung begründet werden. Als Gegen-
leistung wäre der vom Landwirt zu erbringende 
Pachtzins in Anpassung an konkret vereinbarte 
Nutzungsbeschränkungen herabzusetzen. In Anbe-
tracht des Umstandes, daß ein erheblicher Teil der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche von Pächtern be-
wirtschaftet wird (Abschn. 2.3.2.2), gewinnt diese 
Möglichkeit durchaus Bedeutung. Voraussetzung 
für ihre praktische Anwendung wäre allerdings der 
freiwillige Verzicht von Grundeigentümern auf die 
Erzielung von Spitzenpachten. In jedem Fall bietet 
die pachtvertragliche Vereinbarung von Nutzungs-
beschränkungen der öffentlichen Hand als Grund-
eigentümerin die Möglichkeit, einen erheblichen 
Beitrag zur Erhaltung von Arten und Biotopen zu 
leisten und insoweit eine Vorreiterrolle zu überneh-
men. 

5.2.2.3 Schutz kleinflächiger Vernetzungselemente 

1232. In einem Biotopverbundsystem müssen die 
ökologischen Vorranggebiete durch kleinflächige, li-
nien- und punktförmige, naturbetonte Landschafts-
strukturen miteinander verknüpft werden. In vielen 
Agrarlandschaften sind solche naturbetonten Land-
schaftsstrukturen durchaus noch vorhanden, aber 
in der Regel nicht in ausreichender Zahl und durch 
intensiv genutzte landwirtschaftliche Fläche oft 
voneinander getrennt. Hier muß erreicht werden, 
daß vorhandene Strukturen zu einem geschlosse-
nen Verbundsystem ergänzt werden und daß eine 
hinreichende rechtliche Sicherung der Flächen er-
folgt. Je größer der Anteil intensiv bewirtschafteter 
Nutzflächen in den Agrarlandschaften ist, desto hö-
her ist auch der Bedarf an solchen Ergänzungsflä-
chen zu veranschlagen; dabei kommt man nicht um-
hin, auch Flächen aus der bisherigen Intensivnut-
zung herauszunehmen, um daraus wieder naturbe-
tonte Landschaftsstrukturen entstehen zu lassen. 
In gänzlich ausgeräumten Agrarlandschaften sind 
nur noch vereinzelt naturbetonte Landschaftsstruk-
turen vorhanden. Dort setzt die Schaffung des Bio-
topverbundsystems in besonders hohem Maße eine 

Ausgliederung von Flächen aus der intensiven 
Landbewirtschaftung voraus. 

1233. Soweit noch kleinflächige Linien- und punkt-
förmige Landschaftsstrukturen vorhanden sind, 
kann die Sicherung vor allem dadurch erfolgen, daß 
sie nach den Naturschutzgesetzen als „geschützter 
Landschaftsbestandteil" ausgewiesen werden. Wer-
den bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen für 
die Biotopverknüpfung in Anspruch genommen, be-
dürfen sie ebenfalls hinreichender Sicherung als 
Bestandteile eines Biotopverbundsystems. Dabei 
könnten in der Verwaltungspraxis Zweifel auftau-
chen, ob solche Fälle von vornherein die Vorausset-
zungen für eine Unterschutzstellung als „geschütz-
ter Landschaftsbestandteil" erfüllen. Die ersten 
Pflegemaßnahmen, die dort getroffen werden kön-
nen, schaffen noch keine naturbetonten Biotope, 
sondern dienen nur dem Zweck, über lange Zeit-
räume hinweg eine Wiederbelebung der Artenviel-
falt zu ermöglichen. Die Abkehr vom bloßen konser-
vierenden Naturschutz, die in den neuen Natur-
schutzgesetzen ihren Niederschlag gefunden hat, 
rechtfertigt es sicherlich, auch solche Flächen zu 
schützen, die erst künftig zur Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und zur Abwehr schädlicher 
Einwirkungen wie Winderosion oder Abschwem-
mung beitragen werden. Sollten sich in der Verwal-
tungspraxis Schwierigkeiten ergeben, müßte in den 
Naturschutzgesetzen ausdrücklich klargestellt wer-
den, daß Biotopverbundflächen als Ganzes und 
auch im Hinblick auf ihre künftige ökologische 
Funktion geschützt werden können. 

1234. Der Rat hebt hervor, daß es grundsätzlich im 
Rahmen der Sozialpflichtigkeit des Grundeigen-
tums liegt, daß auch Landwirte hinreichende Flä-
chen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes und der Vielfalt von Arten und Bioto-
pen bereitstellen. Im Interesse des allgemeinen 
Wohls muß ein Biotopverbund, soweit er noch voll-
ständig oder in Ansätzen besteht, erhalten bleiben. 
Soweit Landwirte die überkommene Agrarland-
schaft zu stark verändert oder sogar völlig ausge-
räumt haben, entspricht es dem Verursacherprin-
zip, Flächen in dem Maße aus der landwirtschaftli-
chen Nutzung wieder herauszunehmen, wie sie zur 
Sicherung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes, 
zum Arten- und Biotopschutz gebraucht werden. 
Das gilt unabhängig davon, daß die volle Inan-
spruchnahme der Flächen und die Intensivierung 
der Produktion lange als unbedenklich gegolten ha-
ben und das Bewußtsein für die Notwendigkeit ei-
nes Biotopverbundsystems erst spät gewachsen ist. 
Auch der Umstand, daß vielfach staatliche Flurbe-
reinigungsmaßnahmen mit zur Ausräumung der 
Landschaft beigetragen haben, ändert nichts daran, 
daß die Wiederausgliederung der erforderlichen 
Flächen in den Verantwortungsbereich der Land-
wirte fällt. Die Sicherung eines leistungsfähigen 
Naturhaushaltes hängt aufs engste mit der langfri-
stigen Sicherung der Bodenfruchtbarkeit zusam-
men. Was zur Wiederherstellung eines wirksamen 
Biotopverbundes erforderlich ist, kann ein einsich-
tiger Landwirt nicht als fremde Last empfinden; es 
liegt in seinem eigenen Interesse, Böden, Arten und 
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Biotope funktionsfähig zu halten. Soweit nicht 
schon Gefahren erkennbar geworden sind, die der 
Substanz der Böden und dem Bodenleben drohen, 
ist es ein Gebot der Vorsorge, die landwirtschaftli-
che Produktion keinen zusätzlichen Umweltrisiken 
auszusetzen und die vorhandenen soweit wie mög-
lich abzubauen. 

1235. Der Rat ist jedoch der Auffassung, daß die 
Ergänzung und Sicherung der ökologischen Vor-
rangflächen im großen und ganzen nicht auf Kosten 
der Landwirtschaft gehen wird. Wie bereits erörtert, 
ist es Sache der Naturschutzbehörden, die noch er-
forderlichen ökologischen Vorrangflächen anzukau-
fen oder Nutzungsbeschränkungen auf vertragli-
chem Wege herbeizuführen. 

Dagegen empfiehlt der Rat, die Sicherung und ggf. 
die Ausgliederung kleinflächiger Elemente des Bio-
topverbundes grundsätzlich von jedem Landwirt zu 
fordern. Ankauf von Flächen dieses Typs und die 
Zahlung von Entschädigungen für Nutzungsbe-
schränkungen kommen danach eher ausnahms-
weise in Betracht; soweit Pflegemaßnahmen verein-
bart oder auferlegt werden, ist dies selbstverständ-
lich zu entgelten. Der Rat läßt sich bei dieser Emp-
fehlung vor allem von der Erwägung leiten, daß die 
Landwirtschaft ihren Beitrag dazu leisten muß, die 
ökologischen Risiken moderner Landbewirtschaf-
tung im Sinne einer Vorsorge zu vermindern. Dar-
aus folgt, daß noch vorhandene naturbetonte Bio-
tope und kleinflächige Strukturen so erhalten blei-
ben müssen, wie sie sind, ohne daß das förmliche 
Verbot einer Nutzungsänderung zu entschädigen 
ist. Wenn aber die Landwirte, die ökologisch wert-
volle Flächen, wie z. B. Wallhecken, Feuchtwiesen 
oder Tümpel, bisher geschont haben, auf mögliche 
Nutzungsänderungen ohne Entschädigung verzich-
ten müssen, kann man nicht diejenigen entschädi-
gen, die solche Flächen früher schon beseitigt ha-
ben. Vor allem in gänzlich ausgeräumten Agrar-
landschaften kann den Landwirten grundsätzlich 
zugemutet werden, hinreichende Flächen für die 
Biotopvernetzung aus der Bewirtschaftung auszu-
gliedern und sie für den Naturschutz bereitzustel-
len. 

1236. Der Rat ist der Überzeugung, daß es Auf-
gabe der Naturschutzbehörden sein muß, das Bio-
topverbundsystem mittels der Landschaftsplanung 
zu entwickeln und zu verwirklichen. Das gilt grund-
sätzlich auch für die kleinflächige Verknüpfung der 
ökologischen Vorrangflächen. Der Rat empfiehlt je-
doch, daß die Naturschutzbehörden sich bei der 
Durchsetzung des Biotopverbundes gegenüber den 
Landwirten des Instruments der Flurbereinigung 
bedienen. 

Für die Einschaltung der Flurbereinigungsbehör-
den sprechen vor allem folgende Gründe: 

— Ein leistungsfähiges Biotopverbundsystem kann 
nur entstehen, wenn von vorhandenen Biotopen 
als Verknüpfungselemente ausgegangen wird 
und spezifisch geeignete Ergänzungsflächen 
herangezogen werden. Daher ist es unvermeid-
lich, daß dem einen Landwirt mehr, dem ande

-

ren weniger Flächenverluste oder Nutzungsbe-
schränkungen erwachsen. Die Flurbereinigung 
ist gerade ein erprobtes Instrument, um durch 
den Austausch von Flächen sowie durch Aus-
gleichsbeträge eine im Ergebnis gerechte La-
stenverteilung herbeizuführen. 

— Die Flurbereinigungsverwaltung verfügt in weit 
höherem Maße als die Naturschutzbehörde über 
das erforderliche technische Personal, um die 
Biotopverknüpfung parzellenscharf durchzuset-
zen und die Verhandlungen mit den betroffenen 
Landwirten zu führen. 

— Im Flurbereinigungsverfahren bildet seit jeher 
gewissermaßen der Wege- und Gewässerplan 
das Gerüst für die Umstrukturierung der Agrar-
landschaft. Es bietet sich an, auch die Biotopver-
knüpfung zur infrastrukturellen Vorgabe für die 
Neuverteilung der Agrarflächen zu machen. 

— Ebenso wie die für Wege und Gewässer erforder-
lichen Flächen vorab aus der Verteilungsmasse 
ausgesondert werden, kann ein bestimmter An-
teil der für die Biotopverknüpfung erforderli-
chen Flächen vorab gesichert werden. 

1237. Entgegen verbreiteter Auffassung ist die 
Flurbereinigung schon nach geltendem Recht nicht 
darauf beschränkt, lediglich die Voraussetzungen 
für eine weitere Steigerung der landwirtschaftli-
chen Produktion zu schaffen. Zwar steht diese Ziel-
setzung in der Verwaltungspraxis nach wie vor im 
Vordergrund, das Flurbereinigungsrecht stellt aber 
verschiedene Verfahren zur Verfügung, die auch in 
den Dienst anderer als agrarökonomischer Zielset-
zung gestellt sind oder gestellt werden können. Erst 
recht bietet sich dies seit der Novelle des Flurberei-
nigungsgesetzes 1976 an, die unter anderem auf 
eine bessere Berücksichtigung von Belangen des 
Natur- und Landschaftsschutzes abzielte. 

Schon die Regelflurbereinigung ist nach § 1 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) in den Dienst anderer 
als nur ökonomischer Zielsetzungen gestellt: 

„Zur Verbesserung der Produktions- und Ar-
beitsbedingungen in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie zur Förderung der allgemeinen 
Landeskultur und Landentwicklung kann 
ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen 
nach diesem Gesetz neu geordnet werden (Flur-
bereinigung)". 

Die Förderung der allgemeinen Landeskultur ge-
hört zu den herkömmlichen Aufgaben der Flurbe-
reinigung. Der Begriff der „allgemeinen Landeskul-
tur" hat sich jedoch im Laufe der Zeit inhaltlich 
gewandelt. Während unter diesem Begriff früher 
die nachhaltige Erhöhung der Fruchtbarkeit und 
Ertragssicherheit landwirtschaftlicher Nutzflächen 
verstanden wurde, wird heute darin in zunehmen-
dem Maße die enge Verbindung zwischen Berück-
sichtigung der ökologischen Ausgleichsfunktion des 
ländlichen Raumes gesehen (Bundestagsdrucksa-
che 7/3020 zu Nr. 1). 

Dementsprechend umschreibt § 37 FlurbG den 
Handlungsrahmen der Flurbereinigung wie folgt: 
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„Das Flurbereinigungsgebiet ist unter Beach-
tung der jeweiligen Landschaftsstruktur neu zu 
gestalten, wie es den gegeneinander abzuwä-
genden Interessen der Beteiligten sowie den 
Interessen der allgemeinen Landeskultur und 
der Landentwicklung entspricht und wie es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert." 

Durch das Erfordernis der Beachtung der Interes-
sen der allgemeinen Landeskultur und der Land-
entwicklung soll der veränderten Aufgabenstellung 
der Flurbereinigung Rechnung getragen werden. 
Der Flurbereinigung kommt die Aufgabe zu, die un-
terschiedlichen Interessen und Ansprüche der am 
Flurbereinigungsverfahren Beteiligten einzubezie-
hen und auszugleichen. Im Vordergrund stehen da-
bei die Interessen der allgemeinen Landeskultur 
und der Landentwicklung einerseits und die Inter-
essen der Beteiligten andererseits. Überdies sind 
die Erfordernisse des allgemeinen Wohls ein-
schließlich der Ernährungssicherung zu beachten 
(Bundestagsdrucksache 7/3020 zu Nr. 25). 

1238. Bereits die zitierten allgemeinen Bestim-
mungen über Zielsetzung und Handlungsrahmen 
der Flurbereinigung verdeutlichen die Komplexität 
der modernen Flurbereinigung. Sie ist umfassend 
und nicht auf die Verbesserung der Agrarstruktur 
im engeren Sinne beschränkt. Sie hat vielmehr da-
für zu sorgen, daß die vielschichtigen flächenbezo-
genen Interessen im ländlichen Raum durch eine 
sinnvolle Bodenordnung ausgeglichen werden 
(Bundestagsdrucksache 7/3020 Anlage 1, Seite 16). 
Die Flurbereinigung bildet damit das zentrale In-
strument der ländlichen Strukturpolitik und mithin 
das kraft eigenen Auftrags zur Wahrung der u. a. 
ökologisch begründeten Ansprüche an den ländli-
chen Raum berufene rechtliche Verfahren (vgl. 
LILOTTE, 1980). 

1239. Diesem Umstand trägt das Flurbereini-
gungsgesetz durch eine Reihe von Einzelvorschrif-
ten Rechnung, die ersichtlich darauf abzielen, die 
spezifisch ökologischen Belange innerhalb des 
komplexen Aufgabenverbundes der Flurbereini-
gung zu betonen: 

— Die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden wirken als Träger öffentli-
cher Belange bei der Durchführung der Flurbe-
reinigung mit (§ 2 Abs. 1). 

— Die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden und Stellen sind vor der An-
ordnung einer Flurbereinigung zu hören (§ 5 
Abs. 2). Gleichzeitig sollen sie über das geplante 
Flurbereinigungsverfahren unterrichtet werden. 
Sie sind ihrerseits verpflichtet, der Flurbereini-
gungsbehörde unverzüglich mitzuteilen, ob Pla-
nungen über Naturschutz und Landschafts-
pflege beabsichtigt sind oder bereits feststehen, 
die das Flurbereinigungsgebiet berühren (§ 5 
Abs. 3). 

— Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungs-
beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flur-
bereinigungsplanes gelten folgende Einschrän- 

kungen: Obstbäume, Beerensträucher, Rebstök-
ke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahme-
fällen, soweit landeskulturelle Belange, insbe-
sondere des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt 
werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3). Bei unzulässigen Ein-
griffen muß die Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3). Im übri-
gen können Zuwiderhandlungen als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden 
(§ 154 Abs. 1 und 2). 

— Die Neugestaltung des Flurbereinigungsgebie-
tes steht unter der Verpflichtung, die jeweilige 
Landschaftsstruktur zu beachten und eine Ab-
wägung der Interessen der Beteiligten sowie der 
Belange der allgemeinen Landeskultur ein-
schließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vorzunehmen, wie es das Wohl der 
Allgemeinheit erfordert (§ 37 Abs. 1 Satz 1). 

— Bodenschützende sowie -verbessernde und land-
schaftsgestaltende Maßnahmen sind durchzu-
führen (§ 37 Abs. 1 Satz 2). 

— Bei der Durchführung der Neugestaltungsmaß-
nahmen hat die Flurbereinigungsbehörde die öf-
fentlichen Interessen zu wahren und hierbei den 
Erfordernissen des Umweltschutzes, des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, des Denk-
malschutzes, der Erholung sowie der Gestaltung 
des Orts- und Landschaftsbildes Rechnung zu 
tragen (§ 37 Abs. 2). 

— Die Veränderung natürlicher Gewässer darf nur 
aus wasserwirtschaftlichen Gründen unter Hin-
zuziehung von Sachverständigen erfolgen (§ 37 
Abs. 3). 

— Im Benehmen mit den für Naturschutz und 
Landschaftspflege zuständigen Behörden und 
Organisationen stellt die Flurbereinigungsbe-
hörde unter gleichzeitiger Erörterung und mög-
licher Berücksichtigung der Ergebnisse von Vor-
planungen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege die allgemeinen Grundsätze für 
die zweckmäßige Neugestaltung des Flurberei-
nigungsgebietes auf (§ 38). 

— Für Anlagen, die dem Naturschutz, der Land-
schaftspflege und der Erholung dienen, kann 
Land in verhältnismäßig geringem Umfang im 
Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt wer-
den (§ 40 Satz 1). Die Flurbereinigungsbehörde 
stellt einen Plan über die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen einschließlich land-
schaftsgestaltender Anlagen auf — Wege- und 
Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Be-
gleitplan — (§ 41 Abs. 1). Der Plan ist mit den für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Behörden und Organisationen zu erörtern (§ 41 
Abs. 2 Satz 1) und durch die obere Flurbereini-
gungsbehörde festzustellen bzw. zu genehmigen 
(§ 41 Abs. 3 und 4 Satz 1). 

— Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hop-
fenstöcke, Bodenaltertümer, Kulturdenkmale so- 
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wie Bäume, Feldgehölze und Hecken, deren Er-
haltung aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege geboten ist, hat der Empfän-
ger der Landabfindung zu übernehmen (§ 50 
Abs. 1). 

1240. Neben der Regelflurbereinigung gibt es eine 
Reihe von Sonderverfahren, innerhalb derer eben-
falls Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
wahrgenommen werden können: 

— Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
(§ 86 Abs. 1 FlurbG) kann durchgeführt werden, 
um die durch Großbaumaßnahmen für die allge-
meine Landeskultur einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege entstehen-
den oder entstandenen Nachteile zu beseitigen 
oder um notwendige Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege oder der Ge-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes zu er-
möglichen. Im Unterschied zu einer Regelflurbe-
reinigung ist dieses Verfahren nicht nur durch 
eine vereinfachte Durchführung, sondern auch 
dadurch gekennzeichnet, daß § 86 Abs. 1 die Be-
hörde zur Anordnung von Teilflurbereinigungen 
ermächtigt, die aus bestimmtem Anlaß eingelei-
tet werden können und die einem besonderen 
Zweck dienen. 

— Eine Unternehmensflurbereinigung (§ 87 Abs. 1 
Satz 1 FlurbG) kann durchgeführt werden, wenn 
Nachteile für die allgemeine Landeskultur ein-
schließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, die durch das Unternehmen ent-
stehen, vermieden werden sollen. 

— Ein beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren 
(§ 91 FlurbG) kann durchgeführt werden, um 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu ermöglichen. Die Zusammenle-
gung kann auch eingeleitet werden, wenn die für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständige 
Behörde sie beantragt und die Zusammenlegung 
zugleich dem Interesse der betroffenen Grund-
stückseigentümer dient (§ 93 Abs. 1 FlurbG). 

1241. Im Ergebnis ist daher festzustellen: 

— In jedem Flurbereinigungsverfahren, gleichviel 
aus welchen Gründen es durchgeführt wird, 
kann eine von der Naturschutzbehörde geplante 
Biotopverknüpfung durchgesetzt werden. 

— Ein Flurbereinigungsverfahren kann auch allein 
zu dem Zweck eingeleitet werden, um ein Bio-
topverbundsystem zu schaffen oder zu vervoll-
ständigen. 

— In Gebieten, die bereits flurbereinigt sind, kann 
ein ergänzendes Flurbereinigungsverfahren 
durchgeführt werden, um die Biotopverknüp-
fung gewissermaßen nachzuschieben. 

1242. Entscheidend ist, daß die Naturschutzbehör-
den in einem Landschaftsplan ein in sich geschlos-
senes Biotopverbundsystem entwickeln und kon-
kretisieren, das für die Flurbereinigungsbehörden 
im wesentlichen verbindlich ist. Das schließt nicht 
aus, daß die Flurbereinigungsbehörde von dem 

Konzept in einzelnen Punkten abweicht, wenn die 
Naturschutzbehörde zustimmt; auch soll der Land-
schaftsplan nicht schon parzellenscharfe Vorgaben 
enthalten. Schon nach geltendem Recht wird ein 
Landschaftsplan mit einem in sich geschlossenen 
Biotopverbund im Flurbereinigungsverfahren mehr 
Gewicht haben, als es einzelnen ökologischen Be-
langen bisher zukam. Damit wird es auch der Flur-
bereinigungsbehörde leichter, für dieses Konzept in 
der Teilnehmergemeinschaft Verständnis zu wek-
ken. Es wäre aber wünschenswert, die grundsätzli-
che Verbindlichkeit des Landschaftsplanes für das 
Flurbereinigungsverfahren in einer Novelle des 
Flurbereinigungsgesetzes ausdrücklich festzule-
gen. 

1243. Ferner muß sichergestellt werden, daß für 
den Biotopverbund auch Flächen bereit gestellt 
werden, für die grundsätzlich keine Entschädigung 
zu leisten ist. Nach geltendem Flurbereinigungs-
recht ist dies nur in engen Grenzen möglich. Daher 
kommt einer Novellierung des Flurbereinigungsge-
setzes größte Bedeutung zu, die diesen Engpaß be-
seitigt. Anderenfalls ist kaum damit zu rechnen, 
daß die Flurbereinigungsbehörden die betreffenden 
Landschaftspläne durchzusetzen vermögen; eine 
Aufstockung ihrer Haushaltsmittel in einem sol-
chen Umfang, daß alle benötigten Flächen aufge-
kauft und alle Nutzungsbeschränkungen entschä-
digt werden, ist nicht zu erwarten. 

1244. Nach § 47 FlurbG haben die Landwirte den 
für gemeinschaftliche (§ 39) und öffentliche Anla-
gen (§ 40) erforderlichen Grund und Boden nach 
dem Verhältnis des Wertes ihrer alten Grundstücke 
zu dem Wert aller Grundstücke des Flurbereini-
gungsgebietes aufzubringen. Die Bereitstellung der 
für ein Biotopverbundsystem benötigten Flächen 
kann den Landwirten nach geltendem Recht daher 
nur abverlangt werden, wenn diese Flächen als ge-
meinschaftliche oder öffentliche Anlage gelten. 

Ferner kommt es darauf an, ob den Landwirten das 
Flächenopfer nach dem von der Rechtsprechung 
entwickelten Grundsätzen noch zugemutet werden 
kann. 

„Gemeinschaftliche Anlagen" setzen ein deutliches 
Eigeninteresse der Landwirte an ihrer Errichtung 
voraus. Darunter fallen vor allem Erschließungsan-
lagen, wie Wege und Straßen, aber auch Wasserläu-
fe, Bäche und Gräben. Derartige Anlagen gehören 
typischerweise zur Infrastruktur einer Landbewirt-
schaftung. Daher erhöhen sie den Wert der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen, so daß die Wertsteige-
rung den Flächenabzug wertmäßig weitgehend 
kompensiert (hierzu: Bundesverwaltungsgericht, 
Beschluß vom 9.07. 1964, RdL 1964, Seite 328 [329]). 
Naturbetonte Biotope und andere Landschaftsbe-
standteile können als gemeinschaftliche Anlagen 
angesehen werden, wenn sie der landwirtschaftli-
chen Nutzung unmittelbar dienen, wie z. B. Wall-
hecken und Feldraine, die die Bodenerosion min-
dern. Für den Biotopverbund werden unter dem Ge-
sichtspunkt einer weiterreichenden Vorsorge sicher 
mehr Flächen in Anspruch genommen, als solche, 
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für die sich ein solch enger Bezug zur landwirt-
schaftlichen Produktion herstellen läßt. 

„Öffentliche Anlagen" sind Wege, Straßen, Anlagen 
der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
und anderes. Nach § 40 Satz 1 FlurbG fallen darun-
ter auch Anlagen, die dem Naturschutz, der Land-
schaftspflege und der Erholung dienen. Werden Flä-
chen entzogen und einem anderen zu Eigentum zu-
gewiesen, brauchen die Landwirte den Flächenab-
zug nur dann gegen sich gelten zu lassen, soweit die 
Anlage „zugleich dem wirtschaftlichen Interesse 
der Teilnehmer dient". Darüber hinaus beschränkt 
das Gesetz den Anteil der öffentlichen Anlagen da-
durch, daß nur „Land in verhältnismäßig geringem 
Umfange" im Flurbereinigungsverfahren bereitge-
stellt zu werden braucht. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts kommt es auf das 
Verhältnis zwischen dem Wert der bereitzustellen-
den Fläche der öffentlichen Anlage und dem Wert 
der Gesamtfläche des Flurbereinigungsgebietes an 
(Urteil vom 26. 11. 1969, E 34, Seite 199 [201]). In der 
Regel darf der Anteil etwa 1,5 % des Wertes der 
Gesamtfläche nicht übersteigen. Beide Einschrän-
kungen schließen nach geltendem Recht die Mög-
lichkeit aus, die für den Biotopverbund benötigten 
Flächen, die nicht schon als „gemeinschaftliche An-
lagen" gelten können, als „öffentliche Anlagen" ent-
schädigungslos in Anspruch zu nehmen. 

1245. Möglichkeiten, diese Engpässe des gelten-
den Flurbereinigungsrechts im Wege der Ausle-
gung auszuweiten, könnte die Regelung über Aus-
gleichspflichten bieten, die § 8 BNatSchG grund-
sätzlich an jeden Eingriff in Natur und Landschaft 
knüpft. Im Rahmen einer Flurbereinigung werden 
in vielfältiger Weise Flächen so in Anspruch ge-
nommen, daß dies jeweils als Eingriff in Natur und 
Landschaft gelten muß und Ausgleichspflichten be-
gründet. Darüber hinaus kann man die Flurbereini-
gung als ganzes noch als zusätzlichen Eingriff in 
Natur und Landschaft betrachten, weil die damit 
insgesamt verbundenen ökologischen Auswirkun-
gen oft erheblich weiter reichen als die Summe der 
Einzelmaßnahmen; daraus könnten sich zusätzliche 
Ausgleichspflichten herleiten lassen. Soweit solche 
Ausgleichspflichten reichen, begründen sie zweifel-
los ein Eigeninteresse der beteiligten Landwirte 
daran, daß entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
getroffen werden. Denn grundsätzlich müssen nicht 
ausgleichsfähige Eingriffe unterbleiben. Auf diesem 
Wege könnten in Flurbereinigungsverfahren si-
cherlich eine Reihe von gemeinschaftlichen Anla-
gen und öffentlichen Anlagen vorgesehen werden, 
die dort bisher keinen Platz hatten. 

Das Verhältnis zwischen Flurbereinigungsrecht 
und Naturschutzrecht bereitet aber Auslegungs-
schwierigkeiten. Das beginnt bereits damit, daß das 
Flurbereinigungsrecht oft als Sonderrecht betrach-
tet wird, das die Anwendung des allgemeinen Na-
turschutzrechts begrenzt. Jedenfalls hat sich in der 
Behördenpraxis noch nicht durchsetzen lassen, daß 
auch die Flurbereinigung insgesamt als Eingriff in 
Natur und Landschaft beurteilt wird. Außerdem 
spielen für die Auslegung die Landwirtschafts-
klauseln des Naturschutzrechts eine erhebliche 

Rolle. Nach alledem kann man nicht davon ausge-
hen, daß der Flächenabzug im Flurbereinigungsver-
fahren über die Rechtsprechung wesentlich erhöht 
werden kann. Für „öffentliche Anlagen" bleibt die 
Begrenzung auf „Land in verhältnismäßig ge-
ringem Umfang" ohnehin eine unüberwindliche 
Hürde. 

1246. Der Rat fordert daher, in einer Novelle des 
Flurbereinigungsgesetzes den nach § 47 FlurbG zu-
lässigen Flächenabzug für gemeinschaftliche und 
öffentliche Anlagen auf die kleinflächigen linien-
und punktförmigen Landschaftsstrukturen auszu-
dehnen, die für einen Biotopverbund erforderlich 
sind. Nach Auffassung des Rates könnte dies durch 
Einfügung eines § 40 a geschehen, der den Flächen-
bedarf für den Biotopverbund beschreibt und be-
grenzt. Als Richtschnur für den durchschnittlichen 
Flächenbedarf gibt der Rat etwa 3 % der Gesamtflä-
che des Flurbereinigungsgebietes an. 

5.2.2.4 Schutz von Saumbiotopen an Feldrainen 
und Wegerändern 

1247. Das Biotopverbundsystem sollte dadurch er-
gänzt werden, daß im Ackerbau der Einsatz von 
Düngern und Pflanzenschutzmitteln an Feldrainen 
und Wegerändern beschränkt wird. Dadurch wird 
zusätzlicher Lebensraum für viele Pflanzen- und 
Tierarten geschaffen. 

Der Rat empfiehlt daher, entsprechende Regeln 
umweltschonender Landwirtschaft zu entwickeln 
(Abschn. 5.6.3). Die Beschränkung des Einsatzes 
von Düngern und Pflanzenschutzmitteln könnte 
etwa für Randflächen der Schläge bis zu einer 
Breite von 3 m gelten. 

Auch die Intensität der Bodenbearbeitung wird auf 
manchen Randflächen herabgesetzt werden müs-
sen. Das kommt insbesondere in Betracht, wenn 
dadurch eine Abschwemmung von Düngern und 
Pflanzenschutzmitteln sowie von Bodenbestandtei-
len in Oberflächengewässer vermindert werden 
kann. 

1248. Zusammenfassend stellt der Rat fest: 

Den immer noch fortschreitenden Verlust pflanzli-
cher und tierischer Arten aufzuhalten, ist das wich-
tigste Ziel der Umweltpolitik für den ländlichen 
Raum. Das vorgeschlagene Biotopverbundsystem 
orientiert sich weder an Leitbildern aus der Kultur-
landschaft des vergangenen Jahrhunderts noch an 
Wunschvorstellungen für künftige ideale Land-
schaften und Lebensgemeinschaften. Es stellt ein 
absolutes Mindestprogramm dar — wenn der Flä-
chenanspruch nicht in absehbarer Zeit verwirklicht 
wird, gehen wichtige überkommene Bestandteile 
der Natur unwiederbringlich verloren. Deshalb han-
delt es sich insoweit um Schadensumkehr und die 
Abwehr unmittelbar drohender weiterer Gefahren. 
Gleichzeitig stellen die Bemühungen um das Ober-
leben der Arten allerdings auch ein wichtiges Ele-
ment der Umweltvorsorge dar, soweit nämlich die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu schüt- 
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zen ist. Niemand kann vorhersagen, welche ökosy-
stemaren Kettenreaktionen weitere Artenverluste 
mit sich bringen würden. 

5.2.3 Ergänzende und unterstützende 
Maßnahmen 

1249. Es wurde bereits mehrmals betont, daß der 
Flächenanspruch von durchschnittlich 10 % für die 
Herstellung und Sicherung eines Biotopverbundsy-
stems eine umweltpolitische Minimalforderung dar-
stellt. Dabei handelt es sich um eine allenfalls mit-
telfristig zu erfüllende Aufgabe. Den drängenden 
Anliegen des Arten- und Biotopschutzes kann da-
mit noch nicht in jeder Hinsicht entsprochen wer-
den. Neben der Herstellung eines Biotopverbundsy-
stems selbst kommt daher verschiedenen ergänzen-
den bzw. unterstützenden Maßnahmen Bedeutung 
zu. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Mög-
lichkeiten, Maßnahmen der landwirtschaftlichen 
Infrastrukturverbesserung künftig gezielter an um-
weltpolitischen Belangen auszurichten und der For-
derung nach einem Biotopverbundsystem anzupas-
sen. 

5.2.3.1 Umweltgerechte Schlaggrößen 

1250. Im Rahmen der Intensivierung der Land-
wirtschaft während der letzten Jahrzehnte sind die 
Schläge erheblich vergrößert worden. Vor allem im 
Zuge der Flurbereinigung sind unter der Zielset

-

zung „Verbesserung der Produktions- und Arbeits-
bedingungen in der Landwirtschaft" auf den Ein-
satz von Großmaschinen zugeschnittene Schläge 
entstanden. Dies war und ist in der Regel weiterhin 
mit schwerwiegenden Verlusten naturbetonter Bio-
tope verbunden, weil natürliche Hindernisse wie 
Geländestufen, Böschungen, Hecken und nichtge-
nutze Landschaftselemente ausgeräumt werden. 
Daher muß neben der Schaffung eines Biotopver-
bundsystems gefordert werden, daß aus ökologi-
scher Sicht überdimensionierte Schläge wieder ver-
kleinert werden; in erster Linie kommt es darauf 
an, in der Flurbereinigung den weiter wachsenden 
Trend zur Herstellung größerer Schläge zu bre-
chen. 

Die arbeits- und betriebswirtschaftlichen Vorteile 
übergroßer Schläge dürfen nicht überschätzt wer-
den. Je größer die Schläge werden, um so geringer 
ist im allgemeinen der damit noch erzielbare Ratio-
nalisierungsgewinn. Unterstellt man in einem 
20 ha-Hackfruchtbetrieb z. B. rechteckige Schläge 
mit einem konstanten Seitenverhältnis von 1 : 10 
(Breite:Länge), so sinkt bei Vergrößerung des 
Schlages von 0,2 ha auf 1 ha der Gesamtarbeitszeit-
bedarf um ca. 25 %, während eine weitere Vergröße-
rung auf 3 ha lediglich 4 % zusätzlicher Einsparung 
bringt (Abb. 5.1). Größere Schläge bedeuten bei die-
ser Betriebsgröße kaum noch eine Verringerung 
der Arbeitsbelastung. 

Mit zunehmender Größe der Schläge nimmt auch 
die Bedeutung des Seitenverhältnisses für den Ar- 

Abb. 5.1 

Quelle: WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984, nach GINDELE, 1972 
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beitszeitbedarf immer mehr ab. Während bei einem 
0,5 ha großen Schlag der Übergang von 1 : 1 auf 
1 : 10 (Breite : Länge) noch ca. 20 % Zeiteinsparung 
bringt, beträgt dieser Wert bei einem 3 ha großen 
Schlag nur noch ca. 8 %. Da mit einer Veränderung 
der Schlaggröße in der Praxis meistens auch eine 
Veränderung der Seitenverhältnisse verbunden ist, 
errechnet sich die Änderung im Arbeitszeitbedarf 
aus einer Kombination beider Größen (WEIN-
SCHENCK und GEBHARD, 1984). 

Ferner haben Größe und Form der Schläge im Zu-
sammenhang mit der dadurch vorgegebenen Bear-
beitungsrichtung entscheidenden Einfluß auf die 
Bodenerosion. Insbesondere in Hanglagen ver-
stärkt sich die Erosion, wenn die Längsseiten der 
Schläge quer zu den Höhenlinien gelegt werden, 
was zur Erleichterung des Maschineneinsatzes häu-
fig geschieht (KAULE, 1983). 

1251. Der Rat fordert daher, daß für die Gestal-
tung der Schlaggrößen praktikable Regeln umwelt-
schonender Landbewirtschaftung entwickelt und 
formuliert werden (Abschn. 5.6.3). Entsprechende 
Grundsätze müssen künftig auch bei der Flurberei-
nigung berücksichtigt werden. In diesem Zusam-
menhang hält der Rat folgende Forderungen für 
gerechtfertigt: 

— In keinem Fall sollten Schläge eine Größe von 10 
ha überschreiten. 

— Die durchschnittliche Schlaggröße muß weit 
darunter liegen. Die Vergrößerung eines Schla-
ges sollte in der Regel schon dann unterbleiben, 
wenn dadurch nur relativ unbedeutende zusätz-
liche Einsparungen zu erreichen sind. 

— In der Vergangenheit entstandene übergroße 
Schläge sollten wieder geteilt werden. Das 
kommt insbesondere in Betracht, wenn im Wege 
der Landschaftsplanung und ggf. einer sich voll-
ziehenden Flurbereinigung Flächen für den Bio-
topverbund bereitgestellt werden müssen. 

Die Begrenzung der Schlaggrößen erhöht die Mög-
lichkeiten zur Durchsetzung der Agrarlandschaft 
mit Feldrainen oder Hecken, die wesentlich zu ei-
nem Biotopverbundsystem beitragen. Nach WEIN-
SCHENCK und GEBHARD (1984) halten sich die 
monetären Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
in Grenzen, wenn dieses Prinzip nicht schematisch 
gehandhabt, sondern in bestehende Flur- und Land-
schaftsformen sinnvoll eingepaßt wird. Die monetä-
ren Auswirkungen sind vermutlich kleiner als die 
psychologischen Effekte einer als „störend" emp-
fundenen Hecke. 

5.2.3.2 Wirtschaftswegebau 

1252. Auch der Wirtschaftswegebau hat in der 
Vergangenheit vielfach dazu geführt, daß Lebens-
räume für viele Arten verlorengingen und Biotope 
beseitigt oder in ihrer ökologischen Funktion beein-
trächtigt wurden. Da das Wegenetz häufig in der 
Flurbereinigung festgelegt wird, kommt es hier ent-
scheidend darauf an, die Kriterien für die Aufstel

-

lung des Wegeplans neu zu bestimmen. Während 
man Wirtschaftswege bisher oft gerade über natur-
betonte Flächen gelegt hat, um die landwirtschaft-
lich nutzbaren Flächen zu vergrößern, muß es künf-
tig darum gehen, noch vorhandene Restbiotope für 
Pflanzen und Tiere möglichst zu erhalten. In die-
sem Zusammenhang kommt es nicht nur darauf an, 
möglichst wenig naturbetonte Flächen für den Wirt-
schaftswegebau in Anspruch zu nehmen, sondern 
auch darauf, die Zerschneidung zusammenhängen-
der Biotope zu vermeiden. 

Durch gezielte Führung der Wirtschaftswege zwi-
schen landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen 
und naturbetonten Biotopen kann eine ökologisch 
durchaus sinnvolle Trennwirkung herbeigeführt 
werden. Die Biotope sind einer Abdrift von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln weniger ausgesetzt. 
Eine Zerschneidungswirkung wird vermieden, die 
unvermeidliche Trennwirkung läßt sich ökologisch 
sinnvoll nutzen (KAULE, 1983). 

Je nach Art und Beschaffenheit können Wirt-
schaftswege auch eine eigene Lebensraumfunktion 
entfalten. Das trifft in vollem Umfang für unbefe-
stigte Wege zu, bei befestigten für die säumenden 
Bankette und Böschungen. Insgesamt ergibt sich 
die in Tab. 5.1 dargestellte ökologische Bewertung 
von Wirtschaftswegen. 

1253. Der Rat fordert daher, den Wirtschaftswege-
bau künftig an folgenden Kriterien auszurichten: 

— Für den Wirtschaftswegebau sollten naturbe-
tonte Flächen so wenig wie möglich in Anspruch 
genommen werden. 

— Die Zerschneidung von naturbetonten Biotopen 
muß vermieden werden. Im Gegenteil ist eine 
ökologisch erwünschte Trennwirkung zwischen 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen 
und Biotopen auszunutzen. 

— Auf die schwere Befestigung von Wirtschaftswe-
gen ist so weit wie möglich zu verzichten. Eine 
leichte Befestigung muß auch dann hingenom-
men werden, wenn damit arbeitstechnische Er-
schwernisse verbunden sind. 

— Innerhalb intensiv genutzter Anbaugebiete soll-
ten bei befestigten Wegen breite Bankette aus-
gewiesen werden, die einer natürlichen Entwick-
lung zu überlassen sind. 

— Innerhalb naturbetonter Biotopflächen sowie 
extensiv genutzter Grünlandflächen ist die Her-
stellung schwerbefestigter Wege grundsätzlich 
zu unterlassen. 

Soweit der Wirtschaftswegebau durch die Bereit-
stellung finanzieller Mittel des Bundes und der 
Länder unterstützt wird, erscheint eine Überprü-
fung der Förderungsrichtlinien geboten. Sie müs-
sen den vorgenannten Grundsätzen eines umwelt-
schonenden Wirtschaftswegebaus angepaßt wer-
den. 
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Tab. 5.1 

Ökologische Bewe rtung von Wirtschaftswegen 

Anlage u. Ausbau der 
Wirtschaftswege 

Bewertung in Intensiv

-

ackergebieten 
Bewertung in naturnahen 
Biotopen u. Extensiv

-

grünland 

a) schwer befestigt positiv, der Saum wird von mehr negativ, Biotopzerschneidung, 
breite Bankette Arten genutzt als die Kultur- Ruderalisierung 

fläche 
b) schwer befestigt neutral negativ, Biotopzerschneidung, 

schmale Bankette Ruderalisierung 
c) leicht befestigt wie a), für manche Arten ist die Ruderalisierungseffekt, z. T. 

breite Bankette Trennwirkung von Schotterwegen geringer als bei a) 
geringer 

d) leicht befestigt neutral bis positiv kann bei geringer Befahrung 
schmale Bankette besser eingebunden werden aber 

je nach Lage auch sehr stören 
e) nicht befestigt positiv, Lebensraum für mehr Ar- je nach Ausgangsmaterial unter- 

ten als die Kulturfläche schiedlich, kann selber einen 
wichtigen Lebensraum darstellen 

Quelle: KAULE, 1983 

5.2.3.3 Gewässerausbau in Agrarlandschaften 

1254. Im Rahmen der Verbesserung der Produkti-
ons- und Arbeitsbedingungen der Landwirtschaft 
haben wasserbauliche Maßnahmen stets eine große 
Rolle gespielt. Im Jahre 1981 ist z. B. in den anhän-
gigen Flurbereinigungsverfahren nicht weniger als 
die Hälfte der vorhandenen Wasserläufe wesentlich 
verändert worden. Die Maßnahmen reichen von ei-
ner Begradigung der Bäche über ihre oft saumlose 
Kanalisierung bis hin zu einer vollständigen Ver-
rohrung ganzer Gewässerteile. In der Norddeut-
schen Tiefebene, besonders in Schleswig- Holstein, 
sind die Gewässer schon zum größten Teil verrohrt; 
die noch vorhandenen Gräben sind oft saumlose, 
artenarme Vorfluter; naturbelassene Wasserläufe 
bilden eine seltene Ausnahme. In Süddeutschland 
ist die Lage etwas günstiger (KAULE, 1983). 

1255. Wegen ihres hohen Biotopwertes sind natur-
betonte Gewässer einschließlich ihrer Uferrandzo-
nen unbedingt zu erhalten. Gleichzeitig sollten An-
strengungen zu einer Renaturierung bereits ver-
bauter oder gar verrohrter Wasserläufe unternom-
men werden. Der Rat begrüßt es, daß einige Bun-
desländer Initiativen in dieser Richtung bereits er-
griffen haben. Entsprechende Maßnahmen richten 
sich sowohl auf eine Wiederanpassung der Fließge-
schwindigkeiten an die ursprünglichen natürlichen 
Verhältnisse als auch auf die Gestaltung der Ufer-
randzonen, ihrer Profile und ihres Bewuchses. Die 
Begradigung von Bächen sollte gänzlich untersagt, 
die Befestigung von Ufern nur zugelassen werden, 
soweit dies unbedingt erforderlich scheint. Eine 
Überprüfung der Förderungsrichtlinien für den Ge-
wässerausbau ist dringend geboten. Soweit in man-
chen Bundesländern ökologische Kriterien bereits 
aufgenommen sind, müssen die Mittelansätze er

-

höht werden, um einen wirksameren Vollzug zu er-
möglichen. 

5.2.3.4 Arten- und Biotopschutz in städtischen 
und dörflichen Siedlungen 

1256. Die Herstellung eines ökologisch voll wirk-
samen Biotopverbundsystems wird erst über lange 
Zeiträume erreichbar sein. Schon die Landschafts-
planung, erst recht deren Verwirklichung in natur-
schutzrechtlichen und in Flurbereinigungsverfah-
ren oder auch auf anderem Wege, wird lange dau-
ern. Die natürliche Wiederbesiedlung der Biotop-
verbundflächen, die aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung ausgegliedert werden müssen, ist ein au-
ßerordentlich langfristiger Prozeß. Es besteht die 
Gefahr, daß bis dahin weitere Arten verschwunden 
sein werden, die sich bisher noch in vorhandenen 
ökologischen Vorrangflächen und naturbetonten 
Biotopen erhalten haben. Daher ist es geboten, zu-
mindest in der Übergangszeit zusätzliche Lebens-
räume zu schaffen, in denen Arten überleben kön-
nen. 

1257. Der Rat fordert daher, daß in der Novelle 
zum Pflanzenschutzgesetz folgende Regelungen ge-
troffen werden: 

— In öffentlichen Grün- und Parkanlagen dürfen 
Herbizide künftig grundsätzlich nicht mehr ver-
wendet werden. 

— In privaten Gärten sowie in öffentlichen Dauer-
kleingärten ist der Einsatz von Herbiziden künf-
tig erheblich einzuschränken. 

— Der Einsatz von Insektiziden und Fungiziden ist 
innerhalb städtischer und dörflicher Siedlungen 
ausschließlich zugelassenen Fachbetrieben vor-
zubehalten. 
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5.2.4 Konsequenzen für sonstige 
Flächenansprüche 

1258. Obwohl Kap. 5.2 die Sicherung naturbetonter 
Biotope vor der landwirtschaftlichen Intensivierung 
oder anderweitiger landwirtschaftlicher Beanspru-
chung behandelte, möchte der Rat die Verluste her-
vorheben, die naturbetonte Landschaftsteile durch 
Siedlung, Industrie und Verkehr erleiden. Es wäre 
widersinnig, wenn die vor landwirtschaftlicher 
Inanspruchnahme bewahrten naturbetonten Bio-
tope anderen Nutzungen geopfert würden. Ebenso 
wäre es verfehlt, wenn die nach dem Flächenkon-
zept des Rates ohnehin in ihren Ausweitungsten-
denzen beschränkte Landwirtschaft fortlaufend 
Flächen, insbesondere solche hoher Bodenfrucht-
barkeit, an andere Nutzungen abgeben müßte. Da-
her fordert der Rat als unerläßliche Ergänzung sei-
nes hier vorgestellten Flächenkonzeptes eine dra-
stische Begrenzung solcher Formen nichtlandwirt-
schaftlichen „Flächenverbrauchs", um mehr Le-
bensraum für gefährdete Pflanzen- und Tierarten 
zu erhalten. 

5.3 Begrenzung der Emissionen aus 
der Landwirtschaft 

5.3.1 Maßnahmen zur umweltschonenden 
Düngung 

5.3.1.1 Einführung 

1259. Wie in den vorangegangenen Kapiteln wie-
derholt betont wurde, ist die Düngung einer der 
bestimmenden Faktoren intensiver Landbewirt-
schaftung; allerdings hat sie nicht nur zu einer 
sprunghaften Ertragssteigerung beigetragen, son-
dern auch die mit der Landwirtschaft verbundenen 
Umweltbelastungen vergrößert. Diese ergeben sich 
u. a. daraus, daß häufig einseitig ertragsorientiert 
gedüngt wird und standörtliche Besonderheiten wie 
Bodeneigenschaften, Lage und Grundwasserflurab-
stand, aber auch der unterschiedliche Bedarf der 
verschiedenen Kulturarten nicht hinreichend be-
rücksichtigt werden. Bei der Ausbringung von Gülle 
in Dungüberschußbetrieben tritt der Gesichtspunkt 
der Pflanzenernährung hinter dem der Güllebesei-
tigung zurück. Regional gesehen ergeben sich dar-
aus erhebliche Nährstoffeinträge in das Grundwas-
ser und in die Oberflächengewässer; darüber hin-
aus gefährden sie den Naturhaushalt, indem nähr

-

stoffarme Standorte in ihrer Existenz bedroht wer-
den. 

1260. Als vorrangiges Problem ist die infolge stei-
genden Nitratgehaltes der natürlichen Wasservor-
kommen wachsende Gefährdung der Trinkwasser-
versorgung zu nennen. Dies kommt auch zum Aus-
druck in der EG-Richtlinie vom Juli 1980 (Richtlinie 
des Rates über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch), mit deren Umsetzung in 
nationales Recht in Kürze zu rechnen ist. Der dann 
gültige Wert der zulässigen Höchstkonzentration 
für Nitrat im Wasser für den menschlichen Ge- 

brauch liegt mit 50 mg/l erheblich unter dem der-
zeit in der Bundesrepublik nach der Trinkwasser-
verordnung vom Januar 1975 gültigen Wert von 
90 mg/l. Ein beachtlicher Teil der Wassergewin-
nungsanlagen läuft danach Gefahr, für die öffentli-
che Trinkwasserversorgung auszufallen. 

1261. Die besondere Rolle der Landwirtschaft als 
Verursacherin der Nitratbelastung des Grundwas-
sers kann nicht mehr in Frage gestellt werden. Das 
Nitrat stammt aus Wirtschaftsdüngern, wie Gülle, 
Jauche, Mist, aus Handelsdüngern und Klär-
schlamm sowie aus der Mineralisation von Ernte-
rückständen und Humus. 

1262. Die Nitratbelastung des Grundwassers stellt 
nicht die einzige Folgewirkung der landwirtschaftli-
chen Düngung dar. Phosphatreiches Material des 
landwirtschaftlich genutzten Bodens gelangt durch 
Abschwemmung in Oberflächengewässer und trägt 
zu deren Eutrophierung bei. Auch die weiteren in 
Düngern anzutreffenden Begleit- und Schadstoffe 
können Grundwasser und Oberflächengewässer be-
lasten. 

1263. Die aufgezeigten Auswirkungen der Dün-
gung machen es nach Ansicht des Rates unumgäng-
lich, diese in Zukunft stärker als bisher staatlicher 
Kontrolle zu unterstellen. Deren Ziel muß es sein, 
die Überdüngung der Böden soweit wie möglich zu 
unterbinden. Damit ist sowohl die „Überdüngung 
im landwirtschaftlichen Sinne" als auch die „Über-
düngung im ökologischen Sinne" angesprochen. Die 
erstgenannte bedeutet eine das wirtschaftliche Op-
timum des Pflanzenertrages überschreitende Zu-
fuhr von Nährstoffen. Der Begriff der Überdüngung 
im ökologischen Sinne muß sich am Schutz des 
Grundwassers und der Oberflächengewässer orien-
tieren; daher ist jede Ausbringung von Handels- 
und Wirtschaftsdüngern, die zur Verunreinigung 
von Grundwasser oder Oberflächengewässern 
führt, eine Überdüngung im ökologischen Sinne. 

5.3.1.2 Möglichkeiten zur Kontrolle der 
landwirtschaftlichen Düngung nach dem 
Recht der Abfallbeseitigung 

1264. Die Ausbringung von Jauche, Gülle und 
Stallmist unterliegt nach § 15 Abfallbeseitigungsge-
setz (AbfG) insoweit abfallrechtlichen Vorschriften, 
als das „übliche Maß der landwirtschaftlichen Dün-
gung" überschritten wird. Solange dieses übliche 
Maß nicht überschritten wird, greift das Abfallrecht 
also überhaupt nicht ein; wenn es überschritten 
wird, ist die Aufbringung nicht etwa allgemein ver-
boten, sondern hat so zu erfolgen, daß das Wohl der 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird, insbeson-
dere dadurch, daß 

1. die Gesundheit der Menschen gefährdet und ihr 
Wohlbefinden beeinträchtigt, 

2. Nutztiere, Vögel, Wild und Fische gefährdet, 

3. Gewässer, Boden und Nutzpflanzen schädlich 
beeinflußt, 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

4. schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigung oder Lärm herbeigeführt, 

5. die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sowie des Städtebaus nicht ge-
wahrt oder 

6. die öffentliche Sicherheit und Ordnung sonst ge-
fährdet oder gestört werden. 

In Ergänzung dieser Vorschriften ermächtigt § 15 
Abs. 2 AbfG den Bundesminister des Innern zur 
Wahrung des Wohls der Allgemeinheit, Vorschrif-
ten über die Abgabe und das Aufbringen von Jau-
che, Gülle und Stallmist zu erlassen. Gemäß § 15 
Abs. 3 AbfG können die Landesregierungen Verord-
nungen über die Abgabe und das Aufbringen dieser 
Stoffe erlassen, soweit der Bundesminister des In-
nern von der Ermächtigung nach § 15 Abs. 2 keinen 
Gebrauch macht, wiederum nur insoweit, als das 
„übliche Maß der landwirtschaftlichen Düngung" 
überschritten wird. 

Im einzelnen können diese Verordnungen die Ab-
gabe und das Aufbringen 

1. bestimmter Stoffe nach Maßgabe von Merkma-
len wie 
— Schadstoffe im Stoff und im Boden 
— Betriebsgröße 
— Viehbestand 
— verfügbare Flächen und ihre Nutzung 
— Aufbringungsart und -zeit und 
— natürliche Standortverhältnisse 

beschränken oder verbieten, 

2. abhängig machen 
— von einer Untersuchung, Desinfektion oder 

Entgiftung dieser Stoffe 
— von der Einhaltung bestimmter Qualitätsan-

forderungen 
— von einer Untersuchung des Bodens oder ei-

ner anderen geeigneten Maßnahme. 

1265. Die ursprüngliche Absicht des Bundesmini-
sters des Innern, bezüglich der Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger im Vollzug des § 15 (2) eine bun-
deseinheitliche Regelung zu treffen, scheiterte am 
Widerstand der Länder, so daß die Landesregierun-
gen nunmehr zum Erlaß derartiger Regelungen 
aufgerufen sind. Als erstes Bundesland hat Nord-
rhein-Westfalen mit seiner Verordnung über das 
Aufbringen von Gülle und Jauche (Gülle-Verord-
nung) vom März 1984 von dieser Regelungsbefugnis 
Gebrauch gemacht; zuvor hatte bereits Niedersach-
sen einen Runderlaß zur Vereinheitlichung der Be-
hördenpraxis erlassen; dasselbe Ziel verfolgt die 
Flüssigmistrichtlinie des Landes Schleswig-Hol-
stein. 

1266. Der Rat weist darauf hin, daß sich der abfall-
rechtliche Schlüsselbegriff des „üblichen Maßes der 
landwirtschaftlichen Düngung" weder am Pflanzen-
bedarf noch am Gewässerschutz orientiert, sondern 
auf die in vieler Hinsicht unbefriedigende Praxis 

der Aufbringung von Wirtschaftsdüngern abhebt. 
Damit wird den Verordnungsgebern ein Rechtsbe-
griff vorgegeben, der nicht nur eine außerordent-
liche Bandbreite der Auslegungsmöglichkeiten bie-
tet, sondern die herkömmliche Düngepraxis auch 
dort zum Maßstab nimmt, wo bereits Umweltschä-
den erkennbar geworden sind. Jeder Verordnungs-
geber setzt sich damit leicht dem Vorwurf aus, ent-
weder die abfallrechtliche Ermächtigung zu über-
schreiten, oder hinter den Erfordernissen des Um-
weltschutzes zurückzubleiben. Dennoch bietet ein€ 
solche Verordnung eine sinnvolle Möglichkeit zur 
Begrenzung besonders problematischer Ausbrin-
gungspraktiken und damit auch zur Schärfung des 
Umweltbewußtseins der Landwirte. 

1267. Der Rat begrüßt die vom Lande Nordrhein-
Westfalen ergriffene Initiative und empfiehlt auch 
den übrigen Bundesländern, solche Verordnungen 
zu erlassen. 

1268. Die Konkretisierung des „üblichen Maßes 
der landwirtschaftlichen Düngung" wird zum ent-
scheidenden Faktor für die abfallrechtliche Be-
schränkung und Überwachung der Ausbringung 
von Wirtschaftsdüngern. Hierzu fordert der Rat, 
daß sich die Regelungen in der Verordnung von den 
in der Landwirtschaft üblichen Düngepraktiken lö-
sen und sich einerseits am Pflanzenbedarf, anderer-
seits daran orientieren, daß die größten Gefahren 
für das Grundwasser schon im Vorfeld des wasser-
rechtlichen Vollzuges durch abfallbehördliche Kon-
trollen abgefangen werden müssen. Das entspricht 
auch den Grundsätzen der Abfallwirtschaft (Ab-
schn. 3.5.1) sowie den Zielsetzungen des § 2 AbfG. 
Auch der Niedersächsische Runderlaß nimmt auf 
beide Zielsetzungen Bezug. 

1269. Als Leitwert zur Bestimmung des „üblichen 
Maßes der landwirtschaftlichen Düngung" mit Wirt-
schaftsdüngern und damit als Schwelle zu einer ab-
fallrechtlichen Regelung der Düngepraxis erscheint 
dem Rat ein Wert von 1,5-2 Dungeinheiten/Hektar 
als angemessen. Hierbei wird von einem Nährstoff-
gehalt von nicht mehr als 80 kg Stickstoff, bewertet 
als Gesamtstickstoff und nicht mehr als 70 kg 
Phosphat, bewertet als Gesamtphosphat, pro Dung-
einheit (DE) ausgegangen. Dieser Wert sollte den 
schon jetzt zu erlassenden Rechtsverordnungen 
nach § 15 Abs. 2 AbfG als allgemeiner Richtwert zu-
grunde gelegt werden. Die in diesem Zusammen-
hang diskutierte und im Fall der nordrhein-westfä-
lischen Gülleverordnung bereits angewandte Größe 
von 3 DE/ha erscheint demgegenüber als zu hoch 
(Kap. 3.3, 3.5). Darüber hinaus weist der Rat darauf 
hin, daß bei einer Begrenzung der Düngung nach 
Möglichkeit von den tatsächlichen Nährstoffgehal-
ten auszugehen ist; bei einer hilfsweisen Umrech-
nung auf Tierzahlen ist darauf zu achten, daß die 
Nährstoffgehalte nicht zu niedrig angesetzt wer-
den. 

Neben der Möglichkeit, die Aufbringung von Wirt-
schaftsdüngern in allgemeinverbindlicher Weise 
durch Verordnungen nach § 15 Abs. 3 zu regeln, er-
mächtigt § 15 Abs. 5 AbfG die zuständigen Behör- 
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den, das Aufbringen von Jauche, Gülle und Stall-
mist durch Einzelfallentscheidung zu verbieten 
oder zu beschränken, wenn „das übliche Maß der 
landwirtschaftlichen Düngung" überschritten wird 
und dadurch insbesondere eine schädliche Beein-
flussung von Gewässern zu besorgen ist. Der ein-
heitlichen Anwendung dieser Ermächtigung dient 
der bereits erwähnte Runderlaß des Ministers für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes 
Niedersachsen. 

Gegenüber dem möglichen Regelungsinhalt einer 
Verordnung nach § 15 Abs. 3 unterscheidet sich eine 
Verfügung im Vollzug dieser Vorschrift vornehm-
lich in ihrer Einzelfallbezogenheit. Gleich jener be-
trifft ihr Anwendungsbereich dagegen lediglich die 
Aufbringung der genannten Wirtschaftsdünger jen-
seits des „üblichen Maßes der landwirtschaftlichen 
Düngung". Die sich aus dieser weiten Fassung des 
Anwendungsbereichs der Vorschrift ergebenden 
Schwierigkeiten hat der Rat bereits im Zusammen-
hang seiner Ausführungen zu § 15 Abs. 3 AbfG dar-
gestellt. Sie gelten in gleichem Maße für den Voll-
zug von § 15 Abs. 5. Insbesondere gilt auch hier, daß 
die Ermächtigung allenfalls Möglichkeiten zur Be-
grenzung besonders problematischer Ausbrin-
gungspraktiken bietet. Insoweit müssen ihre Mög-
lichkeiten jedoch hinter denen der Verordnungser-
mächtigung des § 15 Abs. 3 zurückbleiben. Es leuch-
tet unmittelbar ein, daß eine Verordnung, die sich in 
allgemeinverbindlicher Weise an alle Landwirte 
richtet, über ihren speziellen Regelungsinhalt hin-
aus in besonderem Maße dazu geeignet ist, das Be-
wußtsein der Landwirte für die mit der Düngung 
verbundenen Probleme für die Umwelt zu wecken 
und damit einen wertvollen Nebeneffekt zu erzie-
len. Eine vergleichbare Austrahlungwirkung kann 
von einer Einzelfallregelung nicht erwartet werden. 
Der Rat ist daher der Ansicht, daß eine Ausschöp-
fung der Ermächtigung des § 15 Abs. 5 in vielen Ein-
zelfällen keinesfalls den Erlaß von Verordnungen 
im Vollzug des § 15 Abs. 3 zu ersetzen vermag. So-
weit die komplexeren, standortbezogenen Beson-
derheiten aus der Sicht des Gewässerschutzes Ein-
zelfallregelungen bezüglich der zulässigen und ver-
tretbaren Düngung erforderlich machen, ist auf die 
Möglichkeiten des wasserrechtlichen Instrumenta-
riums zu verweisen. Dem Wasserrecht kommt inso-
weit eine dem § 15 Abs. 5 AbfG vorrangige Bedeu-
tung zu. Ferner müssen Einzelregelungen aus 
Gründen des Gewässerschutzes den Wasserbehör-
den vorbehalten werden, die zur Bewirtschaftung 
des Grundwassers berufen sind und — anders als 
die Abfallbehörden — die jeweiligen hydrologi-
schen Zusammenhänge sachverständig beurteilen 
können. Die Bedeutung des § 15 Abs. 5 AbfG wird 
danach jedenfalls in dem Maße abnehmen, in dem 
die Vorschriften des Wasserrechts im Zuge ihrer 
weiteren Fortschreibung den Anforderungen eines 
wirksamen praktischen Vollzuges angepaßt wer-
den. 

1270. Nach allem kann ein wirksamer Vollzug der 
bestehenden abfallrechtlichen Vorschriften zur Re-
gelung und Überwachung der Düngung mit Wirt-
schaftsdüngern zur Zeit noch nicht festgestellt wer-
den. 

1271. Während die Ausbringung von Jauche, Gülle 
und Stallmist erst abfallrechtlicher Regelung und 
Überwachung unterliegt, wenn „das übliche Maß 
der landwirtschaftlichen Düngung" überschritten 
ist, unterliegt die Ausbringung von Klärschlamm 
dem Abfallrecht ohne eine solche Einschränkung. 
Sie ist nach § 2 Abs. 1 AbfG unzulässig, sobald da-
durch das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt 
wird. Nach § 15 Abs. 5 AbfG kann die zuständige 
Behörde das Aufbringen von Klärschlamm verbie-
ten oder beschränken, wenn überhöhte Nährstoff-
einträge und damit eine Gefährdung des Grund-
wassers zu befürchten ist. Auf der Grundlage der 
Ermächtigung nach § 15 Abs. 2 AbfG ist im Jahre 
1982 die Klärschlammverordnung erlassen worden, 
die allerdings zuvörderst den Schutz des Bodens 
vor dem Eintrag von Schwermetallen bezweckt, zu-
gleich aber auch die über Klärschlamm eingebrach-
ten Nährstoffe begrenzt. Im Einzelfall kann die zu-
ständige Behörde nach § 15 Abs. 5 AbfG das Auf-
bringen von Klärschlamm auch gezielt verbieten 
oder beschränken, wenn überhöhte Nährstoffein-
träge und damit eine Gefährdung des Grundwas-
sers und der Oberflächengewässer zu befürchten 
sind. 

1272. Die Aufbringung von Handelsdüngern wird 
vom Abfallrecht nicht erfaßt. 

5.3.1.3 Möglichkeiten zur Kontrolle der 
landwirtschaftlichen Düngung im Vollzug 
wasserrechtlicher Vorschriften 

1273. Während die abfallrechtlichen Vorschriften 
lediglich eine Kontrolle der Düngung mit Wirt-
schaftsdüngern sowie mit Klärschlamm ermögli-
chen und bezogen auf die Wirtschaftsdünger den 
Bereich des „üblichen Maßes der landwirtschaftli-
chen Düngung" aus der abfallrechtlichen Regelung 
und Überwachung ausklammern, bietet das Wasser-
recht weiterreichende Eingriffsmöglichkeiten. Das 
wasserrechtliche Instrumentarium erfaßt grund-
sätzlich jede landwirtschaftliche Düngung, unab-
hängig von der Art der aufzubringenden Dünger 
und von der üblichen Düngepraxis, sofern eine Be-
lastung des Wasserhaushalts zu befürchten ist. Im 
einzelnen stellt das Wasserrecht zwei Hebel zur Be-
schränkung der Düngung zur Verfügung, die an 
sich bei konsequentem Vollzug einen hinreichen-
den Schutz vor den wesentlichen, von der Düngung 
ausgehenden Gefahren gewährleisten könnten. 

Beschränkung der Düngung in 
Wasserschutzgebieten 

1274. Nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) können in Wasserschutzgebieten be-
stimmte Handlungen verboten oder für nur be-
schränkt zulässig erklärt werden. Nach § 19 Abs. 1 
WHG können Wasserschutzgebiete festgesetzt wer-
den, soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfor-
dert, Gewässer im Interesse der derzeit bestehen-
den oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung 
vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, das 
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Grundwasser anzureichern oder das schädliche Ab-
fließen von Niederschlagswasser zu verhüten. In 
der Praxis der Schutzgebietsfestsetzungen steht die 
Zwecksetzung „im Interesse der öffentlichen Was-
serversorgung" eindeutig im Vordergrund. Das 
Spektrum der nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 WHG mögli-
chen konkreten Schutzanordnungen ist breit. Es 
können bestimmte Handlungen gänzlich untersagt 
oder einem Genehmigungsvorbehalt unterworfen 
werden; die sodann erforderlichen Genehmigungen 
können unter Festsetzung von Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden; schließlich können Anzei-
ge- und Nachweispflichten begründet werden. Da-
mit bieten sich alle Möglichkeiten, den schädlichen 
Auswirkungen der Düngung auf Grundwasser und 
Oberflächengewässer im Geltungsbereich von Was-
serschutzgebieten wirksam zu begegnen. Dies 
kommt zugleich auch den von wasserrechtlichen 
Vorschriften nicht unmittelbar erfaßten Schutzgü-
tern Boden und Biotope zugute. 

1275. Nach den DVGW-Richtlinien für Trinkwas-
serschutzgebiete (Arbeitsblätter W 101 betr. Schutz-
gebiete für Grundwasser, W 102 betr. Schutzgebiete 
für Trinkwassertalsperren sowie W 103 betr. 
Schutzgebiete für Seen, 1975) wird ein Wasser-
schutzgebiet nach Art, Ort und Untergrundbeschaf-
fenheit in drei Schutzzonen gegliedert, 

— den Fassungsbereich (Zone I) 

— die engere Schutzzone (Zone II) 

— die weitere Schutzzone (Zone III), wobei letztere 
wiederum in die Bereiche III A und III B unter-
teilt werden kann. 

In Zone I ist die Aufbringung von Wirtschaftsdün-
gern verboten, während in den Zonen II und III bis-
her konkrete Beschränkungen des Düngemittelein-
satzes nicht allgemein vorgesehen sind. Nach der 
Richtlinie W 101 sind in der Zone II nicht tragbar 
und dementsprechend in den bestehenden Schutz-
verordnungen zu verbieten: 

— Die Aufbringung von Wirtschaftsdünger, sofern 
diese nicht sofort verteilt werden oder die Ge-
fahr ihrer oberirdischen Abschwemmung in den 
Fassungsbereich besteht; 

— eine „Überdüngung"; 

— die offene Lagerung und unsachgemäße Anwen-
dung von Mineraldüngern. 

In der Schutzzone III wird eine „Massentierhal-
tung" ausgeschlossen, die dementsprechend in Was-
serschutzgebieten ebenfalls verboten wird. Eine De-
finition der Begriffe „Überdüngung" und „Massen-
tierhaltung" fehlt allerdings. 

1276. Seit langem wird beklagt, daß die Auswei-
sung von Wasserschutzgebieten weit hinter den 
Schutzerfordernissen zurückbleibt. Nach dem Was-
serversorgungsbericht des BMI 1982 beträgt der ge-
samte Flächenbedarf für die Festsetzung von Was-
serschutzgebieten für alle Schutzzonen zusammen 
genommen 10,9 % der Gesamtfläche der Bundesre-
publik Deutschland. Tatsächlich als Schutzgebiet 

ausgewiesen sind demgegenüber lediglich 4,8 % der 
Gesamtfläche. Die Gründe für dieses augenscheinli-
che Defizit sind vielschichtig. Im ländlichen Raum 
wehrt sich vor allem die Landwirtschaft gegen 
Schutzanordnungen, die die Nutzung einschränken. 
Ein beachtlicher Anteil der Einzugsgebiete der be-
stehenden Wassergewinnungsanlagen liegt in Sied-
lungsbereichen, was bei einer konsequenten Aus-
weisungspraxis auf der Grundlage der DVGW-
Richtlinien auch dort zu erheblichen Nutzungsbe-
schränkungen führen müßte; der Widerstand der 
Betroffenen ist ebenfalls schwer zu überwinden. 
Ein weiterer Grund liegt darin, daß die mit 
einer Wasserschutzgebietsfestsetzung verbundenen 
Schutzanordnungen Entschädigungsansprüche be-
gründen können. Die Entschädigungslasten werden 
in der Praxis den Wasserversorgungsunternehmen 
aufgebürdet, die deshalb selbst davon absehen, 
Schutzanordnungen in dem an sich erforderlichen 
Umfang zu verlangen. Ohne Festsetzung weiterer 
Schutzgebiete und ohne Ausweitung bestehender 
Schutzgebiete wird das Überdüngungsproblem 
nicht zu bewältigen sein. Hier besteht ein politi-
scher Handlungsbedarf; es müssen Rechtsverord-
nungen erlassen werden. 

1277. Auch soweit Wasserschutzgebiete ausgewie-
sen sind, bleiben die Schutzanordnungen oft wir-
kungslos. Der Rat empfiehlt daher, die Düngung in 
Wasserschutzgebieten in größerem Umfang als bis-
her an eine Düngegenehmigung zu binden. Darin 
wird ein verbindlicher Düngeplan festgesetzt, der 
konkrete Bestimmungen über Art, Ausmaß und 
Zeitpunkt der jeweils zulässigen Düngung enthal-
ten muß. Darüber hinaus ist der Landwirt zu ver-
pflichten, Nachweis über die jährlich aufgebrachten 
Düngermengen zu führen. Ziel einer solchen Dün-
gung nach Plan soll eine dem Pflanzenbedarf und 
dem Speichervermögen der Böden angepaßte 
Düngepraxis sein. Da der Düngereinsatz je nach 
den standörtlichen Gegebenheiten und Kulturarten 
unterhalb des wirtschaftlichen Optimums liegen 
kann, sind damit für die Betriebe ggf. Ertragseinbu-
ßen verbunden, die jedoch in der Regel nach dem 
Verursacherprinzip hingenommen werden müssen. 

1278. Schutzanordnungen in Wasserschutzgebie-
ten müssen auch solche Tierhaltungen erfassen, die 
aufgrund hohen Anfalls von Wirtschaftsdüngern 
ein erhebliches Belastungspotential darstellen kön-
nen. Dies betrifft in erster Linie Dungüberschuß-
betriebe, bei denen ein Mißverhältnis zwischen 
Viehbesatz und Aufbringungsfläche besteht. Für 
diese Betriebe ist ein Genehmigungsvorbehalt er-
forderlich; die Genehmigungspflicht sollte in Was-
serschutzgebieten bei einem Verhältnis von Tier-
zahl und verfügbare Fläche einsetzen, das 1 Dung-
einheit pro Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Fläche (1 DE/ha LF) entspricht. Im Gehemigungs-
bescheid sind dem Landwirt verbindliche Dünge- 
und Entsorgungspläne sowie konkrete Nachweis-
pflichten aufzuerlegen. 

1279. Die eingangs erwähnten DVGW-Richtlinien 
bedürfen dringend der Überarbeitung und Ergän-
zung unter Berücksichtigung der oben genannten 
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Gesichtspunkte. Im übrigen erinnert der Rat an die 
ohnehin allgemein anerkannte Zielvorstellung, die 
Wasserschutzgebiete auszuweiten (vgl. Kap. 4.3). 

Beschränkung der Düngung außerhalb von 
Wasserschutzgebieten 

1280. Auch außerhalb von Wasserschutzgebieten 
ist eine gezielte wasserrechtliche Kontrolle der 
Düngung zum Schutz des Grund- und Oberflächen-
wassers vor Stoffeinträgen möglich. § 3 Abs. 2 Nr. 2 
WHG unterstellt alle Maßnahmen einer Erlaubnis-
pflicht, „die geeignet sind, dauernd oder in einem 
nicht nur unerheblichen Ausmaß schädliche Verän-
derungen der physikalischen, chemischen oder bio-
logischen Beschaffenheit des Wassers herbeizufüh-
ren". 

Eine Erlaubnisbedürftigkeit für jegliche Düngung 
läßt sich aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG sicherlich nicht 
herleiten. Andererseits setzt die Erlaubnispflicht 
auch nicht erst ein, wenn „das übliche Maß land-
. wirtschaftlicher  Düngung" überschritten wird, da 
eine schädliche Veränderung des Wassers oft auch 
bereits weit unterhalb dieser Schwelle bewirkt wer-
den kann. Die Erlaubnispflicht richtet sich dement-
sprechend nach den jeweiligen standörtlichen Ge-
gebenheiten, Bodenbeschaffenheit und Grundwas-
serflurabstand, Art, Menge und Zeitpunkt der Dün-
gung sowie Art und Wachstumszustand der Pflan-
zen. 

Die Bestimmung der Schwelle, von der ab die Er-
laubnispflicht einsetzt, bereitet im Einzelfall 
Schwierigkeiten. Das hat dazu geführt, daß die Vor-
schrift bisher überhaupt noch nicht auf landwirt-
schaftliche Gefährdungstatbestände angewandt 
wird, selbst dort nicht, wo Überdüngung nachweis-
lich zu Gewässerverunreinigungen geführt hat. 

Der Rat hält es für dringend geboten, die Erlaub-
nispflicht gegenüber den Landwirten so bald wie 
möglich in folgenden typischen Gefährdungstatbe-
ständen geltend zu machen: 

— Dungüberschußbetriebe mit einem Wirtschafts-
düngeranfall von mehr als 2 DE/ha LF; 

— bestimmte Intensivkulturen, wie Mais, Hopfen, 
Wein, Feldgemüse und Obst, im weiteren Ein-
wirkungsbereich von Wassergewinnungsanla-
gen; 

— Lagen mit durchlässigen, flachgründigen Bö-
den; 

— Lagen mit geringem Grundwasserflurabstand; 

— Lagen, von denen über eine Bodenentwässerung 
besondere Gefahren für die aufnehmenden 
Oberflächengewässer ausgehen. 

Im Erlaubnisbescheid müssen konkrete Auflagen 
über Art und Ausmaß der zulässigen Düngung fest-
gelegt sein. 

1281. Um die Einleitung entsprechender Erlaub- 
nisverfahren zu gewährleisten, müssen die Wasser- 

behörden die Betriebsinhaber dazu veranlassen, 
entsprechende Erlaubnisanträge zu stellen. Die er-
forderlichen rechtlichen Grundlagen sind im jewei-
ligen Landesrecht enthalten. 

Für die Sicherstellung eines in diesem Sinne konse-
quenten Vollzuges des § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG ist es 
nach Ansicht des Rates jedoch unerläßlich, die Vor-
schrift gerade im Bezug auf Maßnahmen im Be-
reich der Landwirtschaft in vollzugsgerechter 
Weise zu konkretisieren. Insoweit kommt es ent-
scheidend darauf an, den Wasserbehörden hinrei-
chend bestimmte Maßstäbe für die Anwendung der 
Vorschrift in der Praxis an die Hand zu geben. Ent-
sprechende Vorschläge sind im Rahmen der Dis-
kussion um eine 5. Novelle des WHG bereits erör-
tert worden. Der Rat fordert die Bundesregierung, 
den Bundestag und den Bundesrat auf, den nachfol-
gend genannten Gesichtspunkten für eine Fort-
schreibung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 bei der Novelle Rech-
nung zu tragen. 

— Die Bundesregierung sollte ausdrücklich beauf-
tragt werden, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu bestimmen, wel-
che Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft 
als Benutzungen anzusehen sind. 

— Um die Verordnungsermächtigung mit einem 
Höchstmaß an Bestimmtheit auszustatten und 
der Verordnungsgebung somit klare Vorgaben 
für das wasserwirtschaftlich Erforderliche zu 
geben, sollten die Gefährdungstatbestände 
— Dungüberschußbetriebe und 
— intensive landwirtschaftliche Nutzung in La-

gen mit besonderer Grundwassergefährdung 

in das Gesetz selbst aufgenommen werden. Es 
ist dann Sache der Verordnungsgebung, diese 
Gefährdungstatbestände zu präzisieren und ggf. 
zu ergänzen. 

5.3.1.4 Allgemeine Empfehlungen einer 
umweltschonenden Düngung 

1282. Über die dargestellten Möglichkeiten einer 
abfall- und wasserrechtlichen Regelung hinaus muß 
auch die übrige Düngepraxis den Erfordernissen ei-
ner umweltschonenden Landbewirtschaftung ge-
recht werden. Vor allem wird es Aufgabe der land-
wirtschaftlichen Beratung sein, entsprechende 
Empfehlungen auzuarbeiten und diese den Land-
wirten nahezubringen. Einige grundsätzliche Über-
legungen für solche Empfehlungen seien nachste-
hend angeführt: 

— Die Berücksichtigung der pflanzenverfügbaren 
Nährstoffe im Boden, insbesondere des Stick-
stoffs, bei der Bemessung der Düngergaben für 
eine landwirtschaftliche Kultur. 

— Eine regelmäßige Bestimmung der Nährstoffge-
halte in den aufzubringenden wirtschaftseige-
nen Düngern und Klärschlämmen und ihre An-
rechnung bei der Ermittlung des zusätzlichen 
Handelsdüngerbedarfs. 
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— Eine Verbesserung der Anbausysteme, insbe-
sondere durch eine Ausweitung der Fruchtfolge 
(Kap. 5.4). 

— Die Anhäufung von Stallmist an Gewässerufern 
zu unterlassen. 

— Entlang von Bächen, Gräben und sonstigen Ge-
wässern sowie in der Umgebung nährstoffarmer 
Biotope einen 3-5 m breiten Randstreifen von 
der Düngung auszunehmen. 

5.3.1.5 Gülleaufbereitung als Ausweg 

1283. Schon nach heutigen Maßstäben besteht in 
einigen Regionen ein ausgeprägtes Mißverhältnis 
zwischen den tierischen Ausscheidungen, die über-
wiegend in flüssiger Form als Gülle anfallen und 
den für die Aufbringung zur Verfügung stehenden 
Flächen. Dieses Mißverhältnis wird sich verschär-
fen, wenn die vom Rat aufgezeigten Grenzen einer 
umweltverträglichen Aufbringung von Gülle beach-
tet werden. Für die landwirtschaftliche Tierhaltung 
bleiben dann nur zwei Möglichkeiten: 

— Herabsetzung der Viehbesatzdichte 

— Entsorgung der überschüssigen Gülle entweder 
innerhalb des Betriebes oder in noch zu schaf-
fenden zentralen Anlagen. 

1284. Eine umweltschonende Entsorgung der 
Gülle erfordert in der Regel deren Aufbereitung. 
Diese Aufbereitung ist zu unterscheiden von der 
Güllebehandlung, die aus hygienischen Gründen 
und zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen er-
forderlich ist (vgl. Abschn. 3.5.2). 

Aus der Sicht des Umweltschutzes verfolgt die Auf-
bereitung der Gülle folgende Ziele: 

— Eine Abtrennung der festen Bestandteile und 
deren Kompostierung, um Lagerung, Transport 
und Verkauf zu ermöglichen. 

— Eine Verringerung der verbleibenden Nähr-
stoffe in der flüssigen Phase. 

— Eine leichtere und besser dosierbare Ausbrin-
gung der flüssigen Phase. 

— Eine Einstellung definierter Nährstoffgehalte in 
beiden Phasen. 

1285. Falls eine Unterbringung auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen auch dann nicht möglich ist, 
müßte eine abwassertechnische Behandlung der 
flüssigen Phase bis zur unschädlichen Einleitung in 
die Gewässer erfolgen; die Kosten wären den Gül-
leproduzenten anzulasten. 

1286. Zur Aufbereitung können Verfahren ver-
wendet werden, die aus der Abwassertechnik be-
kannt sind. Sowohl mit als auch ohne Abtrennung 
der Feststoffe bietet sich eine anaerobe Ausfaulung 
der Gülle an. 

Die Ausfaulung hat folgende Vorteile: 

— Verminderung der Geruchsbelastung und der 
pathogenen Keime. 

— Verbesserung des Düngers, so daß die Nähr-
stoffe in einer für die Pflanzen besser nutzbaren 
Form vorliegen. 

— Das entstehende Biogas (Methan) kann als 
Energiequelle genutzt werden. 

— Durch Mischung von Gülle verschiedener Tier-
arten läßt sich das NPK-Verhältnis günstig be-
einflussen, d. h. anpassen an die Bedürfnisse der 
jeweiligen Kulturen. 

Die herkömmliche aerobe Behandlung mit der not-
wendigen Schlammbehandlung erscheint unter Be-
rücksichtigung aller Kosten und des geringen 
Nutzens zur Zeit weniger empfehlenswert. 

1287. Bau und Betrieb von Anlagen zur Aufberei-
tung überschüssiger Gülle verursachen erhebliche 
Kosten. Diese kann der Tierhalter vermeiden, wenn 
er den Tierbestand herabsetzt und der Aufbrin-
gungsfläche anpaßt. Andernfalls bleibt nur die Mög-
lichkeit, die Kosten durch Verwendung des Me-
thans und Verkauf der kompostierten Feststoffe so-
weit wie möglich zu senken. 

Die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen hängt u. a. 
von folgenden Faktoren ab: 

— Schaffung der organisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen für größere, zentrale An-
lagen, die Gülle aus mehreren Betrieben zusam-
men aufarbeiten. 

— Erschließung von Absatzmöglichkeiten für Me-
than und Komposte. 

Wenn die vom Rat als unerläßlich angesehenen Be-
schränkungen der Gülleverwendung durchgesetzt 
werden, dürfte auch dies mittelbar dazu führen, daß 
sich die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen erhöht. 

Eine Mitbehandlung der überschüssigen Gülle oder 
der verbleibenden flüssigen Phase in kommunalen 
Kläranlagen ist nicht sinnvoll, da die anteiligen Ko-
sten zu hoch wären; allein schon aus diesem 
Grunde sollte diese ausgeschlossen werden. 

1288. Jüngste Untersuchungen haben eine weitere 
Möglichkeit zur nutzbringenden Verwertung der 
Gülle aufgezeigt. Rinder- und Schweinegülle kön-
nen durch eine neuartige Verfahrenskombination 
zunächst in „Bioschlamm" überführt und dann 
durch ein spezielles Aufbereitungsverfahren zu pro-
teinhaltigem Futtermittel verarbeitet werden. Das 
Verfahren bietet gleichzeitig mehrere Vorteile, von 
denen hier nur zwei genannt seien: 

— Bei betriebsinterner Wiederverwendung der 
Futtermittel verringert sich der Bedarf an be-
triebsexternen Kraftfuttermitteln, wodurch der 
innerbetriebliche Stoffkreislauf ausgeglichener 
wird. 

— Der Stickstoffgehalt der zur Ausbringung ver-
bleibenden flüssigen Phase wird um etwa 90 % 
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reduziert, wodurch sich die Gefahr der Gewäs-
serbelastung mit Nitraten verringert. 

Das Verfahren wurde bisher erst in Pilotanlagen 
mit Erfolg getestet, ein Großversuch steht bevor. 

1289. Zusammenfassend stellt der Rat fest: 

Der Schutz des Grundwassers vor Verunreinigun-
gen muß umfassend sein. Ausnahmeregelungen für 
die Landwirtschaft und für den Nitrateintrag kön-
nen grundsätzlich nicht erwogen werden. Daher 
müssen Maßnahmen gegen die Überdüngung mit 
Handelsdünger und Wirtschaftsdünger getroffen 
werden, um dem allenthalben zu beobachtenden 
Anstieg der Nitratgehalte im Grundwasser zu be-
gegnen. Dabei handelt es sich um die Abwehr un-
mittelbar drohender Gefahren, nicht etwa nur dar-
um, möglichen zukünftigen Umweltbelastungen 
vorzubeugen. Allerdings ist es auch ein Gebot der 
Vorsorge, zum Schutz der Böden, insbesondere zur 
Sicherung des Denitrifizierungsvermögens der tie-
feren Bodenschichten auf lange Sicht der Überdün-
gung entgegenzuwirken. Die Wasserbehörden müs-
sen vor allem dazu veranlaßt werden, die Düngepra-
xis in Fällen besonderer, aktueller Grundwasserge-
fährdung unter Kontrolle zu bringen. Darüber hin-
aus sollte das Instrument der Stickstoffabgabe ein-
gesetzt werden, um den für die Grundwassergefähr-
dung mitursächlichen Trend zu weiterer Intensivie-
rung und Ertragssteigerung aufzuhalten. 

5.3.2 Empfehlungen zum Komplex 
Pflanzenschutzmittel 

5.32.1 Einführung 

1290. Die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels 
setzt nach bisher geltendem Recht voraus, daß es 
bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter An-
wendung hinreichend wirksam ist, Erfordernisse 
des Gesundheitsschutzes von Mensch und Tier 
nicht entgegenstehen und das Mittel keine nicht 
vertretbaren sonstigen schädlichen Auswirkungen 
besitzt. Diese Voraussetzungen gewährleisten, daß 
neu zugelassene Pflanzenschutzmittel nach den be-
stehenden Richtlinien geprüft worden sind. Aller-
dings ist davon auszugehen, daß es sich um biolo-
gisch aktive Stoffe handelt, die nur in Ausnahmefäl-
len so spezifisch wirken, daß nicht auch andere Or-
ganismen in mehr oder minder geringem Ausmaß 
geschädigt werden können. Außerdem ist mit einer 
Kontamination des Bodens, des Wassers und der 
landwirtschaftlichen Produkte zu rechnen. Der Rat 
ist der Meinung, daß das Risiko dieser Auswirkun-
gen vermindert werden muß. Zunächst kommt es 
darauf an, die Kenntnis der Wirkungen von Pflan-
zenschutzmitteln auf die belebte und unbelebte Um-
welt zu erweitern und daraus Folgerungen für die 
Zulassung zu ziehen. In der Praxis sind die Krite-
rien für eine bestimmungsgemäße und sachge-
rechte Anwendung der Substanzen zu verbessern. 

1291. Besondere Bedeutung zur Verminderung 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln kommt 

dem Integrierten Pflanzenschutz zu. Der Rat unter-
stützt daher alle Anstrengungen, biologische, pflan-
zenzüchterische und anbautechnische Maßnahmen 
zu diesem Zwecke weiterzuentwickeln und zu kom-
binieren. Entwicklungszustand und Ziele dieser Be-
mühungen in der Bundesrepublik Deutschland 
wurden kürzlich zusammengestellt (BML, 1983; 
FRANZ, 1984). 

5.3.2.2 Zulassung 

1292. Gegenwärtig sind in der Bundesrepublik 
Deutschland etwa 1800 Pflanzenschutzmittel auf 
der Basis von etwa 300 Wirkstoffen zugelassen. Im 
Interesse einer bestimmungsgemäßen und sachge-
rechten Anwendung sollte die Zulassung von Sub-
stanzen, die durch die Entwicklung spezifisch wir-
kender Stoffe überflüssig werden, nicht nach Ab-
lauf erneuert werden. 

1293. Von der vorgesehenen Novellierung des 
Pflanzenschutzgesetzes selbst sind noch keine 
grundlegenden Änderungen bei der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln zu erwarten. Die ausdrückli-
che Erwähnung des Schutzes des Naturhaushaltes 
in den Zweckbestimmungen bedeutet jedoch eine 
Hervorhebung und Verstärkung dieses Gesichts-
punktes, der bisher nur mit der Bezeichnung „Ab-
wehr der sonstigen schädlichen Auswirkungen" ab-
gedeckt wurde. Obwohl das Zulassungsverfahren 
weiter entwickelt werden wird, um dem Auftreten 
nicht hinnehmbarer Schadwirkungen von Pflanzen-
schutzmitteln zu begegnen, kann man nicht davon 
ausgehen, daß damit alle Schäden für die Umwelt 
erfaßt werden können. Vor allem muß damit ge-
rechnet werden, daß immer wieder Schadwirkun-
gen auftreten, die nicht vorhersehbar waren, und 
die deshalb auch nicht bei der Entscheidung über 
die Zulassung, über Gebrauchsinformationen und 
Anwendungsbeschränkungen berücksichtigt wer-
den konnten. Beim Einsatz neuer Wirkstoffe kann 
vielfach erst der „Großversuch" der praktischen An-
wendung nach der Zulassung alle Anhaltspunkte 
dafür erbringen, wie sich das Pflanzenschutzmittel 
im ganzen auf den Naturhaushalt und die sonstigen 
Schutzgüter des Bundesnaturschutzgesetzes aus-
wirkt. Grundsätzlich sollten neue Pflanzenschutz-
mittel daher zunächst nur auf 5 Jahre zugelassen 
werden; der Bundesgesetzgeber sollte in der No-
velle zum Pflanzenschutzgesetz keinen weiterge-
henden Rechtsanspruch einräumen. Innerhalb die-
ser Zeit können ausreichende Erfahrungen gesam-
melt und bei der Entscheidung über eine Neuzulas-
sung berücksichtigt werden. In diesem Zusammen-
hang kommt der Verpflichtung des Antragstellers 
nach § 13 Abs. 4 Reg. Entw. eine besondere Bedeu-
tung zu, der Biologischen Bundesanstalt Änderun-
gen gegenüber den Angaben und Unterlagen nach 
§ 12 Abs. 3 unverzüglich anzuzeigen. Dadurch wer-
den Hersteller und Vertreiber verpflichtet, nachtei-
lige Wirkungen auf den Naturhaushalt, auf Arten 
und Biotope, die im Zeitpunkt der Zulassung noch 
nicht bekannt waren, gegenüber der Biologischen 
Bundesanstalt zu offenbaren, sobald ihnen diese 
aus Rückmeldungen der Verkäufer oder der An- 
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wender bekannt werden. Dabei ist insbesondere si-
cherzustellen, daß alles anfallende Material weiter-
zugeben ist, aus dem sich Anhaltspunkte für eine 
Neubewertung durch die Zulassungsbehörden erge-
ben können, nicht nur solche Hinweise, die der An-
tragsteller selbst für relevant hält. 

1294. Der Rat ist der Auffassung, daß bei der Wei-
terentwicklung des Zulassungswesens darauf hin-
gearbeitet werden sollte, eine Reihe von noch z. Zt. 
bestehenden Informationsdefiziten abzubauen: 

a) Untersuchungen an freilebenden Tieren haben 
bisher nur wenige Arten einbezogen. Zwar wer-
den regelmäßig Untersuchungen an einzelnen 
Vogel- und Fischarten vorgenommen; Ergeb-
nisse über Untersuchungen an anderen Spezies 
werden jedoch, nicht zuletzt wegen der allgemei-
nen Bedenken gegen Tierexperimente, kaum 
vorgelegt, Prüfrichtlinien sind nicht vorhanden. 

b) Obwohl Auswirkungen der Pflanzenschutzmittel 
auf einzelne Glieder der Nahrungskette vorge-
legt werden müssen, brauchen Untersuchungen 
über die Wirkung auf die gesamte Nahrungs-
kette und damit komplexere Bereiche des ökosy-
stems bisher nicht durchgeführt zu werden. 

c) Die Untersuchungen der Wirkung auf Nutzar-
thropoden ist bisher nicht obligatorisch. Sie wird 
nur in solchen Fällen vorgenommen, bei denen 
der Anmelder eine entsprechende Kennzeich-
nung des Mittels vornehmen will. 

d) Die Prüfung der Auswirkung von Pflanzen-
schutzmitteln auf die Bodenfauna und -flora, ins-
besondere die Regenerationsfähigkeit der Bo-
denbiozönose, ist unzureichend. 

e) Die Vorgänge der Adsorption und Desorption 
von Wirkstoffen an Bodenpartikeln, die Pro-
bleme der Anlagerung von Wirkstoffen und de-
ren Abbauprodukten an Bodeninhaltsstoffe, die 
mögliche Remobilisierung und die damit ver-
bundene Pflanzenverfügbarkeit sowie der Über-
gang ins Grundwasser sind zumeist wenig be-
kannt. 

f) Der Einfluß der Mittel auf Oberflächengewässer 
wie ihre Selbstreinigungsfähigkeit, Sauerstoff-
gehalt, pH-Wert, Gesamtstickstoff und andere 
Parameter wird nur ungenügend untersucht. 

g) Die Wirkung auf wildwachsende niedere Pflan-
zen wie Algen und Flechten wird bisher nicht 
untersucht. 

1295. Der Rat ist der Auffassung, daß viele dieser 
Informationen nicht bereits zum Zeitpunkt der 
Erstzulassung vorgelegt werden können. Sie sind 
durch besondere Untersuchungen und aus den 
Erfahrungen des „Großversuches" innerhalb von 
5 Jahren nach der Zulassung zu gewinnen. Die Er-
gebnisse bilden die Grundlage für die Entscheidung 
über die Neuzulassung. 

5.3.2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der 
Kriterien zur bestimmungsgemäßen 
Anwendung 

1296 Bei allen Pflanzenschutzmitteln ist mit feh-
lerhaften und wirtschaftlich unnötigen Anwendun-
gen in erheblichem Umfange zu rechnen. Es wird 
z. B. geschätzt, daß gegenwärtig etwa 50 % der 
durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen mit 
Herbiziden überflüssig sind (DIERCKS, 1984). Da-
her kann eine genauere Definition der Anwen-
dungskriterien zu einer erheblichen Verminderung 
des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln führen. 

Um die Kriterien der Anwendung zu präzisieren, 
sollten 

a) die Diagnose der Pflanzenerkrankungen und 
der Kenntnisstand über entsprechende Gegen-
maßnahmen verbessert werden, 

b) Prognosen über die Zeitpunkte des Auftretens 
der Schaderreger oder Unkräuter, über die 
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und 
über die mögliche Schadenshöhe verbessert 
werden, 

c) wirtschaftliche Schadensschwellen definiert und 
fortgeschrieben werden, um zumindest unwirt-
schaftliche Behandlungen zu vermeiden, 

d) vorbeugende Kulturmaßnahmen der Pflanzen-
hygiene zur Herabsetzung der Schadenswahr-
scheinlichkeit verstärkt eingesetzt werden (inte-
grierte Anbausysteme), 

e) zur Weiterentwicklung der Grundlagen und Ver-
fahren des integrierten Pflanzenschutzes ver-
stärkte Forschungsanstrengungen unternom-
men werden; Bund und Länder müssen dafür 
mehr Forschungsmittel bereitstellen, 

f) die durch Forschung gewonnenen Erkenntnisse 
zum integrierten Pflanzenschutz in praxisreife 
Anwendungsverfahren weiterentwickelt und so 
schnell wie möglich in die landwirtschaftliche 
Praxis eingeführt werden; dazu ist es erforder-
lich, verstärkt Modellvorhaben mit öffentlichen 
Mitteln zu fördern, 

g) ein leistungsfähiges Beratungssystem als 
Grundvoraussetzung für die breite Anwendung 
des integrierten Pflanzenschutzes in der land-
wirtschaftlichen Praxis mit Vorrang eingerichtet 
bzw. das bestehende entsprechend ausgebaut 
werden; den Ländern wird dringend empfohlen, 
so schnell wie möglich die personellen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen für ein lei-
stungsfähiges Beratungssystem im integrierten 
Pflanzenschutz zu schaffen. 

1297. Als eine grundsätzliche Strategie für die 
Verminderung der Umweltbelastung wird die Ein-
teilung der chemischen Pflanzenschutzmittel in 
Klassen verschiedener Umweltgefährlichkeit ange-
sehen, für die unterschiedliche Anwendungskrite-
rien definiert und unterschiedliche Anwendungs-
beschränkungen festgesetzt werden könnten. For-
mulierungen von Wirkstoffen der Klasse I sollten 
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dann nur an Personen mit nachgewiesener Sach-
kunde abgegeben und auch nur von ihnen einge-
setzt werden dürfen. Formulierungen von Wirkstof-
fen der Klasse II benötigten diesen Sachkunde-
Nachweis nicht, dürften jedoch nur in der Landwirt-
schaft eingesetzt werden. Formulierungen von 
Wirkstoffen der Klasse III wären auch außerhalb 
der Landwirtschaft anwendbar. Darüber hinaus 
wäre eine danach abgestufte Überwachung der An-
wendung vorstellbar. 

5.3.2.4 Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
sachgerechten Anwendung 

1298. Wesentliche Voraussetzungen für einen 
sachgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
sind geeignete Ausbringungstechniken, zu denen 
verfeinerte Zubereitungen sowie konstruktiv fort-
schrittliche Geräte gehören, die sorgfältig zu war-
ten sind. Die Möglichkeiten zur Minderung der ver-
brauchten Mengen bei gleichbleibendem Effekt 
werden bei weitem nicht ausgeschöpft. Bedauerli-
cherweise gibt es keine ausreichenden Anreize für 
solche Fortschritte. Daher sollten die Anwender 
nachprüfbaren Verpflichtungen genügen, zu denen 
insbesondere Nachweis von Zuverlässigkeit und 
Sachkunde, Fortbildung und geordneter Entsor-
gung der Reste gehören muß. Daher sind Regeln für 
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu ent-
wickeln, die Bestandteil der allgemeinen Regeln 
umweltschonender Landbewirtschaftung werden. 

1299. Der Rat begrüßt die Einführung einer allge-
meinen Anwenderpflicht zur Vermeidung von Um-
weltschäden, wie sie im Regierungsentwurf der No-
velle zum Pflanzenschutzgesetz vorgesehen ist. 
Hier muß das Vorsorgeprinzip „so wenig wie mög-
lich" verwirklicht werden. Es muß bezweifelt wer-
den, ob die Anwendung „nach guter fachlicher Pra-
xis" (§ 6 Abs. 1 Satz 1 d. Entw.) die Pflichtenlage in 
einer geeigneten Weise umschreibt. Schon Neben-
erwerbslandwirte mit geringen Anbauflächen, erst 
recht nichtgewerbliche Gärtner, dürften überfor-
dert sein, wenn man ihr Verhalten an Maßstäben 
mißt, die an die „gute Laborpraxis" Anlehnung su-
chen. Sinnvoller wäre demgegenüber, die allge-
meine Betreiberpflicht so zu umschreiben, wie dies 
§ 22 BImSchG für das Verbot vermeidbarer Um-
welteinwirkungen oder § 1 a WHG für das Verbot 
vermeidbarer Gewässerverunreinigungen vorse-
hen. Ergänzend tritt das Verbot der Anwendung im 
Einzelfall hinzu, das auf konkrete Schutzbedürftig-
keiten abstellt: Nach § 6 Abs. 1 Satz 2 d. Entw. dür-
fen Pflanzenschutzmittel nicht angewandt werden, 
„soweit der Anwender damit rechnen muß, daß ihre 
Anwendung schädliche Auswirkungen auf die Ge-
sundheit von Mensch oder Tier oder auf Grundwas-
ser oder sonstige erhebliche schädliche Auswirkun-
gen, insbesondere auf Wasser, Boden, Luft, Tier-
oder Pflanzenarten, hat."  Unter beiden Gesichts-
punkten muß die Erfüllung der Anwenderpflicht 
durch Gebrauchsinformationen unterstützt werden, 
die unmißverständliche Angaben über die bestim-
mungsgemäße und sachgerechte Anwendung ent-
halten müssen (§ 13 Abs. 3 Nr. 1 a). 

Im einzelnen empfiehlt der Rat folgende Maßnah-
men: 

— Verbesserung der amtlichen Beratung mit dem 
Ziel, bei den Anwendern das Verständnis für 
ökologische Zusammenhänge zu stärken und die 
Bereitschaft zu umweltschonendem Verhalten 
zu fördern, 

— Regelmäßige Wartung und Überwachung der 
Geräte, 

— Verbesserung und Verfeinerung der Anwen-
dungstechnik. 

1300. Ein besonderes Problem stellt die Rück-
nahme und ordnungsgemäße Entsorgung der Ver-
packungen mit darin enthaltenen Resten der Pflan-
zenschutzmittel dar. Gut zwei Drittel des Pflanzen-
schutzmittelabsatzes (bezogen auf die Wirkstoff

-menge) werden als Flüssigformulierung vertrieben 
und in Einwegverpackungen ausgeliefert. Die Rück-
nahme dieser Verpackungen ist nicht vorgesehen. 
Dies gilt auch für Verpackungen von Feststoffprä-
paraten. Um die bestehenden Probleme für die Ab-
fallbeseitigung zu mindern und um Verunreinigun-
gen von Böden und Gewässern durch Pflanzen-
schutzmittelreste vorzubeugen, empfiehlt der Rat 
folgende Schritte: 

1) Pflanzenschutzmittel sollten so weit als tech-
nisch möglich und sinnvoll als Granulat vertrie-
ben werden. Dadurch wäre gewährleistet, daß 
nach dem Entleeren die in den Behältern ver-
bleibenden Mittelreste minimiert werden und 
die verschütteten Mengen wieder aufgenommen 
werden können. Dieser Grundsatz sollte von den 
zuständigen Behörden bei der Zulassung beach-
tet werden. 

2) Alle Granulate und möglichst auch die Flüssig-
formulierungen sollten im Bereich der Land-
wirtschaft in standardisierten, festen Kunst-
stoffbehältern vertrieben werden. Die Rück-
nahme der Behälter durch Händler und Herstel-
ler sollte vorgeschrieben werden. Falls eine sol-
che Vorschrift nicht ausreicht, um einen ord-
nungsgemäßen Rücklauf dieser Art von Sonder-
müll zu gewährleisten, muß ein Pfandsystem 
eingeführt werden. Die Hersteller und Händler 
müssen für eine schadlose Beseitigung Sorge 
tragen, soweit die Verpackungen nicht wieder 
verwendet werden können. 

3) Die Auslieferung an sachkundige Großabneh-
mer (z. B. Lohnunternehmen) sollte mit Tank-
fahrzeugen erfolgen, sofern das mit den Grund-
sätzen des Transports gefährlicher Güter verein-
bar ist. 

4) Das Verbot der Einleitung von Spülflüssigkeits-
resten in Gewässer oder in die Kanalisation 
muß durchgesetzt werden. Die Granulatformu-
lierung wird ohnehin den Spülaufwand min-
dern. 

5) Die Verwirklichung obenstehender Pflichten im 
einzelnen ist gemäß dem Verursacherprinzip 
und wegen der Sachkunde Aufgabe von Herstel- 
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lern, Händlern und Anwendern. Diese sollten 
unabhängig davon, ob die nötigen rechtlichen 
Vorschriften bereits in Kraft sind, umgehend ein 
Konzept entwickeln, in dem insbesondere die 
Vereinheitlichung der Behälter, die Organisa-
tion der Rückführung, der Anteil der Wiederver-
wendung bzw. -verwertung sowie die umwelt-
schonende Reinigung der Behälter dargelegt 
werden müßte. Die Hersteller sollten überdies 
alsbald erklären, in welchem Maß sie Granulat-
formulierungen einführen können. 

1301. Auch bei der Herstellung und Anwendung 
der Pflanzenschutzmittel sind weitere Verbesserun-
gen im Gange, die zur Herabsetzung der erforderli-
chen Wirkstoffmenge je Flächeneinheit und zur 
Verminderung der Abdrift führen können: 

— Weiterentwicklung der selektiven Anwendungs-
technik durch Verwendung von Granulaten so-
wie durch Saatgutpillierung, 

— Einführung von Formulierungshilfsstoffen oder 
Zusätzen, die das Eindringen der Wirkstoffe in 
das Pflanzengewebe oder in die Schädlinge er-
leichtern, 

— Verbesserung der Haftfähigkeit der Spritzlö-
sung z. B. durch elektrostatische Aufladung der 
Spritztropfen. 

Der Rat begrüßt die hier sichtbaren Ansätze und 
fordert weitere Anstrengungen in der vorgezeigten 
Richtung. 

1302. Falls die genannten Maßnahmen zur Be-
grenzung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
nicht den erwarteten Erfolg zeigen, sollten ökono-
mische Anreize angestrebt werden. So könnten: 

— Pflanzenschutzmittel mit einer Abgabe belegt 
werden. Eine Verteuerung der Pflanzenschutz-
mittel durch eine Abgabe ist allerdings schwie-
rig zu konzipieren. Sie sind im Verhältnis zu 
ihrer ertragsichernden Wirkung billig, so daß 
eine Abgabe zu einer Vervielfachung des Preises 
führen müßte. Auch wären für eine solche Ab-
gabe die Pflanzenschutzmittel sehr genau in 
Schädlichkeitsklassen einzuordnen, um eine 
ausreichend präzise Bemessungsgrundlage im 
Sinne des Abgabenrechts zu ergeben; eine sol-
che genaue Kategorisierung ist sicherlich sehr 
schwierig. Schließlich sind die erforderlichen 
Mengen und damit die Packungen relativ klein, 
so daß ein erheblicher Schmuggel unvermeidbar 
wäre. 

— Qualitätsnormen und Handelsklassen landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse so geändert werden, 
daß die äußere Qualität der Produkte weniger 
gewichtet wird, da z. B. im Obstbau etwa 50 
der Pflanzenschutzmaßnahmen der äußeren 
Qualität dienen. 

5.3.2.5 Alternative Pflanzenschutzmaßnahmen 

1303. Um die Verwendung chemischer Pflanzen

-

schutzmittel weiter einzuschränken, empfiehlt der 

Rat, die Entwicklung alternativer Pflanzenschutz-
maßnahmen mehr als bisher zu unterstützen. Zu 
diesen Verfahren, die z. T. noch einer weiteren Er-
forschung und Erprobung bedürfen, gehören: 

— Bekämpfung von Schädlingen durch Einsatz ih-
rer natürlichen Feinde (Parasiten, Prädatoren, 
Mikroorganismen und Viren), 

— Anlockung von Schädlingen mittels Lockstoffen 
(Pheromone) und gezielte Vernichtung, 

— Bekämpfung von Schadinsekten durch gezielte 
Eingriffe in wichtige Lebensfunktionen wie 
Häutung, Verpuppung und Fortpflanzung, 

— Fernhaltung von Schadorganismen durch Resi-
stenzzüchtung einschließlich der Ausnutzung 
und Förderung natürlicher Abwehrmechanis-
men, z. B. durch Pflanzeninhaltsstoffe (Allomo-
ne, Phytoalexine). 

1304. Zusammenfassend stellt der Rat fest: 
Die Zulassungspflicht für Pflanzenschutzmittel, die 
Anwendungsbeschränkungen und die Offizialbera-
tung haben es nicht vermocht, Umweltschäden ver-
läßlich auszuschließen. Auch für die Zukunft blei-
ben viele Gefahrenquellen bestehen. Zur Gefahren-
abwehr werden weitere Gegenmaßnahmen getrof-
fen werden müssen, so etwa gegen Abdrift und Ab-
schwemmung, Überdosierung und vorschriftswidri-
gen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Darüber 
hinaus bleibt es ein Gebot der Vorsorge, daß so 
wenig wie möglich chemische Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden. Der Schutz der Böden fordert es 
insbesondere, daß die Meso- und Makrofauna in 
bestmöglichem Umfang erhalten bleibt. Ferner 
kommt es darauf an, der Anreicherung von gebun-
denen Rückständen (bound residues) im Boden ent-
gegenzuwirken. Trotz des hohen Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln werden die lebensmittel-
rechtlichen Grenzwerte für Rückstände in der Re-
gel eingehalten werden; dennoch sollten in der 
landwirtschaftlichen Produktion auch in Zukunft 
Anstrengungen unternommen werden, um den Ein-
satz solcher Mittel soweit wie möglich zu reduzie-
ren. 

5.3.3 Maßnahmen gegen Erosion 

5.3.3.1 Erosion — ein unterschätztes Problem 

1305. Die Änderungen der Bodenbewirtschaftung 
in den letzten beiden Jahrzehnten haben die Ero-
sionsgefahr erheblich verstärkt. Tatsächlich ist eine 
Zunahme der Bodenerosion — in erster Linie durch 
Wasser, aber auch durch Wind — im größeren Teil 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Bun-
desrepublik Deutschland unverkennbar. Dabei ist 
besonders auf die Bodenverluste durch flächenhaf-
te, schleichende Erosion hinzuweisen, die in ihrem 
Ausmaß immer noch verkannt werden. 

Das Erosionsproblem muß daher verstärkt in das 
Bewußtsein der Landwirte, der landwirtschaftli-
chen Fachbehörden, der landwirtschaftlichen Bera- 
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tung und nicht zuletzt der Agrarpolitik gerückt wer-
den. Zwar ist Bodenerosion in einem gewissen Um-
fang ein natürlicher Vorgang. Viele Formen der 
Landbewirtschaftung, die ihrerseits wiederum von 
agrarpolitischen Rahmenbedingungen beeinflußt 
werden, wirken sich jedoch beschleunigend auf den 
Erosionsprozeß aus. 

5.3.3.2 Bestandsaufnahme und Erosionsvorhersage 

1306. Als erster Schritt sollten die Erodierbar-
keits-Erhebungen aus den Jahren 1948, 1965 und 
1976 (RICHTER, 1976) unter Berücksichtigung 
neuer Bewertungsverfahren auf den neuesten 
Stand gebracht werden. Der Rat verweist hierzu auf 
das Verfahren von WISCHMEIER und SMITH 
(1978), das RICHTER (1965) zitiert und SCHWERT-
MANN und Mitarbeiter (1981) an mitteleuropäische 
Verhältnisse angepaßt haben (Abschn. 4.2.4.3). Mit 
seiner Hilfe können Gebiete hoher Erodierbarkeit 
der Böden und erosionsfördernder Niederschlags

-

Intensitäten in Karten kleineren Maßstabs darge-
stellt werden, wie z. B. in der Standortkundlichen 
Bodenkarte von Bayern 1 : 25000 (WITTMANN und 
HOFFMANN, 1981) oder der Isoerodentkarte von 
Bayern (ROGLER und SCHWERTMANN, 1981). 
Erosionsvorhersagen als solche werden für den lo-
kalen Bereich im Maßstab 1 : 5000 oder größer und 
sogar schlagbezogen erstellt. 

Als zweiten Schritt empfiehlt der Rat den Aufbau 
einer systematischen Bodenerosions-Beobachtung 
(Kap. 5.5). 

5.3.3.3 Voraussetzungen für einen verbesserten 
Erosionsschutz 

1307. Beim vorbeugenden Erosionsschutz kommt 
der Landschaftsgestaltung eine sehr große Bedeu-
tung zu. In der Flurbereinigung könnten die kultur-
bautechnischen Möglichkeiten für eine Minderung 
der Erosion geschaffen werden (Abschn. 4.2.2.3). In 
Gefahrengebieten müssen notfalls weitere admi-
nistrative Möglichkeiten zum Erosionsschutz erwo-
gen werden. 

Auf erosionsgefährdeten Standorten sollten be-
triebswirtschaftliche Zwänge der Notwendigkeit 
des Erosionsschutzes untergeordnet werden. Für 
die Planung von Bewirtschaftungs- und Schutzmaß-
nahmen darf nicht das wirtschaftlich tolerierbare 
Maß der Erosion als Leitgröße dienen; unter Um-
weltschutzgesichtspunkten sollte vielmehr das ab-
solut erreichbare Mindestmaß an Bodenabtrag ge-
fordert werden. Der betriebliche Erosionsschutz-
plan muß die ganze Betriebsorganisation erfassen. 
Dies bedarf Kenntnisse und Einsichten, die von ei-
ner für den Erosionsschutz geschulten Beratung 
übermittelt werden können. 

Der Rat ist sich der Schwierigkeiten bewußt, die der 
vorrangige Erosionsschutz für die Landbewirtschaf-
tung mit sich bringt. Mehraufwand, Arbeits- und 
Ernteerschwernisse müssen u. U. in Kauf genom-
men werden. Der Rat erachtet den Erosionsschutz 

jedoch als Sorgfaltspflicht des Betreibers und for-
dert die konsequente Durchführung von Schutz-
maßnahmen, wie sie in den folgenden Abschnitten 
zusammengefaßt werden. 

Um dem Bodenabtrag wirksam zu begegnen, bedarf 
es einer auf Langfristigkeit angelegten Strategie, 
die die gesamte Betriebsorganisation umfassen 
muß, d. h. einzelne Punkte des nachstehenden Maß-
nahmenkataloges müssen sich allein noch nicht un-
bedingt günstig auswirken. Je stärker die Erosions-
gefährdung, um so wichtiger ist es, den Anbau ero-
sionsfördernder Kulturen — insbesondere den 
Mais-, Hopfen- und Weinbau — einzuschränken. 
Kurzfristig erzielbare Mehrerträge dürfen nicht 
dazu verführen, die Nachhaltigkeit der Boden-
fruchtbarkeit aufs Spiel zu setzen. 

5.3.3.4 Maßnahmen gegen Bodenerosion 

1308. Die Maßnahmen gegen die Abspülung glie-
dern sich in ackerbauliche, vom Landwirt jederzeit 
anwendbare Vorkehrungen und in kulturtechnische 
Eingriffe. Letztere sind aufwendiger und oft nur in 
Zusammenhang mit der Flurbereinigung zu ver-
wirklichen. In winderosionsgefährdeten Gebieten 
müssen darüber hinaus spezielle Maßnahmen er-
griffen werden. 

1309. Ackerbauliche Maßnahmen gegen die 
Abspülung: 

a) Bodenpflege und Verbesserung der Bodenstruk-
tur sind gleichzeitig wichtige Maßnahmen zur 
Erhöhung der Abspülungsresistenz und der Lei-
stungsfähigkeit. Die Bildung einer stabilen 
Krümmelstruktur ist anzustreben. Sie wird 
durch die Zufuhr an organischer Substanz und 
die verstärkte Tätigkeit der Bodenlebewelt ge-
fördert. Voraussetzungen dafür sind ein etwa 
neutraler Boden-pH-Wert (Kalkung) und die 
Vermeidung jeglicher Bodenverdichtungen, wel-
che die Belüftung und Permeabilität des Bodens 
stören. U. U. Verzicht auf das Pflügen. 

b) Die Pflugrichtung ist am Hang möglichst quer 
zum Gefälle zu legen, was bei Hangneigungen 
bis 7° =^ 12 % leicht durchführbar, bis 10° =^ 18 % 
möglich ist. Steilere Hänge, die nur im Gefälle 
gepflügt werden können, sollten in kurze Be-
triebsparzellen gegliedert werden. Auch sollte 
hier eine Rotation mit stärkerer Beteiligung ero-
sionshemmender, den Boden gut deckender Kul-
turen und verstärkter Zwischenfruchtanbau 
Verwendung finden. 

c) Steile Hänge von mehr als 12°-15° =^ 20-27 % 
Neigung sind wegen der zu erwartenden hohen 
Bodenverluste für den Dauerackerbau ungeeig-
net. Ist man, wie im Weinbau, gerade auf die 
Nutzung dieser steilen Hänge angewiesen, müs-
sen weitere Maßnahmen des Bodenschutzes er-
griffen werden. 

d) Die Feldbestellung soll so vorgenommen wer-
den, daß in vegetationslosen Perioden eine mög-
lichst hohe Bodenrauhigkeit erzielt wird, soweit 
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dadurch die Auswehung von Kolloiden nicht ge-
fördert wird bzw. keine anderen Nachteile ent-
stehen. 

e) Die Fruchtfolge ist mit steigender Hangneigung 
auf einen immer höheren Anteil an bodendek-
kenden Kulturen auszurichten. Zwischenge-
schaltete Perioden mit Grönlandnutzung sind 
ebenfalls empfehlenswert. Bei Neigungswinkeln 
von 7° bis 10° empfiehlt sich ein Anteil von 33 % 
an bodenschützenden Kulturen, bei 12°-15° 
von 50 %. 

f) Der Zwischenfruchtanbau, z. B. als Stoppelsaat 
mit Herbstnutzung oder mit Überwinterung, 
trägt dazu bei, die Bodenverluste zwischen 
Ernte und Neubestellung klein zu halten. 

g) Der Streifenanbau sieht am Hang den räumli-
chen Wechsel von Streifen mit abspülungsemp-
findlichen (z. B. Kartoffeln) und abspülungshem-
menden Kulturen (z. B. Feldfrucht, Getreide) in 
hanglinienparallelen Streifen vor. Der Boden-
verlust kann dadurch gegenüber hangabwärts 
gerichteter Bearbeitung um 2/3 bis 3/4 vermin-
dert werden. 

h) Das Mulchen des Bodens mit Pflanzenrückstän-
den mindert den Bodenverlust um Werte bis zu 
2/3. Möglich ist gerade an steilen Hängen auch 
der Einsatz von Müllkompost und synthetischen 
Bodenverbesserern. Er bleibt jedoch vorerst aus 
Kostengründen auf hochwertige Kulturen wie 
Rebflächen beschränkt. 

i) Das Konturpflügen, d. h. das Pflügen streng par-
allel zu den Höhenlinien, mindert den Bodenab-
trag gegenüber Hangabwärts gerichteter Furche 
um 1 /3 bis 1 /2 

j) Die Anlage von Konturfurchen mit leichtem Ge-
fälle zerlegt den Hang in lauter kleine Einzugs-
gebiete, fängt abgetragenen Boden noch am 
Hang auf und leitet den Oberflächenabfluß ge-
fahrlos ab. Sie ist wohl nur auf großen Besitzpar-
zellen durchführbar (Schlagunterteilung). 

k) Weinbergsbegrünung; Untersaaten im Mais- und 
Rübenanbau. Das insbesondere in steilen Wein-
bergen seit langem praktizierte Verfahren, 
Schwemmboden vom Unterhang (Hangfuß) auf 
den Oberhang hinaufzutransportieren, erbringt 
keine echten Vorteile, weil der strukturlose 
Feinboden von Natur aus erosionsanfälliger ist 
(ALTEMÜLLER, 1984; BREBURDA, 1983). 

1) Neue Ackerbauverfahren (Direktsaat, pfluglose 
Bestellungsverfahren, konservierende Bodenbe-
arbeitung usw.) können die Möglichkeiten der 
Landwirte zur Vorbeugung gegen Abspülungen 
erweitern. 

1310. Kulturtechnische Maßnahmen gegen 
die Abspülung 

a) Bei Flurbereinigungsverfahren sollte die Flur-
gliederung so vorgenommen werden, daß die 
hängigen Teile der Flur eine eignungsgerechte 
Nutzung erhalten. Dabei sind die oben unter b), 

c) und e) genannten Richtwerte für die Hangnei-
gung zu beachten. 

b) Die Flurbereinigung sollte berücksichtigen, daß 
ein möglichst hoher Anteil der Ackerflächen 
etwa hangparallel gepflügt werden kann. Stei-
lere Lagen, besonders konvexe Oberhänge soll-
ten enger parzelliert werden als die Unterhän-
ge. 

c) Die Wasserführung am Hang sollte gewährlei-
sten, daß der Oberflächenabfluß nicht an einzel-
nen Punkten in die Felder einbrechen kann, son-
dern flächig versickert bzw. gefahrlos abgeleitet 
wird. 

d) Stufenraine und Ackerterassen hemmen Ober-
flächenabfluß durch Durchtransport des abge-
tragenen Bodens bis zum Hangfuß. Andererseits 
erfordern sie spezielle Bearbeitungsgeräte, 
wenn der Hang eng terrassiert ist; die Bearbei-
tung wird aufwendiger. So muß zwischen beiden 
Gesichtspunkten ein Kompromiß gefunden wer-
den. Die Einebnung von Terrassen erhöht in der 
Regel die Bodenerosion. 

e) Felsrippen sind am Steilhang oft wichtige Stabi-
lisatoren im labilen Gleichgewicht der Boden-
auflage. Ihre Entfernung kann erhebliche Bo-
denverluste durch die Überschneidung von Ab-
spülung und schwerkraftbedingter Bodenzerstö-
rung hervorrufen. 

Maßnahmen gegen die Auswehung 

1311. Die Aufzählung der Maßnahmen gegen die 
Auswehung kann kürzer gehalten werden, da eine 
Reihe der genannten Vorkehrungen gegen die Ab-
spülung auch hier wirksam ist: Erhöhung der 
Strukturstabilität und Wasserkapazität des Bodens, 
Veränderung der Fruchtfolge, Streifenbau, Zwi-
schenfruchtanbau, erhöhte Bodenrauhigkeit in der 
vegetationslosen Zeit, Mulchen. Hinzu kommen: 

a) Die Pflugrichtung sollte wenn möglich quer zur 
Hauptwindrichtung verlaufen. Da in Nord-
deutschland immer wieder Auswehungsfälle bei 
Winden aus SW—NW und O beobachtet wurden, 
ist etwa ein N—S-Verlauf anzustreben. 

b) Stark windexponierte Stellen, wie Hügelköpfe, 
Terassenkanten, Dünen und Dünenzonen sind 
durch Anpflanzung von Gräsern und Büschen zu 
schützen. 

c) Auswehungsempfindliche Fluren sollten durch 
Heckensysteme geschützt werden. Die Hecken-
dichte ist so zu wählen, daß die Windgeschwin-
digkeit auf 60-70 % des Freilandwindes herab-
gemindert wird. Am besten erfüllen Hecken aus 
Laubgehölzen mit 30-50 % Durchlässigkeit 
diese Aufgabe. Solche Hecken formen im Luv 
eine Schutzzone in der Breite von 5 H (fünffache 
Höhe der Hecke), im Lee eine solche von 20 H 
(Abb. 5.2). Die Windschutzstreifen sollen senk-
recht zur Hauptwindrichtung angelegt und in 
Abständen von 200-300 m wiederholt werden. 
Ihre Verbindung durch quer dazu verlaufende 
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Abb. 5.2 

Quelle: DIEZ, 1982 

Nebenschutzpflanzungen erhöht die Schutzwir-
kung bei wechselnder Windrichtung. 

Aus den empfohlenen Maßnahmen sollte jeweils 
eine oder eine Kombination mehrerer ausgewählt 
werden, die den örtlichen Gegebenheiten am besten 
entspricht. Das Ziel ist, einen weitgehenden Boden-
schutz mit möglichst geringem Aufwand zu erzie-
len, denn „jede erfolgreiche Maßnahme zur Verhin-
derung der Bodenerosion trägt zur Erhaltung des 
nicht vermehrbaren Produktionsmittels Boden bei" 
(NEUMEISTER, 1984). 

5.4 Umweltschonende Landwirtschaft 
durch Anbausysteme und 
Fruchtfolgen 

5.4.1 Zur derzeitigen Fruchtfolge-Situation 

1312. Ein erheblicher Teil der von der modernen 
Landwirtschaft hervorgerufenen Umweltprobleme, 
von denen einige ja auch auf sie selbst zurückwir-
ken, ließe sich mildern, z. T. auch vermeiden, wenn 
die verschiedenen Aktivitäten der pflanzlichen und 
tierischen Erzeugung besser aufeinander abge-
stimmt und bezogen würden. Dann könnten sie sich 
in einem gewissen Umfang ökologisch ergänzen, 
ausgleichen oder sogar gegenseitig fördern. Dies 
kann sowohl innerhalb eines landwirtschaftlichen 
Betriebes als auch zwischen den Betrieben einer 
ländlichen Gemarkung geschehen und würde ein so 
weit wie möglich in sich geschlossenes „Agraröko-
system höherer Ordnung" hervorbringen. 

1313. Die Auffassung des landwirtschaftlichen Be-
triebes oder Betriebsverbundes als eines ökologi-
schen Systems ist nur in Worten neu. In Wirklich-
keit haben die Landwirte sie jahrhundertelang, 
wenn auch unbewußt praktiziert. Schon die Kombi-
nation des Ackerbaues mit der Haltung düngerlie-
fernder Tiere, die z. T. zugleich als Arbeitstiere ein-
gesetzt werden konnten, erwies sich als ökologisch 
sehr vorteilhaft (Abschn. 1. 1. 3. 2) und stellte ein 

„System" dar. Es war allerdings mit einem schwe-
ren Mangel, nämlich der Nichteinbeziehung der da-
maligen Futterbasis Wald, belastet. 

Dieser Mangel wurde erst im 18. Jahrhundert besei-
tigt, als die „Verbesserte Dreifelderwirtschaft" sich 
durchsetzte. Sie schaltete in den bis dahin üblichen 
reinen Getreidebau, der nur im jeweils dritten Jahr 
durch eine Phase ohne Anbau (Brache) unterbro-
chen worden war, statt der Brache eine „Blatt-
frucht"-Kultur ein. Damit war ein regelmäßiger 
Wechsel von Halm- und Blattfrüchten zum Prinzip 
der Fruchtfolge geworden (Abschn. 1. 1. 3. 2). 

1314. Nach diesem Fruchtwechselprinzip wurde 
die Fruchtfolge in den folgenden Jahrzehnten im-
mer weiter ausgebaut und verfeinert. Trotz guter 
Erfahrungen, die damit gesammelt worden waren, 
löste sich die moderne Landwirtschaft seit den 
1950er Jahren im Zuge der Spezialisierung von den 
vielseitigen, „weiten" Fruchtfolgen, deren Vorzüge, 
wie in Abschn. 3. 1.2 dargelegt, man durch neue An-
bau-, Düngungs- und Pflanzenschutztechniken er-
setzen zu können glaubte. 

1315. Der verbreitete Optimismus, auf die Frucht-
folge als traditionell wichtigstes Glied aller indirekt 
ertragssichernden Maßnahmen weitgehend oder 
teilweise verzichten und sie durch externe Produk-
tionshilfsmittel ersetzen zu können, wurde nicht 
von allen Fachleuten geteilt und ist heute stark 
erschüttert worden. Schon 1961 äußerte der Phyto-
pathologe RADEMACHER, daß mit den wenigen 
damals angebauten Früchten auf die Dauer eine 
gesunde Fruchtfolge nicht aufzubauen sei. Er ahnte 
nicht, daß der Kartoffelanbau weiter zurückgehen 
würde, die Ausbreitung des Silomais-Anbaues kurz 
bevorstand und Klee und Luzerne noch weiter ab-
nehmen würden. Der Ersatz dieser Feldfrüchte 
durch Silomais ist mit einer Erhöhung der Dünger-
gaben und einer Verschlechterung der Bodenstruk-
tur verbunden. Wider besseres Wissen wurde hinge-
nommen, daß diese und andere Nutzpflanzen mit 
bodenverbessernden Eigenschaften, die auch in den 
modernen „engen" Fruchtfolgen erwünscht sind, 
wegen Ertragsunsicherheit, schlechter Mechani-
sierbarkeit oder mangelnder Nachfrage im Anbau 
stark zurückgingen, u. a. auch die Körnerlegumino-
sen. 

1316. Die stärksten Einwände gegen eine Ver-
nachlässigung der Fruchtfolge kommen aus den 
zahlreichen Beobachtungen und Befunden, daß in 
eingeengten, getreidereichen Fruchtfolgen boden-
bzw. fruchtartgebunde Pflanzenkrankheiten und 
-schädlinge stark zunehmen. Dazu gehören die Fuß-
krankheiten (Pseudocercosporella herpotrichoides, 
Ophiobolus graminis), die Typhula-Fäule der Win-
tergerste und das Getreidezystenälchen (Hetero-
dera avenae). Durch Vergrößerung der Anbauflä-
chen und erhöhten Getreideanteil bei meist weni-
gen Sorten sowie durch das Fehlen von Hindernis-
sen, z. B. Hecken, wird auch die Ausbreitung von 
windgetragenen Schädlingen oder Erregern geför-
dert. Die Folge einer derartigen räumlichen und 
zeitlichen Verdichtung des „Wirtspflanzen-Angebo- 
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tes" ist z. B. das Auftreten von Mehltau- und Rost-
pilzen, Sattelmücken, Gallmücken und Blattläusen. 
Dies zwingt zu vermehrter Anwendung chemischer 
Pflanzenschutzmittel, die ökologisch bedenklich 
sind und auch die ökonomische Belastung erhöhen. 
Dazu kommt, daß sie gegen bestimmte Pilzkrank-
heiten wie die Schwarzbeinigkeit (Ophiobolus gra-
minis) nicht wirken, die, wie auch einige Nemato-
den, wirtschaftlich nur über die Fruchtfolge be-
kämpft werden kann. 

1317. Hinsichtlich der Begünstigung von Unkräu-
tern durch einseitige Fruchtfolgen sind die Meinun-
gen geteilt. DIERCKS (1983) hält die Verseuchung 
mit Schadgräsern (Windhalm, Quecke, Ackerfuchs-
schwanz) auch für eine Folge des einseitigen Ge-
treideanbaues. Nach KÄMPF (1980) ist diese Verun-
krautung kein Fruchtfolgeproblem. Er verläßt sich 
auf deren Kurzhaltung durch Herbizide und spricht 
in diesem Zusammenhang sogar von einer „Hohen 
Schule" der Anwendung chemischer Pflanzen-
schutzmittel. 

1318. Diese Befunde zeigen, daß enge, getreiderei-
che Fruchtfolgen größtenteils oder gar ausschließ-
lich durch einen erhöhten Aufwand chemischer 
Pflanzenschutzmittel aufrechterhalten werden 
(Abb. 5. 3). Nach DÖRRE (1984) wendeten im nie-
derrheinischen Winterweizenanbau gerade die „er-
folgreichen" Betriebe erheblich höhere Geldmittel 
für den Pflanzenschutz, allerdings auch weniger für 
Dünger, auf als die „weniger erfolgreichen" 
(Tab. 5.2). Dies bedeutet nicht nur erhöhte Kosten, 
sondern auch ökologische Gefahren, und ruft auch 
bei Agrarfachleuten wachsende Bedenken hervor. 
HEITEFUSS (1983) nennt den chemischen Pflan-
zenschutz „Reparaturkolonne der (modernen) 
Landwirtschaft" und stellt damit klar, welch große 
Risiken die Vernachlässigung der Fruchtfolgen be-
deutet. 

1319. Ob hierdurch auch die Bodenfruchtbarkeit 
beeinträchtigt wird, ist umstritten, wird aber nicht 
ausgeschlossen, wie die folgende Äußerung belegt: 

Abb. 5.3 

Quelle: SCHRÖDER, 1983 

Tab. 5.2 

Leistungen und Kosten des Winterweizenanbaus 
in unterschiedlich erfolgreichen Betrieben 

im Rheinland 1981 

Erfolg- Durch- Weniger 
reiche schnitt erfolg- 
Be- aller reiche 

triebe Betriebe Betriebe 

Ertrag dt/ha 78,8 73,2 68,3 

Leistung DM/ha 3 877 3 600 3 360 

N-Düngung kg 102 127 148 
N/ha 

Düngungs- 
kosten insg. DM/ha 431 445 458 

Pflanzenschutz DM/ha 340 296 267 

sonst. 
var. Kosten DM/ha 481 526 565 

Deckungs- 
betrag DM/ha 2 625 2 333 2 070 

Quelle: in DÖRRE, 1984 

„Mit dem Rückgang des Feldgras- und Legumino-
sen-Futterbaues zugunsten des Maisanbaues und 
der Zunahme des Hackfruchtanbaues in intensiven 
Ackerbaugebieten zieht die Gefahr einer negativen 
Humusbilanz herauf" (SEYRER et al., 1984). Ähnli-
che Besorgnisse äußern SAUERBECK (1984), 
DIERCKS (1980, 1983) und andere Agrarwissen-
schaftler; nach WELTE (1984) bewirken die getrei-
dereichen Fruchtfolgen, daß einseitig zusammenge-
setzte Wurzelmassen in den Boden gelangen, die 
nicht zur Stabilisierung wertvoller Humusformen 
beitragen. Die Folgen sind eine einseitige Verände-
rung des Bodenlebens und Rückgang der Artenviel-
falt der Bodenorganismen. Die Risiken dieser Ent-
wicklung werden von vielen Landwirten kaum rich-
tig eingeschätzt. 

1320. Alle diese Befunde, Erkenntnisse und Über-
legungen führen fast zwangsläufig zu der Forde-
rung, der Fruchtfolge ihre zentrale Rolle in der 
Landbewirtschaftung zurückzugeben und diese 
wieder zu stärkerer System-Orientierung zu brin-
gen, die durch die Attribute „vielseitig" und „kom-
plex" sowie die Kombination Pflanze-Tier gekenn-
zeichnet ist. Die Bewirtschaftungsweisen und An-
bausysteme müssen künftig wieder den jeweiligen 
Standortbedingungen angepaßt und nicht unter 
Einsatz aller nur erdenklichen technisch-chemi-
schen Hilfsmittel an von Natur aus wenig geeigne-
ten Standorten durchgesetzt werden. Es sollten 
auch nicht alle möglichen Bewirtschaftungsmängel 
durch vermehrte Mineraldüngung verdeckt wer-
den. 

1321. Diesen Forderungen stehen freilich die mo-
dernen wirtschaftlichen Bedingungen und techni-
schen Möglichkeiten entgegen, die die Landwirt- 
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schaft zur Rationalisierung und Spezialisierung 
führen. 

Unter dem Druck der vielbeklagten ,,wirtschaftli-
chen Zwänge" tut aber auch die Landwirtschaft 
selbst nicht mehr überall alles, was durch Frucht-
folge erreicht werden kann, und riskiert allmähli-
che Verschlechterungen wissentlich. Daher muß 
der besondere Wert vielseitiger Fruchtfolgesysteme 
immer wieder hervorgehoben werden. Daß durch 
diese eine positive Auswirkung auf die Umwelt er-
zielt wird, ist heute unbestritten. Aber die Gestal-
tung des landwirtschaftlichen Betriebes als System 
spart unter Umständen auch Produktionskosten 
durch Vereinigung von Betriebszweigen, die sich ar-
beits-, dünger- und futterwirtschaftlich und auch be-
züglich der Nutzung der Bodenfruchtbarkeit ergän-
zen (ANDREAE, 1977). 

5.4.2 Konzepte für eine bessere Gestaltung 
der Anbausysteme 

1322. Über die Gestaltung vielseitiger Fruchtfol-
gen sind in den gängigen Lehrbüchern des Acker-
und Pflanzenbaues (z. B. v. BOGUSLAWSKI, 1981; 
GEISLER, 1980) detaillierte Angaben zu finden. Als 
allgemeine Leitlinie für die Gestaltung einer 
Fruchtfolge gilt nach FISCHBECK (pers. Mitt.), daß 

eine möglichst große Zahl verschiedener Pflanzen-
arten in die Ackernutzung aufgenommen und in 
günstigen Fruchtfolgestellungen kombiniert wer-
den sollte. Dabei sind insbesondere folgende Ge-
sichtspunkte zu beachten: 

— Menge und Qualität der durch die Pflanzen dem 
Boden zugeführten ober- und unterirdischen or-
ganischen Substanz; 

— Dauer und Dichte der Bodenbedeckung durch 
die Pflanzen (Schutz des Bodens vor Strahlungs-
und Niederschlagseinwirkungen sowie vor Ero-
sion); 

— Tiefe und Dichte der Bodendurchwurzelung 
durch die Pflanzen (Lockerung des Bodens, Er-
schließung der tieferliegenden Nährstoffe; Hu-
musrohstoffe); Mais, Zuckerrüben und Weizen 
bewirken z. B. keine Unterbodenlockerung; 

— Termin, Zahl und Intensität der Arbeitsgänge 
zur Bodenbearbeitung, vor allem der Haupt-Bo-
denbearbeitung (Störung des Bodenlebens, evtl. 
des Bodengefüges); 

— Häufigkeit, Spurdichte und Gewicht der Befah-
rung (Bodenverdichtung). 

1323. Von besonderer Bedeutung ist der Beitrag 
der Fruchtfolge zur regelmäßigen Versorgung des 
Bodens mit organischer Substanz vor allem dort, wo 

Abb. 5.4 

Quelle: RID, 1984, verändert 
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der traditionelle Verbund von Ackerbau und Tier-
haltung bzw. die Stallmistdüngung fortgefallen 
sind. Die Einbeziehung von Zwischenfrüchten in 
die Fruchtfolge ermöglicht den Ersatz des „Stall-
düngerhumus" durch „Wurzelhumus" (ANDREAE, 
1984) und spielt als Gründüngung eine weit wichti-
gere Rolle als bisher. Leider wird der Zwischen-
fruchtbau in der Anbaustatistik nicht mehr erfaßt, 
so daß ein genauer Überblick nicht verfügbar ist. 
Die Stallmistdüngung im Verbund von Ackerbau 
und Tierhaltung bleibt aber weiterhin eine wün-
schenswerte Alternative (Abb. 5. 4). 

1324. Die moderne Pflanzenbauwissenschaft 
weist, angeregt durch den integrierten Pflanzen-
schutz, mit dem Konzept des integrierten Pflanzen-
baues einen Weg in Richtung auf ein wieder vielfäl-
tigeres Anbausystem, dessen praxisreife Entwick-
lung allerdings erst gerade beginnt. Zu diesem Kon-
zept gehört eine Wiederausweitung der derzeitigen 
engen Fruchtfolgen, insbesondere durch Einschal-
tung von Körnerleguminosen, wie Ackerbohnen 
und Erbsen. Solche Anbausysteme können wohl 
nicht mit Hilfe direkter rechtlicher Vorschriften 
eingeführt werden, sondern bedürfen gezielter wirt-
schaftlicher Anreize und auch der gründlichen Be-
ratung der Landwirte. Die Früchte dieser erweiter-
ten Fruchtfolgen müssen auf dem Markt erfolgreich 
und arbeitswirtschaftlich vorteilhaft sein. 
Auf die wirtschaftliche Bedeutung von Körnerlegu-
minosen, das daraus gewinnbare eiweißreiche 
Kraftfutter und die durch ihren Anbau eingesparte 
Stickstoffdüngung bei der Folgefrucht machen 
ZOSCHKE (1982) und STEINBERGER (1984) auf-
merksam. Die züchterische Verbesserung dieser 
Pflanzen, die jahrzehntelang vernachlässigt wurde, 
könnte künftig die Wirtschaftlichkeit des Anbaus 
erhöhen. Der z. Z. darniederliegende Kartoffelan-
bau könnte durch Anbau stärkereicher Sorten zur 
Gewinnung hochwertiger Futtermittel und für eine 
zum Verschnitt von Treibstoffen bestimmte Alko-
holgewinnung wiederbelebt werden (WELTE, 
1984). 

1325. Im Feldfutterbau, der. z. Z. etwa 1 Mio ha 
beansprucht, sollten Anreize geschaffen werden, 
den hohen Anteil des Silomais (80%) zugunsten von 
Kleegras und Luzerne zu vermindern, die wesent-
lich wertvollere Fruchtfolgeglieder darstellen. In 
Betrieben mit Rinderhaltung empfiehlt sich bei den 
Futterbaufrüchten der teilweise Ersatz von Silo-
mais durch Welsches Weidelgras, das bereits im 
Frühherbst und dann während der Hauptwachs-
tumszeit beträchtliche Güllemengen (bis 60 m3/ha) 
aufnehmen kann (POMMER, 1984). 

1326. Die Fruchtfolgegestaltung erweist sich da-
mit als ein vielschichtiges Problem, das sich nur 
einigermaßen befriedigend lösen läßt, wenn es im 
Zusammenhang mit den betriebswirtschaftlichen 
Möglichkeiten, den marktwirtschaftlichen Forde-
rungen, den acker- und pflanzenbaulichen Voraus-
setzungen sowie den phytopathologischen Gefah-
ren betrachtet wird. Eine Patentlösung für die Ge-
staltung einer Fruchtfolge, die in Anpassung an bio-
logische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
etwas jeweils spezifisch Entwickeltes sein muß, gibt 

es nicht, wohl aber einige Fruchtfolgerichtlinien, 
die schon lange bekannt sind und von KÜHN (1979) 
wie folgt zusammengefaßt wurden: 

1. Je seltener eine Kulturpflanze auf demselben 
Feld angebaut wird, desto geringer ist der nega-
tive Einfluß des einseitigen Nährstoffentzuges 
und die Gefahr der Krankheitsübertragung. 

2. Eine Getreideart sollte niemals sich selbst und 
möglichst selten einer anderen Getreideart fol-
gen. 

3. Auf Halmfrüchte (monocotyle Fruchtarten) soll-
ten Blattfrüchte (dicotyle Fruchtarten) folgen; 
Ausnahme: Mais. 

4. Anspruchsvolle Kulturen mit hohem Nährstoff-
bedarf sollten mit weniger anspruchsvollen 
Feldfrüchten abwechseln. 

1327. Auch früher ist von der konsequenten Ein-
haltung des Prinzips der Fruchtfolge gelegentlich 
abgewichen worden, weil betriebswirtschaftliche 
Überlegungen die biologisch-ökologischen Gesichts-
punkte überwogen. Grundsätzlich gilt aber, daß die 
Prinzipien eines geregelten Fruchtwechsels um so 
sorgfältiger zu beachten sind, je ungünstiger die 
Standortbedingungen sind. Das Maß für die Beur-
teilung einer sinnvollen Fruchtfolge sollte stets die 
langfristig gesicherte Erhaltung der Produktivität 
in Abhängigkeit von den Gegebenheiten des Stand-
ortes sein. 

Die Fruchtfolgen brauchen deswegen nicht um je-
den Preis wieder erweitert zu werden. Eine drei-
gliedrige Winterfrucht-Fruchtfolge vermindert z. B. 
die Perioden offenen Bodens und damit die Ero-
sionsgefahr; eine siebengliedrige Fruchtfolge ent-
hält oft einen größeren Zeitraum vegetationsfreien 
Bodens (HEYLAND, 1983). 

1328. In Bayern können über ein Bildschirmtext-
Beratungssystem für die Landwirtschaft, das auf 
Schlagkarteien beruht, genaue Vorschläge für 
Fruchtfolgen oder Anbausysteme abgerufen wer-
den. Abrufbar sind auch Auskünfte über die Nach-
teile oder Schäden, die bei Nichtbefolgung dieser 
Vorschläge zu erwarten sind. Der Rat ist der Auf-
fassung, daß eine solche Beratung die Fruchtfolge-
Situation fühlbar verbessern kann. 

1329. Zu begrüßen ist, daß die Deutsche For-
schungsgemeinschaft seit 1983 in einem Schwer-
punktprogramm die wissenschaftlich vertiefte Un-
tersuchung der Grundlagen und Möglichkeiten des 
integrierten Pflanzenbaues fördert. Als Forschungs-
objekt wurde der im Getreideanbau vorherrschende 
und hinsichtlich des Pflanzenschutzes besonders 
kritische Winterweizen gewählt. Das dafür ange-
strebte Produktionssystem soll die Wahrscheinlich-
keit eines Befalls mit Krankheiten und Schädlingen 
in dieser Kultur herabsetzen; die Fruchtfolge ist 
dabei eines der wirksamsten steuernden Instru-
mente. 

1330. Insgesamt sind gewisse Ansätze für eine Ab-
kehr von einseitigen Anbau- und Produktionsver- 
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fahren in der deutschen Landwirtschaft zu erken-
nen, die mit allen geeigneten Mitteln ermutigt und 
gefördert werden müssen. Mit den integrierten An-
bausystemen werden die Agrar-Ökosysteme we-
sentlich weniger stark belastet; selbständige biolo-
gische Begrenzungsfaktoren für Schadwirkungen 
kommen wirksamer zum Tragen, die Resistenzge-
fahr von Schadorganismen wird verringert, die 
Düngeraufwendungen werden vermindert und der 
Aufwand für chemische Pflanzenschutzmaßnah-
men sinkt. Durch geringeren Verbrauch von Fremd-
energie verbessert sich bei vergleichbarer Produkti-
onsleistung die Energiebilanz der Betriebe. Daher 
ist das integrierte Pflanzenbausystem als ein reali-
stischer Versuch zu betrachten, ökologischen und 
ökonomischen Erfordernissen in gleicher Weise 
Rechnung zu tragen. 

1331. Es verdient besondere Anerkennung, daß 
der „alternative" Landbau in der gegenwärtigen 
Epoche extremer Spezialisierung den vollen Sy-
stemcharakter des Landwirtschaftsbetriebes be-
wußt aufrechterhalten und weiterentwickelt hat 
und dabei viele wertvolle Erfahrungen der Frucht-
folge- und Humuswirtschaft, die in der modernen 
Landwirtschaft in den Hintergrund getreten sind, 
bewahren konnte. Dem „alternativen" Landbau ge-
bührt auch unstreitig das Verdienst, mit der Natur 
am wenigsten gewaltsam umzugehen. 

1332. Wie auch im „Aktionsprogramm Ökologie" 
(1983, Tz. 219, 221) hervorgehoben wird, ermöglicht 
die Gestaltung der agrarischen Kulturlandschaft 
oder des landwirtschaftlichen Betriebes als System 
viel feinere und besser in sich abgestimmte Steue-
rungsmaßnahmen als isolierte, z. T. recht massive 
Eingriffe, wie Düngung, Ausbringung chemischer 
Pflanzenschutzmittel u. a. es vermögen; allein da-
durch werden Umweltbelastungen vermieden oder 
vermindert und die Landbaumethoden umweltver-
träglicher gemacht. 

Wenn auch der „alternative" Landbau darin konse-
quent und vorbildlich verfährt, so erscheint seine 
Ausweitung aus verschiedenen Gründen doch weit 
weniger wahrscheinlich als die Weiterentwicklung 
und praktische Verwirklichung der integrierten 
Pflanzenproduktion, die daher, um es noch einmal 
zu betonen, vorrangige Förderung verdient. Den 
diesbezüglichen Vorschlägen des „Aktionsprogram-
mes Ökologie" (1983, Tz. 222 bis 224) schließt sich 
der Rat an (Wiedergabe etwas verändert): 

Am günstigsten dürften die Prinzipien der inte-
grierten Pflanzenproduktion dann zu verwirklichen 
sein, wenn Pflanzen- und Tierproduktion in einem 
Betrieb in ausgewogenem Verhältnis zusammenge-
faßt sind, da dann wegen der internen Verwertung 
organischer Reststoffe ein innerbetriebliches Ange-
bot an Düngemitteln vorliegt, überdies die Ausnut-
zung von Zwischenfrüchten, Gründüngungspflan-
zen u. a. gegeben ist und damit ökonomische Vor-
teile bestehen. Es gibt aber auch bei reinen Pflan-
zenbaubetrieben genügend Möglichkeiten zur 
Durchsetzung des Prinzips; auch hier sollte beson-
ders darauf geachtet werden, daß Möglichkeiten zur 
Ausnutzung organischer Reststoffe als Dünger 

wahrgenommen werden. Tierproduktionsbetriebe 
mit unzureichender Flächenausstattung sollten 
stärker als bisher im Verbund mit Pflanzenbaube-
trieben wirtschaften. 

Wegen der regional verschiedenartigen Boden- und 
Klimabedingungen für integrierte Pflanzenproduk-
tionssysteme müssen verschiedene Systemtypen 
entwickelt werden. 

In diese sind auch der Schutz und die Förderung 
von wildwachsenden Pflanzen- und wildlebenden 
Tierarten einzubeziehen. Dies gilt nicht nur aus 
Gründen des allgemeinen Artenschutzes, sondern 
auch, weil diesen Arten förderliche Wirkungen auf 
die ökomonisch ausgerichteten Ziele der Landwirt-
schaft zugerechnet werden müssen. So werden 
durch Biotopschutzmaßnahmen biologische Be-
grenzungsfaktoren, d. h. „Nützlinge", gefördert, die 
bei integrierten Pflanzenproduktionssystemen eine 
bedeutende Rolle spielen. Durch Artenschutzmaß-
nahmen im landwirtschaftlichen Bereich werden 
auch einige für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit 
und Bodenlockerung bedeutsame Bodentiere und 
Bodenmikroorganismen gefördert (Abschn. 4.2.2.3). 
Der Verzicht auf vollständige Beseitigung von Ak-
kerwildkräutern verstärkt den Schutz der Boden-
krume gegen Erosion. 

1333. Der Rat stellt fest, daß in Politik, Wissen-
schaft und Praxis eine wachsende Aufgeschlossen-
heit für ein Denken und Handeln in größeren, in 
sich wieder stärker geschlossenen landwirtschaftli-
chen Anbausystemen zu beobachten ist. Sie steckt 
im Grunde auch in der von deutschen Agrarpoliti-
kern häufig ausgesprochenen Forderung nach Er-
haltung einer „bäuerlich strukturierten" Landwirt-
schaft, mit der das Bild des landwirtschaftlichen 
Verbundbetriebes, des traditionellen „Bauernhofes" 
verknüpft wird, wie es auch die Werbung für „Ur-
laub auf dem Bauernhof" suggeriert. Auch der „bay-
erische Weg" der Agrarpolitik mit der Partnerschaft 
der Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe enthält 
diesen Systemgedanken. Diese Forderungen dürfen 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß landwirt-
schaftliche Betriebe auf dem Weg der Rationalisie-
rung und Spezialisierung bereits weit vorange-
schritten sind. Es bedarf großer Anstrengungen, sie 
zu einer Richtungsänderung zu veranlassen. 

1334. Der Rat ist der Überzeugung, daß die Ver-
wirklichung der in diesem Kapitel skizzierten An-
bausysteme und Fruchtfolgen in erster Linie eine 
Aufgabe der Agrarpolitik ist, da die damit erzielte 
Förderung der Bodenfruchtbarkeit und der Ertrags-
sicherheit im eigensten Interesse der Landwirte 
liegt. Darüber hinaus werden auch die Emissionen 
aus der Landwirtschaft herabgesetzt und der Bio-
topwert der Agrarlandschaft erhöht. Auch die Er-
haltung der Bodenqualität ist aus der Sicht des Um-
weltschutzes von Bedeutung. In diesem Sinne kann 
die Umweltpolitik durch ihre Schutzanforderungen 
Rahmenbedingungen und Anstöße für solche Ent-
wicklungen liefern. 

1335. Bei der Ausarbeitung eines Maßnahmenka-
taloges zur Verwirklichung eines solchen Konzepts 
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wären insbesondere folgende Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen: 

— Bei der Erhaltung vielfältiger Anbausysteme 
und Fruchtfolgen spielt die Wettbewerbsfähig-
keit des Ackerfutter- und Körnerleguminosen-
anbaus eine wesentliche Rolle. Hier sollte die 
Agrarpolitik fördernd wirken und insbesondere 
die lange vernachlässigte züchterische Verbes-
serung der Körnerleguminosen darin einbezie-
hen. 

— Da einige der problematischsten Kulturen, z. B. 
Silomais, einen hohen N-Bedarf haben, ließe 
sich ihr übergroßer Anteil an der Fruchtfolge 
durch eine Beschränkung oder Verteuerung des 
mineralischen Stickstoffs verringern (Abschn. 
5.7.4). 

— Ob darüber hinaus gezielte wirtschaftliche An-
reize zur Förderung der Anbauvielfalt praktika-
bel sind, ist zu prüfen. Der Rat vermutet, daß 
dafür in der großen Palette von Förderungsmaß-
nahmen noch Raum wäre, auch ohne das Sub-
ventionsvolumen insgesamt zu erhöhen. 

— Die Grundsätze eines bodenpfleglichen Pflan-
zenbaus, die schon jetzt allgemein anerkannt 
sind, sollten den Landwirten durch das Bera-
tungswesen mit größerem Nachdruck als bisher 
vermittelt werden. Insbesondere ist Wert auf 
eine bessere Anpassung der Bodennutzung an 
die vorgegebenen Standortbedingungen zu le-
gen. Dazu können die vom Rat in Kap. 5.6 vorge-
schlagenen Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung wesentlich beitragen. 

— Unverkennbar haben die verschiedenen Schulen 
des „alternativen" Landbaus viele Anregungen 
für eine umweltschonende Landbewirtschaftung 
geliefert und alte Einsichten wieder belebt. Die 
Agrarwissenschaft und die landwirtschaftliche 
Praxis sollten die Entwicklung weiterhin beob-
achten und dort gewonnene Erfahrungen auf 
ihre allgemeine Anwendbarkeit prüfen. 

— Die Statistik des Pflanzenbaus sollte im Hin-
blick auf die Einführung neuer Konzepte des 
Pflanzenbaus erweitert werden; insbesondere ist 
die Berichterstattung über den Zwischenfrucht-
anbau, getrennt nach der Verwendung als Futter 
oder Gründüngung, wieder aufzunehmen. 

5.5 Informations- und 
Überwachungssystem Landwirtschaft 

Vorbemerkung 

1336. Umweltschonende Wirtschaftsweisen stellen 
sich in der Landwirtschaft ebensowenig von selbst 
ein wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Sie müs-
sen durch agrarpolitische Rahmenbedingungen 
oder durch ein System von Anreizen sichergestellt 
werden. Zur Sicherung des öffentlichen Interesses 
ist auch hier ein Mindestmaß an Beobachtung der 
Umwelt und Beaufsichtigung der Betreiber notwen-
dig. 

Der Rat hat in Kap. 5.2 begründet, welchen Ansprü-
chen die Gestaltung der Agrarlandschaft künftig 
Rechnung tragen sollte, und ein den gesamten länd-
lichen Raum netzartig durchziehendes Biotopver-
bundsystem vorgeschlagen. Er hat ausgeführt, wie 
Landschaftsplanung und Flurbereinigung in den 
Stand gesetzt werden sollten, diese Ansrüche zu 
verwirklichen. Beide müssen auf umfassendes Da-
tenmaterial zur Umweltsituation zurückgreifen. 

1337. Informations- und Überwachungsbedarf er-
gibt sich aus ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. 
Zum Teil dienen Messung und Beobachtung der 
Einflußgrößen, unter denen der Landwirt arbeitet, 
dem Beratungswesen und liegen daher in seinem 
eigenen wirtschaftlichen Interesse. Zum Teil ergibt 
sich die Notwendigkeit einer Aufsicht über die land-
wirtschaftliche Tätigkeit aus den bestehenden 
rechtlichen Verpflichtungen, die das öffentliche In-
teresse (Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz, Umwelt-
schutz, Naturschutz) im Konfliktfalle gegenüber 
dem agrarwirtschaftlichen wahren sollen. Schon 
jetzt überprüfen die Behördern landwirtschaftliche 
Tätigkeiten aus Gründen der Besteuerung und der 
Abwicklung der vielfältigen Förderprogramme so-
wie in bezug auf bestimmte Umweltschutzbelange. 
Nicht zuletzt muß die Umweltüberwachung im 
ländlichen Raum auch als ein Frühwarnsystem zur 
Aufdeckung ökologischer Fehlentwicklungen und 
damit als Instrument der Vorsorge genutzt wer-
den. 

Schon gegenwärtig ist eine Vielzahl von Meß-, Be-
obachtungs- und Überwachungstätigkeiten zu ver-
zeichnen, die die verschiedensten Bereiche der 
Landwirtschaft zum Gegenstand haben. Sie sind 
auf viele staatliche und nichtstaatliche Einrichtun-
gen verteilt. Vielfach sind Erkenntnisse aus einem 
Überwachungsprogramm, das eine Stelle durchge-
führt hat, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit so-
wie Ämtern und Institutionen unbekannt oder nicht 
zugänglich. Im folgenden wird versucht, in diese 
Situation gedankliche Ordnung zu bringen. 

5.5.1 Das System Landwirtschaft/Umwelt 
unter räumlichem Aspekt 

1338. Unter Landwirtschaft verstehen wir die ge-
plante und gelenkte Nutzung der biologischen Er-
zeugungsfähigkeit von Pflanzen- und Tierbestän-
den zum Zwecke der Versorgung des Menschen mit 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Sie nutzt dazu 
natürliche Gegebenheiten, wie Böden, Klima, Was-
serversorgung usw., und setzt eine angemessene In-
frastruktur (Gebäude, Wirtschaftswege u. a. m.) und 
Landtechnik ein (vgl. Kap. 1. 1). 

Die vorgelegte Konzeption eines Informations- und 
Überwachungssystems beschränkt sich auf die 
Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Deren Territorium von 248 692 km2  enthält nach der 
Bodennutzungshaupterhebung 1983 eine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche von insgesamt 120 790 
km2, entsprechend ca. 49 % (Statistisches Jahrbuch 
der Bundesrepublik Deutschland, 1984). Darin sind 
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die landwirtschaftlichen Infrastrukturflächen, wie 
Gebäude und Betriebsflächen, nicht enthalten. 

Das Umweltüberwachungssystem Landwirtschaft 
muß allerdings auch die angrenzenden Flächen, ins-
besondere die naturnahen Ökosysteme, umfassen, 
da sie unter Umständen unter dem Einfluß stoffli-
cher Einwirkungen aus den landwirtschaftlichen 
Flächen stehen und als „Grenzbiotope" oft wegen 
ihres ökologischen Werts besonders schutzwürdig 
sind. 

Die Umweltüberwachung Landwirtschaft erfordert 
eine geographisch feingliedrige Dokumentation der 
Flächennutzung, wie sie in einigen Bundesländern 
in Flächennutzungskarten mit hoher Auflösung be-
reits vorliegt. Künftig könnten Flugzeug- und Satel-
litenbildinterpretationen (z. B. Landsat-Daten) mit 
herangezogen werden, um Veränderungen frühzei-
tig sichtbar werden zu lassen. 

5.5.2 Ziele und Objekte des Informations-
und Überwachungssystems 

5.5.2.1 Ziele der Überwachung: Beratung, Planung, 
Forschung, Aufsicht 

1339. Ziel der Überwachung ist es, die Landwirt-
schaft selbst vor nachteiligen Einflüssen zu schüt-
zen, einen umweltverträglichen Zustand der Agrar-
landschaft und eine umweltschonende Bewirtschaf-
tung sicherzustellen und schließlich die nicht zur 
Landwirtschaft gehörenden Ökosysteme und Um-
weltmedien vor nachteiligen Einflüssen durch die 
Landwirtschaft zu bewahren. 

a) Bestimmte Meß- und Beobachtungstätigkeiten 
dienen der Beratung der Landwirte bzw. der Un-
terrichtung ihrer Berater angesichts sich än-
dernder Produktionsbedingungen. Diese Bera-
tung kann zum einen dem Landwirt helfen, im 
Sinne seines einzelwirtschaftlichen Interesses 
richtig zu entscheiden. Das umfangreiche nicht-
amtliche Beratungsangebot (Herstellerfirmen, 
Landhandel, Genossenschaften, freiberufliche 
Berater) ist hier ebenso angesprochen wie die 
Offizialberatung (Abschn. 2. 3. 4). Zum anderen 
soll die Beratung Empfehlungen aus Umwelt-
gründen aussprechen, die langfristig oft auch im 
wirtschaftlichen Interesse des Landwirts liegen. 
Dies wird vorrangig Aufgabe der Offizialbera-
tung sein. 
Der Pflanzenschutzdienst sollte zum Beispiel 
anstreben, den Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes 
auf ein Mindestmaß einzuschränken (z. B. mit 
dem Konzept der wirtschaftlichen Schadens-
schwellen). Diese Werbung für langfristige Um-
weltgesichtspunkte wird der Offizialberatung 
niemand abnehmen können, da die nicht amtli-
che Beratung aus wirtschaftlichen Gründen den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eher begün-
stigen wird. 
Die Kopplung von Kontrollfunktionen (mehr 
oder weniger polizeilichen Charakters) mit pro

-

duktionstechnischer Beratung birgt die Gefahr 
in sich, daß letztere Vertrauen und Wirksamkeit 
einbüßt. Daher sollte die Überwachung, die der 
landwirtschaftlichen Beratung dient, von ande-
ren Arten der Überwachung, insbesondere von 
der staatlichen Aufsicht, organisatorisch ge-
trennt werden. Beispiele der „beratenden Über-
wachung" sind die Überwachung des Bodens auf 
Nährstoffgehalte (Nmin-Methode!) oder der 
Pflanzenbestände auf Krankheits- und Schader-
reger (Schadensschwellenmethode!). 
Dem einzelnen Landwirt stehen heute schon 
verschiedene Informationstechniken und 
-systeme zur Verfügung, deren Ausweitung und 
Nutzung der Rat befürwortet. So dient z. B. die 
„Schlagkartei", in der der Landwirt einträgt, 
„was", „wann" und „wie" auf dem Schlag an Maß-
nahmen durchgeführt wurde, als eine produkti-
onstechnische Datenerhebung für die pflanzen-
bauliche Beratung (PRESTELE et al., 1980). 
Auch im Warnsystem EPIPRE, das für die par-
zellenbezogene Überwachung und Beratung im 
Getreidebau (Winterweizen) entwickelt wurde, 
erfaßt der Landwirt selber den Befall mit mehre-
ren Krankheits- und Schaderregern (FORRER 
und AMIET, 1983). 
Auf einer gesetzlichen Grundlage (§ 15 Gesetz 
über Bodennutzungs- und Ernteermittlung) er-
folgt seit 30 Jahren die „besondere Ernteermitt-
lung" mit einer Stichprobenauswahl von 8 000 
Schlägen nach mathematisch-statistischen 
Grundsätzen. Es wird angestrebt, dieses Erhe-
bungsverfahren auch für wichtige produktions-
technische und umweltbezogene Fragen nutzbar 
zu machen. Ein erster Schritt war schon 1971 die 
Entnahme einer Bodenprobe gleichzeitig mit der 
Entnahme der Ernteprobe. In den letzten Jahren 
sind gezielte Untersuchungen zu Schadstoff- 
und Rückstandsfragen hinzugekommen. Daten-
fähige Belege erfassen Standortdaten (Höhenla-
ge, Ackerzahl, Bodenart, Bodentyp, Betriebsgrö-
ße) und pflanzenbauliche Daten (Bearbeitungs-
tiefe, Vorfrüchte, organische und mineralische 
Düngung, Pflanzenschutzmaßnahmen usw.). Das 
Datenmaterial wird nach betriebswirtschaftli-
chen, ertragsmäßigen, standortmäßigen und 
pflanzenbaulichen Aussagen und Beziehungen 
ausgewertet. Das repräsentative Datenmaterial 
erlaubt auch Aussagen über wichtige Umwelt-
fragen, z. B. über die tatsächliche Belastung der 
Landwirtschaft durch Immissionen oder 
Schwermetallgehalte und Pestizid-Rückstände 
in den Böden. Inzwischen liegen Gesamtzusam-
menstellungen für Winterweizen, Winterroggen, 
Hafer, Sommergerste und Kartoffeln vor (IM-
HOF, 1980). Der Rat empfiehlt, die Basis der 
Erhebung zu verbreitern, um — über den jetzi-
gen Erhebungsumfang hinaus — zu gesicherten 
Aussagen mit regionalem Bezug zu kommen. 

Ziel eines anderen Systems („Informationssy-
stem für Pflanzenbauer" ISPFLANZ) ist es, dem 
Pflanzenbauer zum Zwecke einer verfeinerten 
Steuerung des Produktionsablaufs das pflanzen-
bauliche Wissen nach dem neuesten Stand der 
Produktionstechnik standort- und sortenspezi- 
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fisch anzubieten. Dazu werden die Daten aus 
Feldversuchen der Landwirtschaftskammern 
und Länderministerien auf etwa 3 Millionen 
Parzellen, die Schlagkartei-Erhebungen von 
etwa 32 000 Einzelschlägen und die Informatio-
nen aus der genannten „besonderen Ernteer-
mittlung" gespeichert und in einem Datenbank-
system (Information Management System IMS) 
so aufbereitet, daß sie dem Endanwender (Bera-
ter, Landwirt usw.) im Dialog mit einem Rech-
ner für den schnellen Zugriff zur Verfügung ste-
hen. Unter anderem wird eine umfassende Datei 
der Flächen- und Ertragsstatistik auf verschie-
denen Aggregierungsebenen fortgeschrieben. 
Die fortlaufende Datenerfassung erlaubt den 
Pflanzenbauabteilungen in Landwirtschafts-
kammern und Länderministerien, schon wäh-
rend der Vegetationszeit über Bildschirmtext 
ein anspruchsvolles pflanzenbauliches Informa-
tionsangebot bereitzustellen und dabei die vor-
ausgegangene Witterung in die Entscheidungs-
empfehlung mit einzubeziehen. Der Dialog mit 
dem Informationssystem vereinfacht dem Land-
wirt oder Berater zum Beispiel die Erstellung 
von Düngeplänen. Die für Kleinrechner (perso-
nal computer) erstellte Software-Version hat we-
sentlich dazu beigetragen, daß das Programm in 
Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz bereits eingesetzt wird und die übrigen 
Bundesländer folgen werden (BERGERMEIER, 
1984; MANGSTL und REINER, 1980; REINER et 
al., 1981). 

b) Auch die räumliche Planung im weiteren Sinne, 
insbesondere Landschaftsplanung und Flurbe-
reinigung, bedarf einer Art Umweltüberwa-
chung als Grundlage und als begleitende Er-
folgskontrolle. Dies gilt besonders dann, wenn 
die künftige Gestaltung der Agrarlandschaft, 
wie es der Rat empfiehlt, ökologischen Ansprü-
chen in der Weise Rechnung tragen soll, daß der 
gesamte ländliche Raum in ein ihn netzartig 
durchziehendes System großräumiger, linienför-
miger und punktartiger naturbetonter Flächen 
eingebunden wird. Die Umweltüberwachung zu 
Planungszwecken wird auch auf Erkenntnisse 
aus dem Beratungswesen zurückgreifen müs-
sen, insbesondere auch auf die soeben behandel-
ten Informationssysteme. 

c) Informationssysteme dienen zwar vorrangig der 
Beratung der Landwirte, können aber gleichzei-
tig und verstärkt auch für Forschung und Ent-
wicklung nutzbar gemacht werden. Aus der 
Sicht des Umweltschutzes können darauf wert-
volle Hinweise über den Zustand der Agrarland-
schaft und über stoffliche Belastungen gewon-
nen werden. Die Überwachung zu Forschungs-
zwecken wirkt gleichzeitig als ein „Frühwarnsy-
stem" vor ökologischen Fehlentwicklungen. Hier 
gewonnene Erkenntnisse, wie z. B. über Zusam-
menhänge zwischen einem stofflichen Eintrag 
und seiner Wirkung, müssen in die regelmäßi-
gen Meßprogramme eingehen. Langjährige Be-
obachtungs- und Meßreihen können der For-
schung Material an die Hand geben. 

d) Die staatliche Aufsicht soll die Erfüllung von 
Betreiberpflichten der Landwirte sichern. Sie 
muß sich auf das beschränken, was in rechtsver-
bindlichen Normen vorgeschrieben ist. Hier 
greifen schon jetzt zahlreiche Vorschriften des 
Umweltrechts ein, die nach den Vorstellungen 
des Rates noch erheblich ergänzt werden müs-
sen. Die staatliche Aufsicht wird künftig jedoch 
auch und vor allem auf die Einhaltung der Ge-
samtheit der Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung achten müssen. Auch soweit sol-
che Regeln nicht rechtsverbindlich vorgeschrie-
ben werden, müssen die Behörden die Landwirt-
schaft daraufhin beobachten, wie weit man sie 
in der Praxis bereits berücksichtigt. Es wird Auf-
gabe der landwirtschaftlichen Beratung sein, 
ihre Anstrengungen auf die Bereiche zu konzen-
trieren, in denen sich die Regeln jeweils noch 
nicht durchgesetzt haben. 

1340. Bei den vielfältigen und noch zunehmenden 
Meß- und Beobachtungstätigkeiten fällt eine Fülle 
von Daten an, die jeweils entsprechend den darge-
stellten unterschiedlichen Zwecken zusammenge-
führt, nach einheitlichen Kriterien geordnet und — 
je nach Art der Daten — für Überwachung, Bera-
tung oder Forschung zugriffbereit gemacht werden 
sollten. Dabei werden aus rechtlichen, insbesondere 
auch datenschutzrechtlichen Gründen Einschrän-
kungen zu beachten sein. Im Vordergrund stehen 
ohnehin Daten über den Zustand von Boden, Was-
ser und Luft sowie der Lebensräume der Arten und 
der Arten selbst, die ihrer Natur nach der Öffent-
lichkeit zugänglich sein müssen. Darüber hinaus 
sind Mitteilungs- und Duldungspflichten der Land-
wirte, wie in anderen Wirtschaftsbereichen so auch 
hier, zumutbar. 

Angesichts verschiedener Stellen, die solche Infor-
mationssysteme anstreben, wird vorgeschlagen, die 
Gelegenheit zu zentraler Sammlung und Speiche-
rung nutzbarer Daten zu ergreifen. In erster Linie 
kommt es darauf an, auch sekundären Nutzern den 
Zugang zu gesammelten Daten zu verschaffen. Dar-
über hinaus wird es sich häufig empfehlen, bereits 
im Vorfeld einer Informationssammlung mit sekun-
dären Nutzern abzustimmen, welche Daten in wel-
cher Form gespeichert und bereitgestellt werden 
sollen. 

5.5.2.2 Meß- und Beobachtungsobjekte 

1341. Als Ziele des Überwachungssystems waren 
genannt worden: der Schutz der Landwirtschaft 
selbst vor nachteiligen Einflüssen, die Sicherstel-
lung einer umweltschonenden Bewirtschaftung und 
schließlich die Bewahrung der nicht zur Landwirt-
schaft gehörenden Ökosysteme und Umweltmedien 
vor nachteiligen Einflüssen aus der Landwirtschaft. 
Überwacht werden müssen Eingänge (Inputs), in-
terne Zustände und Vorgänge sowie Ausgänge 
(Outputs). Abb. 5.5 zeigt dies im Schema. 

Neben nachteiligen Erscheinungen, die die physika-
lischen Eigenschaften des Bodens (z. B. Bodenver-
dichtung, Erosion) oder die Artenvielfalt und die 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

Abb. 5.5 

Quelle: SRU 

Schönheit der agrarischen Kulturlandschaft betref-
fen, stehen die umweltrelevanten stofflichen Ein- 
und Ausgänge mit im Vordergrund, nämlich solcher 
Stoffe, die entweder ihrer chemischen Zusammen-
setzung nach naturfremd sind oder in naturfremder 
Menge oder Konzentration in Erscheinung treten. 
Es sind dies auf der Eingangsseite: 

— Die luftgetragenen Schadstofftransporte (Im-
missionen, Depositionen) aus den inländischen 
Bereichen Industrie, Straßenverkehr, Siedlung 
und Gewerbe sowie auch grenzüberschreitend 
aus dem Ausland. 
Es handelt sich dabei um allenthalben emittierte 
Stoffe wie Staub, Schwefeloxide, Stickoxide 
(beide sowohl von düngender als auch ansäuern-
der Wirkung), Photooxidantien u. a., aber auch 
um Stoffe, wie einige Schwermetalle, Kohlen-
wasserstoffe und Halogenide, deren Immissio-
nen, bedingt durch das Vorkommen spezieller 
Emissionsquellen, überwiegend örtlich oder re-
gional begrenzt sind. Der Rat hat bereits im Son-
dergutachten „Waldschäden und Luftverunreini-
gungen" (SRU, 1983) festgestellt, wie unvollstän-
dig die Kenntnis derartiger Belastungen über 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen ist. 

— Der mögliche Eintrag von Inhaltsstoffen (z. B. 
Schwermetallen) verunreinigter Gewässer bei 
Entnahme von Wasser zur Beregnung landwirt-
schaftlicher Flächen. 

— Der Eintrag von Betriebsmitteln wie Pflanzen-
schutzmitteln, organischen und Mineral-Dün-
gern, Futtermitteln und Tierpharmaka sowie 
von Kraftstoffen aus dem Einsatz von Landma-
schinen, jeweils in Verbindung mit ihren Be-
gleitstoffen. 

— Die auf landwirtschaftlichen Flächen aufge-
brachten Klärschlämme, Flußsedimente und 
Müllkomposte mit ihren Schadstofffrachten. 

— Die Einbringung von Tieren, Pflanzen, Pflanzen-
teilen und Saatgut in das landwirtschaftliche Sy-
stem. 

An Ausgängen nachteiliger Einflüsse aus der Land-
wirtschaft auf die Umwelt kommen in Betracht: 

— Die Auswaschung von Nitraten aus dem Boden 
ins Grundwasser, die Mobilisierung von Schwer-
metallen im Boden. 

— Die Abschwemmung von Phosphaten und Nitra-
ten in Oberflächengewässer. 

— Der Austrag von Pflanzenschutzmitteln. 

— Der Austrag von Silage-Sickerwässer aus Silier-
einrichtungen und Erdsilos in das Oberflächen- 
und Grundwasser. 

— Der Gehalt landwirtschaftlicher Produkte an 
(nach chemischer Zusammensetzung, Menge 
oder Konzentration) naturfremden Stoffen. 
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— Die Emission von (nach Art, Menge oder Kon-
zentration) luftfremden Stoffen und Gerüchen in 
die Luft. 

Bei der Beobachtung interner Vorgänge im System 
Landwirtschaft ist zu unterscheiden: 

— Die Beobachtung des Umweltmediums Boden 
muß im Grundsatz Bodenzustand, Bodenbear-
beitung und Stoffumsätze im Boden umfassen. 
Manche dieser Faktoren verändern sich nur 
über lange Zeiträume und brauchen demzufolge 
nur in größeren Abständen überprüft zu werden. 
Andererseits sind viele Bewirtschaftungsmaß-
nahmen einem so raschen Wechsel unterworfen, 
daß eine laufende Dokumentation aller damit 
verbundenen Veränderungen unmöglich ist. 
Hier muß man sich mit Stichproben begnügen. 

— Der Beobachtung und zum Teil auch staatlicher 
Aufsicht muß unterliegen, was im weiteren 
Sinne zur landwirtschaftlichen „Infrastruktur" 
gehört: Flurgestalt, Schlaggrößen, gliedernde 
Landschaftselemente, Wegenetz, landwirtschaft-
liche Wasserwirtschaft und Meliorationsmaß-
nahmen. Veränderungen können hier örtlich 

kurzfristig erfolgen, treten aber in ihrer flächen-
haften Wirkung erst nach und nach in Erschei-
nung. 

— Im jahreszeitlichen Rhythmus zu beobachten 
sind, soweit möglich und erforderlich, pflanzen-
bauliche Wirtschaftweisen: Anbauverhältnisse, 
Art und Qualität der Kulturpflanzen und des 
Saatguts, Fruchtfolgen, Bodenbearbeitungs-, 
Pflege- und Erntemaßnahmen. Zum Teil ist eine 
quantitative Erfassung (besondere Ernteerfas-
sung) bzw. eine Qualitätsaufsicht (Saatgut, Le-
bensmittel) notwendig. 

— In analoger Weise müssen in der Viehwirtschaft 
Viehhaltungsformen und ihre Umweltfolgen, 
Viehbestände nach Zahl und Artenzusammen-
setzung und deren Futterversorgung usw. beob-
achtet werden. Die räumliche Trennung von 
Viehwirtschaft und Ackerbau und insbesondere 
die bodenunabhängige Intensiv-Tierhaltung füh-
ren zu spezifischen Umweltproblemen, die der 
Beobachtung und ggf. Kontrolle bedürfen. 

Die Abb. 5.6 bis 5.8 zeigen noch einmal die Objekte, 
die möglicherweise der Beobachtung im Rahmen 

Abb. 5.6 

Quelle: SRU 
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Abb. 5.7 

Quelle: SRU 
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Abb. 5.8 

Quelle: SRU 
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des Umweltüberwachungssystems Landwirtschaft 
unterworfen werden sollen, in einer Matrix-Darstel-
lung gegliedert nach Eingängen, internen Vorgän-
gen und Ausgängen sowie nach Umweltmedien und 
Belastungen/Einflußgrößen. Die Matrixfelder sind 
mit Rastern unterlegt, dabei bedeutet: 

Eine Überwachung findet im wesent-
lichen schon statt. 

Eine Überwachung findet teilweise/ 
in eingeschränktem Sinne schon 
statt. 

Eine Überwachung findet im wesent-
lichen noch nicht statt. 

Diese Darstellung soll lediglich den Stand der Über-
wachung verdeutlichen; hier ist offen gelassen, in 
welchem Umfang sie künftig notwendig sein wird. 

5.5.2.3 Bewertungsmaßstäbe 

1342. Die Umweltüberwachung für Planungs- und 
Beratungszwecke, insbesondere aber auch jene für 
die Ausübung der staatlichen Aufsicht bedarf zur 
Bewertung der Meß- und Beobachtungsergebnisse 
fachlich abgesicherter Maßstäbe. Rechtliche Nor-
men, die solche Maßstäbe fixieren oder zumindest 
voraussetzen, ergeben sich vielfach bereits aus dem 
geltenden Umweltrecht: 

— Auf der Seite der System-Eingänge liegen für 
eine Reihe von Komponenten Immissionsgrenz-
werte vor, und zwar Konzentrationsgrenzwerte; 
Depositionsgrenzwerte sind selten, eine Ergän-
zung um Dosisgrenzwerte steht noch ganz aus. 
Bei den in der Landwirtschaft eingesetzten Be-
triebsmitteln sind die Gehalte einer beschränk-
ten Anzahl von begleitenden Schadstoffen in 
den verschiedenen Düngemitteltypen, in Klär-
schlämmen, in Müllkomposten sowie in Pflan-
zenschutzmitteln (über die Zulassung) und in 
Futtermitteln begrenzt. Für den Einsatz von 
Düngestoffen und Pflanzenschutzmitteln erge-
ben sich zusätzlich Beschränkungen aus ver-
schiedenen abfall-, naturschutz-, wasser- und 
pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

— Auf der Seite der System-Ausgänge kann sich 
die Bewertung auf die Begrenzung einiger Luft

-

Emissionskomponenten, auf die Begrenzung von 
Schadstoffen in Lebensmitteln und Futtermit-
teln und auf Qualitätskriterien von Grundwas-
ser und Oberflächengewässern stützen, ohne 
daß im letzten Fall für die eigentlichen Aus-
gangsgrößen, nämlich das Ausmaß des Stoffaus-
trags bzw. der Bodenerosion, unbedingt Grenz-
werte vorliegen müßten. 

— Im Hinblick auf die internen Vorgänge im Sy-
stem Landwirtschaft muß die staatliche Aufsicht 
zahlreiche, in verschiedenen Rechtsbereichen 
(Naturschutzrecht, Wasserrecht, Seuchenbe-
kämpfung usw.) gesetzte Normen auf ihre Erfül

-

lung überwachen, die die Interessen der Allge-
meinheit an umweltschonenden landwirtschaft-
lichen Betriebsweisen sicherstellen sollen. Im 
internen Bereich sind dem Erlaß verbindlicher 
Rechtsvorschriften aber am ehesten praktische 
Grenzen gesetzt. Hier kommt es in besonderem 
Maße darauf an, die Anforderungen für den 
Landwirt in Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung zusammenzufassen. 
Für die Schadstoffgehalte im Boden fehlen we-
gen der je nach Bodeneigenschaften sehr ver-
schiedenen Wirkungen gleich hoher Gehalte 
verbindliche Grenzwerte. Einen Sonderfall bil-
den die Grenzwerte der Klärschlammverord-
nung für die Klärschlammaufbringung. Aller-
dings ergeben sich mittelbar Beschränkungen 
der Bodennutzung daraus, daß wasserrechtliche 
oder naturschutzrechtliche Verbote eingreifen, 
die einen Schutz des Bodens mit einbeziehen. 
Ebenso werden aus der Futtermittelverordnung 
und aus den lebensmittelrechtlichen Höchst-
mengenverordnungen mittelbar schon Nut-
zungsbeschränkungen hergeleitet. Mit der Fort-
schreibung eines Bodenschutzkonzeptes werden 
weitere Maßstäbe für die Belastbarkeit der Bö-
den erarbeitet werden müssen, die Beschrän-
kungen der landwirtschaftlichen Nutzung mit 
sich bringen können. 

5.5.3 Mittel der Überwachung 

5.5.3.1 Überregionale Beobachtung (Landschaft, 
Landnutzung, Immissionen) 

1343. Die Umweltüberwachung des Systems Land-
wirtschaft muß mit unterschiedlichen Instrumen-
ten an den verschiedenen, beobachtungsbedürfti-
gen Punkten ansetzen. Man kann grob 3 Ebenen 
der Beobachtung unterscheiden: die überregionale, 
die regionale und die betriebliche Ebene (vgl. 
Abb. 5. 9). 

Gegenstand überregionaler Beobachtung mit mo-
dernen Instrumenten der Fernerkundung (optische 
und Infrarot-Photographie, Scannertechnik von Sa-
telliten oder vom Flugzeug) können sein: Landnut-
zung, Flurgestaltung, Wetterbedingungen, Wasser-
haushalt, der z. B. für das Ausmaß der Erosionsge-
fährdung wichtige Bodenbedeckungsgrad usw. Alle 
wichtigen Informationen über die Landschaftsele-
mente sind schon aus Satellitenphotos gut auswert-
bar. Auch Gesamtbewertungen der Landschaftsge-
stalt von Regionen wäreti gut objektivierbar. Damit 
die Einzelbeobachtungen sinnvoll aggregiert wer-
den können und Bewertungen sich auf hinreichend 
homogene Räume beziehen, müßten genügend 
kleinräumige Einheiten von gleichartigen Agrar-
räumen definiert werden. Wichtig ist, daß Gestalt 
und Pflanzenbestand der in landwirtschaftlichen 
Gebieten gelegenen Kleinstrukturen, z. B. Kleinge-
wässer, Feldholzinseln, Knicks, Feuchtflächen usw. 
gut zu beobachten und zu dokumentieren sind. 
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Abb. 5.9 

Quelle: SRU 

Für die Beratung der Landwirtschaft könnten die 
Fernerkundung der Bodenfeuchte, des Vegetations-
zustands, der Vitalität der Kulturpflanzenbestände 
und ähnliche Größen nützlich sein. 

Auch die Erfassung bundesweiter statistischer Zah-
len kann für die überregionale Beobachtung heran-
gezogen werden: so Daten über den Gesamteinsatz 
von Düngern, Pflanzenschutzmitteln und Kraftstof-
fen in der Landwirtschaft, über die Emissions-De-
positions-Bilanzen von Schadstoffen, über die Popu-
lationen wildlebender Pflanzen und Tiere usw. 
Durch eine sachverständige Auswertung der schon 
weitgehend vorhandenen Informationen über die 
Emissionen luftfremder Stoffe lassen sich Aussa-
gen über die nicht von der Landwirtschaft selbst 
verursachten Depositionen ableiten. 

Spezifische Emissionsfaktoren, wie sie für Kraft-
fahrzeuge bereits vorliegen, sollten auch für land-
wirtschaftliche Maschinen ermittelt werden; in Ver-
bindung mit den Bestandszahlen der unterschiedli-
chen landwirtschaftlichen Maschinen lassen sich 
damit die aus dem Kraftstoffeinsatz stammenden 
Emissionen abschätzen. 

Auch für die großräumige Messung luftgetragener 
Immissionen und der Gewässerverschmutzung soll-
ten die künftigen Möglichkeiten von Satellit und 
Flugzeug genutzt werden. 

Die Entwicklungen der Anwendung von Fernerkun

-

dungsverfahren (BAUMER und ROTHE, 1980; 
GÖRS, 1977; MÖRL et al., 1981) und in situ-Verfah

-

ren (PAFFRATH et al., 1980) zu diesem Zweck sind 
verheißungsvoll. Auch das erste europäische Welt-
raumlaboratorium Spacelab hatte in der Ferner-
kundung der Erde einen Forschungsschwerpunkt. 
Im Bereich der Sensortechnologie soll mit der Er-
probung opto-elektronischer Kamerasysteme und 
neuer Mikrowellensysteme technisches Neuland 
beschritten werden. 

Schon heute kann die Horizontalverteilung der 
Konzentration einer Reihe von Schadstoffen in der 
Luft z. B. über eine Fläche von etwa 800 km 2  inner-
halb einer Stunde durch Befliegung in Verbindung 
mit in situ-Messungen bestimmt werden (PAFF-
RATH et al., 1980). 

Die heute auf landgestützten, aber ortsbeweglichen 
Plattformen (Meßcontainer u. ä.) zur Spurengasbe-
stimmung der Atmosphäre eingesetzten Verfahren 
sind auch an Bord von Kleinflugzeugen und prinzi-
piell auch von Satelliten einsetzbar. Sie erfassen 
entweder die über eine längere Meßstrecke gemit-
telte Konzentration (vergleichende Absorptions-
messung, Modulationsgradtechnik) oder messen die 
Schadstoffkonzentration in Abhängigkeit von der 
Entfernung zur Ermittlung dreidimensionaler Kon-
zentrationsverteilungen (vergleichende Absorp-
tionsmessung mit LIDAR). Auf diese Weise läßt 
sich die geographische Verteilung spezieller Verun-
reinigungen in der Atmosphäre erfassen. Auch bie-
tet es sich an, Abgaswolken aus industriellen Pro-
duktionstechniken zu orten und zu verfolgen und 
großflächige Massentransporte von Luftschadstof-
fen zu messen. 
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5.53.2. Regionale Beobachtung 

Schadstoffbelastung der Luft 

1344. Der Rat hat in seinem Sondergutachten 
„Waldschäden und Luftverunreinigungen" (SRU, 
1983) betont, daß die Kenntnisse über die Immissio-
nen und Depositionen luftgetragener Schadstoffe in 
den ballungsfernen Gebieten nicht ausreichen, um 
die Wirkungen auf Vegetation und Böden befriedi-
gend abschätzen zu können. 

Soweit der Rat darin eine Messung der Immissio-
nen fernab von den Ballungsgebieten gefordert hat, 
würde diese Maßnahme auch geeignet sein, die 
Kenntnis über die Belastung der agrarischen Nutz-
flächen zu verbessern. 

Die Immissionsüberwachung außerhalb der Bela-
stungsgebiete folgt zur Zeit noch nicht systemati-
schen Überlegungen. Für die Immissionsmessun-
gen, die die Bundesländer in Belastungsgebieten 
durchzuführen haben, ist mit der 4. Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift (1975) zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz („Ermittlung von Immissionen in 
Belastungsgebieten") ein bundeseinheitlicher Rah-
men festgelegt worden. Darin sind geregelt die 
Meßobjekte, Zahl und Lage der Meßstellen, die 
Meßverfahren und Meßgeräte und die Auswertun-
gen der Meßergebnisse. Meßobjekte sind zumindest 
die Komponenten Staub, Schwefeldioxid, Stickoxi-
de, Kohlenmonoxid und gasförmige organische Ver-
bindungen (Summenbestimmung) ohne Berück-
sichtigung von Methan. Die Bundesländer haben 
Meßnetze mit über 200 festen und beweglichen Sta-
tionen errichtet, mit denen in den belasteten Gebie-
ten — und zum Teil darüber hinaus — diese und 
zum Teil weitere wichtige Luftverunreinigungen 
fortlaufend überwacht werden. 

Hinzu kommen — auch außerhalb der belasteten 
Gebiete — als Stichprobenmessungen regionale 
und anlagenbezogene Messungen, z. B. im Rahmen 
von Genehmigungsverfahren. Das Umweltbundes-
amt betreibt ein Netz von 15 Meßstationen, deren 
Verteilung im Bundesgebiet aber nicht systemati-
schen Gesichtspunkten folgt, sondern sich histo-
risch ergeben hat. Der Rat erkennt an, daß ein eng-
maschiges Meßnetz zu aufwendig wäre. Die Anzahl 
der Meßstationen sollte aber, entsprechend der 
stark gegliederten Landschaft der Bundesrepublik 
Deutschland, nicht unter 20 liegen. Neue Standorte 
sollten nach naturräumlichen, klimaräumlichen 
und anderen sachbezogenen Gesichtspunkten sy-
stematisch gewählt werden. 

Repräsentative Messungen der Immissionen im 
ländlichen Bereich erfolgen mithin nur im Rahmen 
einzelner Vorhaben. In Ergänzung der Immissions-
daten könnten Emissionsdaten mit Hilfe der Aus-
breitungsrechnung ausgewertet werden. Allerdings 
fehlt es zur Zeit sowohl an Ausbreitungsmodellen, 
die mit vertretbarem Aufwand angewendet werden 
könnten, als auch an den erforderlichen Eingangs-
daten. 

Im Bereich des Strahlenschutzes wird zunächst die 
Strahlenbelastung mit Hilfe der Ausbreitungsrech

-

nung simuliert und daraus auch die Belastung der 
Organismen mit einer Strahlendosis abgeleitet. Der 
Rat empfiehlt, in Anlehnung an dieses Verfahren 
die Aufnahme von Luftschadstoffen durch Organis-
men abzuschätzen. In Hinblick darauf gibt der Rat 
zu bedenken, daß ein solches Verfahren nur aus-
sichtsreich ist, wenn die Aussagekraft der Emis-
sionserklärungen und Emissionskataster nicht wei-
ter vermindert wird. 

Schadstoffbelastung des Bodens durch 
Deposition 

1345. Der Rat hat in seinem Sondergutachten 
„Waldschäden und Luftverunreinigungen" (SRU, 
1983) versucht, aus vorhandenen Einzelangaben 
und Modellrechnungen ein erstes Gesamtbild der 
Depositionen zu zeichnen, mit denen man in den 
Wäldern und im freien Feld zu rechnen hat. 

Die TA Luft 1983 hat insofern eine neue Lage ge-
schaffen, als sie zum Schutz vor erheblichen Nach-
teilen und erheblichen Belästigungen für Blei, Cad-
mium und Thallium als Bestandteile des Staubnie-
derschlags Depositionsgrenzwerte („Immissions-
werte") neu festgelegt hat, so daß z. B. künftig in 
Genehmigungsverfahren (wenn überhaupt Meßpro-
gramme, so auch) Depositionsmeßprogramme 
durchgeführt werden müssen. Der Rat hält es für 
erforderlich, daß die vorgeschlagenen flächendek-
kenden Beobachtungsnetze an allen Meßstationen 
jeweils auch die Depositionen relevanter Schad-
stoffe erfassen. 

Darüber hinaus wird empfohlen, für einige reprä-
sentativ ausgewählte landwirtschaftliche Gebiete 
den genannten Schadstoffeintrag und -verbleib 
möglichst vollständig über mehrere Jahre zu ermit-
teln. Erfahrungen vergleichbarer Untersuchungs-
programme im Zusammenhang mit den neuartigen 
Waldschäden sollten genutzt werden. 

Schadstoffbelastung von Grundwasser und 
Oberflächengewässern 

1346. Bei der Schadstoffbelastung des Grundwas-
sers stehen Nitrate aus Handels- und Wirtschafts-
düngern, ggf. auch aus Klärschlamm und Silagesik-
kersäften sowie Pflanzenschutzmittel bzw. deren 
Metaboliten im Vordergrund; daneben können auch 
schadstoffhaltige Klärschlämme sowie organische 
Belastungen aus Erdsilagen und Verunreinigungen 
durch Mineralöl eine Rolle spielen. 

Daten über die Verunreinigung des Grundwassers 
liegen bei weitem nicht flächendeckend vor. Infor-
mationen sind vor allem aus dem Bereich der öf-
fentlichen Wasserversorgung verfügbar, wenn-
gleich auch dort keineswegs umfassend. Soweit die 
Landeswassergesetze den Wasserversorgungsun-
ternehmen auferlegen, Rohwasseruntersuchungen 
vorzunehmen, wird sich das Datenmaterial erheb-
lich anreichern. Im Hinblick auf die vielfältigen Ge-
fahren, die dem Grundwasser drohen, wird die 
Überwachung in Zukunft auch auf andere schutz- 
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würdige Grundwasservorkommen ausgedehnt wer-
den müssen. Vor allem in Gebieten, in denen Dung-
überschußbetriebe vorherrschen oder Sonderkul-
turen auf leichten Böden eine erhöhte Gefährdung 
mit sich bringen, muß so schnell wie möglich eine 
regelmäßige Überwachung eingeführt werden. Um 
eine Übersicht über die tatsächlich auftretenden 
Verunreinigungen des Grundwassers mit Pflanzen-
schutzmitteln zu gewinnen, sollte ein Überwa-
chungsprogramm für Grund- und Trinkwässer (die 
zu mehr als 70 % aus Grundwasser gewonnen wer-
den) mit einer gewichteten Zufallsauswahl reprä-
sentativ für die Bundesrepublik Deutschland aufge-
legt werden. Das vorhandene Netz von Beobach-
tungsbrunnen der Wasserwerke könnte ohne zu-
sätzlichen Aufwand dazu dienen. Besonderes Ge-
wicht ist auf stark exponierte Wässer zu legen. 

Auch der Gütezustand von Oberflächengewässern 
im ländlichen Raum muß unter Einbeziehung der 
Quellen stärker als bisher beobachtet werden. Die 
Gewässergütekarte der Bundesrepublik Deutsch-
land (LAWA, 1980) stützt sich auf Gewässeranaly-
sen, die auf der Beurteilung von Leitorganismen 
und charakteristischen Organismen-Gesellschaften 
(Saprobiensystem) beruhen. Sie erfaßt unmittelbar 
nur solche Belastungen, die einen direkten Einfluß 
auf biologische Prozesse haben. Andere Stoffe wer-
den nicht oder nur mittelbar berücksichtigt, so vor 
allem: 

— schwer abbaubare Stoffe, vor allem chlorierte 
organische Verbindungen, wie sie unter ande-
rem in einigen Pflanzenschutzmitteln enthalten 
sind, 

— Schwermetalle, die sich im Sediment anreichern 
und gegebenenfalls wieder freigesetzt werden 
können, 

— Nährstoffe, die besonders bei stehenden oder 
langsam fließenden Gewässern Pflanzenwachs-
tum fördern (Eutrophierung); die Zersetzungs-
produkte sind sekundäre Gewässerverunreini-
gungen. 

Biomonitoring 

1347. Die naturwissenschaftlich-technische Über-
wachung der Schadstoffgehalte in den Umweltme-
dien muß ihre Ergänzung haben in der biologischen 
Überwachung: Bioindikation ist die Aufschlüsse-
lung des Informationsgehaltes lebender Systeme 
(Organismen, Ökosysteme) für die Bewertung von 
Lebensräumen. In Feldbeobachtungen müssen die 
Populationen von Pflanzen und Tieren genauer 
festgestellt werden; die verschiedenen Ökosysteme/ 
Biotope müssen möglichst kleinräumig klassifiziert 
werden. Eine Kartierung der Artenbestände ist in 
den Bundesländern in Angriff genommen. 

Die Natur bietet eine fein gestufte Skala zur An-
zeige schädigender Einflüsse. Beispielsweise ist die 
Empfindlichkeit von Nadelbäumen und gewissen 
Flechtenarten gegenüber industriellen Emissionen 
seit langem bekannt. An die als Indikatoren vorzu-
sehenden Organismen sind verschiedene Anforde

-

rungen zu stellen, wie ausreichende Verbreitung im 
Überwachungsgebiet, Vergleichbarkeit und Signifi-
kanz der Reaktion über größere Flächen und Zeit-
abstände, Eignung für experimentelle Belastungs-
versuche usw. (WAGNER und KRÜGER, 1982). Der 
Rat empfiehlt, frei lebendes Wild in die Lebensmit-
tel-Untersuchungsprogramme mit einzubeziehen. 
Es spiegelt aufgrund seiner ungeschützten Lebens-
weise und der Art seiner Ernährung das örtliche 
Belastungsmuster (Kontaminationsquellen, Trends) 
besser wider als Nutztiere (s. Kap. 4. 5, Tz. 1113). 

Im Freiland wild vorkommende Organismen spre-
chen aber unterschiedlich auf Belastungen an. Da-
her sind Organismen, die unter standardisierten 
Bedingungen flächendeckend ausgesetzt werden 
können, von besonderer Bedeutung für die Umwelt-
überwachung (experimentelles oder aktives Moni-
toring). Deren physiologische Reaktionen erlauben 
eine Quantifizierung von Immissionswirkungen 
einzelner Schadstoffe und komplexer Immissions-
typen (Wirkungskataster). Die Analyse der Anrei-
cherung beständiger Schadstoffe in bestimmten Or-
ganen ausgesetzter Organismen ermöglicht ferner 
die quantitative Einschätzung des Risikos — unter-
halb akut toxischer Gehalte — und des Anreiche-
rungsverlaufs (Trendkataster). 

Beispielsweise werden in Biomonitoring-Pro-
grammen standardisierte Kulturen von Weidelgras 
(Lolium multiflorum) und Flechten (z. B. Hypogym-
nia physodes) eingesetzt. Die Pyramidenpappel eig-
net sich ebenfalls für eine flächendeckende Über-
wachung sich anreichernder Immissionskomponen-
ten (WAGNER, 1981). Allerdings besteht noch Un-
klarheit über die Aussagefähigkeit der Rückstands-
werte von Pappeln und Weidelgras für andere 
Pflanzen, insbesondere Nutzpflanzen, am Standort 
(MÜLLER und STEIN, 1984). Der Rat empfiehlt die 
Förderung entsprechender Untersuchungen, um 
Hindernisse einer biologischen Umweltüberwa-
chung abzubauen. Hinweise für den Aufbau und die 
Organisation eines flächendeckenden Monitoring-
Rastersystems anderer Art, das sowohl Aussagen 
über die regionale Umweltsituation als auch über 
die Belastung des Endverbrauchers tierischer Nah-
rungsmittel ermöglichen könnte, geben FOR-
SCHNERs (1984) Untersuchungen von Schlachttie-
ren und begleitende Rohmilchuntersuchungen auf 
Blei, Cadmium, Quecksilber und beständige Orga-
nochlorpestizide. 

Landschaftsstruktur 

1348. Der Rat hat in diesem Gutachten festge-
stellt, daß für die Arten- und Biotopvielfalt eine be-
stimmte Struktur der Agrarlandschaft unerläßlich 
ist. Sie stellt aber auch eine notwendige Vorausset-
zung für eine umweltschonende Landbewirtschaf-
tung dar. Die größeren ökologischen Vorranggebie-
te, die im wesentlichen als Naturschutzgebiete im 
ländlichen Raum verstreut liegen, müssen durch 
ein möglichst dichtes Netz punkt- und linienförmi-
ger naturbetonter Flächen verbunden werden, das 
den gesamten ländlichen Raum durchzieht (vgl. 
Kap. 5. 2). 
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Soweit damit die Landschaftsplanung angespro-
chen ist, muß sie sich auf großräumige und flächen-
deckende Beobachtung abstützen können. Die Er-
fassung der Landschaftsstruktur kann von der 
großräumigen Aufnahme vom Flugzeug oder Satel-
liten ausgehen, die heute hohe räumliche Auflösun-
gen erreicht. Sie kann — künftig — auch auf die 
kartographische Erfassung der Flächennutzung zu-
rückgreifen, die verschiedene Landesämter vorbe-
reiten. Eine terrestrische Beobachtung von Gestalt, 
Wasserführung und Bewuchs kleinerer Gewässer 
im ländlichen Raum muß hinzukommen. 

Betriebsmittel 

Auch die Betriebsmittelüberwachung ist auf ver-
schiedenen Ebenen möglich: 

— Die Verfolgung bundesweiter statistischer Ent-
wicklungen, z. B. des Inlandverbrauchs eines be-
stimmten Handelsdüngers, ist schon unter der 
überregionalen Beobachtung (Tz. 1343) ange-
sprochen worden. 

— Regionale Unterschiede im Einsatz von Be-
triebsmitteln und im Ausmaß der von ihnen aus-
gehenden Umweltbelastungen sollten zumindest 
auf der Ebene der Landwirtschaftskammern 
oder entsprechender Ämter erkennbar werden. 

— Diese Unterschiede werden klarer hervortreten, 
wenn man auf den in sich homogenen, kleineren 
Naturraum abstellt. 

Von der Festlegung der gewünschten Datentiefe 
und der Datenebene der Betriebsmittelüberwa-
chung hängen Nutzen, Kosten, rechtliche Probleme 
(Datenschutz) und politische Widerstände ab. Sie 
muß daher sehr überlegt getroffen werden. Die vom 
Rat veranlaßten Untersuchungen zur Regional-
struktur der Betriebsmittelaufwendungen mußten 
sich beschränken 

— auf eine Darstellung des Handelsdüngerauf-
wands auf Kreisebene (WEINSCHENK und 
GEBHARD, 1983; Kap. 3.3), 

— auf eine Darstellung regionaler Unterschiede 
beim Einsatz ausgewählter Pflanzenschutzmit-
tel im Ackerbau nach Bundesländern und nach 
Agrargebieten Bayerns (EICHLER, 1984; SRU, 
1984; Kap. 3.4) sowie auf eine Darstellung der 
Geldaufwendung für Pflanzenschutzmittel in 
Wirtschaftsgebieten Bayerns (DIERCKS, 1984; 
Kap. 3.4). 

Die überbetriebliche Erfassung der Betriebsstoffe 
(Kraftstoffe, Düngestoffe, Pflanzenschutzmittel) 
kann bei Herstellung und Vertrieb (Landhandel, ge-
nossenschaftliche Einkaufsorganisationen) anset-
zen. Daraus lassen sich auch überschlägig Rück-
schlüsse auf den regionalen Einsatz ziehen. Dies 
setzt aber eine stichprobenartige Erhebung in re-
präsentativ ausgewählten Betrieben voraus, da in 
Landhandel und Einkaufsorganisationen die Ab-
satzgebiete benachbarter Verkaufsstellen sich 
stark überlagern und die Anwendung der Mittel 

nach Bodenart und Betriebsorganisation unter-
schiedlich ist. 

Die Überwachung der Handelsdünger und Pflan-
zenschutzmittel muß sich auch darauf erstrecken, 
daß die einzelnen Chargen nach Art und chemi-
scher Zusammensetzung den Zulassungsvorschrif-
ten entsprechen. Hierzu genügt aber eine Stich-
probe auf überregionaler Ebene. Die Biologische 
Bundesanstalt Braunschweig nimmt zur Zeit Über-
prüfungen von Produkten am Markt nur aufgrund 
von Beschwerden und Verdachtsmomenten wegen 
Unwirksamkeit oder wegen aufgetretener Schäden 
vor. Lediglich bei wenigen Produkten wird die Ein-
haltung der Mengenbegrenzung für Beimengungen, 
wie Dioxine u. a., in regelmäßigen Stichproben 
überwacht. Bei den Handelsdüngern erfolgt die 
analytische Überwachung außer durch den Herstel-
ler auch durch unabhängige landwirtschaftliche 
Untersuchungsanstalten. 

Abfallstoffe/Wirtschaftsdünger 

1350. Eine regionale Beobachtung ist auch für 
landwirtschaftliche Reststoffe und Abfälle wie Gül-
le, Mist u. ä. erforderlich. Aus der Sicht des einzel-
nen Landwirts können sie sowohl Betriebsmittel 
darstellen als auch Abfallstoffe sein, deren er sich 
entledigen will. Da das Aufkommen dieser Stoffe 
eng mit dem regionalen Tierbestand korreliert ist, 
kann die Überwachung von der räumlichen Vertei-
lung des Viehbesatzes ausgehen. Dem Rat lagen 
entsprechende Karten, die durch Datenaggregie-
rung auf Kreisebene generalisiert sind, bei seinen 
Beratungen vor. Danach ist der Anfall von Gülle in 
einigen Gebieten der Bundesrepublik Deutschland 
mit flächenunabhängiger Tierhaltung überwa-
chungsbedürftig. Sobald die ökologisch erforderli-
chen Begrenzungen der Gülleaufbringung durchge-
setzt sind, sollte auch der überregionale Transport 
von landwirtschaftlichen Abfallstoffen aus den 
„Überschußgebieten" kontrolliert werden. 

5.5.3.3. Beobachtung auf betrieblicher Ebene 

Landschaftsnutzung (Flurgestaltung, 
Bewirtschaftung) 

1351. Die vom Rat befürwortete Gestaltung der 
Agrarlandschaft mit dem Ziel, eine ökologischen 
Ansprüchen besser genügende Landschaft mit in 
unterschiedlichem Grade geschützten Raumele-
menten zu erreichen, muß auf der Grundlage der 
Landschaftsplanung durch die Naturschutzbehör-
dern bzw. bei der Flurbereinigung durchgesetzt 
werden (s. Abschn. 5. 2.2). Zu den auf großräumiger 
und regionaler Ebene gewonnenen und in Informa-
tionssystemen zusammengeführten Daten, darun-
ter photographischen und kartographischen Dar-
stellungen, müssen ggf. auch parzellenbezogene In-
formationen hinzutreten wie 

— solche über den verantwortlichen Landwirt (z. B. 
Pächter), 
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— planerische Festlegungen, 

— naturschutz- und wasserrechtliche Auflagen 
und 

— Schadstoffvorbelastungen im Boden. 

Die Informationssysteme müssen insofern ein er-
weitertes Bodenkataster umfassen. In ihm können 
auch Lage, Verlauf, Schadstoffbelastung und beglei-
tende Pflanzenwelt von kleineren Gewässern inner-
halb des landwirtschaftlichen Gebiets dokumentiert 
werden. Im Hinblick auf Saumbiotope, Feldgehölze 
usw. sollte die Erweiterung von Bodenkatastern zu 
Biotopkatastern angestrebt werden. 

Überwachung der Böden 

1352. Bodenuntersuchungen werden heute schon 
in einigen Bundesländern durchgeführt: Baden-
Württemberg und Hessen verbinden das Verfahren 
der besonderen Ernteermittlung mit einer Überwa-
chung der Boden-Schadstoffgehalte. Baden-Würt-
temberg untersucht im Rahmen seiner mittelfristi-
gen Umweltprogramme jährlich knapp 1 000 Boden-
proben von den Ackerflächen, auf denen jährlich 
die besondere Ernteermittlung durchgeführt wird, 
auf ihre Schwermetallgehalte (BMI, 1983a). Diese 
Daten werden als repräsentativ für das Ackerland 
Baden-Württembergs angesehen. Baden-Württem-
berg verfügt damit über das in der Bundesrepublik 
Deutschland wohl umfangreichste Kataster über 
Schwermetalle in Böden. 

Bayern verfolgt mit seinem Projekt „Boden- und 
Standortforschung Bayern" eine möglichst vollstän-
dige Inventur seiner Böden, ihrer ökologischen Ei-
genschaften und ihres Stoffbestandes. Der derzei-
tige Belastungszustand wird als Basis für räumli-
che und zeitliche Vergleiche festgehalten und in 
Karten dargestellt. Zum Projekt gehört auch der 
Aufbau einer Bodenproben- und Datenbank aus ei-
nem landesweit gleichmäßig dichten Netz von Ent-
nahmestellen. Die Probenbank des geologischen 
Landesamtes umfaßt derzeit bereits rund 21 000 
Proben, nach dem Abschluß des Projektes in eini-
gen Jahren sollen es etwa 35 000 sein (BMI, 1983b). 

Der Rat begrüßt derartige Erhebungen von Boden-
katastern und empfiehlt, das Verfahren der beson-
deren Ernteermittlung bundesweit mit einer Über-
wachung der Böden zu verbinden und die die beson-
dere Ernteermittlung durchführenden Stellen je-
weils mit qualifizierten Fachleuten auszustatten. 

Im Hinblick auf die Parameter eines Boden-Monito-
rings knüpft er an seine Ausführungen in Kapitel 
4. 2 an und unterscheidet: 

— physikalische Parameter, die zum Beispiel die 
Bodenverdichtung, den Boden-Wasserhaushalt 
und die Bodenerosion beschreiben, 

— chemische Parameter, wie die Kationen-Aus-
tauschkapazität die Anionen-Absorptionsfähig-
keit und unter Umständen die Belastung mit be-
sonderen Chemikalien (Schwermetallen u. a.), 

— Biomonitoring-Parameter, wie die biologische 
Bodenaktivität, Bestandsstärken und -vielfalt 
(sog. Diversität) der Meso- und Makrofauna 
(z. B. Regenwurmpopulationen). 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen langsam ver-
änderlichen Meßgrößen, wie dem Phosphor- und 
Kaliumgehalt oder dem pH-Wert, und sich rasch 
verändernden, wie den mineralischen Stickstoffge-
halten. Bei ersteren genügt eine Untersuchung in 
3-4jährigem Abstand. Die Stickstoffbestimmung 
hat dagegen Aussagewert nur für das Anbaujahr 
und auch da nur zu ganz bestimmten Zeiten und 
unter von der Bodenbeschaffenheit her geeigneten 
Bedingungen; eine allgemein gültige Regel kann 
nicht aufgestellt werden. 

Die landwirtschaftlichen Untersuchungs- und For-
schungsanstalten führen auf Wunsch der Landwirte 
Bodenuntersuchungen durch. Es ist zu prüfen, in 
welchem Umfang den Landwirten Bodenuntersu-
chungen aufgegeben werden müssen. 

Betriebsmittelüberwachung 

1353. Eine Überwachung des Betriebsmitteleinsat-
zes kann in erster Linie bei der Schlagkartei einset-
zen. Daher sollten geeignete Kriterien erarbeitet 
werden, aufgrund derer festgelegt werden kann, 
welche landwirtschaftlichen Betriebe verpflichtet 
werden, eine Schlagkartei zu führen und darin eine 
Reihe umweltrelevanter Angaben zu machen. Zu 
diesen Angaben müssen beispielsweise die aufge-
brachten Mengen an Handels- und Wirtschaftsdün-
ger, die Pflanzenschutzmaßnahmen, die Vorfrucht, 
besondere Formen der Bodenbearbeitung u. a. ge-
hören. 

Soweit in Genehmigungs- oder Erlaubnisverfahren 
ein bestimmter Düngeplan oder ein bestimmter 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vorgeschrieben 
ist, dient die Schlagkartei zugleich dem Nachweis, 
daß den behördlichen Anforderungen genügt ist. 
Die Schlagkartei kann auch herangezogen werden, 
um die Einhaltung der Auflagen zu beaufsichtigen, 
an die flächenbezogene Leistungsabgeltungen 
(Transferzahlungen) geknüpft sind (vgl. Abschnitt 
5.7.6.2). 

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kommt es 
auf die Genauigkeit der Dosierung und damit auf 
die Betriebssicherheit der Geräte an. In der Novelle 
1983 Pflanzenschutzgesetz ist weder eine Typ-Eig-
nungsprüfung noch eine regelmäßig wiederkeh-
rende Überprüfung der Pflanzenschutzgeräte vor-
geschrieben. Der Gerätehersteller oder -einführer 
soll der Biologischen Bundesanstalt erklären, daß 
sein Gerätetyp den Anforderungen des Gesetzes ge-
nügt und ihr die erforderlichen Unterlagen zur Be-
urteilung vorlegen. Auch bei guter Pflege der Ge-
räte sind wichtige Teile einem Verschleiß und Lei-
stungsabfall unterworfen, der nur mit Hilfe geeig-
neter Prüfeinrichtungen durch Fachpersonal fest-
gestellt werden kann. Der Rat empfiehlt daher den 
Ländern, von der in der Novelle vorgesehenen Er-
mächtigung Gebrauch zu machen und zumindest 
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regelmäßige Überprüfungen für größere Pflanzen-
schutzgeräte im Verordnungswege einzuführen. 
Eine Überprüfung in einem Turnus von nicht län-
ger als 2 Jahren durch unabhängige Sachverstän-
dige scheint geboten. 

Die Aufbringung von Klärschlämmen, Abwasser, 
Fäkalien und ähnlichen Stoffen — aber nicht von 
Jauche, Gülle und Stallmist im „üblichen" Maße — 
auf landwirtschaftlich genutzte Böden unterliegt 
abfallrechtlicher Kontrolle. Die zuständige Behörde 
kann von den Besitzern dieser Stoffe Nachweis 
über Art, Menge und Beseitigung verlangen und 
das Führen von Nachweisbüchern, das Einbehalten 
von Belegen und deren Aufbewahrung fordern. Be-
sonders geregelt ist die Aufbringung von Klär-
schlämmen: Sie dürfen nur aufgebracht werden, 
wenn zuvor eine Untersuchung des Bodens auf 
Schwermetallgehalte (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn) 
ergeben hat, daß die Vorbelastung nicht zu hoch ist. 
Die Betreiber von Kläranlagen müssen den von ih-
nen abgegebenen Klärschlamm mindestens alle 6 
Monate auf Einhaltung der Grenzwerte für die ge-
nannten Schwermetalle analysieren und dem Ruf-
bringer und der zuständigen Behörde unaufgefor-
dert darüber Mitteilung machen. Die Behörde kann 
weitere Einschränkungen auferlegen und insbson-
dere nachträgliche Bodenuntersuchungen durch 
von ihr benannte neutrale Untersuchungsstellen 
veranlassen. 

In den vorgeschriebenen Mitteilungen an die Be-
hörde über Boden- und Klärschlammanalysen fällt 
eine Fülle auswertbarer Daten an, die zusammen 
mit den Ergebnissen der Bodenuntersuchung aus-
gewertet und in einem Informationssystem nutzbar 
gemacht werden können. 

Überwachung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 

1354. Die Kontrolle von Produkten der Landwirt-
schaft betrifft Lebensmittel, Futtermittel und 
Grundstoffe für die Lebensmittelindustrie. Sie er-
folgt nach den Vorschriften des Lebensmittel-, Fut-
termittel- und Arzneimittelrechts und erstreckt sich 
auf Verunreinigungen mit Schadstoffen und Rück-
stände von Pflanzenschutzmitteln und pharmakolo-
gisch wirksamen Stoffen. 

Futtermittel dürfen nach geltendem Recht nicht in 
Verkehr gebracht oder verfüttert werden, wenn sie 
nicht zugelassene Zusatzstoffe enthalten oder einer 
bestimmten, durch Rechtsverordnung festgesetzten 
Anforderung nicht entsprechen. Die zuständigen 
Länderbehörden sollten in den Stand gesetzt wer-
den, dies wirksam zu überwachen und überwachen 
zu lassen (genügend häufige Stichproben, Untersu-
chungsstellen in den Häfen, ausreichende Analyse-
kapazität der LUFAs). 

Der Fremdstoffgehalt in Lebensmitteln wird durch 
Höchstmengenverordnungen weitgehend begrenzt. 
Lebensmittel dürfen nicht in Verkehr gebracht wer-
den, wenn in oder auf ihnen Rückstände oder Ver-
unreinigungen über die erlaubten Höchstmengen 

hinaus vorhanden sind. Folgende Schadstoffgrup-
pen sind von Bedeutung: 

— Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und 
Düngestoffen, 

— Rückstände von Tierarzneien und Futtermittel-
zusätzen, 

— Verunreinigungen durch unsachgemäßen Um-
gang mit Chemikalien, aus verunreinigten Fut-
termitteln oder aus der Verunreinigung des Le-
bensmittels bei der Verarbeitung. 

Außerdem spielen Fremdimmissionen, die die 
Landwirtschaft aus anderen Bereichen aufnimmt 
und mit ihren Erzeugnissen an den Verbraucher 
weitergibt, zum Teil eine erhebliche Rolle. Insofern 
könnte den Hinweisen, die sich aus FORSCHNERs 
(1984) Untersuchungen von bestimmten Lebensmit-
teln tierischer Herkunft für den Aufbau und die 
Organisation eines flächendeckenden Monitoring-
Rastersystems ergeben, das sowohl Aussagen über 
die regionale Umweltsituation als auch über die Be-
lastung des Endverbrauchers tierischer Nahrungs-
mittel ermöglicht, besondere Bedeutung zukom-
men. 

Neben den Höchstmengen, die in einschlägigen 
Verordnungen festgelegt sind, kommt für Schwer-
metallgehalte in Lebensmitteln auch den Richtwer-
ten der zentralen Erfassungs- und Bewertungsstelle 
für Umweltchemikalien (ZEBS) des Bundesgesund-
heitsamtes Bedeutung zu. Entsprechende Richt-
werte sollten auch für Futtermittel entwickelt wer-
den. 

Für die Fälle der gleichzeitigen Anwesenheit meh-
rerer Fremdstoffe, die jeder für sich die Höchst-
mengengrenzen unterschreiten, besteht bisher 
keine Regelung. Wenigstens für solche Stoffe, die 
durch gleiche Angriffspunkte im Organismus über-
einstimmende Schadwirkungen besitzen, sollten die 
einzelnen Höchstwerte gekoppelt werden. (Zur toxi-
kologischen Bewertung der gleichzeitigen Anwe-
senheit mehrerer Schadstoffe und der Möglichkeit 
einer Summenformel s. Kap. 4.5, Tz. 1159 ff.) 

Die Lebensmittelüberwachung ist Angelegenheit 
der Länder, die von den zuständigen Behörden auf 
der Ebene der Stadt- bzw. Landkreise wahrgenom-
men wird. Die Untersuchung der Proben erfolgt in 
unterschiedlichen Anstalten. Ihre Wirksamkeit 
hängt von der Leistungsfähigkeit der eingesetzten 
Analytik ab. Der Rat wiederholt seinen Vorschlag, 
daß die Untersuchungsstellen verpflichtet werden, 
an Ringversuchen teilzunehmen, um ihre analyti-
sche Leistungsfähigkeit anzugleichen; er begrüßt, 
daß an einer Sammlung vereinheitlichter Methoden 
gearbeitet wird (,,35-Methoden"). Das analoge Be-
mühen der VDLUFA, Untersuchungsmethoden zu 
vereinheitlichen, für alle Mitgliedanstalten verbind-
lich zu machen und regelmäßig zu testen, verdient 
Unterstützung. 

Die Organisation der Lebensmittelüberwachung ist 
in den Bundesländern uneinheitlich. Der Rat emp-
fiehlt erneut, zu prüfen, ob gegenüber der bisheri-
gen Abgrenzung, die im wesentlichen an den her- 
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kömmlichen Ausbildungsrichtungen Lebensmittel-
chemie, Veterinärmedizin und Humanmedizin aus-
gerichtet ist, nicht eine fachübergreifende Organi-
sationsform zweckmäßiger wäre. Der Rat hat 
ferner eine gewisse Aufgabenteilung im Sinne der 
Schwerpunktbildung empfohlen. So sollten für be-
sonders schwierige analytische Aufgaben (z. B. 
Tierpharmaka und Pestizidrückstände in Lebens-
mitteln) Speziallaboratorien vorgesehen werden. 

Eingeführte Lebensmittel auf Rückstände von bei 
uns nicht zugelassenen Stoffen zu untersuchen, er-
fordert regelmäßig erhöhten Aufwand. Sie sollten in 
spezialisierten, grenznahen Untersuchungsstellen 
überwacht werden. Dadurch soll auch eine be-
schleunigte Routine-Überwachung erreicht werden. 
Sollte sich die Einrichtung grenznaher Untersu-
chungsstellen zur Überwachung der Einfuhren als 
zu teuer erweisen, wird vorgeschlagen, von allen 
Einfuhrprodukten Zertifikate der Erzeugerländer 
zu verlangen, wie sie für Fleischimporte schon vor-
geschrieben sind. 

Die Probenahme der Lebensmittel — zum Schutz 
der Verbraucher bzw. zur Aufdeckung von Rechts-
verstößen — folgt vielfach Verdachtsmomenten und 
nicht den statistischen Grundsätzen der zufälligen 
Stichprobenwahl. Die Häufigkeit, mit der Fremd-
stoffgehalte über den Toleranzwerten ermittelt wer-
den, erlaubt daher nur bedingt Schlüsse, wie die 
Gehalte der großen Masse der Lebensmittel sind 
(s. Kap. 4.5, Tz. 1111 f.). Bei flächendeckenden Unter-
suchungen — z. B. gegenwärtig von Milch auf HCH, 
von Butter, Getreide oder Bier auf bestimmte wei-
tere Rückstände — können die augenblickliche Ver-
braucherbelastung abgeschätzt und Kontamina-
tionsquellen aufgedeckt werden. Die Ausweitung 
dieser Untersuchungen auf alle Lebensmittel und 
auf alle — geregelte oder noch nicht geregelte — 
Problemstoffe wäre wünschenswert, ist aber aus 
Kostengründen nicht durchführbar. Gegenwärtig 
wird eine „integrierte Lebensmittelkontrolle" erwo-
gen, die als „Vorwarnmonitoring", als „ursachen-
orientiertes Monitoring" und als „verbraucherorien-
tiertes Monitoring" drei Zielrichtungen verfolgen 
soll. Voraussetzung für diese Programme ist Einig-
keit über die Verfahren der Probenahme, Analytik, 
Aufbereitung der Daten und die Weitergabe an eine 
zentrale Stelle (die ZEBS beim Bundesgesundheits-
amt). Nur so können die von verschiedenen Stellen 
erhobenen Befunde zusammenfassend bewertet 
und die Entwicklung der Belastungssituation der 
Nahrungsmittel verfolgt werden (s. Kap. 4.5, 
Tz. 1112). 

Der Rat hat seinerzeit schon das Fehlen von Probe-
nahmeplänen bedauert, die zwischen den verschie-
denen Untersuchungsstellen abzusprechen wären. 
Ziel der Pläne sollte es sein, eine größere Dichte 
und damit statistische Signifikanz der Kontrolle zu 
erreichen, und die Untersuchung dort anzusetzen, 
wo die das Produkt beeinflussenden Faktoren wirk-
sam werden. 

Das heißt auch, daß die Probenahme möglichst 
beim Erzeuger oder Hersteller des Lebensmittels 
und vor seiner Verteilung über die verschiedenen 
Handelsstufen vorzunehmen ist. Bei landwirt

-schaftlichen Produkten sind die günstigsten Ein-
griffsstellen Schlachthöfe, Großmärkte und Vertei-
lerstellen. Bei fabrikmäßig hergestellten Lebens-
mitteln sollten nicht nur die Endprodukte über-
wacht werden, sondern auch die von der Landwirt-
schaft gelieferten Grundstoffe. 

Dies gilt insbesondere für die Überwachung auf 
Rückstände von Tierarzneimitteln und Futtermit-
telzusatzstoffen. Die Überwachung der Lebensmit-
tel auf Rückstände muß immer lückenhaft bleiben. 
Sinnvoller als eine Ausdehnung der Lebensmittel-
untersuchungen ist die Überwachung der Verwen-
dung von Pharmaka durch den Amtstierarzt schon 
in den Beständen beim Tierhalter, jedenfalls noch 
beim lebenden Tier und nicht erst beim geschlach-
teten. Dies trägt auch dem Umstand Rechnung, daß 
Tierarzneimittel und Futtermittelzusatzstoffe oder 
deren Stoffwechselprodukte mit den Ausscheidun-
gen der Tiere in die Umwelt gelangen und dort noch 
weitgehend ungeklärte Wirkungen entfalten kön-
nen. 

5.6 Rechtliche Rahmenbedingungen für 
das Verhältnis von Landwirtschaft 
und Umwelt 

5.6.1 Allgemeine Forderungen 

1355. Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft 
und Umwelt wird durch eine Vielzahl Bundes- und 
landesrechtlicher Regelungen mitbestimmt, die 
nach den Vorstellungen des Rates, wie in den Kapi-
teln 5.1 bis 5.3 erläutert, weiterentwickelt werden 
müssen. Eine Aussage von allgemeiner Bedeutung 
findet sich lediglich in den Landwirtschaftsklauseln 
der Naturschutzgesetze des Bundes und der Län-
der. Diese Klauseln beschreiben die Rolle der Land-
wirtschaft und ihrer vielfältigen Einwirkungen auf 
die natürliche Umwelt, wie der Rat in den vorausge-
gangenen Teilen dieses Gutachtens, insbesondere 
in Teil 4, dargestellt hat, gänzlich unzutreffend. Sie 
sind in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung 
darüber gerückt, welche Anstrengungen zum 
Schutz der natürlichen Umwelt von den Landwirten 
verlangt werden müssen. 

Der Rat fordert daher, im Interesse einer gedeihli-
chen Entwicklung des Verhältnisses von Landwirt-
schaft und Umwelt die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in folgender Weise zu gestalten: 

— Die Landwirtschaftsklauseln des Bundesnatur-
schutzgesetzes und der entsprechenden Länder-
gesetze sind aufzuheben. 

— Statt dessen sind in diesen Gesetzen zum Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen Betreiber-
pflichten für die Landwirte einzuführen, die sich 
auf alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten er-
strecken. 

— Zur genaueren Bestimmung des Inhaltes der Be-
treiberpflichten sind Regeln umweltschonender 
Landbewirtschaftung zu erarbeiten und in ei-
nem Regelwerk zusammenzufassen. 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3613 

5.6.2 Zur Streichung der 
Landwirtschaftsklauseln 

1356. Das Bundesnaturschutzgesetz trifft für das 
Verhältnis von Landwirtschaft und natürlicher Um-
welt in § 1 Abs. 3 folgende grundsätzliche Feststel-
lung: 

„Der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirt-
schaft kommt für die Erhaltung der Kultur-
und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeu-
tung zu; sie dient in der Regel den Zielen die-
ses Gesetzes." 

Während sonst die Anforderungen der Allgemein-
heit an Natur und Landschaft gegen die Schutzgü-
ter des Gesetzes von Fall zu Fall abzuwägen sind 
(§ 1 Abs. 2 BNatSchG), hat der Gesetzgeber also al-
les, was einer „ordnungsgemäßen Land- und Forst-
wirtschaft" zuzurechnen ist, von vornherein für den 
Regelfall davon freigestellt. 

1357. Nach § 8 Abs. 7 BNatSchG soll ferner die 
„ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung" nicht als Eingriff in Na-
tur und Landschaft gelten. Während sonst Eingriffe 
in Natur und Landschaft vom Verursacher auszu-
gleichen sind (§ 8 Abs. 2), im Fall mangelnder Aus-
gleichsfähigkeit sogar grundsätzlich untersagt wer-
den müssen (§ 8 Abs. 3), ist die Landwirtschaft 
durch die Fiktion, daß sie keinen Eingriff vorneh-
me, von derartigen Ausgleichspflichten entbunden. 
Allerdings ist die Bedeutung dieser Freistellung der 
Landwirtschaft dadurch eingeschränkt, daß nur 
eine „im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes ord-
nungsgemäße" Bodennutzung privilegiert ist. Aber 
die Einführung dieser Klausel führt zu erheblichen 
Auslegungsschwierigkeiten und ist im behördlichen 
Vollzug praktisch ohne Wirkung. 

1358. Die übrigen Landwirtschaftsklauseln des 
Bundesnaturschutzgesetzes (§ 15 Abs. 2, § 22 Abs. 3, 
§ 26 Abs. 3) sind in diesem Zusammenhang von nur 
untergeordneter Bedeutung und brauchen daher 
hier nicht näher behandelt zu werden. 

Für den Begriff einer „ordnungsgemäßen landwirt-
schaftlichen Bodennutzung" ist die Definition des 
Art. 6 Abs. 2, Satz 2 und 3 BayNatSchG repräsenta-
tiv: 

„Eine landwirtschaftliche Bodennutzung ist 
ordnungsgemäß, wenn im Rahmen des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts und der ge-
setzlichen Bestimmungen die Bodenfruchtbar-
keit nachhaltig gesichert und die Erzeugung 
hochwertiger Nahrungsmittel gewährleistet ist. 
Als ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo-
dennutzung gilt grundsätzlich die bisher übli-
che Nutzung durch bäuerliche Landwirt-
schaft." 

Auch diese Formulierung enthält zwei Vorgaben zu 
Lasten der Umwelt: 

— Die grundsätzliche Freizeichnung der bisher üb-
lichen landwirtschaftlichen Betriebsweisen, un-
geachtet dessen, daß sie unter anderem zu 

schwerwiegenden Arten- und Biotopverlusten 
geführt haben. 

— Die Maßgeblichkeit des Gesichtspunktes der Bo-
denfruchtbarkeit und der Erzeugung hochwerti-
ger Nahrungsmittel vor anderen Schutzgütern 
des Gesetzes. 

1359. Der Versuch, die Landwirtschaftsklauseln 
im Wege der Auslegung so einzuschränken, daß sie 
mit Mindestanforderungen zum Schutz der Umwelt 
in Übereinstimmung gebracht werden können, ist 
in Schrifttum und Rechtsprechung immer wieder 
unternommen worden. Diese Bemühungen haben 
auch die Möglichkeit nähergerückt, die eine oder 
andere Übertreibung zu verhüten. So besteht Einig-
keit darüber, daß „ordnungsgemäße Landwirt-
schaft" nur diejenige sein kann, deren Betriebswei-
sen nicht gegen andere umweltrechtliche Vorschrif-
ten verstoßen, insbesondere mit den Forderungen 
des Abfall-, Wasser-, Immissionsschutz- und Pflan-
zenschutzrechts vereinbar sind. Aber die Landwirt-
schaftsklauseln strahlen auch auf die Auslegung 
und Anwendung anderer Umweltvorschriften in 
dem Sinne aus, daß immer wieder die üblichen 
landwirtschaftlichen Betriebsweisen abgesichert 
werden. Einer Auslegung der Landwirtschafts-
klauseln, die als „ordnungsgemäß" nur eine ökolo-
gisch richtige Wirtschaftsweise gelten läßt, steht die 
herrschende Meinung entgegen. Gerade an diesem 
Punkt muß aber eine gesetzgeberische Korrektur 
ansetzen. 

1360. Rückblickend stellt der Rat fest, daß die 
Landwirtschaftsklauseln das falsche Signal zum 
falschen Zeitpunkt im falschen Gestz darstellten. 
Bei Erlaß des Bundesnaturschutzgesetzes war es 
bereits über Fachkreise hinaus offenkundig, daß 
sich Landwirtschaft und Umwelt nicht mehr in Har-
monie miteinander befanden, sondern daß die fort-
schreitende Intensivierung der Landwirtschaft mit 
all ihren Folgen zu schweren Schäden in der natür-
lichen Umwelt und wachsenden Bedrohungen ge-
führt hatte. Vor allem der fortschreitende Verlust 
an Arten und Biotopen war unübersehbar. Somit 
wird klar, daß die Landwirtschaftsklauseln als 
Agrarprivileg gemeint waren und wirken. Nur eine 
Korrektur dieser gesetzgeberischen Fehlleistung 
vermag die Dinge wieder ins Lot zu rücken. Kein 
Umweltgesetz kann Glaubwürdigkeit beanspru-
chen, daß von seinen Regelungen einen Hauptver-
ursacher von Umweltbelastungen ausnimmt. Rich-
tig kann allein sein, die Gesetzeslage dem wirkli-
chen Verhältnis zwischen moderner Landwirtschaft 
und Umwelt anzupassen. 

1361. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, die land-
wirtschaftlichen Betriebsweisen in verschiedene 
Belastungskategorien einzustufen. Dies verdeut-
licht, daß für manche Bereiche extensiver Landbe-
wirtschaftung die Regelvermutung der allgemeinen 
Landwirtschaftsklausel heute noch zutrifft, die 
einer Einstufung als wenig umweltbelastend (1. Ka-
tegorie) entspricht. Für alle Formen des inten-
siveren Pflanzenbaus und von Tierhaltungen mit 
Schwemmentmistung erscheint die Einstufung als 
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deutlich umweltbelastend (2. Kategorie) als ange-
bracht. Diese landwirtschaftlichen Betriebsweisen 
müssen als Gefahrenquellen erkannt und behandelt 
werden. Diejenigen landwirtschaftlichen Betriebs-
weisen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die 
Pflanzen- und Tierwelt, die Vielfalt und Schönheit 
von Natur und Landschaft auf Dauer und schwer 
beeinträchtigen, müssen als erheblich umweltbela-
stend (3. Kategorie) eingestuft werden. Hier muß 
politisch entschieden werden, ob und wo welche Be-
triebsweisen noch nach Art und Ausmaß hingenom-
men werden sollen. 

1362. Nicht nur die allgemeine Landwirtschafts-
klausel soll aufgehoben werden. Auch die Landwirt-
schaftsklausel in § 8 Abs. 7 BNatSchG ist zu strei-
chen. Zwar trifft es zu, daß die rechtliche Bedeutung 
dieser Vorschrift zu Lasten der Umwelt geringer als 
die der allgemeinen Landwirtschaftsklausel zu ver-
anschlagen ist. Da damit nur die in § 8 Abs. 1 be-
stimmten Eingriffe von der Ausgleichspflicht aus-
genommen werden, die eine Art Landnahme, meist 
in der Form der Nutzungsänderung, voraussetzen, 
ist die Privilegierung von vornherein begrenzt; Ein-
griffe stofflicher Art werden von der Ausgleichsre-
gelung ohnehin nicht erfaßt. Ferner bietet die Ein-
schränkung, wonach nur die „im Sinne dieses Ge-
setzes ordnungsgemäße" Landwirtschaft freige-
stellt wird, einige Möglichkeiten einer umwelt-
freundlichen Auslegung. Eine Streichung des § 8 
Abs. 7 BNatSchG ist dennoch erforderlich, und zwar 
aus folgenden Gründen: 

— Im Interesse der Effektivität des Naturschutz-
rechts kann es nicht bei der Regel bleiben, daß 
ein Eingriff in Natur und Landschaft allein des-
halb nicht ausgleichspflichtig sein soll, weil die 
Landwirtschaft Verursacher ist. 

— Auch diese Klausel kann die Auslegung anderer 
umweltschutzrechtlicher Vorschriften ungünstig 
beeinflussen. 

— Aus rechtssystematischer Sicht ist es bedenk-
lich, wenn das Naturschutzrecht einen bestimm-
ten Wirtschaftszweig, nämlich die Landwirt-
schaft, privilegiert, während solche Freistellun-
gen anderen Umweltgesetzen fremd sind. Eine 
innere Harmonisierung des Umweltrechts muß 
dazu führen, daß an vergleichbare Verursacher 
von Umweltbelastungen auch vergleichbare An-
forderungen gestellt werden. 

— Nicht erst eine Nutzungsänderung, wie der 
Grünlandumbruch, sondern schon der Übergang 
zu intensiveren Bewirtschaftungsmethoden 
kann es durchaus rechtfertigen, daran Aus-
gleichspflichten zu knüpfen. Das kommt insbe-
sondere in Betracht, wenn dadurch Lebens-
grundlagen für Arten beeinträchtigt werden, 
oder wenn sich die Gefahr der Erosion oder der 
Abschwemmung erhöht. 

Der Rat empfiehlt daher, im Rahmen einer Novel-
lierung des Naturschutzgesetzes sowohl die Land-
wirtschaft der Ausgleichspflicht zu unterwerfen als 
auch das Konzept des Eingriffs und die Ausgleichs

-

regelung entsprechend zu erweitern. Die bisher ins 
Auge gefaßte Ergänzung des § 2 Abs. 1 BNatSchG 
mit dem Ziel, stoffliche Einwirkungen gewissen Be-
schränkungen zu unterwerfen, genügt noch nicht. 

5.6.3 Einführung von Betreiberpflichten 

1363. Die Streichung der Landwirtschaftsklauseln 
ändert nichts daran, daß eine intensive Landwirt-
schaft auch künftig möglich und zulässig sein soll. 
Moderner Pflazenbau und moderne Tierhaltung 
werden indes nicht hingenommen, weil sie in der 
Regel keine Belastungen der natürlichen Lebens-
grundlagen des Menschen mit sich brächten, son-
dern obwohl dies schon bei Betrieben der 2. Bela-
stungskategorie deutlich, bei solchen der 3. Bela-
stungskategorie in erheblichem Maße der Fall ist. 

Neben die Forderung, ein Biotopverbundsystem in 
der Agrarlandschaft zu schaffen, muß die Verpflich-
tung der Landwirte auf umweltschonenden Pflan-
zenbau und umweltschonende Tierhaltung treten. 
Wie in anderen Wirtschaftszweigen auch, muß die 
Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten der 
Produktion davon abhängig gemacht werden, daß 
eine Emissionsbegrenzung sichergestellt ist und an-
dere störende Auswirkungen beschränkt werden. 

Derartige Betreiberpflichten lassen sich am besten 
im Naturschutzrecht verankern. Kein anderes Ge-
setz deckt in seiner Zielbestimmung einen so gro-
ßen Bereich der Schutzgüter der Umwelt ab, so 
etwa mit den Forderungen nach einem Schutz der 
„Lebensgrundlagen des Menschen" und einem 
Schutz der „Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
halts". Dazu gehört auch der Schutz des Bodens. 
Ferner kennen die Naturschutzgesetze der Länder 
bereits jetzt eine Reihe von Duldungs- und Hand-
lungspflichten, die sich in erster Linie an Landwirte 
richten; die Schaffung von Grundpflichten des 
Landwirts kann systematisch daran anknüpfen. 

Nach Aufhebung der allgemeinen Landwirtschafts-
klausel des § 1 Abs. 3 BNatSchG bietet es sich an, 
die Grundpflichten des Landwirts an dieser Stelle 
zu verankern. Die Grundpflichten müssen auch un-
mittelbar gelten, d. h., ohne daß es noch einer förm-
lichen Übernahme im Landesrecht bedarf. Die Ein-
beziehung in § 1 stellt dies nach § 4 Satz 3 
BNatSchG sicher. 

Unter den Betreiberpflichten sollte zwischen einer 
allgemeinen und einer speziellen Grundpflicht des 
Landwirts unterschieden werden. 

1364. Eine allgemeine Grundpflicht könnte § 1 a 
Abs. 2 WHG zum Vorbild nehmen: 

„Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, 
mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer ver-
bunden sein können, die nach den Umständen 
erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine 
Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige 
nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften 
zu verhüten." 
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Dementsprechend könnte eine neue Landwirt-
schaftsklausel im § 1 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG wie 
folgt formuliert werden: 

„Wer Pflanzenbau und Tierhaltung betreibt, hat 
die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden, um Belastungen der Schutzgüter 
des Absatzes 1 so gering wie möglich zu halten, 
insbesondere durch Schonung naturbetonter 
Biotope und Begrenzung der Emissionen." 

Eine solche Grundpflicht würde die Geltung des 
Vorsorgeprinzips für die Landwirtschaft zum Aus-
druck bringen: Beeinträchtigungen müssen vermie-
den werden, unabhängig davon, ob die Folgen im 
Einzelfall schon abschätzbar und ggf. noch tragbar 
erscheinen. 

Gegen eine solche neue Landwirtschaftsklausel 
wird zunächst der Einwand erhoben, die Landwirt-
schaft sei nicht der einzige Verursacher von Um-
weltbelastungen im ländlichen Raum, sie sei viel-
mehr erheblichen externen Belastungen durch Im-
missionen sowie durch Erholung und Fremdenver-
kehr ausgesetzt. Solche Verursachungen sind je-
doch weitgehend mittels vorhandener gesetzlicher 
Gebote und Verbote zu erfassen, so mittels der Be-
treiberpflichten des Bundesimmissionsschutzgeset-
zes, der Jedermann-Klauseln des Wasserrechts 
oder der naturschutzrechtlichen Beschränkungen 
für das Betretungsrecht. Daß das Verursacherprin-
zip auch für Landwirte gilt, muß jedoch aus zwei 
Gründen besonders hervorgehoben werden: Die 
Landwirtschaftsklauseln konnten lange dahin ver-
standen werden, daß Belastungen aus landwirt-
schaftlichen Betriebsweisen vom Gesetzgeber in 
Kauf genommen seien; es muß klargestellt werden, 
daß dies nicht zutrifft. Vor allem aber hat die Land-
wirtschaft eine besondere Verantwortung für den 
Schutz der Umwelt im ländlichen Raum. Von daher 
erscheint es nur sachgerecht, eine allgemeine Sorg-
faltspflicht gerade für die dort vorherrschenden 
Nutzungen im Pflanzenbau und in der Tierhaltung 
zu begründen. Daß dadurch die Landwirtschaft als 
mögliche Verursacherin von Umweltbelastungen 
einseitig und sachwidrig angeprangert würde, kann 
nicht ernsthaft erwogen werden. 

1365. Zusätzlich sollte eine spezielle Grundpflicht 
des Landwirts eingeführt werden, bestimmte Re-
geln umweltschonender Landbewirtschaftung zu 
beachten. Allerdings muß ein Regelwerk umwelt-
schonenden Pflanzenbaus und umweltschonender 
Tierhaltung erst noch erarbeitet werden. Bei der 
speziellen Grundpflicht geht es nicht mehr allein 
darum, Belastungen zu mindern, die aus betriebli-
cher Sicht leicht oder mit wenig Aufwand zu ver-
meiden sind. Vielmehr müssen aus der Sicht des 
Umweltschutzes Maßstäbe für einen jeweils ökolo-
gisch noch vertretbaren Pflanzenbau und für eine 
ökologisch noch vertretbare Tierhaltung vorgege-
ben werden. Die spezielle Grundpflicht reicht also 
weit über die allgemeine hinaus. 

Ein Beispiel für das Zusammenwirken von allge

-

meiner und spezieller Grundpflicht des Landwirts 
zeichnet sich im neuen Pflanzenschutzrecht ab. Die 

Einführung einer allgemeinen Anwenderpflicht im 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Novelle 1983 Pflanzenschutzgesetz, 
wonach Pflanzenschutzmittel nur nach „guter fach-
licher Praxis" angewandt werden dürfen, soll zu-
nächst einem übermäßigen Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln entgegenwirken; dabei wird primär 
von wirtschaftlichen Schadensschwellen auszuge-
hen sein. Die Beschränkung ist insofern noch rein 
ökonomisch ausgerichtet und entspricht dem 
Eigeninteresse des Landwirts. Eine darüber hinaus-
gehende spezielle Anwenderpflicht ist nach § 6 
Abs. 1 Satz 2 Novelle 1983 Pflanzenschutzgesetz 
festgelegt: Pflanzenschutzmittel dürfen nicht ange-
wandt werden, soweit der Anwender damit rechnen 
muß, daß ihre Anwendung schädliche Auswirkun-
gen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier oder 
auf Grundwasser oder sonstige erhebliche schädli-
che Auswirkungen, insbesondere auf Wasser, Bo-
den, Luft, Tier- oder Pflanzenart hat. Wenn das der 
Fall ist, ist im einzelnen nach der Schutzwürdigkeit 
der Umweltgüter und dem Grad ihrer Gefährung zu 
bestimmen. 

Dementsprechend könnte in § 1 Abs. 3 Satz 2 
BNatSchG die folgende spezielle Betreiberpflicht 
aufgenommen werden: 

„Soweit Regeln umweltschonender Landbe-
wirtschaftung entwickelt sind, ist er verpflich-
tet, sie zu beachten." 

Gegen die Einführung einer solchen speziellen Be-
treiberpflicht wird der Einwand erhoben, von Natur 
aus könne weder die Landwirtschaft verrechtlicht 
noch der einzelne Landwirt polizeilich überwacht 
werden. Beides ist indes nicht beabsichtigt. Nicht 
alle Maßnahmen in Pflanzenbau und Tierhaltung 
sollen reglementiert werden. Selbstredend kommt 
es nur darauf an, Betriebsweisen zu erfassen, mit 
denen erhebliche Umweltbelastungen verbunden 
sein können. Ferner sind nicht alle Regeln strikt 
verbindlich, erst recht nicht sanktionsbewährt; viele 
Regeln können schon deshalb nur als Empfehlun-
gen formuliert werden, weil die Verhältnisse, unter 
denen Pflanzenbau und Tierhaltung betrieben wer-
den, zu unterschiedlich sind. Dem trägt aber die 
spezielle Betreiberpflicht Rechnung. Einmal greift 
sie nur ein, soweit sich in Kreisen landwirtschaftli-
cher Fachleute die allgemeine Überzeugung gebil-
det und durchgesetzt hat, daß bestimmte Betriebs-
weisen bestimmte Rücksichtnahmen erfordern. 
Ferner sind Regeln, die auf diese Weise zustande 
gekommen sind, zu beachten, und zwar in dem 
Maße, in dem sie jeweils nur verbindlich sein kön-
nen und sollten. So sind strikte Gebote und Verbote 
für die Fruchtfolge im Einzelfall kaum denkbar, für 
das Maß der zulässigen Düngung jedoch durchaus. 

1366. Regeln umweltschonender Landbewirtschaf-
tung sollen dem praktischen Landwirt helfen, 
Pflanzenbau und Tierhaltung so zu betreiben, wie 
es seinem wohlverstandenen Eigeninteresse ent-
spricht und wie es vom Wohl der Allgemeinheit 
gefordert wird. Sie sollen enthalten: 

— Nachrichtliche Hinweise auf geltendes Umwelt-
recht und auf die Auslegung einzelner darin ent- 
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haltener Betreiberpflichten, insbesondere auch 
auf die Rücksichten, die der Landwirt im Rah-
men der allgemeinen Grundpflicht zur Vermei-
dung unnötiger Belastungen nehmen muß. 

— Gebote oder Verbote zu Pflanzenbau und Tier-
haltung, die die spezielle Grundpflicht ausfüllen, 
insbesondere Belastbarkeitsgrenzen für Boden, 
Gewässer, Lebensräume wildlebender Pflanzen 
und Tiere sowie Nahrungsmittel verdeutlichen. 

— Empfehlungen, wie sie üblicherweise von der 
landwirtschaftlichen Beratung gegeben werden 
und Informationen darüber, wie Erkenntnisse 
der Agrarwissenschaften in der Praxis ange-
wandt werden können. 

Ein solches Regelwerk soll zunächst der Verständi-
gung aller am landwirtschaftlichen Produktionspro-
zeß Beteiligten und davon betroffenen Kreise die-
nen. Es bildet die Voraussetzung dafür, daß der In-
formationsstand der Landwirte auf dem Wege über 
die landwirtschaftliche Beratung oder unmittelbar 
verbessert wird. Es soll auch dazu beitragen, daß 
Bewußtsein der Landwirte für die vielfältigen Aus-
wirkungen ihrer Tätigkeit auf empfindliche Um-
weltgüter zu verstärken. 

1367. Ein geordnetes Verfahren der Aufstellung 
von Regeln umweltschonender Landbewirtschaf-
tung muß gewährleisten, daß sie fachlich fundiert 
sind und gegenüber den Landwirten überzeugend 
begründet werden können. Ein solches Regelwerk 
könnte von staatlichen Behörden, von staatlich be-
rufenen unabhängigen Sachverständigen-Kommis-
sionen, vor allem aber auch von staatlicherseits 
ausgewählten Verbänden, in denen Sachverstän-
dige für den breiten Bereich der Landwirtschaft 
und für die betroffenen Umweltgüter zusammen-
wirken, erarbeitet werden. Die Erarbeitung eines 
solchen Regelwerkes wird sich über lange Zeit er-
strecken. Es kommt darauf an, für die verschie-
denen Produktionsbereiche und Betriebsweisen 
schrittweise Regeln zu entwickeln, die sich erst 
nach und nach zu einem umfassenden Regelwerk 
zusammenfügen werden. Im übrigen wird das Re-
gelwerk dem produktionstechnischen Fortschritt 
und dem ökologischen Kenntnisstand entsprechend 
weiter zu entwickeln sein. 

Sofern die Erarbeitung von Regeln umweltschonen-
der Landbewirtschaftung zunächst geeigneten 
Fachverbänden überlassen werden soll, kommt un-
ter den landwirtschaftlichen Vereinigungen in er-
ster Linie die Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) in Betracht. Sie müßte ggf. ein Kon-
zept für die Erarbeitung solcher Regeln entwickeln 
und Arbeitsgruppen einsetzen, in die auch externe 
Sachverständige und Vertreter anderer Fachver-
bände für die betroffenen Umweltgüter einzubezie-
hen sind. Ergänzend könnte auch das Kuratorium 
für Technik und Bauwesen (KTBL) herangezogen 
werden. 

Der Staat kann seiner Verantwortung, im Span-
nungsfeld Landwirtschaft/Umwelt verbindliche 
Maßstäbe zu setzen nicht dadurch gerecht werden, 
daß er allein auf das Ergebnis einer Meinungs- und 

Willensbildung in privaten Verbänden verweist. 
Hier bieten sich aber zwei Wege an, um einerseits 
das staatliche Monopol verbindlicher Regelsetzung 
zu wahren, andererseits den Sachverstand von 
Fachvereinigungen nutzbar zu machen: 

— Nach dem Vorbild des Anerkennungsverfahrens, 
wie es zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem DIN-Institut vertraglich festgelegt 
ist, könnte auch das Zusammenwirken zwischen 
staatlichen Stellen und den mitwirkenden Fach-
vereinigungen auf eine institutionell gesicherte 
Grundlage gestellt werden. Wichtig wäre dabei 
vor allem deren Verpflichtung auf das öffentli-
che Interesse, insbesondere auf den Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, 
die Regelung der staatlichen Mitwirkung in den 
Arbeitsgruppen und die Einschaltung von Kon-
trollmechanismen, bevor es zur Veröffentli-
chung von Regeln kommt. 

— Ferner besteht die Möglichkeit, daß die zustän-
digen Landwirtschaftsminister der Länder 
durch Gesetz ermächtigt werden, Regeln um-
weltschonender Landbewirtschaftung, die von 
bestimmten Verbänden erarbeitet worden sind, 
förmlich einzuführen. 

1368. Der Rat neigt der Auffassung zu, daß in 
Kreisen landwirtschaftlicher Fachleute Hinweise, 
Empfehlungen oder auch ggf. strikte Regeln für fol-
gende Komplexe landwirtschaftlicher Betriebswei-
sen erarbeitet werden sollten: 
— Düngung 

unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
„Bedarfsermittlung" (N-min) Wirtschaftlich-
keitsberechnung ...; Düngepläne; Stufendün-
gung (Löffel-); Nährstoffauswahl; Humuswirt-
schaft; Wirtschaftsdünger; Umgang mit Klär-
schlamm; Beachtung ausreichender Abstände zu 
Gewässern, Biotopen ... 

— Pflanzenschutz 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Umweltschonender Umgang mit Pflanzen-
schutzmitteln (Handhabung, Pflanzenschutzmit-
telreste, Abdrift ...); Schadschwellen; integrier-
ter Pflanzenschutz; integrierter Pflanzenbau 
(Fruchtfolge ...); Randspritzung, Bandspritzung; 
Auswahl der Mittel (Kombinationspräparate, 
Resistenzbildung ...); Tauglichkeit und Wartung 
der Geräte; Beachtung ausreichender Abstände 
zu Gewässern, Biotopen...; Auswahl resisten-
ter(er) Sorten 

— Bodenbearbeitung und Bodenpflege 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Geringere und schonendere Bearbeitung (Zeit-
punkt, Geräte, Hangrichtung, Minimalbodenbe-
arbeitung ...); Bodenbedeckung (Erosion ...); 
Humuswirtschaft und -düngung, aktive Gefüge-
bildung durch Pflanzen- und Bodentiere 

— Anbausysteme und Fruchtfolgen 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Verknüpfung von Tierhaltung und Pflanzenbau; 
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Gestaltung der Fruchtfolge; Landbewirtschaf-
tung unter extremen Bedingungen (Grenzer-
tragsstandorte, Gebirge, absolutes Grünland ...); 
Zwischenfruchtanbau 

— Flurgestaltung, Nutzungsänderung, Melioration 

— Tierhaltung 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Stallungen und Haltungssysteme; Fütterung der 
Tiere; Hygiene und Schutz der Tiere vor Krank-
heiten (Tierpharmaka ...); Lagerung von Aus-
scheidungen (Größe und Art der Güllebehälter, 
Verhinderung von „Einleitungen" in Gewäs-
ser ...); Aufbereitung von Ausscheidungen (Kot

-

Trocknung, Güllebelüftung, Güllesammlung ...); 
Ausbringung von Ausscheidungen (Geräte, Ein-
arbeitung in den Boden ...); Einbeziehung der 
Ausscheidungen in die Düngepläne unter Beach-
tung des Tier-Flächen-Verhältnisses; Beachtung 
ausreichender Abstände zu Gewässern, Bioto-
pen... 

— Tierfutterbereitung 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte: 
Heutrocknung; Silage (Feldsilage, Behandlung 
der Sickersäfte ...) 

— Landwirtschaft auf kontaminierten Flächen. 

5.7 Agrarpolitische Voraussetzungen 
einer umweltschonenden 
Landwirtschaft') 

5.7.1 Umweltpolitische Notwendigkeit einer 
Änderung der Rahmenbedingungen 

1369. Der Rat hat bereits im Kapitel 2. 1 verdeut-
licht, daß die von der EG-Agrarmarkt- und Agrar-
preispolitik gesetzten Rahmenbedingungen wesent-
lichen Anteil an der Förderung einer ökologisch be-
denklichen Intensität der Landschaftsnutzung und 
ah der Entstehung ökonomisch nicht gerechtfertig-
ter Marktungleichgewichte auf den wichtigsten 
Agrarmärkten haben. Unterstützt wurde diese Ent-
wicklung noch von einer sozial- und wachstumspoli-
tisch motivierten Strukturpolitik, die trotz Überpro-
duktion und veränderter gesamtwirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen (HÜLSEMAYER und SAGE

-

MEISTER, 1980; WEINSCHENCK, 1979; WEIN-
SCHENCK und KEMPER, 1983) noch lange Zeit die 
Vergrößerung und Produktivitätssteigerung land-
wirtschaftlicher Vollerwerbsbetriebe (BALZ et al., 
1981) als eines ihrer Hauptziele hinstellte. Erst neu-
erdings deutet sich hier eine Kehrtwendung an. So 
heißt es z. B. im Agrarbericht der Bundesregierung 
1984, daß angesichts der gegenwärtigen Wirt-
schaftslage eine vorwiegend auf Wachstum ausge-
richtete Förderung nicht länger aufrechterhalten 
werden könne. Statt dessen will man künftig stär- 

1 ) Bei der Konzeption dieses Kapitels konnte sich der Rat 
auf ein Gutachten von Prof. Dr. G. Weinschenck und Dr. 
H.-J. Gebhard stützen, welches insbesondere den Vor-
schlag einer Stickstoffabgabe enthält. 

ker die wirtschaftliche Existenz einer möglichst 
großen Zahl bäuerlicher Betriebe sichern, d. h. so-
zialen Sicherungsanliegen stärker Rechnung 
tragen. 

1370. Der Rat ist der Auffassung, daß die wichtig-
sten umweltpolitischen Forderungen an die Land-
wirtschaft 

— Sicherung und Freisetzung ausreichender Flä-
chen für naturbetonte Biotope 

— Emissionsbegrenzung für intensive Produk-
tionsweise und 

— Erhöhung der Diversität der agrarischen Pro-
duktion, insbesondere durch Erweiterung der 
Fruchtfolgen 

den Zielen der Agrarpolitik nicht grundsätzlich wi-
dersprechen müssen, richtet die Agrarpolitik ihre 
nstrengungen doch auch darauf aus, die von ihr 

i nduzierte Überproduktion pflanzlicher und tieri-
scher Erzeugnisse abzubauen. Dies kann grund-
sätzlich erreicht werden durch 

— Herausnahme agrarisch genutzter Flächen aus 
der Produktion 

— Rücknahme der speziellen Intensität. 

1371. Der Rat ist der Auffassung, daß die Bela-
stung der Umwelt durch die Landwirtschaft vor al-
lem durch die bis vor kurzem betriebene (und öko-
nomisch nicht mehr zu rechtfertigende) Agrar-
markt- und Agrarpreispolitik sowie teilweise auch 
durch eine zieldiffuse Agrarstrukturpolitik wesent-
lich verstärkt wurde. Eine umweltpolitische Strate-
gie, die die ökologisch bedenklichen Wirkungen ei-
ner hierdurch induzierten intensiven Landwirt-
schaft verringern will, muß daher auf Korrektur der 
Agrarpolitik drängen. Damit bekommen all jene fi-
nanz- und wirtschaftspolitisch motivierten Vor-
schläge, die die Überschüsse und Finanzprobleme 
der Europäischen Gemeinschaft durch eine am 
Marktgleichgewicht orientierte Agrarmarkt- und 
-preispolitik lösen wollen, auch ökologische Bedeu-
tung. Im Zusammenhang mit der Reform der 
Agrarmarkt- und -preispolitik ist aber auch eine 
Reform der Agrarstrukturpolitik unausweichlich. 

1372. Im folgenden ist daher eine umweltpoliti-
sche Bewertung der auf diese Ansatzpunkte abzie-
lenden Reformvorschläge zur EG-Agrarpolitik vor-
zunehmen (Abschn. 5.7.2). Dabei ist auch auf die 
agrarpolitischen Beschlüsse von 1984 einzugehen 
(Abschn. 5.7.3). Dies mündet ein in die Empfehlung 
einer Stickstoffabgabe mit gleichzeitiger Aus-
gleichszahlung (Abschn. 5.7.4), weil der Rat der Auf-
fassung ist, daß die Reformvorschläge derzeit poli-
tisch nicht durchsetzbar und die tatsächlich ergrif-
fenen Maßnahmen ökologisch unbefriedigend sind. 
Dies muß ergänzt werden durch eine Umorientie-
rung der EG-Agrarstrukturpolitik, wobei dem Vor-
schlag der Bewirtschaftungsbeiträge besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist (Abschn. 5.7.5). 
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5.7.2 Umweltpolitische Bewertung der 
agrarpolitischen Alternativen 

1373. Die Diskussion über die gegenwärtigen Pro-
bleme der Agrarpolitik bzw. die vorgelegten Lö-
sungsvorschläge zeigen (z. B. BUCKWELL et al., 
1982; HENRICHSMEYER et al., 1981; HENRICHS

-

MEYER et al., 1984; KOESTER, 1977, 1983; MANE-
GOLD, 1981, 1982, 1983, 1984; PRIEBE, 1980, 1981; 
SRWi, JG. 1980/81; SCHMITT, 1978, 1979, 1981, 1982, 
1983, 1984; SCHMITT und TANGERMANN, 1981, 
1982; STEFFEN, 1981; TANGERMANN, 1984; THO-
ROE, 1980; Wissenschaftlicher Beirat beim BML 
1982, 1983), daß die aus ökonomischen und umwelt-
politischen Gründen dringend gebotene Reform der 
Agrarpolitik durchaus ein Stück des Weges gemein-
sam beschreiten können (HENRICHSMEYER, 
1983). 

Eine Verringerung der Agrarproduktion und damit 
der Agrarüberschüsse ist möglich durch: 

— Kontingentierung der Produkte und/oder Pro

-

duktmengenbegrenzung über Preissenkung, 

— Begrenzung des Faktoreinsatzes über Verteue-
rung oder Kontingentierung der Betriebsmittel 
im weitesten Sinne (einschließlich der Flächen). 

Kontingentierung der Produkte 

1374. Unter ökologischen Überlegungen haben 
Kontingentierungsvorschläge, auch wenn sie ord-
nungspolitisch problematisch sind, gewisse Vortei-
le, da sich die gezielte Zuweisung der Kontingente 
jedenfalls potentiell an ökologischen Kriterien aus-
richten kann. Außerdem sind sie die logische Er-
gänzung der bestehenden Agrarmarktordnungssy-
sterne mit ihren Preis- und Abnahmegarantien. 
Wenn die Garantie der Marktordnungen wie bisher 
für zahlreiche Produkte unbegrenzt gewährt und 
nicht auf eine bestimmte Menge begrenzt wird, ist 
eine Überproduktion bei weitergehendem techni-
schen Fortschritt und stagnierender Nachfrage un-
vermeidlich. Zwangsläufig muß man demzufolge 
das System ändern oder die Preisgarantien auf be-
stimmte Mengen begrenzen. 

1375. Läßt man die Frage, inwieweit sich wirk-
same Mengenbegrenzungen im politischen Ent-
scheidungssystem der EG durchsetzen lassen, au-
ßer acht (SCHMITT, 1984), muß unter umweltpoliti-
schen Gesichtspunkten die Produktkontingentie-
rung mit gewissen Fragezeichen versehen werden. 
Sie nimmt nämlich zunächst im Bereich des Pflan-
zenbaus nur indirekt auf den Produktionsmittelein-
satz bzw. auf die Produktionsverfahren (und damit 
auf die Intensität der landwirtschaftlichen Boden-
nutzung) Einfluß. Ist das politisch bewilligte Ge-
samtkontingent kleiner als das Volumen der laufen-
den Agrarproduktion, so kann mit einer allgemei-
nen Rücknahme des durchschnittlichen Faktorauf-
wands gerechnet werden. Soweit sich damit auch 
der physische Einsatz ökologisch bedenklicher Pro-
duktionsfaktoren vermindert, ist die Produktkon-
tingentierung umweltpolitisch vorteilhaft. Da die 

verschiedenen eingesetzten Produktionsmittel je-
doch unterschiedlich produktiv am Erzeugungspro-
zeß mitwirken, sie ungleich einsetzbar sind und die 
Rücknahme der Agrarproduktion auch die relativen 
Preise der Einsatzfaktoren beeinflußt, kann eine 
Minderung der speziellen Intensität bei ökologisch 
bedenklichen Faktoren nicht sicher angenommen 
werden. Müssen schließlich alle Landwirte ihre Er-
zeugung um einen bestimmten Prozentsatz verrin-
gern, und kommt es im Zuge der Anpassung tat-
sächlich zu vermindertem Einsatz ökologisch be-
denklicher Produktionsfaktoren, so wird im allge-
meinen die spezielle Intensität zurückgefahren. Da 
jedoch nicht jeder Faktoreinsatz zu Umweltbela-
stungen führt, wird auch bei weniger umweltbela-
stend wirtschaftenden Betrieben eine Mengenan-
passung erfolgen, die ökologisch nicht notwendig 
ist. Dagegen werden besonders intensiv wirtschaf-
tende Betriebe ihren Faktoreinsatz nicht soweit re-
duzieren müssen, daß die Schutzgüter der Umwelt-
politik keinen Schaden mehr erleiden. Diesen ein-
zelbetrieblichen Besonderheiten kann eine Pro-
duktkontingentierung somit nicht Rechnung tra-
gen. 

Außerdem ist durchaus zu erwarten, daß die einzel-
nen Landwirte eine Kompensation ihrer mengenbe-
dingten Einkommensverluste versuchen werden, 
indem sie beispielsweise auf die Produktion nicht 
kontingentierter Agrarprodukte ausweichen bzw. 
ihr Angebot über das Kontingent hinaus ausdeh-
nen. 

Eine Produktion über das Kontingent hinaus ist 
nur erfolgversprechend, wenn die Preise für diese 
zusätzlichen Mengen noch die Mehrkosten decken. 
Ob sich das lohnt, hängt also von den dafür politisch 
festgesetzten oder auf dem Weltmarkt erzielbaren 
Preisen ab. Sofern der Landwirt versucht, auf ande-
re, nicht kontingentierte Produkte auszuweichen, 
beispielsweise von der Milchviehhaltung zur 
Schweinemast überzugehen, bringt ihm dies nur so-
lange Gewinn, bis auch auf diesem Markt ein Preis-
verfall einsetzt. Politisch tendiert dies zur Kontin-
gentierung auch dieser Produkte. 

1376. Die gegen Kontingentierungssysteme gel-
tend gemachten Bedenken richten sich in erster 
Linie gegen die Einschränkung der Entscheidungs-
freiheit des Unternehmers, hier des Landwirts, so-
wie einer „effizienten" Allokation des Faktoreinsat-
zes. Darüber hinaus gelten die Bedenken den gro-
ßen verwaltungstechnischen Schwierigkeiten, ins-
besondere bei der Verteilung der Kontingente auf 
die einzelnen Mitgliedsländer und innerhalb der 
Länder auf die Betriebe und deren Überwachung. 
Aufgrund der Erfahrungen mit Mengenbegrenzun-
gen für die Produktion von Zucker muß darüber 
hinaus bezweifelt werden, ob knappe, d. h. am 
Marktgleichgewicht orientierte Kontingente poli-
tisch überhaupt durchsetzbar sind (SRWi, JG. 1983/ 
84, Tz. 589). Obwohl bei Zucker eine Ankaufspflicht 
und uneingeschränkte Preisgarantie des Staates 
nur innerhalb zugeteilter Höchstmengen besteht, 
die Erzeuger an der Finanzierung der Überschüsse 
in Form einer Produktionsabgabe beteiligt werden, 
und die Anbaufläche 1982 EG-weit bereits um fast 
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9 % verringert wurde, konnte die Produktion von 
geradezu exorbitanten Überschüssen (Selbstversor-
gungsgrad der EG 1981/82: 159%) nicht verhindert 
werden (Agrarbericht 1983, Materialband zum 
Agrarbericht 1983). 

Die bisherigen Erfahrungen mit den gegensätzli-
chen Interessenlagen der Mitgliedsländer, bei 
gleichzeitig hohem Konsensbedarf aller Entschei-
dungen der Europäischen Gemeinschaft (HARRIS 
et al., 1983; TANGERMANN, 1981) geben insofern 
keinen Anlaß zu der Hoffnung, daß gravierende 
Produktmengenbegrenzungen tatsächlich durchge-
setzt werden können. Die jüngsten Agrarverhand-
lungen unterstützen diese skeptische Einschätzung 
nachhaltig. Ist bei „Kontingentierungs"-Lösungen 
also bereits erhebliche Skepsis hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit im Hinblick auf den effektiven Abbau 
der Agrarüberschüsse angebracht, so muß ihre öko-
logische Wirksamkeit vollends bezweifelt werden. 

Schließlich ist prinzipiell darauf hinzuweisen, daß 
Kontingente, ebenso wie Agrarpreissenkungen, zu 
einem, wenn auch gegenüber der Preissenkung ge-
ringeren, Einkommensverlust der Landwirte füh-
ren müssen, da das Einkommen der Landwirte im 
wesentlichen auch mengenabhängig ist. Dies wäre 
nur dann nicht der Fall, wenn durch die Einführung 
von Kontingenten neue Spielräume für eine Anhe-
bung der Interventionspreise und damit auch der 
Erzeugerpreise geschaffen würden, was freilich so-
wohl wirtschafts- als auch finanzpolitisch äußerst 
problematisch wäre (SRWi, JG. 1983/84). 

1377. Bei der Beurteilung der Kontingentierungs-
lösung kommt der Rat daher zusammenfassend zu 
dem Schluß, daß ihre Einführung und Handhabung 
abseits der ordnungspolitischen Problematik insge-
samt erhebliche Schwierigkeiten aufwirft, die kaum 
befriedigend ausgeräumt werden können. Er 
schließt sich deshalb in dieser Frage vielen Agrar-
ökonomen an, die derartige Maßnahmen ablehnen 
und statt dessen eher für eine allmähliche bzw. 
sofortige Senkung der Agrarpreise eintreten. 

Senkung der Produktpreise 

1378. Eine deutliche Verringerung der Agrarpreise 
würde bei betriebswirtschaftlich rationalem Verhal-
ten und ausgeschöpftem Produktivitätsspielraum 
dazu führen, daß eine Produktionsausweitung und 
Steigerung der Bewirtschaftungsintensität weniger 
rentabel würde. Eine restriktive, am Marktgleichge-
wicht orientierte Preispolitik würde den Einkom-
mensdruck auf die Landwirte je nach Ausmaß der 
Preissenkungen beachtlich erhöhen, wie überhaupt 
die Betrachtung der verschiedenen Vorschläge zur 
Verringerung der Agrarüberschüsse und der Be-
wirtschaftungsintensität den Schluß zuläßt, daß sie 
durchweg mit empfindlichen Einkommensverlusten 
der Landwirte verbunden sind. Eine wirkungsvolle 
Verringerung der Agrarproduktion und damit auch 
der ökologischen Belastung läßt sich deshalb poli-
tisch vermutlich nur dann durchsetzen, wenn diese 
drohenden Einkommensverluste der Landwirte zu-
mindest teilweise ausgeglichen werden. 

1379. Die gegenwärtig diskutierten Vorschläge zur 
Reform der Agrarpolitik unterscheiden sich des-
halb nicht nur darin, in welchem Umfang die Agrar-
preise gesenkt werden sollen bzw. wie die Agrar-
überschüsse etwa durch Kontingente oder Mitver-
antwortungsabgaben und Düngemittelsteuern ver-
ringert werden können, sondern vor allem auch dar-
in, wie der dadurch entstehende Einkommens- und 
Anpassungsdruck auf die Landwirte durch kompen-
sierende Maßnahmen der Einkommens- und Sozial-
politik und der Agrarstrukturpolitik aufgefangen 
werden kann. 

Viele Agrarökonomen in der Bundesrepublik 
Deutschland, repräsentiert etwa durch den Wissen-
schaftlichen Beirat beim Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Fosten (1982) oder 
die im großen und ganzen in die gleiche Richtung 
zielenden Vorschläge von HENRICHSMEYER et al. 
(1981) sowie SCHMITT  und WITZKE (1979), aber 
auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1980), be-
fürworten eine Agrarpreispolitik, die sich in stärke-
rem Maße als bisher an den langfristigen Markter-
fordernissen und weniger an einkommenspoliti-
schen Zielen orientiert. Sie lehnen eine allgemeine 
Vergabe direkter, personen- oder flächengebunde-
ner Transferzahlungen als Kompensation der zu er-
wartenden großen Einkommensverluste grundsätz-
lich ab. 

So plädiert die Mehrheit des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten „angesichts der beste-
henden Überschuß- und der zu erwartenden Finan-
zierungsprobleme" für „eine Senkung der realen 
Agrarpreise im Bereich von etwa 3 % je Jahr bis 
eine deutliche Entspannung der Marktsituation ein-
tritt". Eine Minderheit des Beirats tritt für „eine 
gemäßigte Agrarpreispolitik" mit jährlichen realen 
Preissenkungen von 1 bis 1,5% ein. Einig ist sich der 
Beirat darin, daß die den entstehenden Einkom-
mensdruck kompensierenden Maßnahmen nicht 
wesentlich über das bereits vorhandene Instrumen-
tarium der Struktur- und Sozialpolitik hinausgehen 
sollten. Im Rahmen der Strukturpolitik mißt der 
Beirat dabei den Subventionen, die der Erhaltung 
von Produktionsstandorten dienen und unmittelbar 
einkommenswirksam sind, wie etwa der Aus-
gleichszulage im Rahmen der sogenannten „Berg-
bauernrichtlinie" besondere Bedeutung zu. 

Im Rahmen der Sozialpolitik schlägt der Beirat vor, 
„keine neue Maßnahme einzuführen, sondern die 
rechtlichen, finanziellen und psychologischen Vor-
aussetzungen dafür zu verbessern, daß einkom-
mensschwache Landwirte in den Genuß von Hilfe 
zum Lebensunterhalt gelangen können". Der Beirat 
plädiert in diesem Zusammenhang dafür, das land-
wirtschaftliche Betriebsvermögen unterhalb einer 
bestimmten Größenordnung bei der Entscheidung 
über den Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt 
(nach BSHG) außer Ansatz zu lassen, „sofern das 
Standardbetriebseinkommen des landwirtschaftli-
chen Betriebes ein bestimmtes Vielfaches des nach 
den Regelsätzen ermittelten Bedarfs des Antrag- 
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stellers und seiner Angehörigen nicht überschrei-
tet" (Wissenschaftlicher Beirat, 1982). 

Sozialpolitisch in eine ähnliche Richtung zielte be-
reits früher der Vorschlag von SCHMITT und 
WITZKE (1979). HENRICHSMEYER et al. (1981) 
schlagen darüber hinaus Maßnahmen der Mobili-
tätsförderung (Starthilfen für alternative Beschäfti-
gung, Umschulungsbeihilfen, Rentennachversiche-
rung) und begrenzte Einkommenstransfers (im we-
sentlichen für Inhaber von Auslaufbetrieben, die im 
Generationswechsel ausscheiden) vor. 

Insgesamt gesehen zielen die genannten Vor-
schläge also auf eine allmähliche, aber kontinuierli-
che Reduzierung des gestützten Agrarpreisniveaus, 
bis das Marktgleichgewicht erreicht ist. Der da-
durch entstehende Einkommensdruck soll im Rah-
men der bestehenden sozial- und strukturpoliti-
schen Maßnahmen nur zum Teil ausgeglichen 
werden. 

1380. Unter ökologischen Gesichtspunkten sind 
diese Vorschläge folgendermaßen zu beurteilen: 
Zum einen schraubt eine Verringerung der Erzeu-
gerpreise auch die Nachfrage nach Produktionsfak-
toren für die Landwirtschaft zurück, denn einem 
verminderten Grenzwertprodukt bzw. Erzeuger-
preis folgt ein Faktor-Nachfragerückgang, weil 
Rentabilität und Vorteilhaftigkeit seines Einsatzes 
abgenommen haben. Werden im Zuge der Anpas-
sung ökologisch belastende Inputfaktoren zurück-
genommen, ist die Preissenkung umweltpolitisch 
vorteilhaft. Zum anderen: Eine deutliche Verringe-
rung der Preisstützung würde bei dem gleichzeitig 
entstehenden, durch kompensierende Maßnahmen 
nur teilweise ausgleichbaren Einkommensdruck 
vermutlich zunächst zum Ausscheiden von Grenz-
ertragsböden und Grenzbetrieben aus der Produk-
tion führen. Durch das Ausscheiden nicht mehr 
konkurrenzfähiger Betriebe und Anbauflächen 
könnten sich in manchen Fällen für kostengünstig 
produzierende landwirtschaftliche Großbetriebe 
deshalb zunächst neue Spielräume für die Aufrecht-
erhaltung einer intensiven und umweltbelastenden 
Produktionsweise eröffnen, allerdings nur dort, wo 
die beiden genannten Typen landwirtschaftlicher 
Betriebe räumlich nahe beieinander zu finden sind. 
Langfristig jedoch wird bei weiter sinkender Nach-
frage nach Agrarprodukten auch für Landwirte in 
den oberen Betriebsgrößenklassen der Spielraum 
für eine weitere Intensivierung der Produktion klei-
ner ausfallen. Jedoch selbst dann kann für die von 
den landwirtschaftlichen Großbetrieben bewirt-
schafteten Flächen, auch bei Preisen, die zu einem 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem 
Agrarmarkt führen, angenommen werden, daß hier 
Umweltbelastungen fortdauern. Sie betreffen aber 
einen erheblich geringeren Flächenanteil, denn mit 
dem Fortfall der überhöhten administrierten Preise 
kann nur ein geringeres Volumen an landwirt-
schaftlicher Nutzfläche rentabel bewirtschaftet 
werden. 

Es ist davon auszugehen, daß Grenzertragsböden, 
insbesondere in den Mittelgebirgslagen, brachfallen 
werden. Die Brache wird in vielen Publikationen als 

eine eher negative Entwicklung interpretiert. Der 
Rat vermag dieser Einschätzung nicht zu folgen, 
sondern hält die Brache unter bestimmten Voraus-
setzungen sogar ökologisch durchaus für wün-
schenswert. Eine gewisse Beeinflussung der Flä-
chennutzung ließe sich innerhalb der vom Wissen-
schaftlichen Beirat verfolgten Strategie über das 
„Bergbauernprogramm" erreichen, dessen Finanz-
volumen, Ausgestaltung und Anwendungsbereich 
dann allerdings deutlich geändert und ausgeweitet 
werden müßte (Abschn. 5.7.5). 

Faktorkontingentierung und 
Faktorpreiserhöhung 

1381. Prinzipiell kann ein Abbau der Agrarüber-
schüsse sowie eine Desintensivierung der Agrar-
produktion auch durch die Begrenzung der Anbau-
flächen, durch die Einschränkung der Verwen-
dungsmengen bestimmter Produktionsmittel (Fak-
tor-Kontingentierung) oder eine Erhöhung der Fak-
torpreise erfolgen. 

Ist man an den umweltpolitischen Wirkungen inter-
essiert, so erscheint eine mengenmäßige Beschrän-
kung des Einsatzes umweltbelastender Faktoren, 
z. B. Dünge- und Pflanzenschutzmittel, zunächst at-
traktiv (WEINSCHENCK und KEMPER, 1983). Die 
ökologischen Vorteile einer Beschränkung des Ein-
satzes bestimmter ertragssteigernder Mittel leuch-
ten ebenso unmittelbar ein, wie die gezielte Stille-
gung landwirtschaftlicher Nutzflächen und deren 
Umwandlung in ökologische Ausgleichsflächen. Im 
Gegensatz zu Produktkontingenten (Tz. 1374 ff.) hät-
ten Faktorkontingente überdies den Vorteil, daß 
man die freigesetzten Kapazitäten nicht dazu ver-
wenden kann, die Überschüsse auf den „Nachbar-
markt" zu verlagern. So naheliegend die ökologi-
schen Vorteile einer Faktorkontingentierung aber 
auch sein mögen, so problematisch ist ihre wirt-
schaftspolitische Einschätzung, ihre verwaltungs-
technische Umsetzung und politische Durchsetzbar-
keit. Im großen und ganzen gelten hier die Beden-
ken gegenüber der Kontingentierung bestimmter 
Agrarprodukte in verstärktem Maße. 

In der Reformdiskussion kommt der Faktorkontin-
gentierung keine große Bedeutung zu. Dagegen er-
scheint der Weg einer ökologisch wirksamen Fak-
torpreiserhöhung praktikabel (Abschn. 5.7.4). 

5.7.3 Die agrarpolitischen Beschlüsse von 
1984 und ihre umweltpolitische 
Bewertung 

1382. Die vorausgegangene Diskussion der agrar-
politischen Reformvorschläge bietet einen guten 
Hintergrund, um die Beschlüsse der EG-Agrarmini-
ster von Ende März 1984 und die ergänzenden Be-
schlüsse in der Bundesrepublik Deutschland unter 
umweltpolitischen Gesichtspunkten zu bewerten. 

Gemäß dem Auftrag des Europäischen Rates auf 
dem Stuttgarter Gipfel im Juni 1983 hatte die EG-
Kommission Ende Juli 1983 Reformvorschläge zur 
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EG-Agrarpolitik vorgelegt, die eng an ihre früheren 
Überlegungen (Kommission der EG, 1980, 1981) an-
knüpften. Neben der Forderung nach einer restrik-
tiven und differenzierten Preispolitik und nach Ab-
bau der Währungsausgleichsbeträge bestand der 
Kern der Vorschläge vor allem in der Einschrän-
kung der Preis- und Interventionsgarantie in den 
Marktordnungen durch breitere Anwendung soge-
nannter „Garantieschwellen". Letztere waren vom 
Agrarministerrat bereits 1982 bei Milch, Getreide, 
Raps und Tomatenverarbeitungserzeugnissen ein-
geführt worden. Die Vorschläge laufen darauf hin-
aus, daß beim Überschreiten bestimmter Produk-
tionsmengen im Folgejahr Preisabschläge vorgese-
hen werden, so daß die Erzeuger nicht mehr damit 
rechnen können, daß die Gemeinschaft dann für 
ihre Produkte den gleichen Garantiepreis bietet. 

1383. Da im Wirtschaftsjahr 1982/83 bei drei Pro-
dukten die Schwelle überschritten wurde, kam es 
1983 folglich zu einer geringeren Preiserhöhung als 
vorgesehen und zur Festlegung neuer Schwellen. 
Darüber hinaus führte die Tatsache, daß im Jahre 
1983 die angelieferte Milch nahezu 7,5 Mio t über 
der Garantieschwelle lag (Agrarbericht, 1984) dazu, 
daß schnell wirkende produktionsbegrenzende 
Maßnahmen ergriffen werden mußten. Zu diesem 
Zwecke wurde vom Agrarministerrat im März 1984 
die Garantieschwellenregelung in eine Kontingen-
tierung (Quotenregelung) umgewandelt, die zum 
Beginn des Wirtschaftsjahres 1984/85 eintrat und 
zunächst für fünf Jahre gelten sollte. Weiter be-
schloß der Rat, im Durchschnitt aller Agrarerzeug-
nisse für die Gemeinschaft (auf ECU-Basis) eine 
mittlere Preissenkung um 0,5%, einen Abbau der 
positiven Währungsausgleichsbeträge in drei Etap-
pen (bei Verhinderung neuer positiver Währungs-
ausgleichsbeträge als Folge künftiger Auf- und Ab-
wertungen sowie Festsetzung neuer „Grüner Kur-
se") und die Ausdehnung der Garantieschwellenre-
gelung auf weitere Produkte mit deutlichen Markt-
überschüssen (außer Zucker- und Milchsektor). 
Hinzu traten Beschlüsse über zahlreiche Beihilfen 
und Prämien sowie Sonderregelungen, mit denen 
die Einführung des Quotensystems sowie der Ab-
bau der Währungsausgleichsbeträge „sozial veträg-
licher" gemacht werden sollte. 
Hinter der mittleren Preissenkung um 0,5% stehen 
differenzierte Preisbewegungen. So wurden (auf 
ECU-Basis) zugunsten der südlichen Mitgliedslän-
der die Preise bei Reis, Tabak, Baumwolle, Obst und 
Gemüse angehoben, bei Getreide (außer Roggen 
und Hartweizen), Olivenöl, Tafelwein, Rind-, Schaf- 
und Schweinefleich sowie Raps gesenkt. Die Stüt-
zungsniveaus von Milch, Zucker, Roggen und Hart-
weizen blieben unverändert. Verbunden mit den 
neuen Handelsklassenschemata, der Umbewertung 
der Fett- und Eiweißkomponenten für Milch und 
vor allem mit dem Abbau der Währungsausgleichs-
beträge wirken sich die Preisbeschlüsse in den ein-
zelnen Mitgliedsländern unterschiedlich aus. Wäh-
rend in der Bundesrepublik Deutschland der Preis-
senkungseffekt (ca. 0,6 %) überwiegt, gelangen die 
Landwirte anderer Länder in den Genuß von Preis-
anhebungen (z. B. in Griechenland in Höhe von 
17,6 %). 

1384. Im Mittelpunkt der Diskussion stand aber 
vor allem der Milchsektor, der allein ein Drittel der 
im EG-Haushalt zur Finanzierung der Agrarpolitik 
eingesetzten Mittel band. Hier erfolgte über ein 
Quotensystem die Anwendung der Maßnahme der 
Produktkontingentierung (Tz. 1374 f f.). Die endgül-
tige globale EG-Garantiemenge beträgt hierbei 
98,363 Mio Tonnen, die Aufteilung dieser Menge auf 
die Mitgliedsländer erfolgt auf der Grundlage der 
Lieferungen des Jahres 1981 + 1 %, ausgenommen 
Irland und Italien, für die von den Liefermengen 
des Jahres 1983 ausgegangen wurde. Hinzu trat für 
das Wirtschaftsjahr 1984/85 eine sog. Gemein-
schaftsreserve, die primär zugunsten von Irland 
(inkl. Nordirland) genutzt werden soll. Die den Mit-
gliedsländern zugewiesenen Mengen wurden auf 
die Erzeuger bzw. Molkereien aufgeteilt, wobei die 
sog. Direktlieferungen in das System einbezogen 
werden. Bei Überschreiten der zugeteilten Mengen 
muß dann eine Abgabe von 75% (Einzelqouten) bzw. 
100 % (Kollektivquoten) des Milchrichtpreises an die 
EG-Kasse entrichtet werden. Der in ECU ausge-
drückte Milchrichtpreis blieb gegenüber dem vor-
ausgegangenen Wirtschaftsjahr unverändert (in 
Landeswährung umgerechnet stieg er aber im 
Durchschnitt um über 3 %), der Interventionspreis 
für Butter wurde um 10,6 % gesenkt, jener für Ma-
germilchpulver aber um 10,9% angehoben (KER-
STEN, 1984). 

1385. Die Aufteilung der der Bundesrepublik 
Deutschland zugeteilten Milch-Garantiemenge auf 
die Betriebe erfolgt nach einem vom Bundesernäh-
rungsministerium erarbeiteten Kürzungsmodell. 
Danach müssen, sieht man von Sonderregelungen 
ab, alle Betriebe mit weniger als 161 000 Liter Jah-
resanlieferung (was etwa rd. 35 Milchkühen ent-
spricht), die ihre Produktion 1982 und 1983 nicht 
ausgedehnt haben, eine Mengenkürzung (sog. Soli-
daritätsabzug) von 4 % hinnehmen, wobei für die 
ersten 60 000 Liter sich der Abzug auf 2% ermäßigt. 
Bei Ausdehnung der Milchproduktion in den Jah-
ren 1982 und 1983 kann der Abzug bis zu 9% betra-
gen. Bei Betrieben zwischen 161 000 und 285 000 Li-
ter Jahresanlieferung (ca. 35 bis 60 Milchkühe) lie-
gen die Kürzungssätze zwischen 4,1 % und max. 
11%, bei Betrieben mit mehr als 300 000 Liter Jah-
resanlieferung (Betriebe mit mehr als 60 Milchkü-
hen) zwischen 7,5% und max. 12,5%. 

1386. Die Ratsbeschlüsse vom März 1984 können 
nicht als Umkehr in den agrarpolitischen Rahmen-
bedingungen angesehen werden. So sollen zwar 
über die Garantiemengen- bzw. Quotenregelung die 
Überschüsse teilweise um bis zu 15 Prozentpunkte 
reduziert werden. Damit findet aber noch kein 
Marktausgleich bzw. keine entscheidende Verringe-
rung, sondern eher eine Festschreibung der Über-
schußkosten statt. Ein Teil der Ratsbeschlüsse ver-
bindet sich sogar mit Ausgabensteigerungen, deren 
Finanzierung bis heute noch nicht gesichert ist. Im 
übrigen gelten hier auch alle grundsätzlichen Ein-
wände gegen Kontingentierungslösungen, wie sie 
weiter oben behandelt wurden (Tz. 1374 f f.). 
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Um die Akzeptanz der agrarpolitischen Beschlüsse 
zu erhöhen, wurde der Bundesrepublik Deutsch-
land zugestanden, zum Ausgleich jener Einkom-
mensverluste, die insbesondere auf die sich aus 
dem Abbau der Währungsausgleichsbeträge erge-
benden Preissenkungen zurückzuführen sind, einen 
„Einkommensausgleich" über die Umsatzsteuer in 
Höhe von 3 % der landwirtschaftlichen Nettoum-
sätze zu schaffen. Die Bundesregierung hat diesen 
Satz auf 5% angehoben, den Beginn dieser Zahlun-
gen um 6 Monate vorverlegt, die Dauer dieser 
Mehrwertsteuerregelung zugunsten der landwirt-
schaftlichen Erzeuger (ohne gewerbliche Viehhal-
tungen) bis 1988 festgeschrieben und um weitere 
Subventionen (zusätzliche Zuschüsse zur Unfallver-
sicherung sowie zusätzliche Einkommenshilfen für 
Landwirte in benachteiligten Gebieten) aufgestockt. 
Hinzu tritt eine „Milchrente" von maximal 150 000 
DM pro Einzelbetrieb, zahlbar in zehn Jahresraten 
an jene Betriebe, die ihre Milcherzeugung völlig 
aufgeben. 

1387. Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung 
dieser Entscheidungen muß der Rat nachfolgend 
auf die mit diesen „Ausgleichszahlungen" verbun-
denen Umwelteffekte näher eingehen. Die der Bun-
desregierung zugestandenen „Ausgleichsspielräu-
me" bzw. die von ihr vorgenommene Ausschöpfung 
dieser Möglichkeiten sind eindeutig kompensatori-
scher Natur. Läßt man einmal außer acht, daß der 
aufgrund der Preisbeschlüsse bzw. des Quotensy-
stems angestrebte Überschußabbau nur geringfügig 
sein wird, so ist festzustellen, daß der — vor allem 
aufgrund des Abbaus der Grenzausgleichsbeträge 
— mit der zu erwartenden leichten Preissenkung 
verbundene Einkommensausfall der Landwirte 
weitgehend über Kompensationszahlungen ausge-
glichen wird, wobei diese Maßnahmen die Kosten 
der deutschen Agrarpolitik nicht verringern, son-
dern erhöhen werden. Die über die Mehrwertsteu-
erregelung bewirkte direkte Anbindung der Aus-
gleichszahlungen an die Umsatzentwicklung der 
Landwirtschaft bedeutet hierbei nicht nur eine ver-
deckte Dynamisierung der Subventionen, sondern 
teilweise auch eine Begünstigung intensiv wirt-
schaftender Großbetriebe (MANEGOLD, 1984). 
Nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch um-
weltpolitisch sind die „Ausgleichszahlungen" daher 
insgesamt negativ zu beurteilen. Daran ändert auch 
die Verbesserung der Einkommenshilfen für Land-
wirte in benachteiligten Gebieten nichts, da auch 
hier umweltpolitische Aspekte weitgehend ausge-
blendet wurden. 

Trotz des teilweisen Gleichklangs agrar- und um-
weltpolitischer Zielsetzungen kommt es in Wirk-
lichkeit nicht zu einer spürbaren Entlastung der 
Umwelt und zwar aus folgenden Gründen: 

— Die Preissenkung bleibt mit 0,6% in der Bundes-
republik Deutschland (Tz. 1383) weit hinter dem 
für einen Marktausgleich erforderlichen Um-
fang zurück. 

— Auch die Quotierung der Milch stabilisiert das 
Produktionsniveau weit oberhalb des Marktaus-
gleichs. 

— Die von beiden Maßnahmen ausgehenden ge-
ringfügigen Anstöße, Flächen aus der Produk-
tion zu nehmen oder die Bewirtschaftungsinten-
sität zu vermindern, werden durch die Aus-
gleichszahlungen zumindest neutralisiert. 

— In Einzelbereichen werden dadurch sogar deutli-
che ökologische Fehlentwicklungen ausgelöst, so 
z. B. dann, wenn Grünland für andere Produk-
tionszwecke umgebrochen wird. 

1388. Ökologisch anders wäre die bei der Milch 
getroffene Kontingentierung vermutlich zu beurtei-
len, wenn man bei der Zuteilung der Quoten eine 
noch stärkere regionale Differenzierung hätte 
durchsetzen können, bei der das Produktionsvolu-
men in den Regionen mit intensiver Milchproduk-
tion stärker als in den Regionen mit extensiver 
Milchkuhhaltung vermindert worden wäre. Für die 
politische Durchsetzbarkeit und die Schwierigkei-
ten im behördlichen Vollzug einer solchen Differen-
zierung von Kontingenten gelten die oben geltend 
gemachten Bedenken entsprechend. Es ist anzu-
nehmen, daß sie zumindest zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht ausgeräumt werden können. Außerdem wäre 
dies ein beachtlicher weiterer Schritt zu mehr Diri-
gismus bzw. zu mehr Ineffizienz der agrarwirt-
schaftlichen Allokation. 

5.7.4 Stickstoffabgabe mit 
Ausgleichszahlung als Empfehlung 

5.7.4.1 Die Empfehlung 

1389. Die vorangegangene Erörterung der Vor-
schläge und Maßnahmen zur Änderung der Agrar-
politik zeigt, daß die tatsächlich ergriffenen Maß-
nahmen kaum einen ökologischen Entlastungsef-
fekt bringen und daß weitergehende Vorschläge, 
insbesondere zur stärkeren Absenkung des Preis-
niveaus politisch in absehbarer Zeit nicht durch-
setzbar sind. Daher betrachtet der Rat es als erfolg-
versprechender, an der Verwendung bestimmter, 
besonders umweltbelastender Betriebsmittel anzu-
setzen. 

1390. Umweltschonende Landbewirtschaftung er-
fordert eine wirksame Herabsetzung der Bewirt-
schaftungsintensität, für die wiederum der Stick-
stoffdüngung eine Schlüsselrolle zukommt. Eine 
direkte Kontrolle des Stickstoffdüngereinsatzes 
durch immer größere Regelungsdichte und vollstän-
dige „polizeiliche" Überwachung der Landwirte ist 
weder möglich noch wünschenswert. Daher befür-
wortet der Rat indirekte Anreize für einen zurück-
haltenden Einsatz von Stickstoffdünger. Als geeig-
netes Mittel dazu erscheint die gezielte Verteue-
rung des Handelsdüngers (SRWi, JG 1984/85, Tz. 
437). Diese Maßnahme würde den positiven Neben-
effekt der sinnvolleren Ausnutzung des Wirt-
schaftsdüngers mit sich bringen. Aufgrund seines 
gestiegenen Wertes gegenüber dem Handelsdünger 
könnte es sich somit lohnen, ihn innerbetrieblich 
gezielter einzusetzen, Überschüsse bis in benach-
barte Gebiete zu transportieren oder technisch auf-
zubereiten (Abschn. 5. 3. 1.5). 
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1391. Der Rat schlägt als Mittel zur Verteuerung 
des Stickstoffeinsatzes eine Abgabe auf minera-
lische Stickstoffdünger vor. Diese muß so hoch sein, 
daß es sich für den Landwirt nicht mehr lohnt, das 
Ertragspotential seiner Felder bis zur äußersten 
Spitze durch mineralische Stickstoffdüngung aus-
zuschöpfen. Andererseits muß ein Weg gefunden 
werden, um zu verhindern, daß Landwirte finanziell 
benachteiligt werden, die mineralische Stickstoff-
dünger bisher zurückhaltend eingesetzt haben. Um 
diese beiden Ziele gleichzeitig zu erreichen, hält der 
Rat es für erforderlich, 

— eine Abgabe auf mineralische Stickstoffdünger 
in Höhe von DM 1,50/kg N einzuführen (Stick-
stoffabgabe), was gegenwärtig etwa einer Ver-
doppelung des Marktpreises entspricht, und 

— den Landwirten zugleich für jeden Hektar land-
wirtschaftlich genutzter Fläche eine Ausgleichs-
zahlung in Form eines Festbetrages zu gewäh-
ren. Die Höhe des Festbetrages bemißt sich nach 
der Abgabe, die auf den durchschnittlichen Ein-
satz von mineralischem Stickstoff in der Bun-
desrepublik Deutschland in einem Referenzjahr 
zu zahlen wäre. 

1392. Ein derartiges auf die Minderung von Spit-
zenbelastungen zielendes Abgabe-Ausgleichs-Sy-
stem weist darüber hinaus folgende positive Merk-
male auf: 

— Es greift in allen landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten. 

— Die Verwaltungskosten sind gering. 

— Die Einkommenseffekte halten sich wegen der 
Ausgleichszahlungen in engen Grenzen. 

— Zusätzliche Belastungen der öffentlichen Haus-
halte treten nur in geringem und berechenba-
rem Umfang auf. 

Auf diese und einige weitere Effekte sowie auf mög-
liche Varianten wird im folgenden genauer einge-
gangen. 

5.7.4.2 Bemessungsgrundlage und Abgabensatz 

1393. Eine Stickstoffabgabe, wie sie hier beschrie-
ben wird, hat primär den Charakter einer Inputab-
gabe, und die Bemessungsgrundlage sollte daher 
die Stickstoffmenge (oder hilfsweise der Stickstoff-
preis) sein. Nicht jeder Stickstoffeinsatz ist jedoch 
als umweltschädlicher Input anzusehen. Insofern 
handelt es sich bei diesem Vorschlag nur bedingt 
um eine Emissionsabgabe. Emissionscharakter hat 
nämlich nur jener Stickstoffauftrag, der erstens 
über den — divergierenden — Nährstoffbedarf der 
Pflanzen hinausgeht und damit als „Überdüngung" 
bezeichnet werden kann und zweitens die natürli-
che Pufferwirkung des Bodens übersteigt. Besser 
wäre es daher sicherlich, wenn die Abgabe am ver-
ursachten Schaden (Immissions- statt Inputorien-
tierung), der sich aus der jetzigen oder zu erwarten-
den Grundwasserbelastung ergibt, anknüpfen 
könnte; dadurch ergäben sich aber praktisch nicht

-

lösbare Probleme bei der Festsetzung der Bernes-
sungsgrundlage. 

1394. Ein zentrales Element der Stickstoffabgabe 
bildet dann die Festsetzung des richtigen Abgaben-
satzes. Alle bisherigen Ergebnisse (SCHULTE, 1983; 
SCHULTE und STEFFEN, 1984; WEINSCHENCK 
und GEBHARD, 1984) zeigen, daß, damit ein spür-
barer Mengenreduktionseffekt erzielt wird, der 
Stickstoffpreis in etwa verdoppelt werden muß. 
Dies wird wegen der Einkommenseffekte, die durch 
die Einkommensübertragungen nicht voll kompen-
siert werden, Widerstand erzeugen und die politi-
sche Durchsetzbarkeit erschweren. Damit verbin-
det sich weiter die Frage, in welchem Umfange und 
ggf. auf welchen Flächen der Einsatz von Stickstoff-
dünger im Gefolge dieser Preiserhöhung reduziert 
wird. Während im intensiven Getreidebau eine Sen-
kung der Einsatzmenge (um etwa 10%) zu vermuten 
ist, könnte die Reaktion im Zuckerrübenanbau u. U. 
ausgeprägter sein. 

1395. Es ist darum wichtig, darauf zu verweisen, 
daß es letzlich nicht auf die Vorteilhaftigkeit des 
Stickstoffdüngers im ganzen ankommt, sondern 
daß das Problem der Überdüngung in der Regel 
eigentlich nur die letzten Prozente des zusätzlichen 
Stickstoffeinsatzes betrifft, die häufig erst in den 
letzten Jahren dazugekommen sind. Nur diese über 
die von den Pflanzen tatsächlich genutzte Stick-
stoffmenge hinausgehende Stickstoffauftragung be-
deutet eine potentielle Belastung des Bodens und 
damit später des Grundwassers. Man kann daher 
davon ausgehen, daß bereits ein Rückgang des 
Stickstoffverbrauchs um wenige Prozent eine um 
ein vielfaches höhere anteilige Entlastung des 
Schutzgutes Grundwasser impliziert. Dieser Bezug 
zwischen Abgabe und Grundwasserbelastung hängt 
folglich sowohl von der Preiselastizität der Nach-
frage nach Stickstoffdünger als auch von der Kul-
tur, der Bodenbeschaffenheit und der Lage des 
Grundwasserreservoirs ab. Beispielsweise ist in Ge-
müsekulturen der Stickstoffeintrag deshalb so 
hoch, weil für eine ausreichende Pflanzenverfüg-
barkeit eine „Überdüngung" im ökologischen Sinne 
fast unvermeidbar ist. Die Bodenbeschaffenheit ist 
deshalb von Gewicht, weil ein Boden mit starker 
Sperrfunktion zum Grundwasser eine erheblich hö-
here Stickstoffbelastung vertragen kann als eine 
durchlässige und wenig mächtige Bodenschicht 
zwischen Kultur und Grundwasserspiegel. 

Gegen eine Überdüngung wirken bisher nur einige 
— z. T. auszubauende — Maßnahmen eher „polizei-
licher" Natur. Sie greifen in besonderem Maße dort, 
wo wegen der Wichtigkeit eines Schutzobjekts ein 
ausgebautes Instrument vorliegt. Dies gilt insbeson-
dere im Trinkwasserschutz innerhalb der (engeren) 
Schutzzonen. Aber auch die auf dem Abfallbeseiti-
gungsgesetz aufbauenden Gülleverordnungen kön-
nen dem Spezialproblem der Gülleverwendung in 
Gebieten mit hochintensiver Tierhaltung entgegen-
wirken. Diese Maßnahmen werden aber, auch wenn 
sie einigermaßen strikt durchgeführt werden, das 
Überdüngungsproblem in den übrigen intensiv ge-
nutzten Gebieten auf Dauer nicht ausreichend zu 
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lösen vermögen, so daß hier eine Stickstoffabgabe 
um so dringlicher erscheint. 

5.7.4.3 Ausgestaltung der Ausgleichszahlung 

1396. Eine wichtige Aufgabe im Zusammenhang 
mit einer solchen Abgabe ist in der Ausgestaltung 
der Ausgleichszahlung zu sehen. Ohne eine Aus-
gleichszahlung würde die Verteuerung des minera-
lischen Stickstoffdüngers viele Betriebe unter die 
langfristige Rentabilitätsgrenze drücken. Daher hat 
der Rat seine Überlegungen u. a. auf einem 1984 von 
WEINSCHENCK und GEBHARD vorgelegten Vor-
schlag einer „rückzahlbaren" Stickstoffabgabe auf-
gebaut. WEINSCHENCK und GEBHARD plädieren 
für eine Verbindung der Stickstoffabgabe mit direk-
ten Einkommensübertragungen. Dabei ist zu beach-
ten, daß eine solche Einkommensübertragung wie 
der vom Rat vorgeschlagene Festbetrag für die 
Wirksamkeit der Abgabe selbst nicht erforderlich 
ist. 

1397. Da nicht jeder Stickstoffeinsatz „bestraft" 
werden soll, kann man den größten Teil der Stick-
stoffverwendung auf dem Umweg über eine als Ein-
kommensübertragung ausgestaltete Ausgleichszah-
lung wieder freistellen. Dabei darf nicht der tat-
sächliche Düngerverbrauch zugrundegelegt wer-
den, da sonst die Verteuerung rückgängig gemacht 
und der Anreiz der Überdüngung erhalten bleiben 
würde. Daher soll die Einkommensübertragung den 
Charakter eines vom tatsächlichen Düngerkauf un-
abhängigen Festbetrages erhalten, d. h. der Begriff 
der Rückzahlung ist nicht im strengen Wortsinne 
zu verwenden, sondern bezieht sich nur darauf, daß 
das Abgabenaufkommen an die Gesamtheit der Ab-
gabenzahler wieder verteilt wird. Es handelt sich 
also um eine Einkommensübertragung (Subven-
tion), die mit der Abgabe nur dadurch verbunden 
ist, daß sie aus dem Abgabenaufkommen finanziert 
wird. Der Landwirt kann diesen Festbetrag behal-
ten und zugleich auf den Kauf des verteuerten 
Stickstoffs weitgehend oder im Extremfall völlig 
verzichten. Im Maße wie er verzichtet, hat die Ab-
gabe ihre einsatzsenkende Wirkung erreicht, und 
zugleich ist durch den Festbetrag der Einkommens-
ausfall jedenfalls im Durchschnitt ausgeglichen 
worden. 

Die für die Verteilung verfügbare Summe hängt 
von mehreren Faktoren ab: 

1. Vom Absatz an Mineraldünger. — Er sinkt im 
Maße, wie die Abgabe den erwünschten Effekt 
eines verringerten Düngereinsatzes erreicht. 

2. Vom Abgabesatz. 

3. Von den Verwaltungskosten für Erhebung der 
Abgabe und Verwendung des Abgabenaufkom-
mens, sofern diese Verwaltungskosten in Abzug 
gebracht werden sollen. 

4. Von den zusätzlichen Haushaltsmitteln, die 
dann erforderlich werden, wenn der durch die 
Abgabewirkung eintretende Einkommensver-
lust voll ausgeglichen werden soll. 

1398. Für eine Einkommenszahlung (in Verbin-
dung mit der Stickstoffabgabe) lassen sich zumin-
dest drei unterschiedliche Begründungen mit ent-
sprechender Folge für die Ausgestaltung anführen, 
wobei sich die vom Rat vorgezogene Lösung als 
mittlerer Weg erweist: 

(1) Wenn man für die Einkommensübertragung 
die Begründung in den Vordergrund stellt, daß 
der größte Teil der Stickstoffverwendung öko-
logisch unbedenklich ist und daher ausgegli-
chen werden sollte, so empfiehlt es sich, eine 
vielleicht am Pflanzenertrag (als Maß für den 
Nährstoffentzug) ansetzende Bemessungs-
grundlage für die Rückzahlung zu wählen, die 
beispielsweise eine nach Kulturarten differen-
zierende Hektargröße sein könnte. Wenn eine 
einfach zu ermittelnde Bezugsgröße gefunden 
werden kann, die den bisherigen Mineralstick-
stoffeinsatz befriedigend wiedergibt, so wäre 
dies die Lösung mit den geringsten Nebenef-
fekten. Sie würde allein auf den Preiserhö-
hungseffekt der Abgabe abzielen. 

(2) Aus umweltpolitischen Gründen könnte eine 
Einkommensübertragung aber den Bezug zu 
dem vermutlich eingesetzten Dünger oder zu 
den bisherigen Produktionsmengen völlig lö-
sen. Vielmehr könnten die ökologisch positiv 
einzuschätzenden Empfänger bei den Zuwen-
dungen aus den Abgabeeinnahmen überdurch-
schnittlich begünstigt werden; allerdings müßte 
eine ökologisch sinnvolle Verwendung der emp-
fangenen Mittel durch Auflagen, die die Zah-
lung begleiten, gesichert werden. Insofern wür-
den bei der Gestaltung der Einkommenszah-
lungen die ökologischen Folgewirkungen unter-
schiedlicher Verhaltensweisen der Landwirte 
beim Düngemitteleinsatz berücksichtigt. Eine 
solche Form der Rücküberweisung wäre kon-
zeptionell und administrativ sehr aufwendig 
und könnte leicht mit dem zuvor genannten 
Ziel in Konflikt geraten, nach dem der weit 
überwiegende Teil des Stickstoffeinsatzes, weil 
ökologisch unbedenklich, durch eine Aus-
gleichszahlung freigestellt werden soll. 

(3) Zwischen den beiden genannten Formen liegt 
die vom Rat empfohlene Einkommensübertra-
gung in Form eines Festbetrages, der für jeden 
Hektar LF gleich hoch ist. Dieses Verfahren, 
das administrativ sehr einfach wäre, führt 
gleichzeitig zu Umverteilungseffekten, weil Be-
triebe mit unterdurchschnittlichem Stickstoff-
verbrauch eine höhere Subvention erhalten als 
bei Zugrundelegen ihres tatsächlichen Stick-
stoffverbrauchs, und bei Betrieben mit über-
durchschnittlichem Stickstoffverbrauch gilt 
das Umgekehrte. Ob diese Umverteilungsef-
fekte als solche wünschenswert sind, ist hier 
nicht zu diskutieren. Sie sind aber positiv zu 
bewerten, weil hoher Stickstoffverbrauch zu ei-
nem auf den Verbrauch bezogen geringeren Li-
quiditätszufluß durch den Festbetrag führt und 
geringerer Stickstoffverbrauch dementspre-
chend belohnt wird. Dadurch wird auch die — 
meist nur kurzfristige — Wirkung erhöhter Li- 
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quidität auf vermehrten Betriebsmittel — und 
damit auch Düngemitteleinsatz nivelliert. Der 
Rat zieht diese Variante vor, weil sie die admi-
nistrativ einfache Handhabung mit einer ökolo-
gisch positiven Wirkung verbindet. 

Die Schaffung eines handhabbaren und leistungsfä-
higen Ausgleichssystems stellt insofern eine durch-
aus lösbare Aufgabe dar. 

5.7.4.4 Geringe Belastung der öffentlichen 
Haushalte 

1399. Der Vorschlag eines Festbetrags in Höhe der 
Abgabe, die auf den bundesdurchschnittlichen 
Stickstoffeinsatz je Hektar LF in einem Referenz-
jahr entfiele, kann aus zwei Gründen eine gewisse 
Belastung der öffentlichen Haushalte bedeuten. 

(1) Da der Verbrauch an Mineraldünger als Folge 
der Abgabe sinken soll und wird, liegt das Ab-
gabenaufkommen niedriger als die Summe der 
auf eine frühere Referenzperiode bezogenen 
Auszahlungen und müßte um einen Zuschuß 
aus den öffentlichen Haushalten ergänzt wer-
den. Wollte man das vermeiden, so könnte man 
das tatsächliche Abgabenaufkommen auf die 
Bemessungsgrundlage LF verteilen; in diesem 
Falle wäre kein öffentlicher Zuschuß erforder-
lich. 

(2) Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß es 
wegen des Ertragsrückganges, der dem ver-
ringerten Stickstoffeinsatz folgt, in der Land-
wirtschaft zu Einkommensrückgängen kommt. 
Diese werden einerseits insgesamt größer sein 
als das aus der Verteuerung des Mineraldün-
gers resultierende Abgabenaufkommen. Ande-
rerseits werden sie nicht sehr hoch ausfallen, 
da kein drastischer Rückgang des Mineraldün-
gereinsatzes angestrebt wird und der Einkom-
mensrückgang zu einem erheblichen Teil durch 
die Ausgleichszahlung kompensiert wird. Es 
bedeutet eine zusätzliche politische Entschei-
dung, darüber zu befinden, inwieweit dieser 
nicht allzu erhebliche Einkommensausfall 
durch einen Zuschuß aus Haushaltsmitteln in 
die zu verteilende Finanzmasse ausgeglichen 
werden soll oder wieweit er als Anlastung 
volkswirtschaftlicher Kosten vom Verursacher 
zu tragen ist. 

5.7.4.5 Geringer Verwaltungsaufwand 

1400. Eine detaillierte Überwachung des Dünger-
einsatzes in den ausgedehnten Räumen außerhalb 
der flächenmäßig kleinen Wasserschutzgebiete er-
scheint angesichts der großen Zahl von Betrieben 
mit Hilfe der o. a. Maßnahmen eher „polizeilicher" 
Natur nicht denkbar. Eine Stickstoffabgabe hinge-
gen würde nur beim Produzenten bzw. am Import-
punkt erhoben, und die Zahlung des Festbetrags 
anhand einer so einfachen Bemessungsgrundlage 
wie der LF würde ebenfalls keinen großen Aufwand 
erfordern. 

5.7.4.6 Vorteilhafte Begleiteffekte 

1401. Mit der Abgabe verbinden sich mannigfache 
Substitutionseffekte, deren Ausmaß von der Höhe 
der Abgabe abhängt und gegenwärtig schwer vor-
auszuschätzen ist: 

(1) In einzelnen Fällen kann es zum verstärkten 
Anbau von Zwischenfrüchten kommen. Dies 
wäre in größerem Umfange unter umweltpoliti-
schen Überlegungen sicherlich positiv zu wer-
ten, da auf diese Weise der gegenwärtige Spe-
zialisierungstrend im Bereich der landwirt-
schaftlichen Produktion gemindert würde. 

(2) Die organische Düngung wird aufgewertet. Das 
Urteil hierüber fällt unter Umweltaspekten al-
lerdings weniger eindeutig aus. Kommt es zu 
einer verstärkten Nachfrage nach Wirtschafts-
dünger, so wird Gülle wieder vermehrt als In-
putfaktor (und nicht als Abfallgröße) in den 
Vordergrund rücken. Dies kann zu größerräu-
migen Transporten und damit zur kleinräumi-
gen Entlastung führen. Es kann auch bedeuten, 
daß Betriebe, in denen viel Gülle anfällt, sich zu 
Betrieben mit mehr Aufbringungsfläche ent-
wickeln, mit anderen Betrieben entsprechende 
Koorperationen bilden usf. Nicht ausgeschlos-
sen werden kann aber auch die Möglichkeit, 
daß die Abgabe sich zu einer indirekten Sub-
ventionierung der Veredlungsproduktion ent-
wickelt und darum eine Verschärfung des „Gül-
le-Entsorgungsproblems" bewirkt. Will man 
letzteres verhindern, muß man dann dafür 
Sorge tragen, daß dieser ökonomisch und um-
weltpolitisch nicht vertretbare Subventionsef-
fekt einer Steigerung des Viehbesatzes je ha 
LF unterbleibt. Dies könnte über eine Nach-
weispflicht umweltschonender „Gülle-Entsor-
gung" oder notfalls mittels einer Limitierung 
des Viehbesatzes je ha LF geschehen. 

(3) Schließlich zählt zu den vorteilhaften Begleitef-
fekten der Stickstoffabgabe auch eine dämp-
fende Wirkung auf den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln. Da höhere Stickstoffgaben in 
der Regel zu einer zusätzlichen Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln führen, kann die 
Verteuerung und damit Einsparung des Stick-
stoffs somit auch deren Aufbringung vermin-
dern. 

5.7.4.7 Rechts- und Wettbewerbsaspekte 

1402. EG-rechtlich ist die Einführung einer Stick-
stoffabgabe vermutlich unbedenklich, und die Aus-
gleichszahlung dürfte, zumindest wenn sie am 
Pflanzenertrag ansetzt und dadurch in etwa mit der 
Abgabepflicht korreliert, nicht als neuer Subven-
tionstatbestand anzusehen sein. Nur im Maße wie 
durch einen einheitlichen Festbetrag ein Teil der 
Betriebe begünstigt wird oder wie zur Kompensa-
tion des Einkommensausfalls zusätzliche Mittel aus 
dem öffentlichen Haushalt eingesetzt werden, muß 
die Kompatibilität mit dem EG-Subventionsverbot 
geprüft und ggf. eine Sondergenehmigung herbeige-
führt werden. 
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1403. Soweit die Stickstoffabgabe zu Produktions-
rückgängen führt (die wegen der Ausgleichszah-
lung nicht mit Einkommensrückgängen gleichge-
setzt werden dürfen), fließen weniger EG-Mittel in 
die Bundesrepublik Deutschland, und die deutsche 
„Nettozahlerposition" (Finanzbericht 1985, S. 129) 
verschlechtert sich weiter, was aber seinerseits als 
Preis für eine ökologisch wünschenswerte, etwas 
weniger intensive Landwirtschaft angesehen wer-
den könnte. 

Die internationale Wettbewerbsposition der deut-
schen Agrarprodukte kann sich nur insoweit ver-
schechtern, wie unter Einrechnung der Einkom-
mensübertragungen eine Nettobelastung entsteht. 
Sie wirkt international wie ein — wenn auch sicher-
lich geringer — Exportzoll und damit ungünstig auf 
die Wettbewerbsposition. Allerdings kann man 
diese Belastung wiederum überwiegend als eine 
den Verursacher treffende Anlastung der volkswirt-
schaftlichen Kosten ansehen, die mit einer weitge-
henden Annäherung an das gewinnmaximale Dün-
geniveau entsteht. 

1404. Schließlich ist beim Vorschlag einer solchen 
Abgabe mit Ausgleichszahlung zu beachten, daß sie 
im Gegensatz zu einer Stickstoffsteuer, deren Auf-
kommen dem allgemeinen öffentlichen Haushalt 
zufließt, einen speziellen Verwendungszweck für 
das Aufkommen aus der Abgabe vorsieht. Solche 
„Abgaben" verstoßen gegen den Grundsatz der Non-
affektation (Zweckbindungsverbot) nach §8 BHO, 
der seinen guten Grund darin hat, daß eine demo-
kratisch bestimmte Regierung sich in ihren Ausga-
benprioritäten nicht durch Vorabbeschlüsse über 
die Verwendung aufkommender Mittel binden las-
sen sollte. Daher sollen sie die Ausnahme bilden 
und sind nach höchstrichterlichem Urteil nur zuläs-
sig, wenn eine mit dem Erhebungszweck in Zusam-
menhang stehende Verwendung vorgesehen ist. Ge-
nau diese Bindung geschieht aber bei der hier vor-
gesehenen Abgabe, weil im Vorschlag des Rates die 
Abgabe und die Ausgleichszahlung zusammengehö-
ren und sicherlich eine „sachgerechte Verknüp-
fung" (Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts, Bd. 55, S. 275) bilden. Von daher liegt eine 
ausreichende Begründung für die Erhebung einer 
Abgabe mit gesondertem Verwendungszweck vor. 

5.7.5 Änderung der Agrarstrukturpolitik 

1405. Im Abschn. 2. 1.2 legte der Rat dar, daß die 
Agrarstrukturpolitik — zumindest vom Volumen 
der eingesetzten Mittel her gesehen — zwar zu-
nächst weniger bedeutsam erscheint, dieser Ein-
druck jedoch täuscht, da der Zusammenhang zwi-
schen Agrarstrukturpolitik und den Zielen der Um-
weltpolitik häufiger direkter und konkreter ist. 
Hierbei wurde deutlich gemacht, daß die bisherige 
Ausgestaltung der Agrarstrukturpolitik in vieler 
Hinsicht doch als äußerst problematische Verstär-
kung der negativen Umweltauswirkungen der EG

-

Agrarpreispolitik angesehen werden muß. 

1406. Der Rat nimmt dieses Gutachten daher zum 
Anlaß, auch eine grundlegende Reform der in der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes" betriebenen 
Agrarstrukturpolitik zu fordern. Hierbei klammert 
er die Frage, ob die Institution der Gemeinschafts-
aufgabe wegen der ihr vorgeworfenen Politikver-
flechtung bzw. der in ihr betriebenen Mischfinan-
zierung ein adäquates Instrument zur Lösung der 
Problemstellungen ist, aus. Möglicherweise ver-
langt nämlich eine Bodenschutzpolitik eine andere 
Organisation der Umweltpolitik als in den Berei-
chen der Luftreinhaltung bzw. des Wasserschutzes. 
Dieses wichtige Organisationsproblem soll an die-
ser Stelle aber nicht weiter verfolgt werden. 

Der Rat stellt aber fest, daß alle Maßnahmen, die 
innerhalb der agrarpolitischen Gemeinschaftsauf-
gabe zur Intensivierung der Landbewirtschaftung 
führten, insbesondere die überbetrieblich orientier-
ten Entwässerungsmaßnahmen und kulturbautech-
nischen Maßnahmen, aber auch das bisherige Sy-
stem der einzelbetrieblichen Förderung, aus ökolo-
gischen Gründen abzulehnen sind und gegenwärtig 
auch aus volkswirtschaftlicher und agrarpolitischer 
Sicht nicht mehr vertretbar erscheinen. 

1407. Die Notwendigkeit zur Reform der Agrar-
strukturpolitik beinhaltet Chancen für die Umwelt-
politik. Darum sollte man die gegenwärtige Reform-
diskussion bzw. Reformnotwendigkeit in einem Po-
litikbereich, der schon immer durch vielfältige und 
häufig auch ökonomisch fragwürdige Interventio-
nen geprägt wurde, unbedingt umweltpolitisch nut-
zen. Ein gewisser Wandel bahnt sich bereits an. So 
wurden z. B. aufgrund der verschiedentlich geäu-
ßerten Kritik an der einzelbetrieblichen Investi-
tionsförderung, insbesondere an der Benachteili-
gung kleinerer Betriebe und von Zu- und Nebener-
werbsbetrieben, die Förderkonzeption neuerdings 
überprüft und die Förderkriterien weiter verändert. 
Auch weist die Bundesregierung neuerdings aus-
drücklich darauf hin, daß es künftighin weniger auf 
eine alleinige Förderung von Betrieben mit vermu-
tetem endogenen Entwicklungspotential ankomme. 
Vielmehr müsse es Ziel der Agrarstrukturpolitik 
sein, die „wirtschaftliche Existenz" einer möglichst 
großen Zahl bäuerlicher Betriebe zu sichern (Agrar-
bericht, 1984). Unklar bleibt aber noch, wie dies ge-
schehen soll. Dies macht eine umweltpolitische Be-
wertung dieser Handlungstendenzen in der Agrar-
strukturpolitik schwierig. 

1408. Möglich wäre z. B. eine allokative oder auch 
eine distributive Verteilungs- bzw. Erhaltungspoli-
tik. Erstere müßte die gewünschte Existenzsiche-
rung bäuerlicher Betriebe über eine Beeinflussung 
betrieblicher Parameter zwecks Erhaltung der Be-
triebe versuchen, letztere müßte demgegenüber 
stärker auf das Konzept der produktionsunabhängi-
gen finanziellen Unterstützung der Landwirte ab-
stellen. Zu der vor allem agrarpolitisch äußerst 
wichtigen Frage, welchem Ansatz gegenwärtig der 
Vorzug zu geben ist, kann und will der Rat auf-
grund seiner spezifischen Aufgabe nicht Stellung 
beziehen. Er fordert auch keineswegs die Abkehr 
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von ökonomischen Effizienzüberlegungen, weil er 
durchaus sieht, daß eine reine Erhaltungspolitik 
ökonomisch fragwürdiger, umweltpolitisch hinge-
gen akzeptabler Betriebe nur schwer zu rechtferti-
gen ist. Umgekehrt stellt er aber auch fest, daß ein 
großer Teil der bisherigen agrarstrukturpolitischen 
Maßnahmen nicht einmal ökonomisch zu legitimie-
ren war und darum auch aus wirtschaftlichen Über-
legungen heraus eine Kurskorrektur erforderlich 
macht. Die meisten Bestrebungen gehen hierbei in 
Richtung auf einen Abbau der volkswirtschaftlich 
und agrarpolitisch nicht mehr vertretbaren Agrar-
beschlüsse. 

1409. Soweit die Maßnahmen zur Herstellung des 
Marktgleichgewichts aus sozialen und gesellschaft-
lichen Gründen zur distributiven Erhaltungspolitik, 
genauer: zu Transferzahlungen an die Landwirte 
führen werden, sollten diese — ohne das Verursa-
cherprinzip grundsätzlich in Frage zu stellen — auf 
jeden Fall umweltverträglich ausgestaltet werden, 
d. h. möglichst so ausgerichtet werden, daß damit 
Umweltverbesserungen (z. B. Biotopschutz) bewirkt 
werden. Insofern müßte unbedingt eine entspre-
chende Umschichtung — nicht Aufstockung — der 
Mittel in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" ange-
strebt werden. Auf die wichtige Frage der umwelt-
politisch erwünschten Ausgestaltung solcher Trans-
ferzahlungen an die Landwirte soll im nächsten Ab-
schnitt näher eingegangen werden. 

1410. Schließlich sollten Mittel der Gemein-
schaftsaufgabe auch zur Finanzierung der Siche-
rung der ökologischen Vorrangflächen im Rahmen 
des zu schaffenden Biotopverbundsystems durch 
entsprechende Umschichtung bereitgestellt werden. 
Hierbei ist zu betonen, daß die Schaffung eines Bio-
topverbundsystems wegen seiner funktionalen 
Wechselbeziehungen zu den landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, insbesondere im Hinblick auf seine 
Bedeutung für eine stärkere Hinwendung zu inte-
grierten Pflanzenbausystemen sowie für die Ero-
sionsminderung, sich durchaus im Rahmen der 
Zielsetzung der Gemeinschaftsaufgabe gem. § 1 des 
Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 
hält. Der Wandel in der Zielsetzung agrarstruktur-
verbessernder Maßnahmen, der bereits in mehre-
ren Naturschutzklauseln des Rahmenplans für den 
Zeitraum 1984-1987 (BT-Drucks. 10/1419 vom 

8. Mai 1984) Ausdruck gefunden hat, legt es nahe, 
nunmehr auch die Verwirklichung des Biotopver-
bundsystems als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen. 
Dies um so mehr, als es sich insoweit um ein ge-
schlossenes Konzept für eine Harmonisierung land-
wirtschaftlicher und naturschützerischer Belange, 
mit beiderseitiger Überschneidung handelt. Die 
Einbeziehung der Verbundaufgabe in den Bereich 
der Gemeinschaftsaufgabe führt aus diesem 
Grunde auch nicht zu einer grundsätzlichen Verwi-
schung der Zuständigkeit der Länder für den Be-
reich des Naturschutzes. Die Herstellung eines Bio-
topverbundsystems erschöpft nämlich keineswegs 
den naturschützerischen Auftrag an die Länder in 
bezug auf den ländlichen Raum. Sie bildet lediglich 

eine Minimalforderung für eine stärkere Integra-
tion natürlicher Elemente in den landwirtschaftli-
chen Betriebskomplex. Landwirtschaft und Natur-
schutz müssen insoweit als Interessengemeinschaft 
verstanden werden. Über diese Minimalforderung 
hinausgehende weitere Ansprüche des Naturschut-
zes an den ländlichen Raum bleiben in jedem Falle 
der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder vor-
behalten. Nur für sie gilt, daß ihre Erfüllung nicht 
überwiegend der Agrarstrukturverbesserung, son-
dern der Erhaltung der Kulturlandschaft, der Land-
schaftspflege und der Erholungsfunktion der Land-
schaft dienen und nur insoweit ist die von Bund und 
Ländern gemeinsam vertretene Ansicht, daß sie 
nicht als Gemeinschaftsaufgabe anzusehen sind 
und daher allein aus Landesmitteln finanziert wer-
den können (Teil I Ziff. 6 des Rahmenplans für den 
Zeitraum 1984-1987), im Grunde berechtigt. In je-
dem Falle sollten jedoch die Länder, angesichts der 
evidenten Vorteile, die eine Beteiligung des Bundes 
für die Verwirklichung der Biotopverbundaufgabe 
bedeuten würde, für diesen in sich geschlossenen 
Komplex eigene zuständigkeitsbezogene Interessen 
zurückstellen. 

5.7.6 Bewirtschaftungsbeiträge als 
Instrument der Umweltpolitik 

5.7.6.1 Die Diskussion um Ausgleichszahlungen 
und Bewirtschaftungsbeiträge 

1411. In dem Maße, wie die Preise freigegeben 
werden oder in Richtung auf einen Marktausgleich 
hin tendieren, verlieren sie als Instrument zur 
Durchsetzung eines politisch normierten Garantie-
einkommens für die Landwirte an Bedeutung. Es 
kommt im Gefolge der direkten oder indirekten 
Preissenkung zu Einkommensverlusten und zur 
Desintensivierung bzw. zu möglichen Flächenstille-
gungen (BAUERSACHS, 1977; HENRICHSMEYER 
et al., 1981; WEINSCHENCK und GEBHARD, 1984), 
die die verschiedenen Produktionsstandorte der 
Landwirtschaft unterschiedlich erfassen können. 

— An den Standorten der Grenzanbieter wird eine 
rentable Landbewirtschaftung nicht mehr mög-
lich sein, weil mit dem Fortfall des Garantie-
preissystems die Durchschnittskosten der Bear-
beitung der Grenzflächen bzw. ein notwendiges 
Mindesteinkommen nicht mehr erwirtschaftet 
werden können. 

— An einer Reihe von Standorten kann es, vor 
allem bei unterschiedlich steilem Verlauf der 
Grenzkostenkurven, möglicherweise auch zu ei-
ner Rücknahme des Aufwandes von Produkti-
onsmittel je Flächeneinheit kommen. Geht man 
jedoch davon aus, daß die Grenzkostenverläufe 
nicht stark divergieren, wird sich dieser Desin-
tensivierungsprozeß in engen Grenzen halten. 

— An den übrigen Intensivstandorten, welche sich 
räumlich auf wenige Regionen konzentrieren, 
wird sich die Bewirtschaftungsintensität mit 
größter Wahrscheinlichkeit nur marginal än-
dern (BAUERSACHS, 1977; WEINSCHENCK 
und KEMPER, 1983). 
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1412. Diese Wirkungen treten auch bei der Fakto-
renverteuerung auf, jedoch halten sich dort die Ein-
kommensverluste in engeren Grenzen. Außerdem 
kann man — so der Ratsvorschlag einer Stickstoff-
abgabe — die Grenzanbieter durch den Einheits-
festbetrag u. U. netto begünstigen. Trotzdem ist in 
beiden Fällen (Produktpreissenkung und Faktoren-
verteuerung) aufgrund der Einkommenseffekte da-
mit zu rechnen, daß die Bewirtschaftung von Grenz-
böden aufgeben wird und viele Landwirte einkom-
mensmäßig zu „Notfällen" (insbesondere wenn au-
ßerlandwirtschaftliche Erwerbsmöglichkeiten im 
Pendelbereich fehlen) werden. Um hier zu helfen, 
bzw. bei allen Landwirten die Einkommenseinbu-
ßen zu mildern, wird die Einführung sog. „Aus-
gleichszahlungen" gefordert. Sie können 

— nach dem Kompensationsprinzip (KOESTER 
und TANGERMANN, 1976), 

— personengebunden bzw. nach dem Grundsatz ei-
nes Mindesteinkommens (KOESTER und TAN-
GERMANN, 1976; PRIEBE, 1980; URI, 1971) und/ 
oder 

— entsprechend dem Konzept eines Bewirtschaf-
tungsbeitrages für Landschaftspflege (BINS-
WANGER, 1972; BINSWANGER und MÜLLER, 
1979; POPP, 1973; PRIEBE, 1980, 1982) 

vergeben werden (HENRICHSMEYER et al., 1981). 

1413. Eine kleinere Gruppe von Agrarwissen-
schaftlern plädiert dafür, die durch eine am Markt-
gleichgewicht orientierte Agrarpreispolitik verur-
sachten Einkommensverluste der Landwirte durch 
direkte, personengebundene Einkommenstransfers 
auszugleichen (z. B. DICKE und RODEMER, 1982; 
KOESTER und TANGERMANN, 1976; PRIEBE, 
1980; URI, 1971). Während allerdings KOESTER 
und TANGERMANN und URI für eine allmähliche 
Anpassung der gestützten Agrarpreise an das Ni-
veau des Weltmarktes eintreten, schlagen DICKE 
und RODEMER die sofortige Abschaffung aller Re-
gulierungen, Preisstützungsmaßnahmen und Fak-
torsubventionen vor. Die Beihilfen sind aber nicht 
an die (bisherigen) Produktionsmengen gebunden, 
sondern produktionsneutral. 

Ohne hier im Detail auf die einzelnen Vorschläge 
einzugehen, kann prinzipiell festgehalten werden, 
daß nach Einführung der Einkommenstransfers 
diejenigen Personen, die bis zum Systemwechsel 
Landwirt gewesen sind, neben den leistungsabhän-
gigen Markteinkommen bis zum Rentenalter noch 
ein personengebundenes Transfereinkommen er-
halten. Die Höhe des Transfereinkommens kann 
sich hierbei teilweise aus dem Markteinkommens-
verlust ableiten, den der Landwirt im Vergleich zu 
einer mehrjährigen Referenzperiode vor dem Sy-
stemwechsel durch die Agrarpreissenkungen erlei-
det. In den meisten Vorschlägen werden die Ein-
kommensübertragungen auf diejenigen Landwirte 
begrenzt, die bereits vor der Einführung der Trans-
fers einen Betrieb hatten. Ihr Ziel ist es in der 
Regel, den landwirtschaftlichen Betrieb weitgehend 
losgelöst vom Produktionsergebnis am Leben zu er-
halten. 

Bei den genannten Vorschlägen werden die Ein-
kommensverluste der Landwirte also weitgehend 
ausgeglichen, wobei man sich aber in starkem 
Maße um Produktionsneutralität bemüht, d. h. die 
Subvention soll keinen Anreiz zur Ausdehnung der 
Agrarproduktion bieten. Die Landwirte erhalten ne-
benbei direkte Transferzahlungen. PRIEBE (1980, 
1982) möchte im Rahmen seiner Beihilfepolitik 
auch die standortbedingten Nachteile ausgleichen. 
Hierbei rückt bei ihm aber die Fläche als Bernes-
sungsgrundlage in den Vordergrund. Damit erhal-
ten seine Ausgleichszahlungen teilweise den Cha-
rakter von Bewirtschaftungsbeiträgen. 

1414. Unter ökologischen Gesichtspunkten brin-
gen nach globalen Kriterien vergebene personenge-
bundene Einkommenstransfers vermutlich kaum 
Vorteile gegenüber der vom Wissenschaftlichen 
Beirat u. a. vertretenen Strategie. Transferzahlun-
gen gehen zwar direkt ins Einkommen der Land-
wirte ein, während das über (gestützte) Marktpreise 
erzielte Einkommen vor allem über die Steigerung 
der Produktionsmenge wirksam wird. Wenn ein Be-
triebsinhaber also neben seinem nach wie vor am 
Markt zu erwirtschaftenden Einkommen Zuweisun-
gen erhält, könnte der Zwang zur intensiven Be-
wirtschaftung aller Flächenreserven verringert, zu-
gleich aber auch das vollständige Ausscheiden des 
Betriebs aus der Produktion verhindert werden. Un-
ter Umständen ermöglicht das Transfereinkommen 
also trotz geringerer Markteinkommen einen 
Grenzbetrieb auch weiterhin am Leben zu erhalten 
bzw. Grenzertragsböden weiter zu bewirtschaften. 
Ob dies allerdings unter ökologischen Gesichts-
punkten sinnvoll, also der Brache vorzuziehen 
wäre, kann nur im Einzelfall entschieden werden 
(NIGGEMANN, 1971). 

1415. Anreize zu Produktionseinschränkungen ge-
hen jedenfalls auch im Falle direkter Einkommens-
transfers allein vom sinkenden Agrarpreisniveau 
aus, personengebundene Transfers in Höhe der 
Einkommensverluste erweitern dabei lediglich die 
Handlungsmöglichkeiten des einzelnen Landwirtes. 
Während der Landwirt bei nicht voll ausgegliche-
nen Einkommensverlusten (wie z. B. bei der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach BSHG) meist zur Auf-
gabe seines Grenzbetriebs gezwungen würde, eröff-
nen direkte Einkommenstransfers zumindest die 
Möglichkeit, Grenzbetriebe bzw. Grenzertragsbö-
den weiter zu bewirtschaften. Ob und wie er seine 
Handlungsmöglichkeiten nützt, ist von nur perso-
nengebundenen Einkommenstransfers nicht zu be-
einflussen, die ökologischen Auswirkungen sind 
also kaum kalkulierbar. 

Die von der Bundesregierung beschlossene Milch-
rente gehört, obwohl der Name es nahe legt, nicht 
zum engeren Kreis der hier vorgelegten Transfer-
zahlungen. Es handelt sich vielmehr um eine Art 
Stillegungsprämie für Milchkühe. Bauern, die sich 
verpflichten, ihre Milchviehhaltung völlig aufzuge-
ben, erhalten pro 1 000 Liter „Milchquote" 1 000 DM 
in zehn Jahresraten zu je 100 DM. Im Höchstfall 
kann die Milchrente 15 000 DM im Jahr, d. h. 1 250 
DM im Monat betragen. Somit ist nicht die Person, 
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sondern die „stillgelegte" Milchquote Bemessungs-
grundlage der Zuwendung. 

5.7.6.2 Bewirtschaftungsbeiträge als Entgelt für 
Landschafts- und Umweltpflege 

1416. Umweltökonomisch sind die bisher behan-
delten Ausgleichszahlungen weitgehend uninteres-
sant, weil ihr Einsatz primär verteilungspolitisch 
motiviert ist und auch dem Abbau des Widerstan-
des der Landwirte gegen eine Agrarmarktreform 
dienen soll. Das Umweltanliegen steht dagegen 
nicht im Mittelpunkt des Interesses an einer Ver-
gabe von Ausgleichszahlungen. Darum könnte hier 
lediglich der Frage nach den umweltpolitischen Fol-
gen dieser Einkommenstransfers nachgegangen 
werden. 

1417. Gänzlich anders stellt sich die Situation dar, 
wenn Bewirtschaftungsbeiträge vergeben werden. 
Hier liegen nämlich keine Transferzahlungen (Zu-
wendungen ohne Gegenleistungen des Empfän-
gers) vor, sondern mit ihnen sollen vielmehr sog. 
„externe Leistungen" der Landwirte abgegolten 
werden. Dies geschieht in Form von Bewirtschaf-
tungsbeiträgen, weil 

— für externe Leistungen kein privater Markt exi-
stiert (etwa weil sie nicht rentabel angeboten 
werden können und/oder bei ihrem Konsum das 
Ausschlußprinzip versagt) und/oder 

— die Nachfrage nach externen Leistungen, auf-
grund ihres meritorischen Charakters, zu gering 
ausfällt (BAUMÖL, 1972; BUCHANAN und 
STUBBLEBINE, 1962; SAMUELSON, 1954). 

Die Vergütung externer Leistungen der Landwirt-
schaft kann somit eine effiziente Allokation för-
dern, weil mit ihrer Hilfe private und soziale (Ko-
sten) Erträge bei den Wirtschaftssubjekten berück-
sichtigt werden. 

1418. Bewirtschaftungsbeiträge und Ausgleichs- 
bzw. Transferzahlungen werden jedoch in der poli-
tischen Diskussion nicht ihrem unterschiedlichen 
Charakter entsprechend vorgetragen und erörtert. 
Vielmehr werden verteilungspolitische und alloka-
tionstheoretisch orientierte Argumente zumeist 
miteinander vermischt oder verteilungspolitische 
Überlegungen mit Allokationsüberlegungen ge-
tarnt. Die schweizerische Agrarpolitik und das Eu-
ropäische Bergbauernprogramm geben dafür ein 
Beispiel. Bewirtschaftungsbeiträge werden dort mit 
dem Hinweis auf natürliche Standortnachteile, ex-
terne Leistungen und Einkommensziele gerechtfer-
tigt (Agrarbericht, 1984; WILLE, 1974). 

1419. Einzelwirtschaftlich haben die Bewirtschaf-
tungsbeiträge, wenn sie in Abhängigkeit von der 
bewirtschafteten Fläche vergeben werden, den Cha-
rakter von Fixerlösen. Sie können ein Entgelt für 
eine als Kuppelprodukt anfallende externe (d. h. 
nicht mit den Markt- oder Produktpreisen honorier-
te, aber gesellschaftlich gewünschte) Leistung der 
Landwirte darstellen. Die Fläche dient dann als 

grobe Bemessungsgrundlage zur Abschätzung des 
vom einzelnen Landwirt erbrachten Kuppelpro-
duktvolumens. 

Hinsichtlich der Wirkung dieser Fixerlöse sind in 
Verbindung mit den flankierenden Preissenkungen 
zwei Fälle denkbar: 

— Die Fixerlöse vermögen die durch die Preissen-
kung ausgelösten Einkommenseinbußen auszu-
gleichen und eine Aufrechterhaltung der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung und damit der 
Kuppelproduktion zu garantieren oder 

— trotz der Fixerlöse kommt es angesichts der 
Preissenkung und der standortspezifischen Ko-
stenverläufe zu keiner kostendeckenden bzw. 
gewinnbringenden Produktion mehr. Ergebnis: 
Die landwirtschaftliche Bodennutzung hört auf. 
Dies impliziert dann auch die Beendigung der 
möglicherweise umweltpolitisch erwünschten 
Kuppelproduktion. 

Will man daher der Stillegung der Kuppelproduk-
tion gegensteuern, muß man (bezogen auf die 
Standort- oder Produktbedingungen) die Bewirt-
schaftungsbeiträge regional differenzieren oder 
nach anderen Wegen der Herstellung dieser um-
weltpolitisch gewünschten Kuppelproduktion (etwa 
Erhaltung eines durch eine bestimmte Landwirt-
schaft geprägten Landschaftsbildes oder Biotop-
struktur) suchen. Letzteres ist aus Gründen der 
ökonomischen Effizienz zu betonen. Es ist nämlich 
durchaus denkbar, daß die Landschaftspflege oder 
andere Formen externer Leistungen von anderen 
Institutionen (z. B. Naturschutzbehörden u. a.) ko-
stengünstiger als über den Umweg einer bestimm-
ten landwirtschaftlichen Bodennutzung realisiert 
werden können. Eine Übertragung dieser spezifi-
schen (bisher als externe Leistung definierten) Pro-
duktionsaufgabe auf öffentliche oder andere Träger 
böte den Vorteil, daß die Flächenbewirtschaftung 
nicht zwangsläufig mit einem Zuwachs an Agrar-
produkten verbunden ist: denn je mehr Flächen mit 
Hilfe von Bewirtschaftungsbeiträgen in der Agrar-
produktion gehalten werden, desto eher bleiben 
auch noch Überproduktionsmöglichkeiten beste-
hen, und Standorten mit günstigeren Ertragsbedin-
gungen werden Produktionschancen geraubt (HEN-
RICHSMEYER et al., 1981). Insofern schafft der Be-
wirtschaftungsbeitrag für Landwirte zwar keinen 
neuen Produktionsimpuls für den Agrarsektor, aber 
er ist auch nicht vollständig allokationsneutral und 
widerspricht möglicherweise dem Marktausgleichs-
ziel. 

Ist die umweltpolitisch erwünschte Leistung der 
Landwirte hingegen kein Kuppelprodukt bisheriger 
Form der landwirtschaftlichen Bodennutzung, steht 
der Bewirtschaftungsbeitrag auch nicht im Wider-
spruch zum Marktausgleichsziel. Deckt er, bemes-
sen nach der „Umwelt-Leistung", die Einkommens-
bedürfnisse des (ehemaligen) Landwirts, bewirkt er 
den Ausgleich sozialer Kosten und Erträge. Reicht 
er jedoch nicht zum Verlustausgleich aus, ist die 
Erhöhung des Beitrags nur dann sinnvoll, wenn an-
dere Träger die externe Leistung teurer anbieten. 
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1420. Eine Reihe von Autoren verbinden jegliche 
extensive Flächennutzung mit der Produktion von 
externen Nettoerträgen. Sie fordern deshalb die Ge-
währung allgemeiner Bewirtschaftungsbeiträge 
und deren Aufstockung für die Erbringung beson-
derer Umweltleistungen, wie etwa die Aufrechter-
haltung und Pflege von Biotopen, Hecken, Tümpeln 
etc. Trotz einer gewissen Plausibilität dieser Argu-
mentation kann mit ihr jedoch noch kein generelles 
Votum für eine allgemeine Gewährung von Bewirt-
schaftungsbeiträgen begründet werden. Dagegen 
spricht, 

— daß angesichts der Vielzahl externer Verflech-
tungen innerhalb einer Volkswirtschaft nicht je-
der gemeinwirtschaftliche Nebennutzen abge-
golten werden kann, 

— das Moment, daß auch Brachflächen mit exter-
nen Leistungen verbunden sind, 

— daß die Bewirtschaftungsbeiträge dazu prädesti-
niert sind, einkommenspolitisch ausgebeutet zu 
werden, denn mit dem Hinweis auf ein Umwelt-
schutzanliegen lassen sich Verteilungswünsche 
gegenwärtig besonders gut öffentlich legimitie-
ren, 

— daß ein hoher Kontroll- und Verwaltungsauf-
wand dem Mißbrauch vorbeugen muß und damit 
die ökonomischen Vorteile der Internalisierung 
(Bewirtschaftungsbeiträge) externer Leistungen 
aufgezehrt werden. 

1421. Die Kritik an einer generellen Vergabe der 
Beiträge schließt jedoch nicht aus, daß sie bei be-
stimmten Bewirtschaftern von Grenzböden durch-
aus noch sinnvoll sein kann. Dies ist vor allem dann 
der Fall, wenn der Preissenkung für Agrarprodukte 
zwangsläufig eine Flächenstillegung folgt und die 
Brache unerwünschte Folgen mit sich bringt. So 
sind z. B. der Lawinen- und Bodenerosionsschutz in 
der Regel ein Kuppelprodukt der Extensivwirt-
schaft auf Standorten oberhalb bestimmter Höhen-
lagen (Schweizerisches Bundesamt für Landwirt-
schaft, 1983). Letztere stellt häufig ein wichtiges 
Charakteristikum für Grenzanbieter und -standorte 
dar, denn Klima, Geländeausformung und Infra-
strukturausstattung in den Bergregionen sind Ursa-
chen dafür, daß mit dem Marktausgleich für Agrar-
erzeugnisse die langfristigen Durchschnittskosten 
der Grenzanbieter nicht mehr gedeckt werden kön-
nen. Solche externen, aber noch nicht eindeutig be-
wiesenen Leistungen im Lawinen- und Bodenero-
sionsschutz können darum vielfach mit den Be-
triebsstillegungen verlorengehen. Hier können in 
Abhängigkeit von der individuellen Einkommens- 
und Rentabilitätslage Bewirtschaftungsbeiträge 
u. U. umweltpolitisch erwünschte Beiträge erbrin-
gen, die auch umweltökonomisch gerechtfertigt er-
scheinen. 

1422. Wird die Preissenkung konsequent in Rich-
tung auf einen Marktausgleich betrieben, scheiden 
jedoch nicht nur jene Anbieter aus, die Böden unter 
widrigen natürlichen Bedingungen bewirtschaften, 
auch Grünlandgebiete und Regionen mit geringem 
Marktfruchtanteil können von der Flächenstille

-

gung in Form der Betriebsaufgabe erfaßt werden 
(BAUERSACHS, 1977). Diesen Grenzanbietern ei-
nen Bewirtschaftungsbeitrag zu zahlen, ist umwelt-
politisch nur dann vertretbar, wenn die Extensiv-
wirtschaft mehr umweltpolitische Vorteile als Flä-
chenstillegung bietet. Letzteres impliziert eine um-
weltpolitische Bewertung der Brache. 

Die Brache verbindet sich hierbei, läßt man einmal 
den Erholungsaspekt außer acht, mit einer Reihe 
von kostenlos anfallenden Vorteilen. So tritt mit 
dem Fortfall der Bewirtschaftung in den meisten 
Fällen (Ausnahme: natürliche waldfreie Gebiete) 
eine Vegetationsentwicklung ein, die über Gebüsch-
stadien und Pionierwälder schließlich in den Wald 
einmündet (BUCHWALD, 1971). Diese Entwicklung 
bietet Schutz vor Bodenerosion und schafft in ih-
rem Verlauf Möglichkeiten zur Bildung von natürli-
chen Lebensgemeinschaften. Damit erübrigt sich 
die Zahlung eines umweltpolitisch motivierten Bei-
trags an die Landwirte. Er wäre ökonomisch nicht 
gerechtfertigt, da der Wert der externen Leistung 
der Brache, selbst bei geringen landespflegerischen 
Aufwendungen durch die Naturschutzbehörden, 
den einer subventionierten Extensivwirtschaft 
übersteigt. Demzufolge reduziert sich die Vergabe 
von Bewirtschaftungsbeiträgen weitgehend auf die 
Bergregionen oder Sondergebiete. In den Bergre-
gionen bestehen sie in bezug auf Magerrasen und 
Hutungen, in den Sondergebieten betreffen sie vor 
allem die Bewirtschaftung von Feucht- und Talwie-
sen. Eine Übertragung auf andere Gebiete ist nur 
sinnvoll, wenn der Beweis erbracht wird, daß ein 
umweltpolitisch erwünschtes Kuppelprodukt land-
wirtschaftlicher Bodennutzung auf andere Weise 
nicht oder nur zu höheren Kosten erbracht werden 
könnte. 

1423. Die Vergabe von Bewirtschaftungsbeiträgen 
sollte jedoch nicht nur unter Bezug auf bundesein-
heitlich abgeleitete Normen erfolgen. Vielmehr sind 
auch bei der Bewertung und Entgeltung externer 
Leistungen regionale Nachfragepräferenzen zu be-
rücksichtigen. Je deutlicher nämlich die Standortei-
genschaften der einzelnen Vergabegebiete vonein-
ander abweichen, um so eher ist regional mit ver-
schieden ausgeprägten Bedürfnissen nach externen 
Leistungen zu rechnen. Insofern erscheint auch von 
der Nachfrageseite her eine Staffelung der Beiträge 
sinnvoll. Es wäre wichtig, die Körperschaft, welche 
die Beiträge auszahlt, relativ kleinräumig zu bilden, 
um eine solche Berücksichtigung örtlicher Beson-
derheiten zu ermöglichen. 

1424. Die Forderung nach Einführung von Aus-
gleichs- oder Transferzahlungen mit dem Zwecke, 
die durch direkte oder indirekte Preissenkungen 
hervorgerufenen Einkommenseinbußen auszuglei-
chen, ist umstritten. Dies gilt vor allem für die öko-
nomisch motivierte Agrarmarktreform (HEN-
RICHSMEYER et al., 1981; SRWi, JG. 1980/81). Ins-
besondere wird befürchtet, daß damit die Effekte 
einer auf den Marktausgleich ausgerichteten Preis-
reduktionspolitik zunichte gemacht werden und 
eine primär verteilungspolitisch orientierte Agrar-
politik in den Vordergrund rückt. Insofern vertritt 
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der Rat die Auffassung, daß der Einbau solcher 
Transferzahlungen letzlich nur ökologisch gerecht-
fertigt ist und sich darum an umweltpolitischen 
Überlegungen orientieren muß. Hierbei können 
sich, was ebenfalls berücksichtigt werden muß, 
Konflikte mit einer ökonomisch begründeten 
Agrarmarktreform ergeben, denn 

— Einkommenstransfers für die Landwirtschaft 
sind nicht allokationsneutral und können das 
Marktausgleichs- und Effizienzziel beeinträchti-
gen, 

— sie bauen die sozialpolitische Sonderstellung der 
Landwirtschaft aus und 

— schaffen Mißbrauchsgefahren. 

1425. Um so wichtiger erscheint es daher, von der 
Gewährung allgemeiner Flächenbewirtschaftungs-
beiträge Abstand zu nehmen und dieses Instrument 
auf jene Gebiete oder Fälle zu konzentrieren, wo 
effektiv externe Leistungen der landwirtschaftli-
chen Bodennutzung abgegolten werden und andere 
Träger diese Umweltaufgabe weniger wirtschaftlich 
erfüllen. 

1426. Hieraus ergeben sich als Fazit folgende 
Schlußfolgerungen: 

1. Bewirtschaftungsbeiträge sollten eigentlich nur 
zur Kompensation echter externer Nettoleistun-
gen der Landwirte zugunsten der Umwelt einge-
setzt werden. Daraus folgt, daß nicht jeder Land-
wirt, der Flächen bewirtschaftet, Anspruch auf 
Bewirtschaftungsbeiträge hat. Es sollte darum 
verhindert werden, daß die Bewirtschaftungs-

beiträge als Instrumente einer Umweltpolitik zu 
einem Instrument der Fortsetzung bisheriger 
Einkommenspolitik transformiert werden. 

2. Unter umweltökonomischen Überlegungen sollte 
auch geprüft werden, ob die Erbringung dieser 
Umweltleistungen unbedingt über den Weg 
landwirtschaftlicher Produktion erfolgen muß. 
Möglicherweise wird die landespflegerische Auf-
gabe durch andere Institutionen kostengünsti-
ger erfüllt. 

3. Wenn die Bewirtschaftungsbeiträge auf sog. 
Grenzanbieter beschränkt werden, bleiben die 
Konflikte mit dem Marktausgleichsanliegen mi-
nimal, da an den Grenzstandorten nur margi-
nale Produktionsbeiträge erwirtschaftet werden. 
Hierbei kann die für Umweltzwecke bewirt-
schaftete Fläche als Bemessungsgrundlage die-
nen, da externe Leistungen zumeist in Verbin-
dung mit einer extensiven Flächennutzung an-
fallen. 

4. Die Vergabe der Bewirtschaftungsbeiträge muß 
in starkem Maße den regionalen bzw. standort-
bezogenen Besonderheiten Rechnung tragen. In-
sofern sollte die Entscheidung über Gewährung 
oder Nichtgewährung den für den Natur- und 
Landschaftsschutz zuständigen Behörden auf 
Kreisebene übertragen werden. 

5. Alle Überlegungen lassen sich auch auf evtl. ge-
plante Flächenstillegungsprogramme übertra-
gen. Nichts wäre unter umweltpolitischen Über-
legungen problematischer als die pauschale Ho-
norierung einer Flächenstillegung, insbesondere 
wenn sie losgelöst von ihrer Nutzung bzw. Nut-
zungsmöglichkeit für Zwecke des Umwelt- und 
Naturschutzes erfolgt. 





Deutscher Bundestag — 10.Wahlperiode 	Drucksache 10/3613  

ANHANG 



Drucksache 10/3613 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Erlaß über die Einrichtung eines Rates von Sachverständigen für 
Umweltfragen bei dem Bundesminister des Innern 

Vom 28. Dezember 1971 
(GMBl. 1972, Nr. 3, Seite 27) 

§1 

Zur periodischen Begutachtung der Umweltsitua-
tion und der Umweltbedingungen in der Bundesre-
publik Deutschland und zur Erleichterung der Ur-
teilsbildung bei allen umweltpolitisch verantwortli-
chen Instanzen sowie in der Öffentlichkeit wird im 
Einvernehmen mit den im Kabinettausschuß für 
Umweltfragen vertretenen Bundesministern ein 
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen gebil-
det. 

§2 

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
soll die jeweilige Situation der Umwelt und deren 
Entwicklungstendenzen darstellen sowie Fehlent-
wicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermei-
dung oder zu deren Beseitigung aufzeigen. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann im Einver-
nehmen mit den im Kabinettausschuß für Umwelt-
fragen vertretenen Bundesministern Gutachten zu 
bestimmten Themen erbitten. 

§3 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen ist 
nur an den durch diesen Erlaß begründeten Auftrag 
gebunden und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

§4 

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
besteht aus 12 Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder sollen die Hauptgebiete des Um-
weltschutzes repräsentieren. 

(3) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen 
für Umweltfragen dürfen weder der Regierung oder 
einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes 
oder eines Landes noch dem öffentlichen Dienst des 
Bundes, eines Landes oder einer sonstigen juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts, es sei denn als 
Hochschullehrer oder als Mitarbeiter eines wissen-
schaftlichen Instituts angehören. Sie dürfen ferner 
nicht Repräsentant eines Wirtschaftsverbandes 
oder einer Organisation der Arbeitgeber oder Ar-
beitnehmer sein oder zu diesen in einem ständigen 
Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen; 
sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres vor 
der Berufung zum Mitglied des Rates von Sachver-

ständigen für Umweltfragen eine derartige Stellung 
innegehabt haben. 

§5 

Die Mitglieder des Rates werden vom Bundesmini-
ster des Innern im Einvernehmen mit den im Kabi-
nettausschuß für Umweltfragen vertretenen Bun-
desministern für die Dauer von drei Jahren berufen. 
Die Mitgliedschaft ist auf die Person bezogen. Wie-
derberufung ist höchstens zweimal möglich. Die Mit-
glieder können jederzeit schriftlich dem Bundesmi-
nister des Innern gegenüber ihr Ausscheiden aus 
dem Rat erklären. 

§ 6  
(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
wählt in geheimer Wahl aus seiner Mitte für die 
Dauer von drei Jahren einen Vorsitzenden und ei-
nen stellvertretenden Vorsitzenden mit der Mehr-
heit der Mitglieder. Einmalige Wiederwahl ist mög-
lich. 

(2) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Ge-
nehmigung des Bundesministers des Innern im Ein-
vernehmen mit den im Kabinettausschuß für Um-
weltfragen vertretenen Bundesministern. 

§7 

(1) Der Vorsitzende beruft schriftlich den Rat zu Sit-
zungen ein; er teilt dabei die Tagesordnung mit. Den 
Wünschen der im Kabinettausschuß für Umweltfra-
gen vertretenen Bundesminister auf Beratung be-
stimmter Themen ist Rechnung zu tragen. 

(2) Auf Wunsch des Bundesministers des Innern hat 
der Vorsitzende den Rat einzuberufen, 

(3) Die Beratungen sind nicht öffentlich. 

§8 
Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
des Innern zu einzelnen Beratungsthemen andere 
Sachverständige hinzuziehen. 
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§9 

Die im Kabinettausschuß für Umweltfragen vertre-
tenen Bundesminister sind von den Sitzungen des 
Rates und den Tagesordnungen zu unterrichten; sie 
und ihre Beauftragten können jederzeit an den Sit-
zungen des Rates teilnehmen. Auf Verlangen ist ih-
nen das Wort zu erteilen. 

§10 

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
legt die Ergebnisse seiner Beratungen in schriftli-
chen Berichten nieder, die er über den Bundesmini-
ster des Innern den im Kabinettausschuß für Um-
weltfragen vertretenen Bundesministern zuleitet. 

(2) Wird eine einheitliche Auffassung nicht erzielt, 
so sollen in dem schriftlichen Bericht die unter-
schiedlichen Meinungen dargelegt werden. 

(3) Die schriftlichen Berichte werden grundsätzlich 
veröffentlicht. Den Zeitpunkt der Veröffentlichung 
bestimmt der Bundesminister des Innern. 

§11 

Die Mitglieder des Rates und die von ihm nach § 8 
hinzugezogenen Sachverständigen sind verpflichtet, 

über die Beratungen und über den Inhalt der dem 
Rat gegebenen Informationen, soweit diese ihrer 
Natur und Bedeutung nach geheimzuhalten sind, 
Verschwiegenheit zu bewahren. 

§ 12 

Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für 
Umweltfragen erhalten pauschale Entschädigungen 
sowie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom 
Bundesminister des Innern im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 
festgesetzt. 

§13 

Das Statistische Bundesamt nimmt die Aufgaben ei-
ner Geschäftsstelle des Rates von Sachverständigen 
für Umweltfragen wahr. 

Bonn, den 28. Dezember 1971 

Der Bundesminister des Innern 
Genscher 
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Verzeichnis der Abkürzungen 
a 	Jahr 
AbfG 	Abfallbeseitigungsgesetz 
AbfKlärV 	Klärschlammverordnung 
ADI 	Acceptable Daily Intake 
AKh 	Arbeitskraft pro Stunde 
ARGE 	Arbeitsgemeinschaft 

BayNatSchG 	Bayerisches Naturschutzgesetz 
BBA 	Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
BEF 	Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft 
BGA 	Bundesgesundheitsamt 
BGB1 	Bundesgesetzblatt 
BGW 	Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft, Frankfurt 
BHO 	Bundeshaushaltsordnung 
BIBIDAT 	Trinkwasserqualitäts-Datenbank 
BImSchG 	Bundesimmissionsschutzgesetz 
BLAU 	Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft für Umweltchemikalien 
BMBau 	Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
BMI 	Bundesminister des Innern 
BML 	Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
BNatSchG 	Bundesnaturschutzgesetz 
BSB5 	Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 
BSHG 	Bundessozialhilfegesetz 
BT-Drucks. 	Bundestagsdrucksache 
BW 	Baden-Württemberg 
BY 	Bayern 

CMA 	Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
C/N-Verhältnis Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis 

d 	Tag 
dB(A) 	Dezibel nach der Bewertungskurve A 
DDD 	1,1-Dichlor-2,2- bis (p-chlorphenyl)-ethan 
DDE 	1,1-Dichlor-2,2- bis (p-chlorphenyl)-ethylen 
DDT 	2,2-bis-(p-chlorphenyl)-1,1,1-trichlorethan 
DE 	Dungeinheit 
DFG 	Deutsche Forschungsgemeinschaft 
DGV 	Düngergroßvieheinheit 
DIN 	Deutsches Institut für Normung 
DLG 	Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft e. V. 
DM 	Deutsche Mark 
DNOC 	Dinitro-ortho-cresol 
dt/ha 	Dezitonne pro Hektar 
DVGW 	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. 
DVWK 	Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. 
2,4 D 	2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 

EAGFL 	Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
ECU 	European Currency Unit (Europäische Währungseinheit) 
EG 	Europäische Gemeinschaft 
EG 	Einwohnergleichwert 
E/Km2 	Einwohner pro Km2  
EPA 	Environmental Protection Agency (US-Umweltbehörde) 
EPIPRE 	Projektbezeichnung (aus EPI-demiologie und PRE-diction) für Warnsystem zur 

Überwachung von Krankheiten und Schädlingen in Winterweizen 
EWG 	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
E 605 	Parathion-ethyl 

FAK 	Familienarbeitskraft 
FAO 	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Welternährungsorga

-

nisation) 
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FlurbG 	Flurbereinigungsgesetz 
FS 	Fachserie 

GDch 	Gesellschaft Deutscher Chemiker 
GE 	Getreideeinheit 
GV 	Großvieheinheit 

ha/a 	Hektar pro Jahr 
HCH 	Hexachlorcyclohexan 
y-HCH 	Lindan 
HE 	Hessen 

IMS 	Information Management System 
IPS 	Industrieverband Pflanzenschutz e. V. 
ISPFLANZ 	Informationssystem für Pflanzenbauer 
IUCN 	Internationale Naturschutz-Union 

JG 	Jahresgutachten 

Kmol/ha 	Kilomol pro Hektar 
Kt 	Kilotonne 
KTBL 	Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft 
Kw 	Kilowatt ( = 1.36 PS) 

LAWA 	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
LC-50 	Letale Konzentration, die bei 50 % der Versuchstiere zum Tode führt 
LD-50 	Letale Dosis, die bei 50 % der Versuchstiere zum Tode führt 
LF(LN) 	Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
LIDAR 	Light Detection and Ranging 
LÖLF 	Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung in 

Nordrhein-Westfalen 
1/s 	Liter pro Sekunde 
LUFA 	Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt 

MCPA 	4-Chlor-2-Methyl-Phenoxyessigsäure 
mg/1 	Milligramm pro Liter 
MJ 	Megajoule 
MWSt 	Mehrwertsteuer 

N 	chemisches Zeichen für Stickstoff 
NS 	Niedersachsen 
NW 	Nordrhein-Westfalen 

PAH (PAK) 	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
PCB 	Polychlorierte Biphenyle 
PCT 	Polychlorierte Terphenyle 
PflSchG 	Pflanzenschutzgesetz 
pH-Wert 	Maß für Säuregrad 
ppm 	parts per million (Teile auf eine Million Teile) 
ppt 	parts per trillion (Teile auf eine Trillion Teile) 
PSM 	Pflanzenschutzmittel 

RdL 	Recht der Landwirtschaft 
Reg.-Entw. 	Regierungsentwurf 
RIWA 	Vereinigung der niederländischen Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet 
RNG 	Reichsnaturschutzgesetz 
RP 	Rheinland-Pfalz 

SA 	Saarland 
SH 	Schleswig-Holstein 
SKE 	Steinkohleeinheiten 
SRU 	Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 
SRWI 	Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick

-

lung 
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TA-Luft 	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TCA 	Trichloressigsäure 
TS 	Trockensubstanz 
TÜV 	Technischer Überwachungsverein 
2,4,5-T 	2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure 

UBA 	Umweltbundesamt 
µg/1 	Mikrogramm (10 -6) pro Liter 

VDI 	Verein Deutscher Ingenieure 
VDLUFA 	Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsan

-

stalten 

WHG 	Wasserhaushaltsgesetz 
WHO 	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) 
WMO 	World Meteorology Organization 

ZEBS 	Zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle für Umweltchemikalien des Bun

-

desgesundheitsamtes 

Zeichenerklärung 

— = nichts vorhanden 
0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur 

Darstellung gebracht werden kann 
. = kein Nachweis vorhanden 

... = Angaben fallen später an 
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Gutachten und veröffentlichte Stellungnahmen des Rates von 
Sachverständigen für Umweltfragen  

AUTO UND UMWELT 
Gutachten September 1973 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer 
1973, 104 S., kart. 
vergriffen 

DIE ABWASSERABGABE 
Wassergütewirtschaftliche und gesamtökonomische 
Wirkungen 
2. Sondergutachten Febr. 1974 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer 
1974, VI, 90 S., kart. 
vergriffen 

UMWELTGUTACHTEN 1974 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer'> 
1974, XV, 320 S., Plast. auch als 
Best.-Nr. 7800201-74902; DM 28,— Bundestags-Drucksache 7/2802 
vergriffen veröffentlicht2) 

UMWELTPROBLEME DES RHEINS 
3. Sondergutachten März 1976 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer') auch als 
1976, 258 S., 9 farb. Karten, Plast. Bundestags-Drucksache 7/5014 
Best.-Nr. 7800103-76901; DM 20,— veröffentlicht2) 

UMWELTGUTACHTEN 1978 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer') 
1978, 638 S., Plast. 
ISBN 3-17-003173-2 auch als 
Best.-Nr. 7800202-78904; DM 33,— Bundestags-Drucksache 8/1938 
vergriffen veröffentlicht2) 

UMWELTCHEMIKALIEN 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen 
Stoffen 
Stellungnahme des Rates 
hrsg. vom Bundesministerium des Innern 3) 
Bonn 1979, 74 S. = Umweltbrief Nr. 19 
ISSN 0343-1312 

UMWELTPROBLEME DER NORDSEE 
Sondergutachten Juni 1980 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer1) 
508 S., 3 farb. Karten, Plast. 
ISBN 3-17-003214-3 auch als 
Best.-Nr. 7800104-80902; DM 23,— Bundestags-Drucksache 9/692 
vergriffen veröffentlicht2) 

ENERGIE UND UMWELT 
Sondergutachten März 1981 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammer1) 
190 S., Plast. auch als 
ISBN 3-17-003238-0 Bundestags-Drucksache 9/872 
Best.-Nr. 7800105-81901; DM 19,— veröffentlicht2) 
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FLÜSSIGGAS ALS KRAFTSTOFF 
Umweltentlastung, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von 
flüssiggasgetriebenen Kraftfahrzeugen 
Stellungnahme des Rates 
hrsg. vom Bundesministerium des Innern 3 ) 
Bonn 1982, 32. S. = Umweltbrief Nr. 25 
ISSN 0343-1312 

WALDSCHÄDEN UND LUFTVERUNREINIGUNGEN 
Sondergutachten März 1983 
Stuttgart, Mainz: W. Kohlhammers> 
172 S., Plast. 
ISBN 3-17-003265-8 
Best.-Nr. 7800106-83902; DM 21,— 

auch als 
Bundestags-Drucksache 10/113 
veröffentlichte> 

1) Zu beziehen im Buchhandel oder vom Verlag W. Kohlhammer, Postfach 42 11 20, 6500 Mainz 42 
2) Zu beziehen vom Verlag Dr. H. Heger, Postfach 20 08 21, 5300 Bonn 2 
3) Erhältlich beim Bundesministerium des Innern, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Graurheindorfer Str. 

198, 5300 Bonn 
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Materialien zur Umweltforschung 
herausgegeben vom Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, zu beziehen im Buchhan-
del oder vom Verlag W. Kohlhammer, Postfach 42 11 20, 6500 Mainz 42 

Nr. 1: 

Prof. Dr. Günther Steffen und Dr. Ernst Berg 
Einfluß von Begrenzungen beim Einsatz von Umweltchemikalien auf den Gewinn landwirt-
schaftlicher Unternehmen 
1977, 93 S., kart., ISBN 3-17-003141-4 
Best.-Nr. 7800301-77901; DM 20,- 

Nr. 2: 

Dipl.-Ing. Klaus Welzel und Dr.-Ing. Peter Davids 
Die Kohlenmonoxidemissionen in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1965, 
1970, 1973 und 1974 und im Lande Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1973 und 1974 
1978, 323 S., kart., ISBN 3-17-003142-2 
Best.-Nr. 7800302-78901; DM 25,- 

Nr. 3: 

Dipl.-Ing. Horst Schade und Ing. (grad.) Horst Gliwa 
Die Feststoffemissionen in der Bundesrepublik Deutschland und im Lande Nordrhein-West-
falen in den Jahren 1965, 1970, 1973 und 1974 
1978, 374 S., kart., ISBN 3-17-003143-0 
Best.-Nr. 7800303-78902; DM 25,- 

Nr. 4: 

Prof. Dr. Renate Mayntz u. a. 
Vollzugprobleme der Umweltpolitik 
Empirische Untersuchung der Implementation von Gesetzen im Bereich der Luftreinhal-
tung und des Gewässerschutzes 
1978, 815 S., kart., ISBN 3-17-003144-9 
Best.-Nr. 7800304-78903; DM 42,—
vergriffen 

Nr. 5: 

Prof. Dr. Hans J. Queisser und Dr. Peter Wagner 
Photoelektrische Solarenergienutzung 
Technischer Stand, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit 
1980, 90 S., kart., ISBN 3-17-003209-7 
Best.-Nr. 7800305-80901; DM 18,- 

Nr. 6: 

Materialien zu „Energie und Umwelt" 
1982, 450 S., kart., ISBN 3-17-003242-9 
Best.-Nr. 7800306-82901; DM 38,— 
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Nr. 7: 

Prof. Dr. Dietrich Mülder 
Möglichkeiten der Forstbetriebe, sich Immissionsbelastungen waldbaulich anzupassen bzw. 
deren Schadwirkungen zu mildern 
1983, 124 S., kart., ISBN 3-17-003275-5 
Best.-Nr. 7800307-83901; DM 21,— 

Nr. 8: 

Prof. Dr. Horst Zimmermann 
Ökonomische Anreizinstrumente in einer auflagenorientierten Umweltpolitik 
— Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der amerikanischen 
Luftreinhaltepolitik — 
1983, 60 S., kart., ISBN 3-17-003279-8 
Best.-Nr. 7800308-83903; DM 14,- 

Nr. 9: 

Prof. Dr. Rolf Diercks 
Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln und die dabei auftretenden Umweltprobleme 
1984, 245 S., kart., ISBN 3-17-003284-4 
Best.-Nr. 7800309-84901; DM 25,- 

Nr. 10: 

Prof. Dr. Dieter Sauerbeck 
Funktionen, Güte und Belastbarkeit des Bodens aus agrikulturchemischer Sicht 
1985, 260 S., kart., ISBN 3-17-003312-3 
Best.-Nr. 7800310-85902; DM 25,- 

Nr. 11: 

Prof. Dr. Günther Weinschenck und Dr. Hans-Jörg Gebhard 
Möglichkeiten und Grenzen einer ökologisch begründeten Begrenzung der Intensität der 
Agrarproduktion 
1985, 107 S.,  kart, ISBN 3-17-003319-0 
Best.-Nr. 7800311-85903; DM 18,— 
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Register 
(Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Textziffern) 

Abfälle aus der Landwirtschaft 530-566 
— Aufzucht- und Schlachtabfälle 551 
— Erntereste 561-566 
— Überwachung 1350 
s. a. Siedlungsabfälle 
s. a. Tierische Ausscheidungen 
Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) 536 f., 1264-1271 
Abfallrecht 
— Kontrolle der Düngung 1264-1271 
s. a. Abfallbeseitigungsgesetz (AbfG) 
Abfalltechnik 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Abfallwirtschaft 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Abfluß 
s. Wasserhaushalt 
Absatz von Agrarprodukten 171-210 
— Absatzmarkt 196-205 
— Anforderung an das Angebot 202-205 
— Beratungswesen 206-210 
— Direktabsatz 171-173 
— Ernährungsgewerbe und Handel 174-182 
s. a. Agrarprodukte 
Absatzgarantie 129-131 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik 
Abschwemmung 
— Nährstoffe in Oberflächengewässer 984-986 
— organische Substanzen in Oberflächen-

gewässer 1003-1014 
Ackerbau 18-23, 282f., (Abb. 3.3, Tab. 3.2, 3.4) 
— Arten und Biotope 646-664 
— Fruchtfolgen und Spezialisierung 290-298, 

1312-1321, (Abb. 3.5, 5.3) 
— Pflanzenschutzmittel 491-524 
— regionale Konzentration 118, (Abb. 1.5), 282, 

(Abb. 3.3) 
— umweltschonender Pflanzenbau 1312-1335 
Ackerbegleitflora 346, 480, 646-651 
Ackerfläche 280ff., (Tab. 3.1, Abb. 3.2, Tab. 3.2) 
s. a. Ackerbau 
Ackerschlepper 352-360 
— Bauweise und Gewicht 359f. 
— Bestand der EG 135, 355, (Tab. 2.5, Abb. 3.13) 
— Entwicklungstrends 352-358, (Abb. 3.9-3.12, 

3.14-3.16) 
Agrarerzeugung 
— agrarpolitische Bestimmungsfaktoren 

121-164 
— Einsatz von Produktionsfaktoren 211-277 
— gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

211-221 
— ökonomische Bestimmungsfaktoren 222-258 
— Produktionswert, Vorleistungen, Wert

-

schöpfung 101-108 
s. a. Produktionsfaktoren 
s. a. Viehhaltung 

Agrargebiete 
— Artenrückgang 591 
— Bayern 500f., (Abb. 3.26) 
— Pflanzenschutzmittel 500-510 

Agrarlandschaft 
— Erholung 1213 
— Erscheinungsbild und Wahrnehmung 76-79 
— Gewässerausbau 1254 
— künftige Gestaltung 1207-1214 
— ökologischer Zustand 90-94 
— Ökosysteme und Biotope 80-89 
— Überwachung 1343, 1348, 1351 

Agrarmarketing 207 
s. a. Beratung 
Agrarmarktordnungen 126 f. 
— EG 129 ff. 
s. a. Agrarmarktpolitik 
Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
— Grundzüge des heutigen Systems 129-131 
— Ökonomische und ökologische Folgen 

132-143 
— Reformdiskussion 144-149 
s. a. Agrarpolitik der EG 
Agrarökosysteme 
s. Biotope 
s. Ökosysteme 
Agrarpolitik der EG 
— Einfluß auf die landwirtschaftliche 

Produktion 121-164 
— Finanzierung 133f., (Tab. 2.3) 
— Historische Ursprünge 121-128 
— Reformdiskussion 144-149, 1202-1206, 

1369-1388 
— umweltpolitische Bewertung der 

Alternativen 1373-1381 
— umweltpolitische Bewertung der Beschlüsse 

von 1984 1382-1388 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Agrarstrukturpolitik 
Agrarprodukte 
— Abnehmergruppen, Absatz 171-182 
— Anforderungen an das Angebot 202-205 
— Erträge in der EG 135, (Tab. 2.4) 
— Export 183-185 
— Preissenkung 1378-1380 
— Überwachung 1354 
— Verkaufserlöse 174, (Tab. 2.9) 
s. a. Absatz von Agrarprodukten 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Nachfrage nach Agrarprodukten 
Agrarprotektionismus 121 ff. 
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Agrarstandorte Mitteleuropas 61-66 
Agrarstrukturpolitik 
- Reform 1405-1410 
- Umweltprobleme der Landwirtschaft 150-164 
Akarizide 
s. Insektizide 
Alternativer Landbau 339, 648, 798, 1189, 1331 ff. 
Anbausysteme 
- Verbesserungskonzepte 1199, 1312-1335, 

(Abb. 5.4) 
s. a. Ackerbau 
s. a. Fruchtfolge 
Arbeit 
s. Produktionsfaktoren 
Artengefährdung, -rückgang 
- landwirtschaftliche Aktivitäten 609-664, 

(Abb. 4.2), 1164-1167 
- Rote Listen 572-583 
- Ursachen 584-608, (Tab. 4.1, Abb. 4.1) 
s. a. Biotopgefährdung, -verluste 
Artenschutz 572 ff., 1207-1209, 1216, 1256 
s. a. Artengefährdung, -rückgang 
Arzneimittelgesetz 1107 
Aufzuchtabfälle 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Ausgleichszahlungen 
s. Agrarstrukturpolitik 
s. Bewirtschaftungsbeiträge 
s. Einkommen 
s. Stickstoffabgabe 
Auswaschung 
- Nährstoffe in Oberflächengewässer 981-983 
- organische Substanzen in Oberflächen-

gewässer 1003-1014 

Baggerschlamm 
s. Siedlungsabfälle 
Bauordnungsrecht 536 
Beratung 
- Absatzseite 206-210 
- Inanspruchnahme 276f., (Tab. 2.19) 
- Produktionsseite (amtliche, genossenschaftli-

che, private) 261-275, (Tab. 2.17, 2.18) 
- Überwachung 1339f. 
Bergbauernrichtlinie der EG (Bergbauern-

programm) 163f., 1380, 1418 
s. a. Agrarstrukturpolitik 
Besitzstücke 
s. Flurbereinigung 
Betreiberpflichten 1190f., 1201, 1363-1368 
s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Betriebe 
- Belastungskategorien 1188-1192, 1361 
- Betriebsformen 115 
- Betriebsgrößen 109-113, 224, 288, (Abb. 1.3) 
- Konzentration 119f. 
- Spezialisierung 114-118, (Abb. 1.4, 1.5), 285f. 
Betriebsmittel 
- Einsatz in der Landwirtschaft 101 ff., 233-250 

- langfristige Investitionsgüter 235-237 
- laufende Produktion 238-250, (Tab. 2.15) 
- Überwachung 1349, 1353 
s. a. Produktionsfaktoren 
s. a. Vorleistungen 
Bewässerung 57, 74, 390f. 
s. a. Melioration 
Bewirtschaftungsbeiträge 1205, 1411-1426 
Biogas-Anlagen 545-547 
Biologische Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Forsten (BBA) 447, (Tab. 3.39), 491 f., (Tab. 3.43), 
1349, 1353' 

Biologische Schädlingsbekämpfung 650 ff. 
Biomonitoring 1347 
Biotope 
- Agrarlandschaft 80-89 
- Flächenschutz- und -bereitstellung 193 ff. 
- Verkleinerung, Zersplitterung, Beseiti-

gung 610-634, (Abb. 4.2, 4.3), 1164-1167 
- Vernetzung 1232-1246 
s. a. Agrarlandschaft 
s. a. Biotopgefährdung, -verluste 
s. a. Bitopverbundsystem 
s. a. Ökosysteme 

Biotopgefährdung, -verluste 527-664, 1164-1167 
- landwirtschaftliche Aktivitäten 609-655, 

(Abb. 4.2, 4.3) 
- Ursachen 584-608 

Biotopkartierung 86 ff., 597 ff., 1225 f. 

Biotopschutz 
- Aufgabe der Landschaftsgestaltung 1209 
- Flächenschutz- und -bereitstellung 1193-1195 
- Siedlungen 1256f. 
s. a. Biotope 

Biotopverbundsystem 1214-1257 
- Aufgabe der Landschaftsplanung 1223 
- ergänzende Maßnahmen 1249-1257 
- regionale Besonderheiten 1222 
- Strukturelle, quantitative und qualitative 

Forderungen 1215-1221 

Biotop-Verinselung 610 ff. 
s. a. Biotope 

Boden 
- Entstehung und ackerbauliche Nutzung 

24-31 
- Grundlage der landwirtschaftlichen 

Produktion 24-43, 665 ff. 
- moderne Landbewirtschaftung 665-696, 

739-865 
- nicht landwirtschaftlich verursachte 

Belastungen 697-738 
- Überwachung 1352 
s. a. Bodenbelastungen 
s. a. Bodenfunktion 

Bodenbearbeitung 335-380 
- Definition und Ziele 335-350, (Abb. 3.8, 

Tab. 3.20) 
- Emissionen 1088-1093 
- Ernte 372-374, (Tab. 3.25) 
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- Maschinen und Geräte 351-374, 
(Tab. 3.21-3.24) 

- neuartige Systeme 375-380 
- physikalisch-mechanische Auswirkungen 

739-763 
- Wirkungen auf die Lebensraumfunktion 

764-767, (Tab. 4.12) 
Bodenbelastungen 
- Düngung 785-828 
- Landwirtschaft 665-671, (Abb. 4.4), 739-865 
- nicht landwirtschaftlich verursachte 697-738 
- Pflanzenschutzmittel 829-854 
- physikalisch-mechanische Eingriffe 739-784 
- Säurebildner 697-702 
- Überwachung 1345, 1352 
s. a. Bodenfunktion 
s. a. Organische Chemikalien 
s. a. Schwermetalle 
Bodenbewirtschaftung 
- Arten und Biotope 646-664 
- steigende Intensität 101-108 
- Strukturänderungen 278-289 
- Überwachung 1043, 1051 
Bodenerosion(-verluste) 768-784 
- anfällige Böden und Standorte 779-781 
- Auswirkungen 782-784, 985 
- Gegenmaßnahmen 1308-1311, (Abb. 5.2) 
- Wassererosion 770-774, (Abb. 4.15, Tab. 4.13) 
- Winderosion 775-778, (Tab. 4.14, Abb. 5.2) 
s. a. Erosion 
Bodenfauna 
s. Bodentiere 
Bodenfruchtbarkeit 32-43, 678 f. 
s. a. Bodenfunktion 
Bodenfunktion 672-696 
- Düngung 785-828 
- Lebensraumfunktion 680-696, 764-767, 

(Tab. 4.2) 
- Pflanzenschutzmittel 829-854 
- Produktionsfunktion 678 f., (Abb. 4.5, 4.6) 
- Regelungsfunktion im Naturhaushalt 

672-677, 739-763 
- Schwermetalle 717-726 
Bodengefüge 
- Gefügezustand 741-745, (Abb. 4.13) 
- Landbewirtschaftung 739-767 
Bodenmikroorganismen 682-687 
- Düngung 823 ff. 
- Pflanzenschutzmittel 837-846 
- Schwermetalle 727 f. 
Bodennutzung 
s. Bodenbewirtschaftung 
Bodenpflege 
s. Bodenbearbeitung 
Bodenproduktivität 
s. Bodenfunktion 
Bodenschutz 
s. Boden 
s. Bodenbelastungen 
Bodentiere 688-692, (Tab. 4.2) 
- Düngung 821-828  

- Pflanzenschutzmittel 847-854 
- Schwermetalle 729 
Bodenverbesserung 
s. Melioration 
Bodenverdichtung 
- Auswirkungen 753-756, (Abb. 4.14, Tab. 4.11) 
- moderne Landbewirtschaftung 746-767 
- Ursachen 748-752, (Tab. 4.10) 
- Wiederauflockerung 757-763 
Bound residues 
s. Gebundene Rückstände 
Brach(e), -fläche 14, 67, 75, 225 ff., 279, 1421 ff. 
s. a. Flächennutzung 
Bruttowertschöpfung 101, (Tab. 1.1) 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 1160 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 536 f., 

1299, 1344 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 572, 1185, 

1201, 1216, 1356-1365 

Centrale Marketinggesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft (CMA) 209 

Dauergrünland 
s. Grünlandbewirtschaftung 
s. Kulturarten 

DDT-Gesetz 1107f., 1128 
Denitrifikation 
- Boden und Grundwasser 906-919 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 1111, 

1160 
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 1367 
Direktabsatz 
s. Absatz von Agrarprodukten 
Dränung 387-389 
s. a. Melioration 
Düngemittel 
- betriebliche Anwendung 426-472 
- Definition und Einteilung 406-409, 538-541 
- Einsatz in der BRD und EG 135, (Tab. 2.5, 2.6), 

410-414, (Abb. 3.21, Tab. 3.26), 425, (Tab. 3.29) 
- Emissionsursache 1077-1082 
- Nahrungsmittel 1129-1135 
- Preisentwicklung, Ertragszuwächse 240-244, 

(Tab. 2.16) 
s. a. Betriebsmittel 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Düngemittelgesetz 406, 1107 
Düngergroßvieheinheit (DGV) 460 ff.,  (Tab. 3.35), 

549, (Tab. 3.55) 
s. a. Tierische Ausscheidungen 
Düngung 
- Arten und Biotope 630 ff. 
- Aufgaben und Entwicklung 399-405, 

(Abb. 3.19, 3.20) 
- Bodenfunktion 785-828 
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— Grundwässer und Oberflächengewässer 
899-932, 987-1014 

— Kontrolle nach dem Abfallrecht 1264-1271 
— Kontrolle nach dem Wasserrecht 1273-1281 
— umweltschonende Düngung 1259-1289 
s. a. Düngemittel 
s. a. Handelsdünger 
s. a. mineralische Düngung 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Dungeinheit (DE) 549 

Einfuhrmindestpreise 
s. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. Interventionssystem der EG 
Einkommen 139f., (Tab. 2.7), 149, 211-224, 1376 ff. 
Emissionen 
— Begrenzung 1196-1198, 1259-1311 
— Landwirtschaft 1072-1102, (Tab. 4.41) 
— Pflanzenproduktion 1077-1093 
— Tierhaltung 332-334, 1094-1100 
s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Energieeinsatz, -verbrauch 247 f. 
Ernährungsgewerbe 174-182, (Tab. 2.10) 
Ernte 
— Emissionen 1088-1093 
— Erträge 399-409, (Abb. 3.19, 3.20, Tab. 3.26) 
— Geräte 370f. 
— Nutzung und Verwertung von Ernte-

resten 561-566, (Tab. 3.57) 
— Stoffentzug 22 
Erosion 
— Bestandsaufnahme und Erosionsvorhersage 

1306 
— Maßnahmen gegen Erosion 1211, 1305-1311 
s. a. Bodenerosion (-verluste) 
Ertragsgesetz 240, 403, 801-803 
Erzeugergemeinschaften 199 
s. a. Absatz von Agrarprodukten 
Eutrophierung 987-1002 
— fließende Gewässer 992f. 
— gestaute Fließgewässer 994f. 
— stehende Gewässer 996-1002, (Tab. 4.33, 

Abb. 4.33, 4.34) 
Export von Agrarprodukten 183-185 

Faktorkontingentierung 144-149, 1381 
Faktorproduktivität 251-258 
s. a. Produktionsfaktoren 
Festmist 
s. Wirtschaftsdünger 
Firmenberatung 
s. Beratung 
Flächennutzung 67-75, 278-289, (Tab. 3.1, 

Abb. 3.1, 3.2) 
s. a. Bodenbewirtschaftung 
Flächenproduktivität 
s. Produktionsfaktoren 
— Boden  

Flächenschutz 
— Biotope 1193-1195, 1209 
— Forderungen 1215-1222 
— Infrastrukturverbesserung 1249-1258 
— Instrumente 1223-1248 
s. a. Biotopverbundsystem 
Flüssigmist 
s. Gülle 
s. Wirtschaftsdünger 
Flurbereinigung 299-318 
— Auswirkungen 590 ff. 
— Durchsetzung eines Biotopverbund-

systems 1236-1246 
— Einzelmaßnahmen 309-318, (Tab. 3.6, 3.7) 
— Entwicklungstendenzen 229-304 
— Verfahren 304-308, (Tab. 3.3-3.5, 3.8., 3.9) 
s. a. Flurbereinigungsbehörde 
s. a. Flurbereinigungsgesetz 
Flurbereinigungsbehörde 
— Biotopverbundsystem 1236-1246 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 299, 1236-1246 
Flußsedimente 715f. 
Fremdstoffe in Nahrungsmitteln 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Fruchtfolge 
— derzeitige Situation 1312-1321 
— Fruchtfolgewirtschaft 39 ff. 
— Verbesserungskonzepte 1322-1335, (Abb. 5.4) 
— Vereinfachung 117f., 290-298, (Abb. 3.5) 
Fungizide 
— Anwendung 489, 496 f., 503, (Abb. 3.27) 
— Anwendungshäufigkeit 512, 518 
— Definition 418 f. 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Futtergetreide 
s. Futtermittel 
Futterkonservierung 
s. Silage-Sickersäfte 

Futtermittel 
— Beschaffung und Verwendung 186-191, 

(Tab. 2.11) 
— Betriebsmittel 249 f. 
— Futtergetreideverbrauch 192-195, (Tab. 2.12) 
— Nachfrage 186-195 
Futtermittelgesetz 1107 f. 
Futtermittelzusatzstoffe 
— Rückstände in Nahrungsmitteln 1136-1142 

Gebundene Rückstände 831 ff., (Tab. 4.20), 1171 
Geflügelhaltung 
s. Viehhaltung 
Gefügemelioration 392 
s. a. Melioration 
Genossenschaftsberatung 
s. Beratung 
Getreidebau 287 f., (Abb. 3.4) 
s. a. Ackerbau 
Gewässerausbau 316f., (Tab. 3.8), 625, 1254f. 
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Gewässerschutz 1212, 1273-1281 
s. a. Grundwasser 
s. a. Oberflächengewässer 
Gewässertypen 
s. Oberflächengewässer 
Grabenentwässerung 386 
s. a. Melioration 
Großvieheinheit 
s. Tierische Ausscheidungen 
s. Viehhaltung 
Gründüngung 471f., (Tab. 3.38) 
Grünlandbewirtschaftung 
- Entstehung, Standorte 14, 41, 67 ff. 
- Intensivierung 635-645 
- Nutzungsänderungen 278 ff., (Abb. 3.2) 
Grünlandumbruch 393-395 
s. a. Grünlandbewirtschaftung 
s. a. Melioration 
Grundbodenbearbeitung 
s. Bodenbearbeitung 
Grundwasser 
- Definition 885 
- Neubildung 867-874 
- Nitratgehalt 900-905, (Abb. 4.24-4.26) 
- Qualität 891-893 
- Schutzbedürftigkeit 888-890, 1273-1281 
- Strömung (Abb. 4.27) 
- Überwachung 1346 
- Vorkommen 886 f. 
s. a. Denitrifikation 
s. a. Grundwasserbelastung 
Grundwasserbelastung 885-959 
- Pflanzenschutzmittel 935-952, (Tab. 4.24, 4.25), 

1168 
- Stickstoffdüngung 899-934, 1168 
Gülle 
- Ausbringung, Lagerung, Aufbereitung 540, 

(Tab. 3.54), 544, 1283-1287 
- betriebliche Anwendung 459-467 
- Boden 810-820 
- Grundwasser 926f., 1168 
- Oberflächengewässer 1003 ff., (Tab. 4.35) 
- Stickstoffgehalt 812, (Tab. 4.18) 
s. a. Wirtschaftsdünger 

Handel mit Agrarprodukten 181f. 
Handelsdünger 
- betriebliche Anwendung 426-452 
- Einsatz in der BRD 410-412, (Abb. 3.21, 

Tab. 3.26) 
- Einsatz in der EG 135, (Tab. 2.5, 2.6), 425, 

(Tab. 3.29) 
- Regionale Einsatzschwerpunkte 420-422, 

(Abb. 3.22-324) 
s. a. Düngemittel 
s. a. Mineralische Düngung 
s. a. Stickstoffdünger 
Handelsklassen 181 f., 210 
Herbizide 
- Ackerbau 488, 494f., (Tab. 3.44, 3.45) 
- Anwendungshäufigkeit 511 ff. 

- Bayern 502, (Tab. 3.47, 3.48), 510, (Abb. 3.30) 
- Definition 479f. 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Höchstmengenfestsetzung 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Humusgehalt und -haushalt 453 ff., 691, 786-796, 

(Tab. 4.15, 4.16) 
Humuswirtschaft und -pflege 39 ff. 
s. a. Humusgehalt und -haushalt 
Hydromelioration 384-389, 986 
s. a. Melioration 

Immissionsüberwachung 1343f. 
Infektionskrankheiten 550 
Informationssystem Landwirtschaft 
s. Überwachungssystem Landwirtschaft 
Insektizide 
- Ackerbau 498 
- Anwendungshäufigkeit 511 ff. 
- Bayern 504, 508f. (Abb. 3.28, 3.29) 
- Definition 483 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Integrierter Pflanzenbau 1322 ff. 
Integrierter Pflanzenschutz 485, 528, 1197, 1210, 

1291 ff., 1312 ff. 
s. a. Pflanzenschutz 
Intensivierung 
- Bodenbewirtschaftung 101-108 
- Reduzierung 1202-1206 
s. a. Bodenbewirtschaftung 
s. a. Strukturwandel der Landwirtschaft 
s. a. Viehhaltung 
Internationale Naturschutz-Union (IUCN) 574 
Interventionskäufe 183-185 
s. a. Interventionssystem der EG 
Interventionspreis 
s. Interventionssystem der EG 
Interventionssystem der EG 129-131 
Investitionen 235-237 
- einzelbetriebliche Förderung 152 ff. 

Jauche 408, 458f., (Tab. 3.54), 1003 ff., (Tab. 4.35) 
s. a. Wirtschaftsdünger 

Kalidünger 449 f., (Tab. 2.6, Abb. 3.24, Tab. 3.33) 
s. a. Handelsdünger 
Kalkdünger 444-448 (Tab. 3.32) 
s. a. Handelsdünger 
Kläranlagen 560, 1012 
Klärschlamm 
- Anfall und Verwertung 708-714 
- Einsatz 415-417, (Tab. 3.28), 424 
- Schwermetallgehalt 711-714, (Tab. 4.5) 
s. a. Düngemittel 
Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 417, 711 ff., 

717, (Tab. 4.8), 724 
Klima 61 ff. 
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Knick-(Hecken-)Landschaft 619-624, (Abb. 4.3) 
Kombinationswirkung von Schadstoffen 1159ff. 
Kontamination 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Kontingentierung 
— Faktorkontingentierung 144-149, 1381 
— Produktkontingentierung 144-149, 1374-1377 
s. a. Agrarpolitik der EG 
Krume 
s. Bodenbearbeitung 
Kulturarten 280 ff., 287, 289, (Tab. 3.2, Abb. 3.4) 
s. a. Ackerbau 
s. a. Sonderkulturen 
Kulturlandschaft 
s. Agrarlandschaft 

Landbewirtschaftung 
— Bewertung der Auswirkungen 1163-1175 
— Bodenqualität 665-865 
— Grundwässer und Oberflächengewässer 

866-1071 
— Luftqualität 1072-1102 
— Nahrungsmittelqualität 1103-1162 
— Naturhaushalt, Lebensräume, Landschaftsbild 

567-664, 1186f. 
— Ursache von Umweltbelastungen 278-566 
Landschaft 
s. Agrarlandschaft 
Landschaftshaushalt 
s. Naturhaushalt 
Landschaftsplanung 1223, 1236 ff., 1348 
s. a. Flurbereinigung 
Landschaftsschutzgebiet 1224 
Landwirtschaft 
— Beeinträchtigungen 1176-1184 
— Definition, historischer Überblick 1-9 
— Grundlagen 24-94 
— ökologische Voraussetzungen 10-23 
— umweltpolitische Bewertungsmaßstäbe 

1185-1192 
— umweltrelevante neuere Entwicklung 95-120 
s. a. Landbewirtschaftung 
s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Landwirtschaftliche Produktion 
s. Agrarerzeugung 
Landwirtschaftskammer 261 ff. 
Landwirtschaftsklausel 1185 ff., 1201, 1355-1364 
s. a. Bundesnaturschutzgesetz 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 

1103, 1107f. 
Lebensmittelhandel 
s. Handel mit Agrarprodukten 
Lebensmittelüberwachung 1103 ff., 1354 
s. a. Monitoring 
Lebensräume 
— Bodenfunktion 680-696 
— Pflanzen und Tiere 572-664, (Tab. 4.1) 
s. a. Artengefährdung, -rückgang 
s. a. Biotopgefährdung, -verluste  

Luftqualität 
— Landbewirtschaftung 1072-1102 
— Luftzusammensetzung 1073-1075, 

(Tab. 4.38-4.40) 
— Überwachung 1341 ff. 

Makrofauna 
s. Bodentiere 
Markt 
s. Absatz von Agrarprodukten 
Marktordnungen in der EG 130f. 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Agrarmarktordnungen 
Megafauna 
s. Bodentiere 
Melioration 
— Definition und Ziele 381-383, (Tab. 3.9, 3.10) 
— Flurbereinigung 318 
— Meliorationbedürftigkeit 396-398 
— Verfahren 384-395 
— Wasserhaushalt 875-884 
Mesofauna 
s. Bodentiere 
Mikrofauna 
s. Bodentiere 
Mikroorganismen 
s. Bodenmikroorganismen 
Milchkuhhaltung 
s. Viehhaltung 
Mineralische Düngung 42 f. 
— Boden 789f., 797-809, (Abb. 4.16, 4.17, 

Tab. 4.17) 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 
Mineralöl 
— Oberflächengewässer 1016 ff. 
Monitoring 834, 1111 ff. 
s. a. Biomonitoring 
s. a. Lebensmittelüberwachung 
Müllkompost 
s. Siedlungsabfälle 
Mykotoxine 1143-1148 

Nachfrage nach Agrarprodukten 165-170 
s. a. Absatz von Agrarprodukten 
s. a. Agrarprodukte 

Nährstoffe 
s. Pflanzennährstoffe 
Nahrungsmittel 
— Ausgaben, Verbrauch 168ff., (Abb. 2.1) 
— Beschaffung und Versorgung 6 ff. 
— Nachfrage 165-170 
— Produktion 319, (Tab. 3.11) 
— Überwachung 1103 ff., 1354 
s. a. Agrarerzeugung 
s. a. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Naturhaushalt 
— Definition 10 
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- Landbewirtschaftung 567-571 
- räumliche Gliederung 80-89 
Naturlandschaft 
s. Agrarlandschaft 
s. Ökosysteme 
Naturschutz 572 ff., 1215, 1217f. 
Naturschutzbehörde 1226 ff., 1236, 1239 ff. 
Naturschutzgebiet 606 ff., 630, 1166, 1224f. 
Naturschutzrecht 
s. Bundesnaturschutzgesetz 
Nebenerwerbslandwirtschaft 222 f., 525-527 
Niederschlag 
s. Wasserhaushalt 
Nitrat 
- Grundwasser 900-905, 920-932, (Abb. 4.28) 
- Nahrungsmittel 1129-1135 
- Trinkwasser 1057-1071, (Abb. 4.37) 
Nmin-Methode 439, 1339 
Nutzpflanzen 
s. Ackerbau 

Oberboden 
s. Bodenbearbeitung 
Oberflächengewässer 
- Landbewirtschaftung 960-1049 
- organische Substanzen 1003-1014, (Abb. 4.36) 
- Pflanzennährstoffe 967-970, (Tab. 4.27, 4.33) 
- Pflanzenschutzmittel 1019-1037, (Tab. 4.36) 
- Schutzwürdigkeit, Gewässertypen 960-966 
- Schwermetalle und Mineralöle 1015-1018 
- Überwachung 1346 
Offizialberatung 
s. Beratung 
Ökosysteme 80-89, 1186f. 
s. a. Agrarlandschaft 
s. a. Biotope 
Organische Chemikalien 
- Bodenbelastung 730-738, (Abb. 4.12) 
- in Tieren und Pflanzen 737 f., (Abb. 4.12, 

Tab. 4.9) 
Organische Dünger 
s. Wirtschaftsdünger 
Organische Düngung 
- Gülle 810-820 
- Humusgehalt 786-796 
s. a. Düngung 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Organische Substanz 
- Oberflächengewässer 1003-1014, (Abb. 4.36) 

Pacht 228-230, (Tab. 2.13) 
s. a. Preise 
Persistenz 830 ff., (Tab. 4.19), 1124-1128 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Pestizide 
s. Pflanzenschutzmittel 
Pflanzenbau 
s. Ackerbau 

Pflanzenformationen 586ff.,  (Tab. 4.1), 635 
s. a. Lebensräume 
Pflanzennährstoffe 
- Grundlast, Eintrag und Transport in 

Oberflächengewässer 967-986, (Tab. 4.32) 
- Nährstoffgehalte in Klärschlämmen und 

Siedlungsabfällen 415-419, (Tab. 328) 
- Nährstoffzufuhr durch Handels- und 

Wirtschaftsdünger 410-414, 426-472 
- Nährstoffzufuhr und Ertrag 399-409, 

(Abb. 3.19, 3.20, Tab. 326) 
- Oberflächengewässer 987-1002 
s. a. Düngemittel 
s. a. Düngung 
Pflanzenschutz 
- alternativer Pflanzenschutz 1303 
- bestimmungsgemäße und sachgerechte 

Anwendung 1296-1302 
- Entwicklung 528f. 
- Verbesserung des Zulassungswesens 

1290-1295 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Pflanzenschutzdienst 267, 491 
Pflanzenschutzgesetz 267, 475-477, 1107 f., 1256f., 

1290 ff., 1353, 1365 
Pflanzenschutzmittel 
- Anwendung im Ackerbau 491-510, 

(Tab. 3.43 -3.48, Abb. 3.26 - 3.30) 
- Anwendungshäufigkeit 511-519, 

(Tab. 3.49-3.51) 
- Bodenfunktion 829-854, (Tab. 4.19, 4.20, 

Abb. 4.19) 
- Definitionen 473-483 
- Grundwasserkontamination 935-952, 

(Tab. 4.24-4.26) 
- Inlandabsatz 484-487, (Tab. 3.40-3.42), 528f. 
- Luftbelastung 1083-1087 
- Nahrungsmittel 1124-1128, (Tab. 4.42) 
- Oberflächengewässer 1019-1037 
- Wertmäßige Aufwendungen 520-527, 

(Abb. 3.31) 
- Zulassung 477f., (Tab. 3.29), 524, 1292-1295 
s. a. Betriebsmittel 
s. a. Pflanzenschutz 

Pflanzenschutzmittel-Abgabe 1302 

Pflug 361 ff. 
s. a. Bodenbearbeitung 

Phosphat 
s. Phosphatdünger 
s. Phosphor 

Phosphatdünger 
- betriebliche Anwendung 440-443, (Tab. 3.31) 
- Boden 806-808, (Tab. 4.17) 
- Einsatz in der BRD und EG 410-412, 425, 

(Tab. 3.29) 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 

Phosphor 
- Oberflächengewässer 972-976, (Tab. 4.27-

429, 4.34) 
- regionaler Aufwand (Abb. 3.23) 
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Porenstruktur 
s. Bodenbearbeitung 
s. Bodengefüge 
s. Bodenverdichtung 
Preise 
— Betriebsmittel 238 ff., (Tab. 2.15) 
— EG und Weltmarkt 132 ff., (Tab. 3.21) 
— Faktorpreiserhöhung 1381, 1389-1404 
— landwirtschaftlicher Grundbesitz 225-232, 

(Tab. 2.13) 
— Preisgarantie 129-131 
— Preissenkung für Agrarprodukte 1378-1380 
s. a. Agrarmarkt- und -preispolitik der EG 
s. a. Agrarprodukte 
Produktion 
s. Agrarerzeugung 
s. Produktionsfaktoren 
Produktionsfaktoren 
— Arbeit 222-224 
— Betriebsmittel 233-250 
— Boden 225-232 
— Einsatz in der Agrarproduktion 211-277 
— Engpaßfaktoren 251-258 
— ökonomische Bestimmungsfaktoren 222-250 
s. a. Agrarerzeugung 
Produktionsmittel 
s. Betriebsmittel 
s. Vorleistungen 
Produktkontingentierung 
s. Kontingentierung 

Regeln umweltschonender Landbewirtschaftung 
1201,1363-1368 

s. a. Umweltschonende Landwirtschaft 
Reichsnaturschutzgesetz (RNG) 572 
Reststoffe 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
s. Siedlungsabfälle 
s. Tierische Ausscheidungen 
Richtpreise 130 
s. a. Preise 
Rinderhaltung 
s. Viehhaltung 

Rote Listen 572-583, 1217 
Rückstände in Nahrungsmitteln 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 

Saat 
— Aussaattechnik— und verfahren 367 f., 

(Abb. 3.18, Tab. 3.23) 
— Saatbettbereitung 349, 366, (Abb. 3.17, 

Tab. 3.22) 
s. a. Bodenbearbeitung 
Säureeintrag 697-702 
s. a. Bodenbelastungen 

Saumbiotope 599 ff., 1247 
s. a. Biotopverbundsystem 
Schadensschwellen 
s. Integrierter Pflanzenschutz 

Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
— Definitionen, gesetzliche Regelungen 

1103-1110 
— einzelne Schadstoffe 1123-1158, (Tab. 4.42) 
— Höchstmengenfestlegung 1120-1122 
— Lebensmittelüberwachung 1111-1113 
— mehrere Schadstoffe 1159-1162 
— unsachgemäßer Umgang 1143-1158 
Schlachtabfälle 
s. Abfälle aus der Landwirtschaft 
Schlaggrößen 110, 117, 309-313, 1250f., (Abb. 5.1) 
Schlagkartei 499, 511 ff. 
Schutzzollpolitik 123 f. 
Schweinehaltung 
s. Viehhaltung 
Schwellenpreise 
s. Interventionssystem der EG 
Schwermetalle 
— Bodenfunktion 717-726, (Abb. 4.9, 4.10, 

Tab. 4.7, 4.8) 
— Bodenorganismen 727-729, (Abb. 4.11) 
— Herkunft und Verbreitung im Boden 703-716, 

807-809, 835, (Abb. 4.7, 4.8, Tab. 4.3-4.6) 
— Nahrungsmittel 1149-1158 
— Oberflächengewässer 1015-1018 
Selbstversorgungsgrad 98, 133, (Tab. 2.2) 
Sickersäfte 
s. Silage-Sickersäfte 
Siedlungsabfälle 415-419, (Tab. 3.28), 708ff., 

(Tab. 4.6) 
Silage-Sickersäfte 
— Behandlung 558-560 
— Definition 408 
— Entstehung, Menge, Zusammensetzung 

552-557, (Tab. 3.56) 
— Gewässerbelastung 1009-1014 
Sonderkulturen 289, 314, 1191, 1198f. 
Spezialisierung 114-118, (Abb. 1.5), 285-298, 

1312-1321, (Abb. 5.3) 
s. a. Betriebe 
s. a. Viehhaltung 
Spurennährstoffe 451 f. 
Spurenstoff, -gase 
s. Luftqualität 
Stallmist (-dung) 455-457, 538 ff. 
s. a. Wirtschaftsdünger 

Standorte 
s. Agrarstandorte Mitteleuropas 
s. Flächennutzung 

Stickstoff 
— Kreislauf 800 ff., (Abb. 4.16, 4.18) 
— Wirtschaftsdünger 812, (Tab. 4.18) 
— Oberflächengewässer 977 f., (Tab. 4.30, 4.31, 

4.34) 
s. a. Stickstoffdünger 
Stickstoffabgabe 1389-1404 
Stickstoffdünger 
— Boden 797-805 
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— Einsatz in der BRD und EG 135, (Tab. 2.5, 2.6) 
410-412, (Abb. 3.21, Tab. 3.26), 425, (Tab. 3.29) 

— Grundwasser 920-932, (Abb. 4.28-4.31, 
Tab. 4.22) 

— Oberflächengewässer 987-1002, (Abb. 4.33, 
4.34, Tab. 4.34) 

— regionaler Stickstoffaufwand 421, (Abb. 3.22) 
s. a. Düngung 
s. a. Handelsdünger 
s. a. Mineralische Düngung 
Stoppelbearbeitung 350, 372f. 
s. a. Bodenbearbeitung 
Stroh 561-566 
Strohdüngung 468-470 
Strukturwandel der Landwirtschaft 
s. Bodenbewirtschaftung 
s. Landwirtschaft 
Summenformel 1161 f. 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA-Luft) 536 

Tierarzneimittel 1136-1142 
Tierische Ausscheidungen 
— Behandlung und Verwertung 541-547, 

(Tab. 3.54) 
— Einteilung 538-541 
— Hygiene 550 
— Mengen 534f., (Tab. 3.52, 3.53) 
— Nährstoffgehalt 548 f., (Tab. 3.55) 
— rechtliche Vorschriften 536f. 
s. a. Wirtschaftsdünger 
Tierseuchenrecht 536 f. 
Tierversuche 1114-1119 
Toxikokinetik 1114 ff. 
Toxizität 1111-1119 
Trinkwasser 
— Aufbereitung 1057-1071, (Abb. 4.32, Tab. 4.37) 
— Landbewirtschaftung 1050-1071 
— Nitratgehalte 900 ff., (Abb. 4.24-4.26) 
— Schutz 898, 1050-1056 

Überproduktion 133, 142 ff., (Tab. 2.2), 
1202-1206 

s. a. Agrarpolitik der EG 
Überwachungssystem Landwirtschaft 1200, 

1336-1354 
— Bewertungsmaßstäbe 1342 
— Immissionsüberwachung 1344 
— Mittel der Überwachung 1343-1354, (Abb. 5.9) 
— Schadstoffdeposition 1345 
— Ziele und Objekte 1339-1342, (Abb. 5.5-5.8) 
Umweltschonende Landwirtschaft 
— Agrarpolitik 1369-1426 
— Düngung 1259-1289 
— Emissionsbegrenzung 1196-1198, 1259-1311 
— Pflanzenbau 1312-1335 
— Pflanzenschutz 1290-1304 
— rechtliche Rahmenbedingungen 1355-1368  

Unkraut 
s. Ackerbegleitflora 
Unterboden 
s. Bodenbearbeitung 

Verbrauchergewohnheiten 
s. Nahrungsmittel 
Verdunstung 867-874, (Abb. 4.21) 
s. a. Wasserkreislauf 
Vernetzung der Biotope 1232-1246 
s. a. Biotopverbundsystem 
Vertragslandwirtschaft 200 ff. 
Viehhaltung 13-17 
— betriebliche und regionale Konzentra-

tion 119f., (Abb. 3.25) 
— Entwicklung und Strukturwandel 319-334, 

(Tab. 3.12-3.18, Abb. 3.6, 3.7) 
Vorleistungen 101-108, (Tab. 1.1, 1.2), 238-250, 

(Tab. 2.14) 
s. a. Betriebsmittel 
Vorrangflächen 1194, 1214 ff., 1224-1231 
s. a. Biotopverbundsystem 
s. a. Flächenschutz 

Wachstumsregler 475, 514 
s. a. Pflanzenschutzmittel 
Wasser 
— landwirtschaftliche Ressource 54 60, 

(Abb. 1.2) 
s. a. Wasserhaushalt 
Wasseraufbereitung 
s. Trinkwasser 
Wassererosion 
s. Bodenerosion (-verlust) 
Wasserhaushalt 
— Einflüsse verschiedener Nutzungen 867-874 
— Landbewirtschaftung 866-884 
— Meliorationen 875-884 
— Naturhaushalt und Landwirtschaft 44-60, 

(Abb. 1.1, 1.2) 
— Wasserkreislauf in der BRD, (Abb. 4.20) 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 536f., 891 ff., 

1273-1281, 1299, 1364 
s. a. Wasserschutzgebiete 
Wasserkreislauf 
s. Wasserhaushalt 
Wasserrecht 
— Kontrolle der Düngung 1273-1281 
s. a. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Wasserschutzgebiete 
— Ausweisung, Flächenbedarf 893, (Tab. 4.21), 

898 
— Düngung 1274-1279 
Wegebau 
s. Wirtschaftswegebau 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1111, 1135 
Wiesen- und Weidewirtschaft 
s. Grünlandbewirtschaftung 
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Winderosion 
s. Bodenerosion (-verlust) 
Wirkstoffe 
s. Pflanzenschutzmittel 
Wirtschaftsdünger 
— Anwendung 453-472 
— Definition und Einteilung 406-409 
— Emissionen 1099f. 
— Nährstoffe 413f., (Tab. 3.27, 3.34), 812, 

(Tab. 4.18) 
— regionale Schwerpunkte 423, (Abb. 3.25), 467 
— Überwachung 1350 
s. a. Düngemittel 

s. a. Düngung 
s. a. Tierische Ausscheidungen 
Wirtschaftswegebau 314f., (Tab. 3.7), 1252 f., 

(Tab. 5.1) 

Zugmaschine 
s. Ackerschlepper 

Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln 
s. Schadstoffe in Nahrungsmitteln 
Zwischenfrüchte 
s. Fruchtfolge 
s. Gründüngung 




